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Anlage 1 Abwagung der eingegangen Stellungnahmen aus der frihzeitigen Be-
teiligung der Behorden und Trager offentlicher Belange (8 4 Abs. 1 BauGB) in
der Zeit vom 30.04.2012 — 13.07.2012 (einschliel3lich)

Inhalt:
A. Wortgleiche Stellungnahmen S.2
B. Nachbargemeinden und Landkreise S.7
C. Uberbrtliche Trager S. 20
D. Ortsansassige Trager S. 29
E. Sonstige Verbande, Vereine und Interessengruppen S. 32
F. Betroffene Gewerbetreibende S. 42
G. Anwohnerschreiben S. 47

A. Wortgleiche Stellungnahmen

Zu 1. bis 10. Die Stellungnahmen folgender Trager offentlicher Belange (auch Uberértliche
Tréager) sind im Wesentlichen wortgleich und werden daher zusammengefasst kommentiert:

IHK Mittleres Ruhrgebiet

Sudwestfalische Industrie- und Handelskammer zu Hagen, Schreiben vom 29. Mai
2012

Regionalverband Ruhr, Schreiben vom 05. Juni 2012

Stadt Gevelsberg, Schreiben vom 29. Mai 2012

Stadt Wetter (Ruhr), Schreiben vom 04. Juni 2012

Stadt Hattingen, Schreiben vom 30. Mai 2012

Stadt Witten, Schreiben vom 24. Mai 2012

Ennepe-Ruhr-Kreis, Fachbereich Finanzen, Kreisentwicklung und Soziales, Schrei-
ben vom 24. Mai 2012

Stadt Schwelm, Schreiben vom 30. Mai 2012

e Stadt Ennepetal, Schreiben vom 29. Juni 2012.

e Stadt Sprockhdvel (zweiter Teil), Schreiben vom 20.06.2012

1. - 10.A Stellungnahme (Fristen / Unterlagen)

Anregung, die Frist zur Abgabe einer Stellungnahme um mindestens 2 Monate zu verlan-
gern, da dies der Raumbedeutsamkeit eines solchen Grol3vorhabens angemessen sei.

Bedenken, dass die zur Verfiigung gestellten Unterlagen gem. § 4 (1) BauGB nicht ausrei-
chen. Es fehle an einer Genauigkeit der Sortimentsdarstellung und einer Aussage, ob die
Stadt Wuppertal und IKEA bereit sind, den Empfehlungen der Einzelhandel-
Wirkungsanalyse nachzukommen. Es seien verschiedene Unterlagen hinsichtlich der Gro-
Re der Verkaufsflachen im Umlauf. Weiterhin seien keine ... sich wesentlich unterscheiden-
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den Lésungen ...“ flr die Gestaltung oder Entwicklungen des Gebiets (8 3 (1) 1. Halbsatz
BauGB im Begrundungstext aufgefuihrt worden. Eine erneute Offenlage wird fur zwingend
geboten angemahnt.

Zu 1. - 10.A Beschlussvorschlag: Der Anregung wird zum Teil gefolgt. Den Bedenken
wird nicht gefolgt.

Es wird auf die Antwortschreiben der Stadt Wuppertal verwiesen, in denen den Stellung-
nehmenden eine Fristverlangerung maximal bis zum 13.07.2012 gewahrt wurde. Eine dari-
ber hinausgehende Fristverlangerung wurde als erheblich Gber die normalerweise zugestan-
dene Bearbeitungsdauer hinausgehende Fristverlangerung abgelehnt.

Die als ungeniigend bezeichneten Unterlagen geben nur den zum jeweiligen Zeitpunkt der
Bearbeitung aktuellen Stand und vorliegenden Detailierungsgrad, d. h. Zwischenstand, an.
Der scheinbare Widerspruch zwischen den verschiedenen Unterlagen rihrt von dem Pla-
nungsstand zu diesem Zeitpunkt. Die Behauptung, dass eine Prasentation von IKEA mit dem
Logo von IKEA und datiert zu den Birgerdiskussionen (friihzeitige Burgerbeteiligungen) vom
22.03. und 19.04. Gegenstand der Beteiligung der Behdrden und der Trager offentlicher Be-
lange sein und dartber hinaus das Verkaufs- und Sortimentskonzept der Stadt Wuppertal
widerspiegeln soll, erscheint unstimmig und konstruiert. Es wird ausdrtcklich darauf hinge-
wiesen, dass die Unterlagen im Internet mit der Présentation von IKEA zu diesem Thema
den Diskussionsstand zu einem friheren Datum als dem der Tragerbeteiligung eingestellt
waren und nicht als Teil der Unterlagen zu der Beteiligung der Behtérden und Trager offentli-
cher Belange gem. § 4 (2) BauGB galten. Sie wurden den Informationssuchenden lediglich
als orientierende Unterlagen zu den Burgerdiskussionen an die Hand gegeben.

Die allgemeinen Ziele und Zwecke wurden ebenso wie die Auswirkungen der Planung dar-
gestellt, wahrend es aufgrund der politischen Vorgaben seit dem letzten Jahr keine sich we-
sentlich unterscheidenden Losungen fir die Neugestaltung oder Entwicklung des Gebietes
gibt. An dieser Stelle kann nicht so getan werden, als ware eine solche politische Mehrheits-
entscheidung zu diesem lang diskutierten Thema nicht bindend und als standen fur den Pla-
ner zu diesem Zeitpunkt konkret mehrere sich wesentlich unterscheidende Moglichkeiten zur
Debatte.

Dem Vorschlag einer Wiederholung der Beteiligung der Trager offentlicher Belange und der
Behdrden konnte nicht gefolgt werden. Im BauGB ist eine zweistufige Beteiligung im Bauge-
nehmigungsverfahren vorgesehen. Neben der frihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit so-
wie der Behdrden und Trager offentlicher Belange wurde anschlieRend das Verfahren gem.
8§ 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 BauGB durchgefiihrt.

1. - 10.B Stellungnahme (Standort)

Anregung, dass weitere konkrete Ansiedlungsorte angedeutet, aber nicht genannt werden.
Es wird um die Nennung und Begriindung der konkreten Orte gebeten.

Zu 1. -10.B Beschlussvorschlag: Der Anregung wird gefolgt.

Es wurde lediglich eine Kurzbegriindung verfasst. Nachfolgend wird der Prozess der Stand-
ortprifung dargestellt. Dabei sind neben stadtebaulichen Aspekten jedoch auch die Flachen-
verfugbarkeit, die Eignung und die 6konomischen Sachzwéange zu beachten.

Es wurden Alternativstandorte fur ein fachmarktbezogenes Einkaufszentrum vorgeschlagen
und von der Stadtverwaltung Wuppertal bzw. der Wirtschaftsférderung Wuppertal A6R flr
das Vorhaben geprift. Um einen moglichen Standort in Wuppertal zu finden, wurde im ge-
samten Stadtgebiet eine Analyse mdglicher Standorte durchgeftihrt.

Um einen moglichen Standort fir das fachmarktbezogene Einkaufszentrum in Wuppertal zu
finden, wurde im gesamten Stadtgebiet eine Analyse mdglicher Standorte durchgefiihrt. Ins-
gesamt wurden 8 Potentialstandorte im Stadtgebiet Wuppertal fur eine mdgliche Eignung zur
Ansiedlung eines fachmarktbezogenen Einkaufzentrums vorgepruft.
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EngineeringPark Wuppertal (Barmen/Ronsdorf)
Lichtscheidt/Oberbergische StralRe (Barmen)
Industriegebiet DieselstralRe (Langerfeld)
Jesinghausen (Langerfeld)

Linderhauser Straf3e/Blumenroth (Langerfeld)
Holker Feld/Nachstebrecker Strafl3e (Nachstebreck)
Gewerbegebiet Schwesterstral3e/Clausen (Barmen)
Wickuler Park (Elberfeld)

Es zeigte sich, dass 3 der Standorte aufgrund jeweiliger Restriktionen (Verfugbarkeit, rechtli-
che, wirtschaftliche Hemmnisse) nicht zur weiteren Priifung geeignet waren. In einer Detail-
analyse wurden deswegen folgende Areale ndher betrachtet:

NN E

a. EngineeringPark Wuppertal (Barmen/Ronsdorf)

b. Lichtscheidt/Oberbergische Stralie (Barmen)

c. Gewerbegebiet Schwesterstralie/Clausen (Barmen)
d. Jesinghausen (Langerfeld)

e. Linderhauser StraRe/Blumenroth (Langerfeld)

Als Ergebnisse sind folgende Sachverhalte festzuhalten:

Zu a.) Der EngineeringPark Wuppertal (Bebauungsplan Nr. 1066) ist gemal? Ratsbeschluss
auf eine gewerbliche / industrielle Nutzung in Ergédnzung und zur Forderung der Technolo-
gieachse Sud ausgerichtet. Die Aufgabe des nachgefragten Gewerbestandortes muss des-
wegen als nachrangig aufgefasst werden. Hinzu kommt, dass eine entsprechende Flachen-
grolRe mit einer ebenen Topographie nicht zur Verfligung steht bzw. nicht mit verhaltnisma-
Rigem Aufwand erzeugt werden kann. Ergénzend hierzu stehen benétigte Teilflachen schon
nicht mehr zur Verfigung. Einer der Hauptverkehrsstrome zu IKEA ware nur Uber die heute
schon stark belastete Blombachtalbriicke / A1 abwickelbar, was ohne entsprechende und
sehr aufwandige Ertlchtigungsmafnahmen nicht geldst werden kann. Ob und wann die avi-
sierte Ausbauplanung der L 419 des Landes NRW hier eine Verbesserung der Erschlie-
Bungssituation ermdglicht, kann seitens der Stadt nicht abgeschatzt werden.

Zu b.) Das Areal Oberbergische Stral3e (Lichtscheidt) kam aufgrund seiner FlachengrolZe mit
verfligbaren 70.000 m2 nur eingeschrankt in Frage, da ca. 110.000 m2 benétigt werden.
Konzeptplane haben die topografisch schwierige Lage sowie die begrenzte Zuwegung noch
verstarkt dargestellt. Zudem weisen aufgrund des Einzugsgebietes die im Wuppertaler Nor-
den gelegenen Standorte bessere verkehrliche Anbindungen auf. Wie bei Standort a.) wéare
einer der Hauptverkehrsstrome zu IKEA nur Uber die heute schon stark belastete
Blombachtalbruicke / A1 abwickelbar (siehe Ausfiihrungen zu a.). Aktuell wird die Flache fur
die Ansiedlung eines Baumarktes und eines Nahversorgungsmarktes geprift.

Zu c.) Das Gewerbegebiet — SchwesterstraBe / Clausen kommt aufgrund seiner Lage im
Siedlungsbereich nicht in Frage, da es verkehrlich nur durch ein Wohngebiet zu erreichen ist.
Erganzende Verkehrsuntersuchungen haben zwar belegt, dass eine Abwicklung Uber die Au-
tobahnausfahrten in Form von sogenannten hollandischen Rampen hatte erfolgen kdnnen;
durch das nachfolgende Verkehrsnetz ist eine Verkehrsfihrung im Bereich der Thomas Kir-
che jedoch nicht méglich. Diesbeziiglich missen kaum Idsbare verkehrliche sowie immissi-
onsschutzrechtliche Hemmnisse beflirchtet werden. Hinzu kommt, dass es sich regionalpla-
nerisch um eine Ausweisung als Gewerbe- und Industriebereich handelt und dass fir die
planerische Realisierung ein Allgemeiner Siedlungsbereich bendtigt wird. Dieses Gebiet soll
deswegen langfristig gewerblich entwickelt werden. Hinzu kommt, dass fur IKEA die Nahe
zur BAB Al/ A 46 gesucht wird, um einen gréReren Einzugsbereich abzudecken und einen
grolReren Abstand zum vorhandenen IKEA-Center in Disseldorf zu realisieren. Zwischenzeit-
lich wurde diese Flache von einem privaten Gewerbebetreiber gekauft und wieder einer Voll-
vermietung zugeflhrt, so dass diese Flachen von Seiten der Stadt nicht mehr als Brache ge-
fuhrt wird.
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Zu d.) Dieses Areal Jesinghausen ist zwar relativ gut an der BAB Al gelegen, in der Ortlich-
keit aber verkehrlich nur sehr schwer zu erreichen und auch topographisch nicht geeignet, so
dass diese Flache sowohl seitens der Stadt als auch von IKEA als nicht zielfiihrend einge-
stuft wurde. Eine Verkehrsabwicklung tber die Nachstebrecker Stral3e ist nicht moglich; eine
geeignete Anbindung Uber Autobahn bzw. Bundesstral3e ist insgesamt nicht gegeben.

Zu e.) Das Areal an der Linderhauser StralRe / Blumenroth ist bei naherer Betrachtung in der
derzeit gegebenen Situation aufgrund der Grof3e, der Topographie und der Verkehrsanbin-
dung nicht geeignet. Insbesondere die Zu- und Abfahrtsverkehre Uber die Linderhauser
Stral3e / Wittener StralRe oder alternativ Uber die Gevelsberger StralRe / HattingerstralRe
(Schwelmer Stadtgebiet) und die zu befiirchtenden Immissionskonflikte stehen der Planung
an dieser Stelle entgegen.

Insgesamt zeigt sich mit Blick auf die besondere Stadtstruktur von Wuppertal, dass im ge-
samten Stadtgebiet keine Alternativflachen der entsprechenden Gréf3enordnung, topogra-
phischen Beschaffenheit und verkehrlicher Anbindung verfiigbar sind, so dass sich letztend-
lich der Standort ,Dreigrenzen* beim Autobahnkreuz Nord, auf dem Gebiet der ehemaligen
Fertighausausstellung, als ldealstandort herauskristallisiert hat. Entsprechend wirde auch
das Beibehalten der derzeitigen Flachennutzung des Standortes als gewerbliche Bauflache
(Nullvariante) dazu fuhren, dass sich selbst in mittel- und langfristiger Perspektive keine al-
ternative Flachenlsung fur das fachmarktbezogene Einkaufszentrum finden liel3e.

Im gesamten Stadtgebiet sind somit keine Alternativflaichen der entsprechenden Gréflienord-
nung verfligbar, sodass sich letztendlich der Standort im Autobahnkreuz Nord, auf dem Ge-
biet der ehemaligen Fertighausausstellung, als Idealstandort herauskristallisiert hat.

1 - 10.C Stellungnahme (Zentrenvertraglichkeit / Landesplanung)

Anregung, dass die Darstellungen der Entwicklungsziele bzgl. der Einzelhandel-
Wirkungsanalyse extrem verkirzt und die Schlussfolgerungen inhaltlich falsch seien. Auch
bei Einhaltung der Empfehlungen aus der genannten Analyse ist die abgeleitete Schlussfol-
gerung falsch. Dies gehe aus Ausfiihrungen aus diesem Gutachten hervor, in dem bzgl. des
Anteils an zentrenrelevanten Sortimenten dem Ziel entgegengewirkt werde, die vorhandenen
zentralen Versorgungsbereiche zu starken.

Ebenso sei das Ergebnis, dass das Bauvorhaben mit den Zielen der Landes- und Regional-
planung Uberwiegend konform gehe, falsch. Es wird angekiindigt, dass der Stellungnehmen-
de sich vorbehalt eine weitere Stellungnahme abzugeben, in dem die Ergebnisse einer eige-
nen Untersuchung zur Zentrenvertraglichkeit vorgestellt werden.

Bedenken, aufgrund der — nach Ansicht der Stellungnehmenden - ungenligenden Unterla-
gen.

Es wird auf die Wiederholung des Beteiligungsschrittes der Beteiligung der Trager offentli-
cher Belange und der Behorden insistiert. Es wird empfohlen, das Bauleitplanverfahren auf-
grund der inneren Widerspriiche unbedingt einzustellen. Ansonsten werde angestrebt, bei
der zustandigen Raumordnungsbehdrde um eine Entscheidung zu ersuchen.

Zu 1. - 10.C Beschlussvorschlag: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Dem
Bedenken wird nicht gefolgt.

Der Verweis auf das Vertraglichkeitsgutachten der GMA in der Kurzbegriindung sagt aus,
dass den Sortimentsempfehlungen des Gutachtens gefolgt wird. Zudem wurde im Gutachten
auf einen intensiven langfristigen Abstimmungsprozess zwischen der Stadt Wuppertal und
IKEA verwiesen, der sich auch in diesem Verfahren widerspiegelt. Die Darstellung der Ent-
wicklungsziele erfolgt in einer Kurzbegriindung zum Bebauungsplan, der eine ausfiihrliche
Vertraglichkeitsanalyse der GMA beigefligt ist. Der Leser, dem die Informationen der Kurz-
begriindung nicht gentgen, ist durch Verweise auf das Vertraglichkeitsgutachten in der An-
lage ausdrtcklich aufgefordert, hier detaillierte Informationen zu beziehen. Vor diesem Hin-
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tergrund kann die Aussage, das Gutachten sei ,extrem verkirzt“ wiedergegeben worden,
nicht nachvollzogen oder geteilt werden.

Die Aussage, dass das geplante Vorhaben tberwiegend dem Entwurf des sachlichen Teil-
plans — Grof3flachiger Einzelhandel sowie dem regionalen Einzelhandelskonzept entspricht
ist insofern richtig, als dass die Uberwiegende Anzahl maf3geblichen Gesichtspunkte ent-
sprochen wird (z. B. Lage in einem ASB, Entsprechung der zentral6rtlichen Versorgungs-
funktion) anderen jedoch widersprochen wird (z. B. hoher Anteil von zentrenrelevanten
Randsortimenten). Grundsatzlich hat die GMA aber auch festgestellt, dass trotz dieser Frikti-
onen bei der geplanten Umsetzung der empfohlenen Sortimentsbeschréankungen keine ne-
gativen stadtebaulichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in Wuppertal oder
der Umgebung zu erwarten sind (vgl. auch Fazit, Seite 78, 2. und 3. Absatz). Im Ubrigen wird
hervorgehoben, dass das Vorhaben mit einem Verkaufsflachenschwerpunkt im Mdébel- und
Einrichtungssegment stadtebaulich vertraglich ist und dazu beitragen kann, heute abflieRen-
de Kaufkraft aus Wuppertal und dem direkten Umland an groRe Einkaufsstandorte wie Dort-
mund, Dusseldorf oder Kéln zurlickzulenken. Dabei wird den Empfehlungen des Gutachtens
zur Flachenreduzierung der Sortimente (siehe Kapitel 1V, 5.) gefolgt. Es wird ausdriicklich
darauf hingewiesen, dass wesentliche Beeintrachtigungen zentraler Versorgungsbereiche
gemal des Gutachtens durch die Umverteilungswirkungen in den zentralen Versorgungsbe-
reichen von Wuppertal, Remscheid und Solingen, aber auch der direkt angrenzenden kleine-
ren Stadte und Gemeinden wie beispielsweise Gevelsberg, Schwelm oder Sprockhdvel nicht
zu erwarten sind. Die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche ist durch die
Realisierung des Vorhabens nicht geféhrdet.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Auswirkungsanalyse der GMA methodisch
und inhaltlich vollstandig ist. In Kapitel IV werden — aufbauend auf den in den vorangegan-
genen Kapiteln analysierten Ausgangsdaten auf Angebots- und Nachfrageseite — zunachst
die absatzwirtschaftlichen Effekte Uber das Marktanteilkonzept und das Umsatzumvertei-
lungsmodell ermittelt. Daran anschlieRend werden die potenziellen stadtebaulichen Auswir-
kungen bewertet, die sich aus den absatzwirtschaftlichen Effekten ableiten lassen. Dabei
wird explizit auf die wesentlich betroffenen zentralen Versorgungsbereiche in Wuppertal und
im Umland eingegangen. In Kapitel V schlie3lich werden Empfehlungen fiir eine stadtebau-
lich vertragliche Dimensionierung des Vorhabens getroffen; anschlieBend folgt die Prifung
der Vereinbarkeit mit landes- und regionalplanerischen Vorgaben bzw. mit dem Regionalen
Einzelhandelskonzept fiir das Bergische Stadtedreieck. Alle genannten Arbeitsschritte wer-
den im Gutachten im Hinblick auf die Methodik detailliert erlautert; im Anhang des Gutach-
tens sind darliber hinaus die Einzelwerte der Bestandsdaten und der Umverteilungswirkun-
gen fir die Stadte und Gemeinden sowie die zentralen Versorgungsbereiche im Einzugsge-
biet dargestellt sowie eine Kurzbeschreibung der einzelnen zentralen Versorgungsbereiche
abgebildet.

Bzgl. des Regionalen Einzelhandelskonzeptes Bergisches Stadtedreieck ist es gemafl dem
Gutachten z.T. positiv zu sehen, dass das Vorhaben gerade in den Sortimentsbereichen
Mdébel und Einrichtungsbedarf sowie bei Sportsortimenten neue Angebote und einen attrakti-
ven Standort schaffen kann. Hier hat im Verlauf des Abstimmungsprozesses eine Anderung
und Erweiterung des Sortimentskonzeptes stattgefunden. Der Sortimentsbesatz wurde so
gewahlt, dass keine schadlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche zu erwar-
ten sind. Die GroRRe der Verkaufsflache wurde im Verfahren bereits zusatzlich reduziert. Es
wurde von der Stadt Wuppertal wie auch der Stadt Solingen ein eigenes Einzelhandelskon-
zept erarbeitet. Eine ,Wuppertaler Sortimentsliste* wurde von der GMA erarbeitet und befand
sich zur Beschlussfassung am 17.09.2012 im Rat der Stadt Wuppertal.

Die Anregung einer Einstellung dieses Bauleitplanungsverfahrens kann nicht nachvollzogen
werden. Sie entbehrt jeder gesetzlichen Grundlage zumal ein transparentes Verfahren mit in-
tensiver Abstimmung durchgefihrt wird. In einem weiteren Verfahrensschritt werden selbst-
verstandlich auch das landesplanerische Anpassungsverfahren sowie die weiteren Beteili-
gungsschritte im Bauleitplanverfahren erfolgen.
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B. Nachbargemeinden und Landkreise

Zu 1.Kreis Mettmann, der Landrat

Zu 1.A Stellungnahme (Landesplanung)

Hinweis, dass bei Einzelhandelsansiedlungen vor dem 31.12.2012 § 24a Landesentwick-
lungsprogramm galt und derzeit der Entwurf des Sachlichen Teilplans GroR3flachiger Einzel-
handel als in Aufstellung befindliches Ziel zu beachten ist.

Bedenken, dass die Sortimente in der urspringlichen Grof3enordnung dem Sachlichen
Teilplan Grof3flachiger Einzelhandel widersprechen. Es wird empfohlen, die Sortimente ge-
mal den Vorschlagen stadtebaulich vertraglich anzupassen.

Zu 1.A Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dem Beden-
ken wird gefolgt.

In der Kurzbegriindung wie in dem Einzelhandelsgutachten der GMA wird auf diesen Sach-
verhalt eingegangen. Es ist darauf hinzuweisen, dass im Gutachten der GMA auf die Verein-
barkeit des Vorhabens mit landes- und regionalplanerischen Vorgaben (Kapitel 1V, 6. — 8.)
eingegangen und dabei festgestellt wird, dass einigen Zielen und Grundsatzen entsprochen
z. B. Lage in einem ASB, Entsprechung der zentralortlichen Versorgungsfunktion), anderen
jedoch widersprochen wird (z. B. hoher Anteil von zentrenrelevanten Randsortimenten).
Grundsatzlich hat die GMA aber auch festgestellt, dass keine negativen stadtebaulichen
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in Wuppertal oder Umgebung zu erwarten
sind (vgl. auch Fazit, Seite 78, 2. und 3. Absatz). Die Erhaltung und Entwicklung zentraler
Versorgungsbereiche ist durch die Realisierung des Vorhabens nicht gefahrdet. Dabei wird
den Empfehlungen des Gutachtens zur Flachenreduzierung der Sortimente (siehe Kapitel 1V,
5.) gefolgt.

1.B Stellungnahme (Einzelhandelsgutachten)

Hinweis, dass im Einzelhandelsgutachten der GMA keine Auswirkungen auf den zentralen
Versorgungsbereich der Stadt Haan bericksichtigt werden, wahrend Stadt Velbert vorsorg-
lich Bedenken erhebt.

Zu 1.B Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Das Vertraglichkeitsgutachten der GMA hat ein weites und in mehrere Zonen unterteiltes
Einzugsgebiet definiert, das aufgrund der Angebotsstrukturen im Gesamtraum, der Grol3e
und Attraktivitdt des Planvorhabens am Planstandort in Wuppertal sowie insbesondere im
Hinblick auf die nachst gelegene IKEA-Standorte abgegrenzt wurde. Hierzu lagen u. a. auch
Kundenherkunftsdaten von umliegenden IKEA-Einrichtungshausern vor. Demnach ist die
Stadt Haan im Hinblick auf das Vorhabenin Wuppertal dem Standort in Dusseldorf zuzuord-
nen, der Uber die Autobahn in kurzer Fahrtdistanz erreicht werden kann (in Abhangigkeit
vom konkreten Standort in Haan rd. 12 — 15 km Entfernung). Ferner weist Haan insgesamt
eine deutlich héhere Einkaufsorientierung nach Dusseldorf als nach Wuppertal auf. Vor die-
sem Hintergrund — und auch angesichts der eigenen Angebote v. a. im Mébelsektor in Haan
— wurde die Stadt nicht in das Einzugsgebiet mit einbezogen (fur ausfuhrlichere Angaben
siehe Kap. Il, 3).

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass das Untersuchungsgebiet vor Beginn der Untersuchun-
gen (urspringliche Datenerhebung der BULWIEN GESA AG 2009) mit dem Arbeitskreis Regi-
onales Einzelhandelskonzept Bergisches Stadtedreieck abgestimmt wurde, in dem neben
den drei Stadten Wuppertal, Solingen und Remscheid u.a. auch die Bezirksregierung Dis-
seldorf und die IHK Wuppertal — Solingen — Remscheid vertreten sind. Auf die Stellungnah-
me der Stadt Velbert wird gesondert eingegangen.
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Zu 2. Ennepe-Ruhr-Kreis, Kreisentwicklung und Beteiligungen

2.A Stellungnahme (Verkehrsgutachten)

Bedenken, dass in Kapitel 1 (allgemeine Voraussetzungen) der verkehrlichen Untersuchung
sowohl die Untersuchung als auch die Ergebnisse nicht vorliegen und es keine Basis flr eine
Stellungnahme gibt.

Bzgl. Kapitel 2 sei eine Stellungnahme sehr schwierig, da keine der getroffenen Annahmen
zur Verkehrserzeugung uberprif- bzw. nachvollziehbar sei. Es werde allein die Datenbasis
des Vorhabentragers verwendet. Zudem sei die endglltige Sortimentszusammensetzung
nicht benannt und berge bei einem Nichteintreten ein hohes Risiko. Die durch das geplante
Projekt erzeugten Fahrten erscheinen im Vergleich zu anderen Vorhaben als deutlich zu ge-
ring und werden von Stellungnehmenden nicht akzeptiert. Es wird gefordert, dass die kom-
plette Verkehrserzeugung detailliert aufgegliedert offengelegt wird. Ein Vergleich mit den
Markten in Mannheim, Koblenz und Ulm wird nicht akzeptiert, da hier aus Sicht des Stel-
lungnehmenden keine Analogien zum Standort Wuppertal vorhanden sind.

Die o. g. Kritik, der ausschlie3lichen Verwendung der Daten des Vorhabentragers wird auch
in Kap. 3 vorgetragen. Insbesondere die Annahme, dass lediglich 10,5% des vorhabenbezo-
genen Verkehrs tUber die BAB A 43, die Schmiedestral3e (Richtung Nord) abgewickelt wer-
den, erscheint angesichts des gesamten Einzugsbereichs mit 1,2 Millionen Einwohnern als
deutlich zu gering.

Weitere dezidiert ausgefiihrte Bedenken werden in Bezug auf Kapitel 4, 6 bis 8 und 13 bis 15
vorgetragen. Es werden Bedenken in Bezug auf die eintdgige Verkehrszdhlung, die Leis-
tungsfahigkeit der Knoten und die Verkehrsmittelwahl vorgetragen, wahrend die Kritik, dass
aufgrund der fehlenden Darstellung der Grundlagen die Ausflihrungen nicht dargestellt wer-
den kdnnen, mehrfach wiederholt wird. Zudem seien nach Aussage des Stellungnehmenden
Schlussfolgerungen aus dem Gutachten verfriiht, da erhdhter Nachbesserungsbedarf be-
steht.

Zu 2.A Beschlussvorschlag: Dem Bedenken wird nicht gefolgt.

Den Bedenken kann nicht gefolgt werden. Die reklamierten fehlenden Unterlagen waren und
sind fur jedermann 6ffentlich einsehbar.

Die prognostizierten Verkehrsmengen sind gutachterlich untersucht und kénnen vertraglich
abgewickelt werden.

Kapitel 1: Der Bericht zur verkehrlichen Untersuchung fir den Ausbau des Autobahnkreuzes
Wauppertal-Nord unter besonderer Beriicksichtigung der zusatzlichen Verkehrsbelastungen
durch das IKEA-Projekt liegt grundsatzlich vor und wird in den weiteren Verfahrensschritten
den Unterlagen beigefligt. Bei Bedarf kann der entsprechende Erlauterungsbericht auch be-
reits vorab den entsprechenden Behdrden tGbermittelt werden.

Zu Kapitel 2: Grundsétzlich wurden die Angaben des Investors durch Zéhlungen an den hier
beriicksichtigten Standorten erarbeitet. Es erfolgte zudem eine Uberpriifung der Angaben
nach BOSSERHOFF, wobei ein relativ grof3er Handlungsspielraum gegeben ist. Selbst durch-
gefuhrte Verkehrszéhlungen an vergleichbaren Standorten haben gezeigt, dass mit einer
maf3geblichen Verkehrsstarke, die den weiteren Berechnungen zugrunde gelegt werden
kann, von 7.500 Fahrzeugen, jeweils in Zu- und Ausfahrt, ausgegangen werden kann. Wie
auch bereits im Verkehrsgutachten dargelegt, ist an einem Freitag im Mittel mit einem hohe-
ren Verkehrsaufkommen zu rechnen, Gleiches gilt fir die Belastung am Samstag. Grund-
satzlich wird darauf hingewiesen, dass in der Verkehrserzeugung samtliche Kunden-, Be-
schaftigten- und Wirtschaftsverkehre enthalten sind. Im weiteren Verfahren werden auch die
hier getroffenen tabellarischen Auflistungen zur Verkehrsmittelwahl und des Pkw-
Besetzungsgrades dargestellt, die jedoch bereits dem vorgelegten Verkehrsgutachten zu-
grunde gelegt waren. Diese sind im Anhang beigefiigt. Die Anmerkung, dass ein Vergleich
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zu den genannten Markten nicht akzeptiert wird, kann nicht nachvollzogen werden. Insbe-
sondere der Standort Mannheim weist durchaus in seiner Lage, unmittelbar im Bereich einer
Bundesautobahn, Parallelen zum Standort Wuppertal auf. Zudem wohnen in Mannheim ahn-
lich viele Einwohner wie in Wuppertal und die im unmittelbaren Nahbereich befindlichen Mit-
tel- und Oberzentren konnen durchaus mit dem Standort Wuppertal verglichen werden.
Ebenfalls muss darauf hingewiesen werden, dass auch die Ansitze nach BOSSERHOFF aus
empirischen Untersuchungen und Angaben resultieren, die gréf3tenteils durch die entspre-
chenden Betreiber zur Verfigung gestellt wurden. Grundsatzlich ist festzustellen, dass die
mafgebliche Verkehrsbelastung an einem normalen Werktag, d. h. an einem Dienstag oder
Donnerstag, den weiteren Berechnungen zugrunde gelegt wird. Samtliche Berechnungen
wurden auf dieser Grundlage durchgefiihrt. Zudem wurden auch die Grundlagen aus der
Verkehrsuntersuchung zum Ausbau des Autobahnkreuzes Wuppertal Nord bertcksichtigt.

Zu Kapitel 3: Beziiglich der Verteilung bzw. der Einzugsgebiete der Kunden von IKEA wird
auf die Ausfihrung des Investors verwiesen. Es ist durchaus Stand der Technik, derartige re-
lativ dezidierte Aussagen zu verwenden, die seitens des Investors durch Einwohnervertei-
lung und Erreichbarkeit des jeweiligen Standortes Uber die einzelnen Verkehrsachsen erar-
beitet wurden. Die Vorgaben des Investor wurden hinsichtlich Plausibilitdt geprift und kon-
nen den Gutachten von IKEA entnommen werden.

Zu Kapitel 4: Die Verkehrszahlung vom 12.04.2011 wurde an einem Tag durchgefihrt. Fur
derartige Untersuchungen kann eine Ein-Tages-Zahlung zur Kalibrierung der Sollwerte bei
Vergleich mit schon vorhandenen friiheren Zahlungen und hieraus resultierender Plausibili-
tatstberprifung durchgefiihrt werden. Auch werden grundsatzlich die Hoch- und Umrech-
nungsfaktoren nicht separat dargestellt, da es durchaus mdglich ist, die dargestellten Ver-
kehrszéahlungen Uber die einzelnen Tageszeitbereiche zu addieren und somit den Hochrech-
nungsfaktor aus den angesetzten Sollwerten abzuleiten.

Zu Kapitel 6: Die Verkehrsprognose erfolgte nicht linear, sondern in unterschiedlichen Fakto-
ren je Verkehrsbezirk. Zudem wird hier keine statische Berechnung der Verkehrs-
belastungen durchgefiihrt, sondern es erfolgt eine dynamische, methodisch in iterativen Ar-
beitsschritten berechnete Verkehrsverteilung, die in jedem Arbeitsschritt die Verkehrsbelas-
tung der vorherigen Schritte und somit die verbleibende Kapazitat der einzelnen Strecken
bertcksichtigt. Somit kdnnen auch aus dem Ausbau des Autobahnkreuzes Wuppertal Nord
und Teilbereichen mit erhdhter Leistungsfahigkeit des Ubergeordneten Verkehrsnetzes Ver-
kehrsverlagerungen und somit Verkehrsabnahmen auf Teilstrecken resultieren. Diese sind
jedoch teilweise marginal und insbesondere fiir die Beurteilung der Leistungsfahigkeit von
untergeordneter Bedeutung, da alle Berechnungen zur Beurteilung der Leistungsfahigkeit
und Verkehrsqualitat auf dem Status Quo, d. h. auf den gezahlten Werten der nachmittagli-
chen Spitzenstunde basieren, die unter Bertlicksichtigung eines Worst Case-Ansatzes auf die
Verkehrsprognose hochgerechnet wurden. Diese Belastungen wurden auf die Verkehrser-
zeugung aus dem IKEA Projekt ohne Verlagerungseffekte im tbergeordneten Verkehr, ins-
besondere im Zuge der Schmiedestral3e, Uberlagert.

Zu Kapitel 7: Hier wird auf die zu Kapitel 6 bezogene Stellungnahme verwiesen. Samtliche
Berechnungen zur Leistungsfahigkeit sind, wie erwéhnt, eine Worst Case-Betrachtung ohne
Verlagerungseffekte aus dem Verkehrsmodell. Grundsatzlich ist bei Verkehrsverlagerungen
davon auszugehen, dass 1.000 Fahrzeuge pro Tag und Richtung nicht zu 100 % auf eine Al-
ternativstrecke verlagert werden. Dieser Verlagerungsverkehr verteilt sich auf mehrere alter-
native Strecken, sodass hier von keinen mafgeblichen Verschlechterungen durch Verkehrs-
verlagerungen ausgegangen werden kann.

Zu Kapitel 13: Die Verkehrsmittelwahl fur den offentlichen Verkehr von 5 % wird im Weiteren
noch eingehend untersucht. Gleiches gilt fir die grundsatzliche ErschlieBung im 6ffentlichen
Verkehr.

Zu Kapitel 14: Die Erhebungen samstags an nur einem Tag erscheinen aus unserer Sicht
ebenfalls ausreichend. Die damalige Erhebung ist auch aus Sicht der Stadt Wuppertal repra-
sentativ, da die Grundbelastung erfasst wurde. Aktuell wurden Untersuchungen unter Be-
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riicksichtigung des Samstagsverkehrs und Uberlagerung mit dem maximalen Verkehrsauf-
kommen durch IKEA durchgefiihrt. Die Berechnungsergebnisse werden im weiteren Verfah-
ren dargestellt und erlautert.

Zu Kapitel 15: Die Verkehrsuntersuchung basiert grundsatzlich auf den Vorgaben, dass die
Leistungsfahigkeit des unmittelbar betroffenen Verkehrssystems SchmiedestralRe, Mollenkot-
ten, Anschlussstelle BAB 46, Autobahnkreuz Wuppertal Nord und Eichenhofer Weg nach-
gewiesen werden muss. Hierzu missen zwangslaufig Optimierungen und der Ausbau des
Verkehrsnetzes im unmittelbaren Nahbereich erfolgen. Die Ergebnisse der Berechnungen
zur Leistungsfahigkeit haben gezeigt, dass das Verkehrssystem unter den getroffenen An-
nahmen und den erlauterten Planungskonzeptionen nicht an die Grenze der Leistungsfahig-
keit geréat und hieraus keine Verkehrsstorung im Nah- und Regionalbereich unter Berlcksich-
tigung der aktuell getroffenen Annahmen erwartet werden kann. Eine Ausweitung des Nah-
verkehrsangebotes ist nicht vorgesehen, die Bushaltestelle verbleibt an der vorhandenen
Stelle. Aus diesem Grund ist eine Abstimmung mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis nicht vorgese-
hen.

Zu 3 Stadt Sprockhovel, Sachgebiet Planen u. Umwelt / Bauen und Wohnen
3. Stellungnahme (GMA-Gutachten)

Die Stellungnahme der Stadt Sprockhdvel umfasst sowohl Textbausteine, welche in ver-
schiedenen Stellungnahmen von Gewerbetreibenden aus der Stadt Sprockhével verwendet
wurden (vgl. Abschnitt F, zu 1 - 4), als auch den Wortlaut der Stellungnahmen verschiedener
Stadte und Gemeinden aus dem Landkreis Ennepe-Ruhr und verschiedener weiterer Trager
oOffentlicher Belange (vgl. Abschnitt A, zu 1 — 10). Daher wird im Folgenden nur auf einige
Aspekte noch einmal direkt eingegangen:

Anregung, dass keine ausreichende Bericksichtigung der kleinteiligen Geschaftsstrukturen
in den zentralen Versorgungsbereichen HalYlinghausen und Niedersprockhdvel im GMA-
Gutachten stattgefunden hétte; hier sei die Anwendung der 10 %-Schwelle ungeeignet.

Anregung, dass die Bergische Liste, die sich von der Zuordnung von zentren- bzw. nicht
zentrenrelevanten Sortimenten in der Sprockhoveler Sortimentsliste unterscheidet, verwen-
det wurde.

Zu 3. Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt.

Wie bereits im Abschnitt F, zu 1. - 4. Ausfihrlich dargestellt, wurden in der Stadt Sprockhdével
— wie in allen Stadten der Zone | und Il — alle klein-, mittel- und groR3flachigen Anbieter mit
projektrelevanten Kern- und Randsortimenten erfasst. Insbesondere die Geschéfte in den
zentralen Versorgungsbereichen Halllinghausen und Nieder-Sprockhdvel wurden einer in-
tensiven Vor-Ort-Untersuchung unterzogen. Auf Basis dieser detaillierten Bestandsdaten
(vgl. auch Anhangstabelle A5.25) wurden auch die entsprechenden Umsatzumverteilungsef-
fekte und potenzielle stéadtebaulichen Auswirkungen ermittelt (vgl. Anhangstabelle A5.26).
Unter anderem aufgrund der hohen Auswirkungen in Sprockhével, aber auch in weiteren be-
nachbarten Stadten und Gemeinden, hat die GMA in einzelnen Sortimenten Empfehlungen
zur Reduzierung der Verkaufsflache getroffen. Diesen wird im Bauleitplanverfahren gefolgt.

Im Hinblick auf die Anwendung der Bergischen Liste als Grundlage fur die potenziellen Aus-
wirkungen ist auf die Beantwortung der Stellungnahmen im Abschnitt F, zu 1. - 4. zu verwei-
sen. Die Bewertung der potenziellen absatzwirtschaftlichen und stadtebaulichen Auswirkun-
gen erfolgt fur alle Sortimente des IKEA - unabhangig von der Einstufung als
zentrenrelevant oder nicht zentrenrelevant in der Bergischen Liste — sowohl in Wuppertal als
auch im Umland.

Im Hinblick auf die in der Stellungnahme der Stadt Sprockhével aufgefiihrten Argumente un-
ter Punkt 4 ,Verfahren®, ist auf die Ausfiihrungen unter Abschnitt A Nr. 1 - 10 hinzuweisen.
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Auch die Stadt Sprockhoével hat hier den abgestimmten Wortlaut weiterer Stadte und Ge-

meinden im Landkreis Ennepe-Ruhr und weiterer Trager 6ffentlicher Belange Gbernommen.

Zu 4. Stadt Velbert

4. Stellungnahme (zentrale Versorgungsbereiche)

Bedenken, werden im erheblichen MalRe erhoben, da aufgrund der GesamtgroRe des Vor-
habens negative Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche in der Stadt zu erwar-
ten seien. Dabei stellt Velbert vor allem auf das Sortiment Sportartikel ab und regt an, die
von der GMA empfohlene Verkaufsflachenreduzierung in diesem Sortiment vorzunehmen.

Zu 4. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt. Der Anregung wird ge-
folgt.

Beziglich der Auswirkungen auf die Stadt Velbert und ihre zentralen Versorgungsbereiche
ist auf Anhangstabellen A5.27 und A5.28 im Gutachten zu verweisen. Mit Ausnahme der
Sportartikel sind die Umverteilungswirkungen in den weiteren Sortimenten des fachmarktbe-
zogenen Einkaufszentrums niedriger als 5 %, so dass keine negativen stadtebaulichen Aus-
wirkungen in der Innenstadt Velbert zu erwarten sind. Beim Bauleitplanverfahren fiir den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1136 V wird den Empfehlungen des Gutachtens zur
Flachenreduzierung der Sortimente (siehe Kapitel IV, 5.) gefolgt.

Zu 5. Stadt Haan

5. Stellungnahme (zentrale Versorgungsbereiche)

Bedenken, aufgrund der fehlende Einbeziehung der Stadt in das Einzugsgebiet. Die Stadt
weist auf die geringen Distanzunterschiede zwischen Haan und dem IKEA-Standort in Dis-
seldorf bzw. dem Planstandort Wuppertal sowie die hdhere Attraktivitdt des Standortes
Wouppertal durch das Fachmarktzentrum hin.

Zu 5. Beschlussvorschlag: Dem Bedenken wird nicht gefolgt.

Insgesamt ist die Erreichbarkeit des bestehenden IKEA-Standortes Disseldorf und des
Planstandortes in Wuppertal zwar Uber die Bundesautobahn A 46 in beide Richtungen sehr
gut, der Standort Diisseldorf weist jedoch eine insgesamt schnellere Erreichbarkeit aus allen
Teilen des Stadtgebietes Haan auf.

Obwohl Haan Nachbarstadt von Wuppertal ist, sind die Einkaufsbeziehungen dorthin nur re-
lativ gering. Bei einer Passantenbefragung im Rahmen des Regionalen Einzelhandels-
konzeptes Bergisches Stadtedreieck im Hauptzentrum Wuppertal-Elberfeld wurde festge-
stellt, dass lediglich rund 2 — 3 % der dortigen Kunden aus dem Landkreis Mettmann kom-
men, zu dem auch die Stadt Haan zahlt. Insgesamt wies das Hauptzentrum Wuppertal-
Elberfeld damals kein wesentliches uberértliches Einzugsgebiet auf. Auch das Einzelhan-
delskonzept Haan aus dem Jahr 2006 zeigt auf, dass die Einkaufsorientierung nach Wupper-
tal deutlich niedriger ist als ins Oberzentrum Dusseldorf. Gerade im mittel- und langfristigen
Bedarfsbereich wurde im Rahmen einer Kundenbefragung Diisseldorf als wichtigster Ein-
kaufsstandort fir Haaner Kunden genannt, i.d.R. noch vor Haan selbst.

Somit ist angesichts der gewohnten Einkaufstendenzen in Disseldorf, den dortigen starken
Einzelhandelsstandorten sowie der eigenen starken Ausstattung in Haan in einigen Sorti-
menten (v.a. Mdbel- und Einrichtungsbedarf) die Stadt Haan nicht zum Einzugsgebiet von
IKEA Wuppertal zu z&hlen. Die Kunden aus Haan werden im Rahmen von Streuumsatzen
berticksichtigt.
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Auch an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass das Untersuchungsgebiet vor Beginn der
Untersuchungen (urspringliche Datenerhebung der BULWIEN GESA AG 2009) mit dem Ar-
beitskreis Regionales Einzelhandelskonzept Bergisches Stadtedreieck abgestimmt wurde, in
dem neben den drei Staddten Wuppertal, Solingen und Remscheid u.a. auch die Bezirksre-
gierung Dusseldorf und die IHK Wuppertal — Solingen — Remscheid vertreten sind.

Zu 6. Stadt Herdecke
6. Stellungnahme (zentrale Versorgungsbereiche)

Bedenken, dass die Stadt Herdecke— im Gegensatz zur Nachbarstadt Wetter — nicht in das
Einzugsgebiet des Vorhabens einbezogen wurde und dass ihre Belange durch die Planun-

gen in Wuppertal betroffen sind. Inhaltlich schlief3t sie sich der Stellungnahme des Ennepe-
Ruhr-Kreises voll an.

Zu 6. Beschlussvorschlag: Dem Bedenken wird nicht gefolgt.

Bzgl. der Stellungnahme des Ennepe-Ruhr-Kreises wird auf den Abschnitt A Nr.1 — 10 ver-
wiesen, die gesondert beantwortet wurde.

Im Hinblick auf das Einzugsgebiet ist festzuhalten, dass sich Herdecke im Kerneinzugs-
gebiet des IKEA-Einrichtungshauses in Dortmund in der dortigen Fachmarktagglomeration
Indupark (u.a. Kiichenfachmarkt, Mega Zoo, Decathlon, Intersport Voswinkel, Media Markt,
real) befindet. Zwar ist die Fahrdistanz zum Planstandort Wuppertal nur wenig langer als
zum Standort IKEA Dortmund Indupark, angesichts der grundsatzlichen Tendenz in die
Oberzentren Dortmund und Hagen sowie der tradierten Einkaufstendenzen zum IKEA
Standort Dortmund ist nicht von wesentlichen Umlenkungen der Einkaufsorientierung kiinftig
an den Standort Wuppertal zu rechnen. Auch die Ansiedlung eines fachmarktbezogenen
Einkaufszentrum in Wuppertal &ndert an dieser Einschatzung nichts, da der IKEA Standort
Dortmund in einer leistungsfahigen Fachmarktagglomeration liegt, die gewisse Angebots-
Uberschneidungen mit dem projektierten Vorhaben aufweist (u.a. zwei Sportfachmarkte, Zoo-
fachmarkt, Kiichenfachmarkt). Daher wurde die Stadt Herdecke auch nicht in das Einzugs-
gebiet einbezogen.

Zu 7. Stadt Gevelsberg (Schreiben vom 2.7.20120)

Die Stadt Gevelsberg hat in Erganzung ihrer Stellungnahme vom 29.05.2012 am 02.07.2012
noch einmal Stellung genommen.

7. Stellungnahme (Vertraglichkeitsgutachten)

Anregung, dass die projektrelevanten Daten des Vertraglichkeitsgutachtens der GMA je-
weils stadtbezogen dargestellt werden mussten. Es wird somit Kritik an der Erhebungsme-
thodik der GMA gelibt.

Zu 7. Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt.

Im Anhang des Vertraglichkeitsgutachtens werden die projektrelevanten Daten jeweils dezi-
diert stadtbezogen dargestellt, sowohl bezogen auf die einzelnen Bestandsdaten der jeweili-
gen Stadte und ihrer zentralen Versorgungsbereiche als auch bezogen auf die Umvertei-
lungswirkungen. Die relevanten Daten der Stadt Gevelsberg sind den Anhangstabellen A5.9
und A5.10 zu entnehmen.

Auch in Gevelsberg hat die GMA — wie in den weiteren Stadten und Gemeinden in Zone |
und Il — alle klein-, mittel- und grof3flachigen Einzelhandelsbetriebe mit projektrelevanten
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Kern- und Randsortimenten erfasst. Auf dieser detaillierten Grundlage wurden dann die ab-
satzwirtschaftlichen und stadtebaulichen Auswirkungen ermittelt.

Bezug nehmend auf den zentralen Versorgungsbereich von Gevelsberg ist — wie bereits im
Hinblick auf die Stellungnahme von Pro City Gevelsberg (siehe Abschnitt F, Nr. 1 - 4) — da-
rauf hinzuweisen, dass im Text des Gutachtens auf Seite 62 ein redaktioneller Fehler vor-
liegt. Hier wird als Magnetbetrieb der Anbieter Euronics genannt, dies sollte jedoch Expert
Ellinghaus heilRen. Entsprechend wurde Expert Ellinghaus in Anhangstabelle A4 als Magnet-
betrieb der Gevelsberger Innenstadt aufgefuhrt. Der Euronics-Anbieter (Radio Meckel) ist
aus gutachterlicher Sicht aufgrund seiner Grol3enordnung und Spezialisierung nicht als we-
sentlicher Frequenzbringer in der Innenstadt von Gevelsberg zu sehen, gleiches gilt fir den
genannten Intersport-Anbieter. Weitere Frequenzbringer in der Innenstadt von Gevelsberg
sind aus Sicht der GMA vielmehr das SB-Warenhaus Kaufland und der Drogeriemarkt dm,
die beide im kurzfristigen Bedarf wesentliche Kundenanziehungspunkte fir das Hauptzent-
rum Gevelsberg darstellen.

Bezlglich der genannten Mébel- und Baumarktbetriebe in Gevelsberg, die vom Vorhaben in
Waupertal betroffen sein kbnnen, ist darauf hinzuweisen, dass keine einzelbetrieblichen Aus-
wirkungen dargestellt werden kénnen. Hierzu misste die individuelle betriebswirtschaftliche
Situation des jeweiligen Anbieters bekannt sein; auch Datenschutzgriinde stehen dem ent-
gegen. Allerdings hat die GMA in den Anhangstabellen A5.9 und A5.10 die Auswirkungen in
diesen Sortimenten auch auf Anbieter an sonstigen Standorten auf3erhalb zentraler Versor-
gungsbereiche zusammengefasst dargestellt. Bei Betrachtung des geplanten Vorhabens wa-
re Gevelsberg mit einer Umverteilungsquote von rd. 13 — 14 % bei Mdbeln betroffen. Da die-
se Anbieter jedoch auRRerhalb zentraler Versorgungsbereiche liegen, sind negative stadte-
bauliche Auswirkungen nicht anzufuhren. Gerade die explizit genannten Anbieter Wohnwelt
Gevelsberg, Baumarkt Klein und Praktiker Baumarkt befinden sich an autokundenorientier-
ten Standorten im Umfeld von weiteren Gewerbegebieten ohne Anbindung an zentrale Ver-
sorgungsbereiche. Damit handelt es sich um rein wettbewerbliche Wirkungen, nicht um
Auswirkungen auf stadtebaulich schiitzenswerte Standorte.

Da in Gevelsberg alle projektrelevanten Betriebe erfasst und die Auswirkungen nach Lagen
explizit dargestellt wurden, sind die dargelegten Fazite zu den stadtebaulichen Aus-
wirkungen und die daraus abgeleiteten Empfehlungen zur Reduzierung der Verkaufsflachen
nach Sortimenten nicht fehlerhaft. Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass im Bauleit-
planverfahren fir den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1136 V den Empfehlungen
des Gutachtens zur Flachenreduzierungen der Sortimente (siehe Kapitel IV, 5.) gefolgt wird.

Zu 8. Stadt Bochum
8. Stellungnahme (Beteiligung)

Bedenken, dass die Stadt Bochum nicht beteiligt worden sei, obwohl doch aufgrund der
raumlichen N&he des Bochumer Stadtgebietes und einer ziigigen Erreichbarkeit eine zwin-
gende Betroffenheit gegeben sei.

Zu 8. Beschlussvorschlag: Dem Bedenken wird nicht gefolgt.

Es ist zu bericksichtigen, dass zum ersten der Betrachtungsraum des Vertraglichkeitsgut-
achten fur den Einzelhandel der GMA sehr wohl die Festlegung des Betrachtungsraumes zu
dem zu erstellenden Gutachten vom Kdélner Raum bis hin zum stdlichem Rand des Ruhrge-
bietes in Abhangigkeit zahlreicher Faktoren erfolgte, u.a. hinsichtlich der Lage der vorhande-
nen, benachbarten Mobelstandorte -im Ruhrgebiet und der Erreichbarkeitsradien in Abhan-
gigkeit von Zeit und Entfernung. Bei der notwendigen Eingrenzung des Untersuchungsgebie-
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tes wurde in Betrachtungszonen abgestuft, da die bendtigte Datenerhebung der relevanten
Sortimente in den Nachbargemeinden beherrschbar bleiben musste.

Zum anderen wurde im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung ebenso eine Erweiterung der
sonst Ublicherweise zu beteiligenden Nachbargemeinden vorgenommen. Grundlage dafir
war wiederum die Festlegung der nach Datengrundlage voraussichtlich objektiv Betroffenen
und die notwendige Beschrankung auf einen angemessenen Betrachtungsraum.

Zu 9. Stadt Solingen

9.A Stellungnahme (Sortimente)

Bedenken, gegen das Vorhaben IKEA in Wuppertal. Die Stadt Wuppertal wird gebeten zu
prifen, ob der Anteil der zentrenrelevanten Sortimente innerhalb des Vorhabens nicht noch
weitergehend reduziert werden kdnnen.

Zunachst trifft Solingen einige Anregungen fur das Verfahren und weist darauf hin, dass die
eingereichten Unterlagen nicht zweifelsfrei erkennen lassen, wie das konkrete Sortiments-
konzept in Zukunft tatséchlich aussehen soll. Aus Sicht des Stellungnehmenden ist eine ex-
plizite Limitierung von einzelnen Sortimenten im Rahmen des Bebauungsplanes als dringend
angeraten zu sehen. Es wird kritisiert, dass ein konkretes Verkaufsflachen- und Sortiments-
konzept in den Unterlagen fehle.

Zu 9.A Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird zum Teil gefolgt.

Der Verweis auf das Vertraglichkeitsgutachten der GMA in der Kurzbegriindung sagt aus,
dass den Sortimentsempfehlungen des Gutachtens gefolgt wird. Zudem wurde im Gutachten
auf einen intensiven langfristigen Abstimmungsprozess zwischen der Stadt Wuppertal und
IKEA verwiesen, der sich auch in diesem Verfahren widerspiegelt. Die Darstellung der Ent-
wicklungsziele erfolgt in einer Kurzbegrindung zum Bebauungsplan, der eine ausfihrliche
Vertraglichkeitsanalyse der GMA beigeflugt ist. Der Leser, dem die Informationen der Kurz-
begrindung nicht gentigen, ist durch Verweise auf das Vertraglichkeitsgutachten in der An-
lage ausdricklich aufgefordert, hier detaillierte Informationen zu beziehen.

Die Stadt Wuppertal plant eine solch deutliche Festlegung einzelner Sortimente im Be-
bauungsplan (textliche Festsetzungen). Diese beinhaltet die im GMA-Gutachten empfohlene
Flachenreduzierung bei ausgewahlten Sortimenten als status quo.

9.B Stellungnahme (Unterlagen, Landesplanung)

Bedenken, dass in den Unterlagen zur Beteiligung der Trager offentlicher Belange und der
Behdrden Widerspriiche zwischen den Ausfihrungen des Bebauungsplankonzeptes und den
Aussagen im Vertréglichkeitsgutachten der GMA zu den landesplanerischen Regelungen
des Entwurfes zum Sachlichen Teilplan ,Grofflachiger Einzelhandel“ vorliegen. Die Aussa-
gen des Bebauungsplankonzeptes wirden nicht sachgerecht ausfallen.

Zu 9.B Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

An dieser Stelle ist auf Kapitel 1V, 6. im Vertraglichkeitsgutachten der GMA hinzuweisen, in
dem sich das Gutachten detailliert mit dem Entwurf zum Sachlichen Teilplan ,Grof3flachiger
Einzelhandel“ des LEP auseinandergesetzt hat. Dabei wurde festgestellt, dass einigen Zielen
und Grundsatzen entsprochen (z. B. Lage in einem ASB, Entsprechung der zentralortlichen
Versorgungsfunktion), anderen jedoch widersprochen wird (z. B. hoher Anteil von
zentrenrelevanten Randsortimenten). Grundsatzlich hat das Gutachten aber auch festgehal-
ten, dass keine negativen stadtebaulichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche
in Wuppertal oder Umgebung zu erwarten sind (vgl. auch Fazit, Seite 78, 2. und 3. Absatz).
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Die als nicht sachgerecht bezeichneten Unterlagen geben nur den zum jeweiligen Zeitpunkt
der Bearbeitung aktuellen Stand und vorliegenden Detailierungsgrad, d. h. Zwischenstand,
an. An dieser Stelle muss ebenfalls auf die vorgenannte Tatsache hingewiesen werden, dass
die Anlagen der Kurzbegrindung dem Leser ausdrticklich zur Verfligung stehen und der ver-
tiefende Teil der Unterlagen sind.

Die Aussage, dass das geplante Vorhaben tberwiegend dem Entwurf des sachlichen Teil-
plans — Grol3flachiger Einzelhandel sowie dem regionalen Einzelhandelskonzept entspricht
ist insofern richtig, als dass der Uberwiegenden Anzahl der maf3geblichen Gesichtspunkte
entsprochen wird (z. B. Lage in einem ASB, Entsprechung der zentralortlichen Versorgungs-
funktion) anderen jedoch widersprochen wird (z. B. hoher Anteil von zentrenrelevanten
Randsortimenten). Grundsatzlich hat das Gutachten aber auch festgestellt, dass trotz dieser
Friktionen bei der geplanten Umsetzung der empfohlenen Sortimentsbeschrankungen keine
negativen stadtebaulichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in Wuppertal
oder der Umgebung zu erwarten sind (vgl. auch Fazit, Seite 78, 2. und 3. Absatz). Im Ubri-
gen wird hervorgehoben, dass das Vorhaben mit einem Verkaufsflachenschwerpunkt im Mo6-
bel- und Einrichtungssegment stadtebaulich vertraglich ist und dazu beitragen kann, heute
abflieBende Kaufkraft aus Wuppertal und dem direkten Umland an groRRe Einkaufsstandorte
wie Dortmund, Dusseldorf oder Kéln zuriickzulenken. Dabei wird den Empfehlungen des
Gutachtens zur Flachenreduzierung der Sortimente (siehe Kapitel IV, 5.) gefolgt. Es wird
ausdricklich darauf hingewiesen, dass wesentliche Beeintrachtigungen zentraler Versor-
gungsbereiche gemaR des Gutachtens durch die Umverteilungswirkungen in den zentralen
Versorgungsbereichen von Wuppertal, Remscheid und Solingen, aber auch der direkt an-
grenzenden kleineren Stadte und Gemeinden wie beispielsweise Gevelsberg, Schwelm oder
Sprockhdvel nicht zu erwarten sind. Die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungs-
bereiche ist durch die Realisierung des Vorhabens nicht gefahrdet.

9.C Stellungnahme (Bergische Liste)

Bedenken im Hinblick auf die Anpassung der Bergischen Liste. Die Stellungnehmende
merkt einige Kritikpunkte am Vertraglichkeitsgutachten der GMA an. Hierzu zahlen:

- Die unterschiedlichen Klassifikationsmethoden der GMA (Auswirkungsanalyse zum
projektierten Vorhaben) sowie der BBE (Regionales Einzelhandelskonzept fiir das
Bergische Stadtedreieck aus dem Jahr 2006).

- Unklare Bewertungsmalfstdbe bei der Einstufung von Fahrradern und Sportgrof3-
geraten als nicht zentrenrelevant durch das Vertraglichkeitsgutachten der GMA; Her-
leitung dieser Aussage.

- Einstufung der Sportgrof3gerate und Fahrrader als nicht zentrenrelevant und damit
.Reduzierung der Verkaufsflache fir zentrenrelevante Sortimente im Vorhaben®.

Zu 9.C Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Im Hinblick auf eine mdgliche Anpassung der Bergischen Liste ist zunachst darauf hinzu-
weisen, dass das Biro GMA im Rahmen der Erarbeitung des Gutachtens von der Stadt
Wauppertal den Auftrag erhielt, bei bestimmten Sortimenten zu prifen, ob ihre Einstufung
gemal Bergischer Liste aus dem Jahr 2006 noch den aktuellen Tatsachen entspréache. Da-
bei handelt es sich um Sortimente, die in verschiedenen Sortimentslisten teilweise als
zentrenrelevant, teilweise als nicht zentrenrelevant zu werten sind und deren Betriebstypen-
entwicklung haufig als Fachmarkte bzw. Randsortimente von Mdbelh&usern / Baumarkten (z.
B. Leuchten) mit Schwerpunkten an dezentralen Standorten auf eine geringe
Zentrenrelevanz hinweist.

Diese Aufgabe hat die GMA im Rahmen des Gutachtens bearbeitet, wobei klar darauf hin-
gewiesen wurde, dass es sich nicht um ein Regelung fir dieses Vorhaben handeln sollte
(val. S. 75 im Gutachten), sondern Hinweise fir alle drei Stadte des Bergischen Stadtedrei-
ecks geben soll und damit perspektivisch auch fir deren Bauleitplanung Grundlage sein
konnte. Dass sich hieraus noch kein regionaler Konsens ableiten lasst, ist unbestritten. Dies
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kann nur in Abstimmung zwischen den drei Stadten Wuppertal, Remscheid und Solingen er-
folgen. Es geht auch nicht darum, ,nach freiem Belieben“ eine Sortimentsliste anzupassen;
das projektierte Vorhaben gibt lediglich den Anlass, die mittlerweile sechs Jahre alte Berg-
ische Liste zu Uberprifen.

Im Ubrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Stadt Wuppertal eine Anpassung in Form einer
ortsspezifische ,Wuppertaler Sortimentsliste* als Grundlage der Bauleitplanung erarbeitet
hat.

Im Hinblick auf die Kriterien zur Einstufung der Zentrenrelevanz einzelner Sortimente hat die
GMA nicht zur allein auf die aktuelle Verkaufsflachenverteilung abgezielt, sondern auch die
Betriebstypenentwicklung sowie den faktischen Attraktivitatsbeitrag eines Sortimentes fur ei-
nen zentralen Versorgungsbereich beriicksichtigt. So wurde u. a. differenziert betrachtet, ob
bei relativ hohen Verkaufsflachenanteilen in zentralen Versorgungsbereichen einzelne Be-
triebe, insbhesondere Magnetbetriebe, zu berlicksichtigen sind, oder ob es sich eher um Be-
triebe in Randlagen oder Teilsortimente von Mehrbranchenbetrieben handelt.

Im Hinblick auf den Sortimentsbereich Sportgrol3gerate und Fahrrader ist darauf hinzu-
weisen, dass dieser sehr stark aullerhalb zentraler Versorgungsbereiche im Bergischen
Stadtedreieck angesiedelt ist. Die Empfehlung, ggf. eine differenzierte Betrachtung mit einer
Einstufung als zentrenrelevant in Solingen vorzunehmen, ist darin begriindet, dass im Ne-
benzentrum Solingen-Oligs ein relativ groRBer Fahrradhandler ansassig ist. Spezialanbieter
im Bereich Sportgrof3gerate gibt es dagegen bisher im Bergischen Stadtedreieck und auch
im weitergehenden Einzugsgebiet nicht; diese werden Gberwiegend als kleine Randsortimen-
te in Sportfachméarkten und —kaufh&usern gefiuihrt. Es liegen in diesem Segment erhebliche
Kaufkraftabfliisse aus der Region an Standorte wie Dortmund (Decathlon) oder Kéln (Globe-
trotter).

Daher hat das Biro GMA auch empfohlen, diesen Sortimentsbereich in einem potenziellen
Sportfachmarkt zu starken und dagegen die Verkaufsflache bei Sporttextilien, -schuhen und
—artikeln (Kleinartikel, z. B. Balle, Schwimmzubehdr, Skateboards, Inlineskates usw.) zu re-
duzieren. Das Ursprungskonzept sah einen Sportfachmarkt mit 4.000 m? VK fur solche
zentrenrelevanten Sportartikel und Sporttextilien / -schuhe vor. Damit sollte keine kunstliche
Verkaufsflachenreduzierung im zentrenrelevanten Sortiment herbeigefiihrt werden. Es ging
hier speziell um eine Uberprifung eines Sortimentes, dass aufgrund der Angebotsstrukturen
in Wuppertal, Solingen und Remscheid sowie der Beschaffenheit der Artikel (Sperrigkeit /
Gewicht) keine Zentrenrelevanz aufweist. Es wird auch nicht behauptet, dass eine Anpas-
sung der Bergischen Liste das Vorhaben im Hinblick auf die Gesamtverkaufsflache flr
zentrenrelevante Sortimente unproblematisch gestaltet. Abb. 15 im Vertraglichkeitsgutachten
der GMA zeigt auf, dass auch nach einer Modifikation der Bergischen Liste weiterhin noch
deutliche Anteile im fachmarkbezogenen Einkaufszentrum durch zentrenrelevante Sortimen-
te belegt waren.

Grundsatzlich hat das Vertraglichkeitsgutachten in allen Sortimentsbereichen, nicht nur im
Sportbereich, die potenziellen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche detailliert un-
tersucht, unabhéngig davon, ob sie in der Bergischen Liste als zentrenrelevant oder nicht
zentrenrelevant deklariert wurden. Um negative Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbe-
reiche zu vermeiden, wurden in verschiedenen Sortimentsbereichen Empfehlungen zur Re-
duzierung der Verkaufsflachen gegeben, so eben auch im Bereich Sporttextilien / -schuhe
und Sportartikel. Gleiches gilt auch fur die Sortimentsbereiche Elektrogerate sowie Heimtex /
Hausrat, die ebenfalls zu deutlichen Umverteilungen und ggf. stadtebaulichen Auswirkungen
in zentralen Versorgungsbereichen im Untersuchungsraum fuhren kénnten. Es wird aus-
dricklich darauf hingewiesen, dass im Bebauungsplanverfahren den Empfehlungen des
Gutachtens zur Flachenreduzierung der Sortimente (siehe Kapitel IV, 5.) gefolgt wird.

Die Grundsatzdiskussion der Stadte im Bergischen Stadtedreieck Uber eine Fortschreibung
der Bergischen Liste sowie einen regionalen Konsens kdénnen die Ausfihrungen in der Aus-
wirkungsanalyse nattrlich nicht ersetzen; sie sollen lediglich als eine Diskussionsgrundlage
dienen.
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9.D Stellungnahme (Mitnahmeeffekte)

Bedenken, dass die Mitnahmeeffekte, welche das Vertraglichkeitsgutachten der GMA im
Hinblick auf das IKEA-Mdbelhaus ermittelt hat, nicht nachvollziehbar seien und lediglich der
~Wegargumentation“ eines Teiles des Planumsatzes dienen wirden.

Zu 9.D Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Hierzu ist anzufihren, dass die GMA fir das Gutachten detaillierte Kundenherkunftszahlun-
gen von IKEA fur verschiedene Hauser im Umfeld bekommen hat. Hinter diesen Zahlen ste-
hen zwar keine konkreten Umsétze, insbesondere keine Umsatzanteile zwischen Mdobel-
kernsortiment und Randsortimenten, allerdings hat GMA auf Grundlage der IKEA-Umsétze
und diesen Herkunftszahlen die mdglichen internen Mithahmeeffekte pro Haus sehr genau
ermitteln kénnen.

Das Gutachten hat — um der kirzeren Reichweite von zentrenrelevanten Sortimenten ge-
recht zu werden — die Annahme unterstellt, dass ein sehr hoher Anteil der Randsortimente
im IKEA-Einrichtungshaus innerhalb des Einzugsgebietes umverteilt wirde (75 % der durch
Kunden aus dem Einzugsgebiet zu erwartenden Umséatze bei Randsortimenten). Im Mébel-
kernsortiment dagegen wurde eine IKEA-interne Umverteilung von ca. 50 % des durch Kun-
den aus dem Einzugsgebiet zu erwartenden Umsatzes angesetzt. Diese Differenzierung ist
auch Tab. 9 des GMA-Gutachtens zu entnehmen. Damit wird den aktuellen Kundenstromen
innerhalb des Untersuchungsraumes im Hinblick auf die benachbarten IKEA-Standorte v. a.
in DUsseldorf und Dortmund Rechnung getragen.

An dieser Stelle ist grundsatzlich darauf hinzuweisen, dass es sich um einen vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan handeln soll, bei dem der Magnetanbieter IKEA als Betreiber fest-
steht. Wirde es sich um eine allgemeine Angebotsplanung handeln, d. h. ein Bebauungs-
plan fur ein Mébelhaus in der GréRenordnung von 25.500 m2 aufgestellt, missten auch keine
IKEA-spezifischen Umsatzleistungen unterstellt werden, die ja deutlich tber den durch-
schnittlichen Werten im Mdbelhandel in Deutschland liegen. Da es sich aber — wie bereits
angeflihrt — um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan fiir IKEA handelt, wurden auch
die entsprechend Uberdurchschnittlich hohen Umsétze im Mébel- und Einrichtungssegment
unterstellt. Gleichzeitig mussen hier aber auch die Kundenbeziehungen, die Gesamtattrakti-
vitat fur IKEA und die weiten Wege, welche die Kunden bereit sind zurlickzulegen, mit ein-
flieRen. Auch hier wurde somit eine IKEA-spezifische Untersuchung durchgefihrt.

9.E Stellungnahme (Nebenzentrum Solingen-Wald)

Anregung, dass die Bewertung der Einzelhandelsstandorte durch das Vertraglichkeitsgut-
achten der GMA im Hinblick auf ihr Nebenzentrum Solingen-Wald von der Stellungnehmen-
den als schwacher bzw. durch das Vorhaben starker geféahrdet eingeschatzt wird als das
Vertraglichkeitsgutachten dies tut.

Zu 9.E Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt.

Angesichts der Anzahl von stabilen Frequenzbetrieben, v.a. im kurzfristigen Sektor (u. a.
Kaufland, Kaisers, Rossmann usw.), des Branchenmix auch beim mittelfristigen Bedarf wie
Textilien, Schuhe (z.B. Ernstings Family), die im Vorhaben fachmarktbezogenes Einkaufs-
zentrum Wuppertal nicht gefuhrt werden, sowie der Mischung aus Filialisten und inhaberge-
fuhrten Betrieben ist aus unserer Sicht eine negative stadtebauliche Auswirkung durch das
Vorhaben im Nebenzentrum Solingen-Wald nicht zu erkennen. Zwar weist das Nebenzent-
rum auch in einigen TeilrAumen einen eher niedrig qualifizierten Besatz und entlang der
Friedrich-Ebert-StraRe auch einige Leerstédnde auf, der Gesamtbesatz lasst aus unserer
Sicht jedoch nicht den Schluss zu, dass durch das Vorhaben in Wuppertal die Gefahr einer
Vertdung des zentralen Versorgungsbereichs besteht oder das Zentrum Gefahr lauft, seine
Funktion als Nebenzentrum zu verlieren und sich zu einem reinen Nahversorgungszentrum
zu entwickeln.
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9.F Stellungnahme (Nebenzentrum Solingen-Wald)

Anregung, dass das GMA-Gutachten auch aktuelle Einzelhandelsvorhaben beriicksichtigen
musse, denen ein rechtkréaftiger Bebauungsplan zugrunde liegt. Es wird insbesondere auf
das Einkaufszentrum ,Hofgarten® in Solingen-Mitte hingewiesen.

Zu 9.F Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt.

Es gibt potenzielle Sortimentsiiberschneidungen des Vorhabens ,Hofgarten* in Solingen-
Mitte mit dem projektierten Vorhaben. Diese Bewertung war im Rahmen des Gutachtens
noch nicht moglich, da keine konkreten Verkaufsflachen und Sortimente fur das Projekt Ein-
kaufszentrum ,Hofgarten” in Solingen vorlagen.

Grundsatzlich ist hier jedoch auf eine sehr geringe Sortiments- bzw. Betriebstypeniber-
schneidung hinzuweisen. Die einzigen Uberschneidungen finden sich bei Lebensmitteln, die
mittlerweile rausgenommen wurden, sowie bei Elektrowaren, wo im Projekt Hofgarten die
Verlagerung eines bereits in der Innenstadt bestehenden Elektrofachmarktes geplant ist.
Beim geplanten Vorhaben ist dagegen ein Spezialanbieter mit Schwerpunkt Elektroinstallati-
on vorgesehen, der nur wenige Uberschneidung mit dem Angebot im innerstadtischen Ein-
kaufszentrum in Solingen hat. Folglich sind keine wesentlichen Auswirkungen auf die Reali-
sierbarkeit des innerstadtischen Einkaufszentrums durch das geplante Vorhaben in Wupper-
tal zu erwarten.

Zu 10. Stadt Radevormwald
10.A Stellungnahme (Landesplanung)

Bedenken, dass das Vorhaben den Grundsatzen und Zielen von Raumordnung und Lan-
desplanung beziglich des Sachlichen Teilplanes ,GrofR3flachiger Einzelhandel* vom
17.04.2012 widerspricht.

Zu 10.A Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht Teil gefolgt.

Es wird auf das Kapitel IV., 6. im GMA-Gutachten verwiesen, in welchem die Vereinbarung
mit den Grundsatzen und Zielen des Sachlichen Teilplanes ,GroR¥flachiger Einzelhandel®
bewertet und darauf hingewiesen wird, dass das projektierte Vorhaben gegen einen Teil der
dort genannten Ziele und Grundsatze widerspricht, einigen Zielen und Grundséatzen jedoch
auch entspricht.

10.B Stellungnahme (zentrale Versorgungsbereiche)

Bedenken, dass das Vorhaben den zentralen Versorgungsbereich Radevormwald schadige.
Es werden konkrete Zahlen und Daten zur drtlichen Situation angefuhrt.

Zu 10.B Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht Teil gefolgt.

Die von der Stadt Radevormwald genannten Werte von 0,5 Mio. € Umsatzumverteilungswir-
kung in der Innenstadt von Radevormwald sind korrekt dargestellt; die Umsatzeinbuf3en von
6 — 7 % beziehen sich auf das Sortiment Mdbel (vgl. Anhangstabelle A 5.21). Weitere Um-
verteilungswirkungen sind im Bereich Heimtex, Hausrat festzuhalten, die sich bei kumulierter
Betrachtung im zentralen Versorgungsbereich von Radevormwald auf 3 — 4 % belaufen.
Weitere Auswirkungen sind im Bereich Sportartikel zu erwarten, die gegen einen Anbieter
gehen und daher aus Datenschutzgrinden nicht ausgewiesen werden kénnen, sowie im Be-
reich Babybedarf, die sich auf die Randsortimente von Lebensmittelmarkten bzw.
Drogeriemarkten beziehen und unterhalb einer quantitativen gutachterlichen Nachweis-
schwelle von 0,05 Mio. € liegen.
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Da die wettbewerblichen und z. T. auch stadtebaulichen Auswirkungen des Vorhabens gera-
de in den Sortimenten Heimtex / Hausrat / Kunst sowie Sportartikel in den zentralen Versor-
gungsbereichen des Einzugsgebietes z. T. recht hoch sind und auch in stadtebauliche Aus-
wirkungen umschlagen konnen, wurde im Vertraglichkeitsgutachten der GMA eine Reduzie-
rung der Verkaufsflachen in diesen beiden Sortimenten empfohlen, der im Bauleitplanverfah-
ren gefolgt wird. Die Auswirkungen im zentralen Versorgungsbereich in Radevormwald sind
folglich kleiner zu schatzen als im Gutachten ermittelt; die entsprechenden Umverteilungs-
werte nach Modifikation sind Anhangstabelle A6 zu entnehmen. Im Sortimentsbereich Mdbel,
der als nicht zentrenrelevant zu werten ist, ist angesichts der Umverteilungsquoten und der
spezifischen Sortimentsausrichtung nicht davon auszugehen, dass negative Auswirkungen
im zentralen Versorgungsbereich in Radevormwald zu erwarten sind.
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C.  Uberortliche Trager

Zu 1. Industrie- und Handelskammer (IHK) Wuppertal — Solingen — Remscheid

1.A Stellungnahme (Zentrenvertraglichkeit)

Hinweis, dass die Vollversammlung der IHK sich fur die von den Gutachtern formulierten
Empfehlungen zur Flachenanpassung und verkehrliche ErschlieBung ausspricht. Die IHK
halt die Auswirkungen auf Grundlage des GMA-Gutachtens v. 15.03.2012 auf die stadtebau-
liche Funktion der bergischen Zentren fiir vertraglich. Dabei wird von der Umsetzung der
empfohlenen Reduktion der Verkaufsflachen fir das Fachmarktzentrum ausgegangen.

Die IHK regt die in der Auswirkungsanalyse der GMA (Marz 2012) empfohlene Reduzierung
der Verkaufsflache an, wobei auch eine spatere Uberpriifung vor Ort stattfinden miisse, um
die Vorgaben verbindlich einzuhalten. Weiter sollte der ausstehende regionale Konsens im
Sinne des Regionalen Einzelhandelskonzepts hergestellt werden.

Anregung, den Sachlichen Teilplan Grofiflachiger Einzelhandel als in Aufstellung befindli-
ches Ziel zu bertcksichtigen. Es wird angeregt, die Ziele 2, 5 und 8 sowie den Grundsatz 6
des Entwurfs ausfihrlich darzulegen.

Anregung, dass eine Anpassung der Bergischen Liste an die faktische Gegebenheit der
raumlichen Sortimentsansiedlung ohne einen regionalen Konsens zeitnah nicht zu erwarten
sei. Es wird die alternative Erarbeitung einer Wuppertaler Liste empfohlen, die den lokalen
Gegebenheiten und Entwicklungsabsichten der Stadt Wuppertal Rechnung tragt und in Zu-
kunft als verbindliche Sortimentsliste Verwendung findet.

Zu 1.A Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Den Anregun-
gen wird gefolgt.

Den Empfehlungen zur Verkaufsflachenreduzierung wird gefolgt, die Zahlen werden ent-
sprechend angepasst. Eine spatere Uberpriifung vor Ort kann von Mitarbeitern der Stadt
(Bauordnungsamt) jederzeit durchgefihrt werden.

Es ist darauf hinzuweisen, dass im Gutachten der GMA in Kapitel 1V, 6. — 8., auf die Verein-
barkeit des Vorhabens mit landes- und regionalplanerischen Vorgaben sowie mit dem Regi-
onalen Einzelhandelskonzept Bergisches Stadtedreieck eingegangen ist und dabei festge-
stellt wurde, dass einigen Zielen und Grundsatzen entsprochen wird (z. B. Lage in einem
ASB, Entsprechung der zentraldrtlichen Versorgungsfunktion), anderen jedoch widerspro-
chen wird (z. B. hoher Anteil von zentrenrelevanten Randsortimenten). Grundsatzlich hat die
GMA aber auch festgestellt, dass keine negativen stadtebaulichen Auswirkungen auf zentra-
le Versorgungsbereiche in Wuppertal oder Umgebung zu erwarten sind (vgl. auch Fazit, Sei-
te 78, 2. und 3. Absatz). Im Bauleitplanverfahren zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 1136V wird den Empfehlungen des Gutachtens zur Flachenreduzierung der Sortimente
(siehe Kapitel 1V, 5.) gefolgt.

Im Ubrigen wird hervorgehoben, dass das Vorhaben mit einem Verkaufsflachenschwerpunkt
im Mobel- und Einrichtungssegment sowie bei Sportartikeln / Fahrradern jedoch stadtebau-
lich vertraglich ist und dazu beitragen kann, heute abflieBende Kaufkraft aus Wuppertal und
dem direkten Umland an grol3e Einkaufsstandorte wie Dortmund, Dusseldorf oder Koln zu-
rickzulenken. Die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche ist durch die
Realisierung des Vorhabens nicht gefahrdet.

Im Ubrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Stadt Wuppertal eine Anpassung in Form einer
ortsspezifischen ,Wuppertaler Sortimentsliste” als Grundlage der Bauleitplanung erarbeitet
hat.
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1.B Stellungnahme (Verkehr)

Anregung, dass angesichts des hohen Verkehrsaufkommens die Uberlegung einer eigenen
zusatzlichen Fahrspur im Nahbereich von IKEA konsequent fortgefiihrt werden soll. Auch
sollte eine LAsung fur die verkehrliche Situation an der Einmiindung des Eichendorfer Weges
in die Schmiedestral3e bertcksichtigt werden. Dort kommt es angesichts des Riickstaus von
Verkehr immer wieder zu langen Rickstaus, was angesichts eines zusatzlich erhéhten Ver-
kehrsaufkommens nicht so bleiben kann. Der gutachterliche Ansatz der Beibehaltung der
FuRgangerampel unmittelbar sudlich vor dem Kreisel Mollenkotten und der nicht vollstandi-
gen Signalisierung fur Linksabbieger stimme optimistisch, seine Leistungsfahigkeit sei jedoch
noch nachzuweisen.

Anregung, die Busverbindungen deutlich zu verbessern und namentlich eine neue Bushal-
testelle in der Nahe oder direkt auf dem IKEA-Gelande vorzusehen.

Zu 1.B Beschlussvorschlag: Den Anregungen wird gefolgt.

Samtliche hier gemachten Anmerkungen zur verkehrlichen ErschlieRung werden auch ent-
sprechend der verkehrlichen Untersuchung weiter verfolgt und intensiviert. Insbesondere
wird auch die Situation der bereits vor Ort ansassigen Unternehmer im weiteren Verfahrens-
ablauf berticksichtigt. Samtliche gemachten Anmerkungen bedirfen jedoch keiner separaten
Stellungnahme, da die IHK Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid
grundsétzlich der Vorgehensweise und der Planungskonzeption zur Verbesserung der Ver-
kehrsabwicklung im unmittelbaren Nahbereich SchmiedestralRe / Mollenkotten zustimmit.

Zu 2. Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW

2.A Stellungnahme (Erlaubnisfelder)

Hinweis, dass sich das Plangebiet tiber einem auf Kohlewasserstoffe erteilten Erlaubnisfeld
befindet, deren Inhaber die Wintershall Holding GmbH / Kassel ist. Ihr ist das befristete
Recht auf Untersuchung und Prifung der Ausdehnung zugestanden worden. Diese Erlaub-
nis gestattet noch keinerlei konkrete MaRnahmen wie Untersuchungsbohrungen, d. h. ein-
wirkungsrelevanter Bergbau sei nicht vorhanden.

Zu 2.A Beschlussvorschlag Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die MaRnahme wird in der Begriindung und im Umweltbericht zur Dokumentation bernom-
men, Auswirkungen auf die Planung sind nicht erkennbar.

Zu 3. Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Regionalforstamt Bergisches Land
3. Stellungnahme (Wald)

Bedenken, dass im stdlichen und westlichen Bereich des Plangebiets Wald Uberplant wird.
Dieser Ubernimmt wertvolle Funktionen fiir den Naturhaushalt und komme zudem im sudli-
chen und westlichen Plangebiet in seiner Struktur der potentiellen nattrlichen Waldvegetati-
on sehr nahe. Er ist zudem im Landschaftsplan mit besonderen Festsetzungen enthalten der
nach 8§ 62 besonders geschutzter Biotop ,bachbegleitender Erlenwald” im Plangebiet.

Anregung, dass bei einem Uberwiegen der stadtebaulichen Interessen, die Waldfunktions-
verluste im Verhdaltnis 1:1 ausgeglichen werden muissen.

Hinweis (Schreiben v. 05.07.2012), dass eine fir den Waldausgleich méglicherweise in Fra-
ge kommende Flache forstlicherseits als geeignet angesehen wird.
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Zu 3. Beschlussvorschlag: Dem Bedenken wird nicht gefolgt und den Anregungen
wird gefolgt.

Es wird ein Waldstiick von ~0,94 ha tberplant. Die potentielle nattirliche Waldvegetation ist
ein idealisiertes theoretisches Klimaxmodell. Es ist zu beachten, dass es sich hier um se-
kundare Vegetation handelt, die zwar naturnahe Zige aufweist, aufgrund der Nahe zu Sied-
lungen, Infrastrukturbandern und &hnlichen wirkméchtigen Randeffekte auch nicht tUberbe-
wertet werden sollte. Die naturschutzfachliche Einordnung dieser Wald- bzw.
Gehdlzbereiche ist bekannt und wird bei der Planung berucksichtigt.

Bei der Waldumwandlung ist eine externe Kompensation mindestens im Verhdltnis 1:1 ge-
plant.

Es ist eine Flache zum Waldausgleich in der Nahe zum Eingriffsgebiet und mit Anschluss an
einen bestehenden Wald als Teilbereich C zur Aufforstung festgesetzt. Dies wird in einem
Durchfiihrungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan geregelt.

Zu 4. Bezirksregierung Disseldorf / Kampfmittelbeseitigungsdienst

4. Stellungnahme (Kampfmittel)

Hinweis, dass die alte Stellungnahme 22.5-3-5124000-22/12 vom 13.03.2012 bzgl. Luftbild-
auswertung hinsichtlich Belastung mit Kampfmitteln gilt. Darin wird erlautert, dass es keine
Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln gibt. Eine Garantie auf Kampfmittelfrei-
heit kann gleichwohl nicht gewahrt werden. Generell sind Bauarbeiten sofort einzustellen so-
fern Kampfmittel gefunden werden. In diesem Fall ist die zustédndige Ordnungsbehdrde, der
KBD oder die nachstgelegene Polizeidienststelle unverziglich zu verstandigen. Erfolgen zu-
satzliche Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen so wird Sicherheitsdetekti-
on empfohlen.

Zu 4. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen

Das Ergebnis der Stellungnahme wird in die Begrindung zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan aufgenommen und ein Passus ,Kampfmittel“ unter den Hinweisen an der Plan-
zeichnung des Bebauungsplan aufgenommen.

Zu 5. PLEDOC GmbH, Leitungsauskunft, Fremdplanungsbearbeitung

5. Stellungnahme (Kabelrohrschutzanlage)

Anregung, die vorhandene Trassenfuhrung der der Kabelschutzrohranlage einliegenden
Lichtwellenleiterkabeln der GasLine GmbH & Co. KG inklusive dessen Schutzstreifen zeich-
nerisch zu tGbernehmen. An diese Leitungstrasse werden hohe Anforderungen in Bezug auf
Betriebssicherheit und Verfiigbarkeit gestellt. Sie dirfe unter keinen Umstdnden demoliert
oder zerstort werden.

Zu 5. Beschlussvorschlag: Die Anregung wird gefolgt.

Die in Rede stehende Leitungstrasse verlauft au3erhalb oder am sudéstlichen Rand des
kleineren Geltungsbereichs im Bereich des Knotens Schmiedestrale / Eichenhofer Weg. Ein
gemal dem Merkzettel beidseitig zwei Meter breiter Schutzstreifen wurde in die Planzeich-
nung Ubernommen. Aufgrund der analogen Eintragung, Verkleinerung der Planzeichnung
und Darstellung in einer PDF-Datei kann aufgrund der damit verbundenen Ubertragungen
eine lagegenaue Eintragung nicht garantiert werden.
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Zu 6. Amprion GmbH

6. Stellungnahme (Leitungen)

Anregung, dass im Nahbereich des Plangebietes die Schutzstreifen von zwei Hochspan-
nungsfreileitungen liegen. Bzgl. der Festsetzungen des Bebauungsplans bestehen aus Sicht
des Stellungnehmenden keine Bedenken, da die Geltungsbereiche westlich und auf3erhalb
der Schutzstreifen liegen.

Zu 6. Beschlussvorschlag: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Die beiden Hochspannungsfreileitungen werden in der Begrindung zum Bebauungsplan er-
wahnt.

Zu 7. RWE Westfalen Weser-Ems Netzservice GmbH

7. Stellungnahme (keine Bedenken)

Hinweis, dass keine Leitungen der RWE durch den Bereich des Plangebiets verlaufen.

Zu 7. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Zu 8. Handwerkskammer Dusseldorf

8. Stellungnahme (Zentrenvertraglichkeit)

Hinweis, dass sich die Handwerkskammer in Anlehnung an die Position der IHK Wuppertal -
Solingen — Remscheid fur die von den Gutachtern formulierten Empfehlungen zur Flachen-
anpassung bei den Sortimenten ausspricht. Es finden Umverteilungswirkungen in den zent-
ralen Versorgungsbereichen von Wuppertal und den benachbarten Kommunen statt, die laut
Gutachten aber nicht den Umfang haben, dass mit wesentlichen Beeintrachtigungen der ge-
nannten Versorgungsbereiche zu rechnen ist.

Da die nicht zentrenrelevanten Warensortimente den Schwerpunkt der geplanten Verkaufs-
flache ausmachen, ist das einzelhandelsorientierte Handwerk direkt kaum oder gar nicht be-
troffen

Anregung, den Sachlichen Teilplan GroR3flachiger Einzelhandel ausfiihrlich darzulegen.

Hinweis, dass die ortliche Vertretung des Handwerks sich von der Ansiedlung des Einrich-
tungshauses auch wirtschaftliche Impulse fiir die Gewerke, die mit dem geplanten Warenan-
gebot in einem sachlichen und fachlichen Zusammenhang stehen, verspricht.

Zu 8. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Den Anregun-
gen wird gefolgt.

Es wird der sachliche Umgang mit Verzicht auf Unterstellungen in Bezug auf die Unterlagen
und das Projekt begruf3t.

Den Empfehlungen zur Verkaufsflachenreduzierung wird gefolgt, die Zahlen werden ent-
sprechend angepasst.

Es ist darauf hinzuweisen, dass im Gutachten der GMA in Kapitel IV, 6. — 8., auf die Verein-
barkeit des Vorhabens mit landes- und regionalplanerischen Vorgaben sowie mit dem Regi-
onalen Einzelhandelskonzept Bergisches Stadtedreieck eingegangen und dabei festgestellt
wurde, dass einigen Zielen und Grundsatzen entsprochen (z. B. Lage in einem ASB, Ent-
sprechung der zentral6rtlichen Versorgungsfunktion), anderen jedoch widersprochen wird
(z. B. hoher Anteil von zentrenrelevanten Randsortimenten). Grundsatzlich hat die GMA aber
auch festgestellt, dass keine negativen stadtebaulichen Auswirkungen auf zentrale Versor-
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gungsbereiche in Wuppertal oder Umgebung zu erwarten sind (vgl. auch Fazit, Seite 78, 2.
und 3. Absatz). Im Bauleitverfahren zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1136 V
wird den Empfehlungen des Gutachtens zur Flachenreduzierung der Sortimente (siehe Kapi-
tel 1V, 5.) gefolgt.

Im Ubrigen wird hervorgehoben, dass das Vorhaben mit einem Verkaufsflachenschwerpunkt
im Mébel- und Einrichtungssegment sowie bei Sportartikeln / Fahrradern stadtebaulich ver-
traglich ist und dazu beitragen kann, heute abflieRende Kaufkraft aus Wuppertal und dem di-
rekten Umland an grof3e Einkaufsstandorte wie Dortmund, Disseldorf oder Koéln zuriickzu-
lenken. Die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche ist durch die Realisie-
rung des Vorhabens nicht gefahrdet.

Zu 9. Wehrbereichsverwaltung West

9. Stellungnahme (Gebaudehohe)

Hinweis, dass grundsatzlich keine Bedenken bestehen, bei einer Gebaudehdhe tGber 20 m
jedoch die Unterlagen zur Prifung zugeleitet werden sollen.

Zu 9. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Im norddstlichen Teil des Plangebietes — kann ein Gebaude bis zu 25 m Hbéhe errichtet wer-
den. Die Wehrbereichsverwaltung West hat im Zuge der Offenlage auf Ebene des Vorha-
benbezogenen Planes die Mdglichkeit die aktualisierten Unterlagen zu prufen.

Zu 10. Landwirtschaftskammer NRW (LWK NRW)

10. Stellungnahme (keine Anregungen)

Hinweis, dass z.Zt. keine Anregungen oder Informationen vorliegen. Ggf. will die Stellung-
nehmende sich als Trager landwirtschaftlicher Belange im weiteren Verfahren auf3ern.

Zu 10. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Zu 11. Geologischer Dienst NRW
11. Stellungnahme (Okologie / Geotope)

Anregung, dass die Darstellung des Untersuchungsraumes um die Darstellung des Geotops
»oteinbruch Uhlenbruch in Nachstebreck” zu erganzen ist. Es wird jedoch davon ausgegan-
gen, dass die Steinbruchwand unbeeinflusst bleibt. Weiter wird angeregt, fir dieses Geotop
gof. AusgleichsmalRnahmen zu prifen und Uber vier weitere Geotope in der Umgebung in-
formiert. Es wird um die Ubermittlung der der Daten der neu errichteten Grundwasser-
messstellen (Schichtenverzeichnisse, Ausbauplane, Grundwasserstande) gebeten.

Zu 11. Beschlussvorschlag: Der Anregung wird gefolgt.

Die Geotope werden in der Begrindung und im Umweltbericht aufgenommen. Der Vor-
schlag, Geotope als externe Ausgleichsmaflinahmen zu verwenden wird gepruft.

Die gewlinschten Daten kénnen dem Hydrologischen Gutachten und dem Baugrundgutach-
ten entnommen werden, die zur 6ffentlichen Auslegung ausliegen bzw. auf der Internetseite
der Stadt verfligbar sind.
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Zu 12. DB Services Immobilien GmbH

12. Stellungnahme (keine Anregungen)

Hinweis, dass die Stellungnehmende keine Anregungen oder Bedenken vortragt.

Zu 11. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Zu 13. Ruhrverband

13. Stellungnahme (keine Belange berihrt)

Hinweis, dass das Vorhaben aufRerhalb des Einzugsgebietes des Ruhrverbandes liegt und
keine Belange des Ruhrverbandes betroffen sind.

Zu 13. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Zu 14. Landesbetrieb Stralenbau NRW, Autobahnniederlassung Krefeld
14. Stellungnahme (Verkehrsuntersuchung)

Bedenken werden vorsorglich bezuglich der luckenhaften Verkehrsuntersuchungen gefor-
dert. Es wird auf die bestehende Anbauverbotszone von 40 m am Rande der Bundesauto-
bahn A 46 hingewiesen und deren Umfang erlautert. Ebenso wird auf das Anbringen von
Werbeanlagen und deren mdégliche Blendwirkung eingegangen. Innerhalb der Anbaube-
schrankungszone sind samtliche geplante Werbeanlagen der StralRenbauverwaltung vorzu-
legen.

Durch die zustandige Autobahnniederlassung Krefeld, Sachgebiet Verkehr, wird angeregt,
dass die geplanten Lichtsignalanlagen an den beiden Ausfahrtrampen der BAB A 46, An-
schlussstelle Oberbarmen, aufgrund der prognostizierten Verkehrsmengen als erforderlich
angesehen werden. Dabei sind Rickstaudetektoren vorzusehen. Die freien Rechtsabbieger
mussen ebenfalls signalisiert werden, da gerade diese in der Vergangenheit als Unfall-
schwerpunkte aufféllig geworden und somit zu vermeiden sind, namentlich, wenn der
Rechtsabbieger in einen zweistreifigen Querschnitt mit Verflechtungen einbiegt.

Anregung, dass Kreisverkehrsplatze an beiden Rampen der BAB A 46 aufgrund der Ver-
kehrsmengen und der dichten Folge der Knotenpunkte abgelehnt werden. Im vorliegenden
Zwischenbericht ist die Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte Mollenkotten | Rampe A 46
Nord und L 58, Schmiedestral3e, | Rampe A 46 Sid untersucht worden.

Bedenken, dass im Zusammenhang mit dem IKEA — Vorhaben der Nachweis der Leistungs-
fahigkeit des auffahrenden Verkehrs der A 46 fehlt. Eine Uberschlagige Betrachtung ergab,
dass fur den kritischen Bereich nach HBS die Kapazitat der Hauptfahrbahn unterhalb der
Einfahrt fur beide Fahrtrichtungen der Qualitatsstufe F entspricht. Diese Nachweise, der bei-
den Hauptfahrbahnen, missen noch erbracht werden. Es sind fir alle Bereiche der An-
schlussstelle Wuppertal-Oberbarmen Vorschlage vorzulegen, wie der Verkehr mit der Min-
destanforderung Qualitatsstufe D flie3en kann. Fir sdmtliche Verénderungen im Bereich der
Eigentumsflachen der Bundestraf3enbauverwaltung ist eine Verwaltungsvereinbarung erfor-
derlich, die nach Vorlage der Unterlagen und Prifung der Detailplanung erteilt wird. Ebenso
sind die Umweltauswirkungen zu ermitteln und die ggf. erforderlichen externen Umweltaus-
wirkungen mitzuteilen.

Zu 14. Beschlussvorschlag: Dem Bedenken und Anregungen wird gefolgt.

Die als erganzungsbedurftig bezeichneten Unterlagen geben nur den zum jeweiligen Zeit-
punkt der Bearbeitung aktuellen Stand mit dem vorliegenden Detailierungsgrad, d. h. einen
Zwischenstand, an.
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Eine Verkehrsregelung ist Uber Lichtsignalanlagen an den beiden Ausfahrtrampen der BAB
A 46, Anschlussstelle Oberbarmen, vorgesehen. Rickstaudetektoren sind ebenfalls entspre-
chend der verkehrlichen Untersuchungen Teil der Planung. Grundsétzlich wurden die Leis-
tungsfahigkeitsberechnungen ohne freie Rechtsabbieger im Bereich der Anschlussstelle
Wuppertal-Oberbarmen durchgefiihrt. Dies wird insbesondere aus der Ubersicht der Pha-
seneinteilung und den Ergebnissen der Leistungsfahigkeitsberechnungen der verkehrlichen
Untersuchung, entsprechend Anlagen 23 und 24, fiir den Teilknoten Rampe BAB 46 / Mol-
lenkotten und den Anlagen 38 und 39 fir den Teilknoten Rampe BAB 46 / Schmiedestralie
im Verkehrsgutachten zur frihzeitigen Burgerbeteiligung vom April 2012 ersichtlich. Somit
kann grundsétzlich die Leistungsfahigkeit auch bei Vollsignalisierung nachgewiesen werden

Dass Kreisverkehrsplatze hier grundsatzlich nicht befiirwortet werden, ist ebenfalls im Zwi-
schenbericht zur frihzeitigen Birgerbeteiligung erlautert.

Zur Leistungsfahigkeit und den verkehrlichen Auswirkungen auf das Autobahnkreuz Wupper-
tal Nord und hier insbesondere auch zu Verkehrsbelastungen im Zuge der BAB 46, wurde im
Dezember 2010 ein Bericht vorgelegt, in dem eingehend auf die Verkehrsbelastungen und
die verkehrlichen Zunahmen im Bereich des Autobahnnetzes BAB 46, BAB 43 und BAB 1
eingegangen wurde. Dieses Verkehrsgutachten wurde mit dem Landesbetrieb StraRenbau
NRW, Niederlassung Hagen, eingehend diskutiert und es wurde schlussendlich zugestimmt.

Da die Berechnung der Leistungsfahigkeit des Autobahnkreuzes Wuppertal Nord entspre-
chend aktueller Planungsvariante zum Umbau des Autobahnkreuzes fiir das zukUnftige Ver-
kehrsaufkommen 2020 durchgefliihrt wurde, sind in den Anlagen 1 bis 3 die Ergebnisse der
Leistungsfahigkeitsberechnungen der Anschlussstelle Wuppertal-Oberbarmen im Zuge der
BAB 46 fur das Zieljahr der Verkehrsprognose 2020 aufgetragen. Die Berechnungen zur
Leistungsfahigkeit nach Ausbau des Autobahnkreuzes Wuppertal Nord wurden unter Be-
ricksichtigung der maf3geblichen Spitzenstunde des Jahres 2020 durchgefihrt. Diese maxi-
male mafigebliche Spitzenstunde liegt jedoch im morgendlichen Zeitbereich, fir den es zu
keinen Uberlagerungen maRgeblicher Art mit IKEA-Verkehr kommen wird. Somit ist zur Be-
urteilung der Leistungsfahigkeit des bestehenden Verkehrsnetzes im Zuge der BAB 46 von
der nachmittaglichen Spitzenstunde und Uberlagerung mit zuséatzlichem Verkehr des fach-
marktbezogenen Einkaufszentrums auszugehen.

Entsprechend den vom Landesbetrieb Strallenbau NRW Ubergebenen Ergebnissen einer
Dauerzahlstelle gemal Verkehrsgutachten zu den verkehrlichen Auswirkungen auf das Au-
tobahnkreuz Wuppertal-Nord vom Dezember 2010, konnte ermittelt werden, dass die nach-
mittagliche Spitzenstundenbelastung bei zirka 7 % des Gesamtverkehrsaufkommens, jeweils
bezogen auf den werktaglichen Gesamtverkehr, liegt. Der Schwerverkehrsanteil, der sich im
nachmittaglichen Zeitbereich ergab, kann zu zirka 10 % angegeben werden. Fir diesen Zeit-
bereich, der in der Zeitgruppe von 16:00 bis 18:00 Uhr liegt, kann grundsatzlich davon aus-
gegangen werden, dass die maximalen stindlichen IKEA-Verkehrsanteile von zirka 10 % mit
der nachmittaglichen Spitzenstunde Uberlagert werden.

In den Anlagen 2 und 3 sind die Ergebnisse der Leistungsfahigkeitsberechnung nach HBS
2001/2005 aufgetragen. Es zeigt sich, dass grundsatzlich eine Leistungsfahigkeit der beiden
Teilknoten in der Qualitatsstufe D nachgewiesen werden kann. Gleiches ergibt sich auch fur
die sowohl unterhalb wie oberhalb liegenden Autobahnabschnitte, die, entsprechend zulas-
siger Verkehrsstarke nach HBS 2001/2005 mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von
120 km/h, ebenfalls mit der Qualitatsstufe D angegeben werden kénnen. Zudem ist bei den
zugrunde gelegten Verkehrsstarken noch nicht berticksichtigt, dass auch zu gewissen Teilen
der zusatzliche IKEA-Verkehr durch Mitnahmeeffekte entstehen wird. Dies bedeutet, dass
grundsatzlich davon ausgegangen werden kann, dass zirka 10 % des zuséatzlichen IKEA-
Verkehrs bereits heute im Zuge der BAB 46 fahrt und lediglich die Fahrt an der Anschluss-
stelle Wuppertal-Oberbarmen unterbricht, um im fachmarktbezogenen Einkaufzentrum ein-
zukaufen.

Grundsatzlich kann jedoch im Bereich der nordlichen Fahrbahn die Freigabe des Strandstrei-
fens zwischen Rampe von der BAB 43 Nord zur BAB 46 West angedacht werden, um analog
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zur sudlichen Richtungsfahrbahn eine Dreistreifigkeit zwischen Autobahnkreuz Wuppertal
Nord und Anschlussstelle Wuppertal-Oberbarmen einzurichten. In éstlicher Fahrtrichtung er-
folgt dies durch eine Spuraddition von der Anschlussstelle Wuppertal-Oberbarmen zum Au-
tobahnkreuz Wuppertal Nord. Demgegentber kann, wie auch im Falle eines Ausbaus des
Autobahnkreuzes Wuppertal-Nord im bericksichtigten Abschnitt in Richtung Westen, nach
Freigabe des Standstreifens eine Spursubtraktion an der Anschlussstelle Wuppertal-
Oberbarmen erfolgen. Dies kdénnte am grundsétzlich héher belasteten Streckenabschnitt
BAB 46 Ost zu einer Verbesserung der Leistungsfahigkeit und der Verkehrsqualitat beitra-
gen.

Zu 15. Landesbetrieb Strallenbau NRW, Regionalniederlassung Rhein-Berg

15. Stellungnahme (Verkehrsuntersuchung)
Hinweis, dass wesentliche Belange der StralRenbauverwaltung betroffen sind.

Bedenken, da mit gravierenden Auswirkungen auf die verkehrliche Situation auf den klassi-
fizierten StrafRen zu rechnen ist. Es wird gebeten, die zu erstellenden verkehrlichen Gutach-
ten mit der Stralenbauverwaltung Regionalniederlassung Rhein-Berg frihzeitig abzustim-
men und die Ausflihrungsplanungen Strafe zur Prifung und Freigabe vorzuglegen. Weiter-
hin misse die Stadt Wuppertal eine Verwaltungsvereinbarung und Abldsevereinbarung auf-
stellen, die abzustimmen ist. Es wird darauf hingewiesen, dass Kosten, die sich aus dem
Vorhaben ergeben, nicht von der StralRenbauverwaltung tbernommen werden.

Zu 15. Beschlussvorschlag: Dem Bedenken wird nicht gefolgt.

Es findet ein Austausch mit dem Landesbetrieb StraRenbau NRW, Autobahnniederlassung
Krefeld statt. Diesen wurden umfangreiche Unterlagen zur Leistungsfahigkeit vorgelegt. Zu-
dem wurde in der Stellungnahme vom o. g. Landesbetrieb vom 12.6.2012 darauf hingewie-
sen, dass die direkt an das Plangebiet grenzende Anschlussstelle Wuppertal — Oberbarmen
der Bundesautobahn A 46 in der Zusténdigkeit der Autobahnniederlassung Krefeld liegt. Wir
bitten um behoérdeninterne Abstimmung, da es keinen Sinn ergibt, wenn zwei Stellen des
Landesbetriebs Stralenbau dasselbe Thema bearbeiten und prifen.

Zu 16. Bergisch-Rheinischer Wasserverband

16. Stellungnahme (Betroffenheit)

Hinweis, dass das Planungsgebiet auRerhalb des Verbandsgebiets liegt und der Bergisch-
Rheinische Wasserverband von der Planung nicht betroffen ist.

Zu 16. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Zu 17. Thyssengas GmbH
17. Stellungnahme (Betroffenheit)

Hinweis, dass Thyssengas von der Planung nicht betroffen ist und Neuverlegungen z. Zt.
nicht vorgesehen sind.

Zu 17. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Zu 18. Wupperverband

18. Stellungnahme (Betroffenheit)

Hinweis, dass der Wupperverband bereits vor einigen Monaten in die Vorplanungen zum
IKEA-Projekt miteinbezogen wurde. Er befindet sich in enger Abstimmung mit der Stadt
Wouppertal / Untere Wasserbehdrde und der WSW Energie und Wasser AG zu den wasser-
wirtschaftlichen Themen rund um das IKEA-Projekt. Es haben bereits mehrere Fachgespra-
che und Ortstermine dazu stattgefunden. AbschlielRende Ergebnisse hinsichtlich der o. g.
Themen liegen derzeit noch nicht vor. Vor diesem Hintergrund kénne derzeit noch keine ab-
schlieRende fachliche Stellungnahme zu dem geplanten Projekt abgegeben werden. Es wird
weiterhin eine enge Abstimmung zu den o. g. wasserwirtschaftlichen Themen zwischen
Stadt Wuppertal/UWB, WSW Energie und Wasser und Wupperverband erfolgen.

Zu 18. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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D. Ortsansassige Trager

Zu 1. Rheinischer Einzelhandels- und Dienstleistungsverband
1.A Stellungnahme (GMA-Gutachten / Unterlagen)

Anregung, dass das Gutachten der GMA um eine Planunterlage in Form einer Arbeitsplatz-
bilanz zu erganzen sei, da das Vorhaben einen Umsatzriickgang an anderen Einzelhandels-
standorten hervorruft. Zudem wird darauf hingewiesen, dass den Unterlagen nicht zu ent-
nehmen ist, welches Sortimentskonzept die Bauleitplanung letztendlich verfolgt. Es werden
eindeutige Informationen angeregt.

Der Stellungnehmende begrif3t die Ansiedlung eines IKEA-Einrichtungshauses, lehnt jedoch
ein Fachmarktzentrum mit einem erheblichen Anteil von innenstadtrelevanten Sortimenten
ab

Zu 1.A Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt.

Die Erstellung von Arbeitsplatzbilanzen im Rahmen der Erstellung von Einzelhandelsgutach-
ten gehdort nicht zu den gangigen Standards. Mit Blick auf das GMA-Gutachten ist darauf
hinzuweisen, dass sich der Begriff ,Mithahmeeffekte auf Umsatzriickgdnge innerhalb des
IKEA-Konzerns bezieht, d. h. ricklaufige Umsatze durch Kaufkraftrickholung in die Region
Wauppertal gegeniber bestehenden IKEA-H&usern u. a. in Dusseldorf und Dortmund (vgl.
Kapitel 1V, 3., Seite 42) und nicht auf Umverteilungswirkungen generell gegen andere Stan-
dorte. Inwiefern damit ein Arbeitsplatzverlust in umliegenden IKEA-H&ausern verbunden sein
kdnnte, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden.

Die als erganzungsbedurftig bezeichneten Unterlagen geben nur den zum jeweiligen Zeit-
punkt der Bearbeitung aktuellen Stand mit dem vorliegenden Detailierungsgrad, d. h. einen
Zwischenstand, an.

Der Verweis auf das Vertraglichkeitsgutachten der GMA in der Kurzbegriindung sagt aus,
dass den Sortimentsempfehlungen des Gutachtens gefolgt wird. Zudem wurde im Gutachten
auf einen intensiven langfristigen Abstimmungsprozess verwiesen, der sich auch in diesem
Verfahren widerspiegelt. Die Darstellung der Entwicklungsziele erfolgt in einer Kurzbegriin-
dung zum Bebauungsplan, der eine ausfiihrliche Vertraglichkeitsanalyse der GMA beigefiigt
ist. Der Leser, dem die Informationen der Kurzbegriindung nicht gentigen, ist durch Verweise
auf das Vertraglichkeitsgutachten in der Anlage ausdriicklich aufgefordert, hier detaillierte In-
formationen zu beziehen.

Grundsatzlich hat das Vertraglichkeitsgutachten der GMA aber auch festgestellt, dass trotz
gewisser Friktionen bei der geplanten Umsetzung der empfohlenen Mal3nahmen keine nega-
tiven stadtebaulichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in Wuppertal oder
Umgebung zu erwarten sind (vgl. auch Fazit, Seite 78, 2. und 3. Absatz). Im Ubrigen wird
hervorgehoben, dass das Vorhaben mit einem Verkaufsflachenschwerpunkt im Mdébel- und
Einrichtungssegment sowie bei Sportartikeln / Fahrradern stadtebaulich vertraglich ist und
dazu beitragen kann, heute abflieBende Kaufkraft aus Wuppertal und dem direkten Umland
an grof3e Einkaufsstandorte wie Dortmund, Dusseldorf oder Koln zurtickzulenken. Dabei wird
den Empfehlungen des Gutachtens zur Flachenreduzierung der Sortimente (siehe Kapitel 1V,
5.) gefolgt. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass wesentliche Beeintrachtigungen
zentraler Versorgungsbereiche gemalR des Gutachtens durch die Umverteilungswirkungen in
den zentralen Versorgungsbereichen von Wuppertal, Remscheid und Solingen, aber auch
der direkt angrenzenden kleineren Stadte und Gemeinden wie beispielsweise Gevelsberg,
Schwelm oder Sprockhével nicht zu erwarten sind. Die Erhaltung und Entwicklung zentraler
Versorgungsbereiche ist durch die Realisierung des Vorhabens nicht geféahrdet.
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1.B Stellungnahme (6kologische Auswirkungen)
Hinweis, dass den Unterlagen keine 6kologischen Auswirkungen zu entnehmen sind.

Anregung, dass ein entsprechender Bericht zu den 6kologischen Auswirkungen vorzulegen
ist. Namentlich wird die Verlagerung von Verkehrsstromen des OPNV auf die Stral3e ge-
nannt.

Zu 1.B Beschlussvorschlag: Dem Hinweis wird gefolgt. Der Anregung wird in Teilen
gefolgt.

Die als erganzungsbedurftig bezeichneten Unterlagen geben nur den zum jeweiligen Zeit-
punkt der Bearbeitung aktuellen Stand mit dem vorliegenden Detailierungsgrad, d. h. einen
Zwischenstand, an.

Fur die dkologischen Belange wird ein Landschaftspflegerischer Begleitplan sowie eine Spe-
zielle Artenschutzrechtliche Prifung erstellt. Zwischenberichte lagen bereits zum Zeitpunkt
der Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB vor. Die Inhalte dieser Gutachten folgen gangigen Stan-
dards. Wahrend des Scopingverfahrens wurde zudem beschlossen, ein Luftschadstoffgut-
achten zu erstellen, das die Auswirkungen des Vorhabens auf die Konzentration des Fein-
staubs und des Stickstoffdioxid beschreibt. Das Untersuchungsdesign wurde mit der Unteren
Landschaftsbehdrde — Stadt Wuppertal abgestimmt. Eine Verlagerung von Verkehrsstrémen
vom OPNV auf die StraBe kann fiir den Kundenverkehr nicht gesehen werden. Sollte dieser
Effekt jedoch eintreten, lage er in einem absolut untergeordneten Bereich und wéare somit fur
die Gesamtbetrachtung unerheblich.

Zu 1.C Stellungnahme (Landesplanung, Regionales Einzelhandelskonzept)

Bedenken gegen die Planung: Das fur das fachmarktbezogene Einkaufszentrum geplante
Sortimentskonzept wird abgelehnt. Es wird auf die Ubereinstimmung mit dem Regionalen
Einzelhandelskonzept und dem von der Landesregierung beschlossenen Sachlichen Teilplan
GroR¥flachiger Einzelhandel insistiert. Insbesondere die Aussage, dass das Vorhaben Uber-
wiegend dem Regionalen Einzelhandelskonzept entspricht sei unrichtig. Dies sei auch daran
zu sehen, dass im Arbeitskreis Regionales Einzelhandelskonzept keine Ubereinstimmung zu
diesem Projekt hergestellt werden konnte.

Zu 1.C Beschlussvorschlag: Dem Bedenken wird nicht gefolgt.

In der Kurzbegriindung wie in dem Einzelhandelsgutachten der GMA wird auf diesen Sach-
verhalt eingegangen: Die Aussage, dass das geplante Vorhaben tberwiegend dem Entwurf
des sachlichen Teilplans — Grof¥flachiger Einzelhandel sowie dem Regionalen Einzelhan-
delskonzept Bergisches Stadtedreieck entspricht ist insofern richtig, als das die Uberwiegen-
de Anzahl der Ziele bzw. Sortimentseinordnungen dem Ziel entsprechen (z. B. Lage in einem
ASB, Entsprechung der zentralortlichen Versorgungsfunktion) anderen jedoch widerspro-
chen wird (z. B. hoher Anteil von zentrenrelevanten Randsortimenten). Grundsatzlich hat die
GMA aber auch festgestellt, dass trotz dieser Friktionen bei der geplanten Umsetzung der
empfohlenen MalRnahmen keine negativen stadtebaulichen Auswirkungen auf zentrale Ver-
sorgungsbereiche in Wuppertal oder Umgebung zu erwarten sind (vgl. auch Fazit, Seite 78,
2. und 3. Absatz). Im Ubrigen wird hervorgehoben, dass das Vorhaben mit einem Verkaufs-
flachenschwerpunkt im Mébel- und Einrichtungssegment sowie bei Sportartikeln / Fahrradern
jedoch stadtebaulich vertraglich ist und dazu beitragen kann, heute abflieRende Kaufkraft
aus Wuppertal und dem direkten Umland an grofR3e Einkaufsstandorte wie Dortmund, Dus-
seldorf oder KoIn zurtickzulenken. Dabei wird den Empfehlungen des Gutachtens zur Fla-
chenreduzierung der Sortimente (siehe Kapitel 1V, 5.) gefolgt. Es wird ausdrtcklich darauf
hingewiesen, dass wesentliche Beeintrachtigungen zentraler Versorgungsbereiche gemar
des Gutachtens durch die Umverteilungswirkungen in den zentralen Versorgungsbereichen
von Wuppertal, Remscheid und Solingen, aber auch der direkt angrenzenden kleineren
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Stadte und Gemeinden wie beispielsweise Gevelsberg, Schwelm oder Sprockhével nicht zu
erwarten sind. Die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche ist durch die
Realisierung des Vorhabens nicht gefahrdet.

Bzgl. den Regionalen Einzelhandelskonzept Bergisches Stadtedreieck ist es gemal der gu-
tachterlichen Untersuchung z. T. positiv zu sehen, dass das Vorhaben gerade in den Sorti-
mentsbereichen Mdbel und Einrichtungsbedarf sowie bei Sportsortimenten neue Angebote
und einen attraktiven Standort schaffen kann. Hier hat im Verlauf des Abstimmungsprozes-
ses eine Anderung und Erweiterung des Sortimentskonzeptes stattgefunden.

Seitens der Stadt Wuppertal wie auch von der Stadt Solingen wurde ein eigenes Einzelhan-
delskonzept erarbeitet. Diese ,Wuppertaler Liste” lag am 17.09.2012 zur Beschlussfassung
dem Rat der Stadt Wuppertal vor.

Zu 2. WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
2. Stellungnahme (Leitungen)

Hinweis, dass fiur die elektrische Versorgung des Plangebietes sehr umfangreiche Kabelver-
legungen vom Umspannwerk ,Zu den Dolinen* erforderlich und die Stromversorgungsanla-
gen als beschrankte personliche Dienstbarkeiten zu sichern sind. Die erforderlichen Gas-
und Wasserversorgungsanlagen sind gleichfalls durch Dienstbarkeiten zu sichern.

Hinweis, dass die WSW mobil GmbH, die fir den 6ffentlichen Personennahverkehr zustan-
dig ist, in die laufenden Planungen einzubinden ist.

Zu 2. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen

Die geplanten Trassen werden im Zuge der weiteren Planungen (Genehmigungs- und Aus-
fuhrungsplanung) bertcksichtigt, wéhrend vorhandene Trassen durch Eintragungen von
Geh-, Fahr- und Leitungsrechten incl. Schutzstreifen gesichert werden.

Die Ergebnisse der Planungen fir den o6ffentlichen Personennahverkehr werden ebenfalls in
der Bauleitplanung berticksichtigt und ggf. nachrichtlich in die Plane Ubertragen.
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E. Sonstige Verbande, Vereine und Interessengruppen

Zu 1. Landesbiro der Naturschutzverbdnde NRW — Koordinierungsstelle fur Mitwir-
kungsverfahren

1.A Stellungnahme (Gewasser)
Anregung, dass der ,Mihlinghaus-Teich* historisch belegbar sei.
Zu 1.A Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt.

Die Aussage ist nicht nachvollziehbar. Das im Plangebiet vorhandene gro3e Stillgewasser ist
nicht unter diesem Namen bekannt. Eine Anfrage bei der Unteren Denkmalbehérde hinsicht-
lich dieses Teiches ergab, dass der Teich in nahezu rechteckiger Form erstmals auf der
Ausgabe 1927 des Messtischblatts (TK25) 4609 Hattingen erscheint. Bis zur Ausgabe 1955
erscheint er unverandert (Ausgaben 1935, 1938, 1949). Ab Ausgabe 1960 ist er zwar an
gleicher Stelle und mit leicht veranderter Flache immer noch eingezeichnet, hat aber seine
strenge Rechteckgeometrie verloren und erscheint mit ansatzweise abgerundeten Ecken.

Ob zu dieser Zeitstellung allerdings das Gewasser umgestaltet, oder nur die kartografische
Darstellung geandert wurde, bleibt unklar. In einer kleinmaf3stablicheren Landschaftschutz-
karte von 1971 erscheint er wiederum noch in eckiger Form. 1928 hat er als Gewasser aber
definitiv schon existiert, denn aus diesem Jahr ist er auf dem Auszug aus dem ersten Luft-
bildkataster der Stadt Wuppertal, 1928, deutlich zu erkennen. Weitere n&here Information
liegen der Unteren Denkmalbehdrde zu dem Teich nicht vor.

Nach eigenen Recherchen hat das heute dort vorhandene gréRere Stillgewésser, das als
Regenwasserrickhaltebecken dient, seinen Ursprung vermutlich Anfang des letzten Jahr-
hunderts und wurde wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Nutzung des gesamten Um-
felds im Bereich der ehemaligen Tongrube angelegt. Dieses Gewasser ist von seiner Anlage
wie auch seiner Nutzung anthropogen gepragt. Auf den vorliegenden historischen Karten
von 1840 und 1892/1894 ist kein Stillgewasser im Bereich des Plangebietes vorhanden. Die
These eines alten historisch belegbaren Stillgewassers ist somit nicht haltbar.

1.B Stellungnahme (Meine)

Anregung, dass die Meine Uber weite Strecken naturbelassen sei. Bei der Planung misse
die Studie zur Renaturierung der Meine berlicksichtigt werden. Es wird angemerkt, dass der
Quellbereich der Meine durch den Bau der BAB A 46 inklusive der Zu- und Abfahrt Ober-
barmen weitgehend abgetrennt wurde. Es wird eine Quelle der Meine im Teich vermutet und
Indizien dafir angefihrt: Zwei Teichrandbereiche sind lange offen, wahrend die restliche
Teichflache bereits zugefroren ist, gleichbleibender Wasserstand auch bei langeren Tro-
ckenperioden und schwallartiger Wasseraustritt bei der jlingst erfolgten Kernbohrung in
Teichnahe.

Zu 1.B Beschlussvorschlag: Der Anregung wird durch Erstellung einer hydrologi-
schen Untersuchung gefolgt.

Die genannte ,Studie” der Meine, ist gemalR Auskunft des Wupperverbandes eine Vorpla-
nung "Naturnahe Umgestaltung des Meinebaches, des Korthauser Baches und des
Erlenroder Baches". Diese Vorplanung wurde in den 1990er Jahren in Abstimmung zwischen
der Stadt Wuppertal und dem Wupperverband in Auftrag gegeben und durch das Ingenieur-
biro bPLAN erarbeitet. Aus der Zeit zwischen 1996 und 1999 gibt es verschiedene Unterla-
gen zu diesem Projekt und Dokumente zu Abstimmungsgesprachen. Die Planungen wurden
ab 1999 nicht weiter verfolgt.
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Nach den Aussagen der damaligen Planer wurden die Planungen damals nicht weiter ver-
folgt, da im Rahmen der Voruntersuchungen zur naturnahen Umgestaltung der Meine fest-
gestellt wurde, dass es in der Meine Bachschwinden gibt. Das bedeutet, dass es aufgrund
des anstehenden Kalkgesteins Abschnitte gibt, in denen das Gewasser in den Untergrund
versickert (geologisch bedingtes Trockenfallen). Dadurch ist eine durchgdngige ©kologische
Aufwertung des Gewassers nicht moglich. Vor diesem Hintergrund erschien die Umsetzung
der Planung unverhéaltnismafiig und wurde in enger Abstimmung zwischen Stadt Wuppertal
und Wupperverband nicht weiter verfolgt. Die Planung war nicht bis zur Genehmigungspla-
nung gediehen. Eine Berlicksichtigung dieser bereits vor ca. 13 Jahren abgeschlossenen
und aufgegebenen Planung erscheint nicht zielfUhrend. Nach telefonischer Ricksprache mit
dem Wupperverband sind in den damaligen Planungsunterlagen keine Datenerhebungen (z.
B. Abflussmessungen, Hydrochemie, etc.) enthalten, die nitzlich fiir das aktuelle Verfahren
waren.

Die Belange der Meine werden durch die Erstellung eines hydrologischen Gutachtens (Biro
BGU) untersucht und berlcksichtigt. Diese Untersuchung zur Klarung der Lage und Typisie-
rung der ,Meine-Quellen* (d. h. der Meine und des kurzen FlieBgewassers ,Fertighaussie-
fen*) sowie zur Erkundung der Grundwasserverhéaltnisse zum Ist-Zustand soll zudem die po-
tenziell von dem geplanten Vorhaben auf die bestehenden hydrogeologischen Verhéltnisse
ausgehenden Einflisse aufzeigen und die daraus ggf. resultierenden Verédnderungen be-
nennen.

Als Ergebnis ergaben sich kinstliche Auffullungen von 2 — 6 m Machtigkeit im Bereich einer
ehemaligen Tongrube (westliches Plangebiet) bis in den Bereich des Fertighaussiefen mit
sehr heterogenem Material (Boden, Bauschutt und Ziegelresten in wechselnder Zusammen-
setzung).

Die Wasserfihrung innerhalb des ,Fertighaussiefen” westlich des gréReren Teiches in der
Musterhaussiedlung, ist nach derzeitiger Datenlage auf das sich in der mehrere Meter mach-
tigen kinstlichen Auffullung im Umfeld sammelnde Niederschlagswasser in Kombination mit
Zuflissen aus dem Bereich weiter nordlich (Autobahnentwasserung, Gasleitung) und einer
Aussickerung aus dem westlichen Damm des o. g. Teiches zurtickzufiihren. Hierbei ist un-
klar, welchen Anteil die Oberflachenwasserentwasserung des ndrdlich gelegenen Autobahn-
zubringers oder die moglicherweise drainierende Wirkung der parallel zur Autobahn verlau-
fenden Gasleitung (Leitungsgraben) an der Wasserfilhrung des kleineren Stillgewassers
(Tumpel Nr. 2) haben und damit auch an der innerhalb des sldlich sich anschlie3enden
.Fertighaussiefen®.

Eine geringfligige Aussickerung von Wasser aus dem groRReren Stillgewéasser (Teich 1)
durch den kinstlich geschitteten Westdamm in den ,Fertighaussiefen” ist bei einer perma-
nenten Aufrechterhaltung des Wasserspiegels in Teich 1 durch Regenwasserzuflisse und
Aufstau am Ablaufwehr anzunehmen. Dies konnte vor Ort bestatigt werden. Eine naturliche
Quelle konnte somit nicht im Plangebiet oder in Tumpel 1 festgestellt werden. Gleichwohl er-
scheint eine sehr gering schittende sich aus dem Schichtenwasser des Bodens speisende
Quelle nicht ausgeschlossen, jedoch liegt deren Intensitét unterhalb der Nachweisgrenze.

Das Regenwasser der befestigten Flachen der Musterhaussiedlung wird Gber eine Regen-
wasserkanalisation gesammelt und in den Teich 1 eingeleitet. Uber ein Auslaufbauwerk im
Sudwesten des Teiches kann Uberschiissiges Wasser in einen Graben abgeschlagen wer-
den, der im weiteren Verlauf die Bezeichnung Meine tragt. Eine Zunahme des Wasservolu-
menstromes zwischen Zu- und Ablauf von Teich 1, die auf eine quantitativ relevante Spei-
sung des Teiches durch Quellen hindeuten wirde, war nicht zu erkennen.

Ein gleichbleibendener Wasserstand im Teich in der Musterhaussiedlung ist kein Nachweis
einer Quelle im Teich. Es handelt sich um einen kinstlich riickgestauten Teich, der Uber ein
Auslaufbauwerk in seinem Abfluss reguliert wird und als Regenrickhaltebecken fungiert. Das
in den Teich aus der Regenwasserkanalisation eingeleitete Wasser flihrt zusammen mit dem

33



Anlage 1 zur Drucksachennummer VO/0426/13

in der kunstlichen Auffullung zirkulierenden Grundwasser zu einer permanenten Stlitzung
des Teichwasserspiegels. Erst nach sehr langen Trockenperioden von mehreren Wochen,
die im Raum Wuppertal auch im Sommer eher die Ausnahme sein dirften, ware mit einem
Absinken des Teichwasserspiegels zu rechnen. Hierbei ist zu bedenken, dass bereits ein er-
giebiges Niederschlagsereignis im Sommer geeignet ist den Teichwasserspiegel — da es ein
Retentionsbecken ist — wieder aufzufillen.

Die Feststellung, dass Randbereiche des Teiches nicht sofort zufrieren hat ebenfalls nichts
mit potenziellen Quellen zu tun. Im Bereich von Zu- und Ablaufbauwerken von Teichen ist
ein spateres Zufrieren im Winter normal. Auch die Beschattung der Wasserflache durch
Baume sowie eine kleinklimatische Wirkung der benachbarten Baume im Bereich des Fer-
tighaussiefen kdnnen diesen Effekt bedingen. Der Austritt von Wasser wéhrend des Bohrfort-
gangs hat nichts mit einem artesischen Wasseraustritt zu tun, sondern ist auf das Bohrver-
fahren zuriickzufihren. Es trat Spllwasser aus der Bohrung aus.

Von natirlichen Quellverhaltnissen kann somit aufgrund der kinstlichen Auffiillung und der
anthropogen Uberformten Grundwasser- und Entwasserungsverhaltnisse nicht ausgegangen
werden. Einen Hinweis auf natirliche Quellen, wie der Austritt von Grundwasser aus dem
Festgesteinsuntergrund aufgrund einer geologischen Stérung, konnte trotz einer Vielzahl von
Probebohrungen zu Untersuchungszwecken sowie anderen Untersuchungen nicht bestatigt
werden.

Zweimalige Untersuchungen zur Makrozoobenthosbesiedlung legen den Schluss nahe, dass
der ,Fertighaussiefen" sowie der Nebenbach der Meine aufgrund fehlender permanenter
Wasserfuhrung keine dauerhafte Benthosbesiedlung aufweisen. Im Bereich des Unterlaufs
des Meinebachs umfasst das Besiedlungsspektrum einige wenige fiir Quellbereiche typische
Benthosorganismen, wobei die Benthosbiozonose aufgrund der starken anthropogenen
Uberformungen insgesamt stark gestort ist und groRe Defizite im Besiedlungsbild zeigt.

1.C Stellungnahme (historischer Hohlweg)

Anregung, dass ein historischer Hohlweg von der BAB A 46 bis zum Westrand des groR3e-
ren Stillgewassers verlauft. Dies wurde durch ortskundige Fachleute festgestellt. Ein Verfah-
ren zur Unterschutzstellung wurde bei der Unteren Denkmalbehédrde eingeleitet. Eine Re-
cherche zeigte, dass es sich nach alten Karten um eine historische Wegeflihrung handelt.
Ein Ortstermin fand im April 2012 statt.

Zu 1.C Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt.

Eine Unterschutzstellung des fraglichen Hohlweges durch die Untere Denkmalbehérde der
Stadt Wuppertal ist entsprechend der Bewertung durch die Fachbehdrde nicht vorgesehen,
da die Eintragungskriterien des § 2 DSchG NW nicht vorliegen. Die Fachbehdrde sieht in
dem zur Rede stehenden Hohlweg keinen besonderen Denkmalwert, daflir sind die vorhan-
denen Befunde nicht ausreichend und eine Bedeutung fir die Siedlungsgeschichte der Stadt
Wuppertal zu gering.

1.D Stellungnahme (Altbdume)

Anmerkung, dass es entlang des Teichs und des Hohlweges Uber 150 Jahre alte Baume
gibt. Ein den Verbandsvertretern zugesagter Ortstermin zur Priifung besonders markanter
Exemplare bis Ende Mai fand trotz Zusage nicht statt.

Zu 1.D Beschlussvorschlag: Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen.

Die Altbdume werden bei der Ausgleichsbilanz im Zuge des Landschaftspflegerischen Fach-
beitrages angemessen berilcksichtigt. Im Ubrigen findet eine Untersuchung der Natur-
schutzbelange durch einen unabhéngigen Gutachter statt.
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Die Koordinierung zur Betretung des Geléandes durch ortliche Verbandsvertreter zur Alt-
baumkartierung ist nicht Gegenstand des verbindlichen Bauleitplanverfahrens.

1.E Stellungnahme (Fauna)

Anregung: Es wird aufgez&hlt, welche Tiere im Gebiet anzutreffen seien. Hier wurden beo-
bachtet:

e Bunt- und Grinspecht sowie Steinkauz, die regelmaRig zu beobachten sind. Es muss
eine Bestandskartierung durchgefiihrt werden

¢ Es wird von Krétenfunden und Feuersalamandern berichtet, die hier langjéhrig beo-
bachtet wurden

o Fledermdause: eine Erst-Ortung durch ortskundige Fachleute fand im Sommer 2010
statt. Im Offenlandbereich wurde eine erstaunliche Aktivitat registriert, wahrend im
Waldbereich kaum Aktivitat festzustellen war. Es sind fachlich qualifizierte Bestands-
erfassungen erforderlich.

e Libellen: Die zum Aus- bzw. Umbau des Autobahnkreuzes Wuppertal-Nord erfolgten
Untersuchungen sind zu beriicksichtigen. Die Ersterfassung durch einen ortskundi-
gen Fachmann erfolgte im Juni 2010.

In den letzten 10 Jahren kdénne eine deutliche Zunahme der Artenvielfalt auf dem Ausstel-
lungsgelande festgestellt werden, wobei Wanderungseffekte vermutet wurden. Als erforderli-
cher Ausweich- und Ersatzlebensraum wird ein Biotop in der Ndhe des Plangebietes, ein
Riesenbarenklaufeld bei der Backerei Hemke angefiihrt, das zu beriicksichtigen sei.

Zu 1.E Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt.

Es findet eine Untersuchung der Naturschutzbelange durch einen unabhéngigen Gutachter
statt. Dazu finden regelmafige Gelandebegehungen, Befischungen und Untersuchungen fur
die Tiergruppen Vogel, Flederméause, Amphibien und Fische statt. Die Tiergruppen werden
im Zuge der Speziellen Artenschutzrechtlichen Prifung (SAP) nach géangigen Standards er-
fasst und im Anschluss bewertet. Weiterhin werden die planungsrelevanten Arten berick-
sichtigt. Wahrend des Scopingverfahrens wurden von der zustandigen Behdrde keine Kartie-
rungen fur weitere Tiergruppen vorgebracht. Das Untersuchungsdesign wurde mit der Unte-
ren Landschaftsbehtdrde — Stadt Wuppertal abgestimmt. Das bereits vorliegende Gutachten
(LANAPLAN 2010) weist keine fur NRW planungsrelevanten Libellenarten aus. Es wurde eine
protokollierte Anfrage der ortskundigen Biologen, Fachleute bzgl. relevanter Daten zur arten-
schutzrechtlichen Situation vorgenommen. Diese ergab keine neuen stichhaltigen Erkennt-
nisse.

Durch die regelméRigen Kartierungen und Untersuchungen wird ein verlassliches Datenma-
terial gewonnen, das Prufungen standhalt und sich qualitativ von Zufallsbeobachtungen un-
terscheidet.

Als Suchraum fur erforderliche Ausgleichs- und Ersatzlebensraume wird ein sehr ausge-
dehntes Gebiet um das Planungsgebiet gewéahlt, das auch den genannten Bereich mit ein-
schlief3t.

1.F Stellungnahme (Natur & Landschaft, Flachenverbrauch)

Hinweis, dass als Auswirkungen fir Natur und Landschaft ein weiterer Teilbereich des durch
Flachenverbrauch abnehmenden Biotopverbund-Lebensraumes Wuppertal-Nord durch Fla-
chenentzug verloren gehen wird. Es werden regionale Beispiele flr zuriickliegende Biotop-
zerstdrungen vorgetragen.
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Bedenken, dass die Bearbeitung zu oberflachlich verlauft. Es wird beklagt, dass den Ver-
bandsvertretern bei der Abstimmung des Umfangs der Fachgutachten keine Details zur Auf-
tragsvergabe vorliegen.

Die Stellungnehmenden kritisieren weiter die Aussagen, dass es keinen Flachenverbrauch
gibt, da planungsrechtlich bereits Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) bzw. Gewerbe- und
Industriebereich (GIB) vorliegt (Ebene: Regionalplan), da de facto der Bereich bis heute
weitgehend unversiegelt ist. Es wird Bezug auf die ,Synopse 2000 / 2001“ genommen, in der
das GIB in ASB geéndert wurde(Regionalplanédnderung). Bezogen auf den dortigen hydro-
graphischen Knoten und auf das noch intakte natirliche Wasserregime sprachen sich die
Naturschitzer gegen eine weitere Versiegelung aus, was heute ebenso gilt.

Zu 1.F Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Nach der Erstellung der Speziellen Artenschutzrechtlichen Prifung (SAP) werden entspre-
chende Aussagen und Festsetzungen beziglich neu zu errichtender Biotope bzw. Lebens-
raume getroffen. Dies geschieht in Abstimmung mit der Stadt Wuppertal, so dass die Eingrif-
fe ausgeglichen werden kénnen und keine Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG herbei-
gefuihrt werden. Durch die Aufwertung von geeigneten Bereichen und u. U. durch Umsied-
lungsmaflinahmen werden die Arten vor Schaden bewahrt. Dabei werden die Naturschutzbe-
lange durchaus starker beriicksichtigt als in den angeflhrten regionalen Beispielen aus den
60er.- bis 70er.Jahren. Durch den Ausgleich werden die Funktionen der Schutzgiter ge-
wabhrt. Dies ist durch die Novellierung der Naturschutzgesetzgebung sichergestellt.

Das Bauleitplanverfahren steht im besonderen Fokus der Offentlichkeit. Eine sachgerechte
Bearbeitung der Schutzglter steht im Interesse des Vorhabentréagers wie auch der Stadt als
Trager des Verfahrens. Ebenso werden alle fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen an-
gemessen berlcksichtigt. Der genannte im Sommer 2010 erstellte Fachbeitrag ist durch vie-
lerlei zusatzliche Informationen als nicht mehr aktuell zu bezeichnen. Die Modalitdten der
Auftragsvergabe und des Auftragsumfangs wurden zwischen den Fachbehdrden, den Pla-
nern, den Fachbiros und dem Vorhabentrager angemessen abgestimmt. Umfangreiche In-
formationen dazu mit den Prasentationen der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit, in-
klusive Karten- und Planwerken sowie Texten, finden sich seit Anfang 2012 auf der Internet-
seite der Stadt Wuppertal zum IKEA Bauvorhaben. Diese wird fortlaufend aktualisiert, so
dass die Moglichkeit sich zu informieren, problemlos erfolgen kann.

Die angesprochene planungsrechtliche Aussage, dass kein Flachenverbrauch stattfindet, ist
folgendermafen zu erklaren: GemaR der Anderung des Regionalplans sowie durch die Dar-
stellungen des Flachennutzungsplanes (v. a. gewerbliche Bauflache) und durch den rechts-
verbindlichen Bebauungsplan Nr. 473, 1. Anderung (1989), mit der zulassigen Grundfla-
chenzahl von 0,8 kann das Gebiet planungsrechtlich seit dem In-Kraft-Treten dieser Plan-
werke ohne Einschréankungen entsprechend der Grundflachenzahl versiegelt werden, d. h.
bis zu 80% der Flache. Der gewerbliche Sonderfall, dass das Gebiet durch die Eigenheim-
ausstellung sehr extensiv und im Grunde genommen unternutzt ist, darf nicht dariber hin-
wegtauschen, dass hier eine 80% Versiegelung zur Durchfiihrung einer gewerblich effizien-
ten Nutzung bereits jetzt planungsrechtlich verbindlich zulassig ist (GRZ 0,8). Diese Diskus-
sion ist daher nicht Gegenstand der Planung sondern stellt den gegebenen Ausgangszu-
stand dar.

Die Eingaben bzgl. der ASB-Anderung wurden seinerzeit abgewogen und sind nicht Gegen-
stand dieses Verfahrens. Die vom Stellungnehmenden angedeuteten Aussagen zu einem
Lhatirlichen Wasserregime"“ lassen sich auf Basis der bisherigen Untersuchungen nicht er-
kennen. Der Quellbereich der Meine ist sowohl durch frlhere Abgrabungsaktivititen im
Westteil des Gelandes, durch die Autobahn im Norden und durch die Musterhaussiedlung
mit deren Regenwasserentwasserung stark anthropogen tberformt. Der nun vorhandene in
Teilbereichen scheinbare naturnahe Zustand ist v. a. durch eine sekundare Vegetation und
ein anthropogen geschaffenes Wasserregime zurtickzufiihren. Im Grunde genommen haben
in der Vergangenheit hydromorphologisch tiefgreifende Veranderungen stattgefunden, die
dem Begriff des ,natirlichen Wasserregimes" entgegenstehen.
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1.G Stellungnahme (Waldverlust, Verkehrsaufkommen)

Anregung, dass der Wald als Grunpuffer, LA&rm- und Schadstofffilter und Frischluftlieferant
eine sehr wichtige Ausgleichs- und Schutzfunktion hat. Es muss daher eine Wiederauffors-
tung geben.

Das seit langerem zu beobachtende steigende Verkehrsaufkommen ist deutlich wahrnehm-
bar und erzeugt Larm und Abgase. Es wird hinterfragt, ob die Grenzwerte hinsichtlich Fein-
staub dberschritten werden.

Bedenken, dass das zusatzliche, vorhabenbezogene Verkehrsaufkommen aufgrund des viel
zu kleinen Untersuchungsraumes, der unrealistischen Kundenstréme u. a. kaum darstellbar
ist. Es wird gefragt wie die vorhandene Larm- und Schadstoffbelastung mit in das Verfahren
einfliel3t, ob es ein L&rm- und ein Schadstoffgutachten gibt, wie die Mehrverkehrsdarstellun-
gen dargestellt werden und wer die Akteure sind.

Im Umfeld des belasteten BAB Kreuz Wuppertal-Nord werden regelméaRige toxikologische
Untersuchungen des Obst und Gemuises aus den Anwohnergérten und eine Messstation fur
Luftschadstoff- und Larmbelastungen angeregt.

Zu 1.G Beschlussvorschlag: Der Anregung wird in Teilen gefolgt. Dem Bedenken wird
nicht gefolgt.

Waldflache wird innerhalb des Plangebietes ~ 0,94 ha tberplant. Fur die Gberplante Flache
wird ein Waldausgleichsverfahren stattfinden, bei dem der Wald im Verhaltnis 1:1 zu kom-
pensieren ist.

Diese externe Kompensationsflache, die nun als Teilbereich C im vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 1136 V aufgeflhrt werden, hat eine Flachengréf3e von ca. 1,54 ha und wird
derzeit landwirtschaftlich als Griinland genutzt. Kinftig soll hier, westlich angrenzend an den
Buchen-Altholzbestand eine Flache Wald entwickelt werden. Die Gesamtflache stellt eine
geeignete Flache fir AufforstungsmafRhahmen mit Gehdlzen dar. Sie wird im vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan 1136 V als Wald festgesetzt. Die Flache befindet sich sidlich der
BAB A 46 und westlich der ehemaligen Kohlenbahntrasse, die in diesem Bereich in einer
Tunnellage verlauft. Hier kann der bestehende Waldbereich sinnvoll ergdnzt und gestarkt
werden.

Es sind Verkehrs- und Larmgutachten beauftragt, die bereits zur frihzeitigen Trager- und
Behdrdenbeteiligung vorlagen und einsehbar waren. Vereinbart wurden diese Gutachten in-
klusive ihrer Inhalte ebenfalls auf dem Scopingtermin im Dezember 2011. Fiur das Schutzgut
Luft wird ein Luftschadstoffgutachten erstellt, das die gangigen Parameter Feinstaub (PM 10,
PM 2,5) sowie Stickstoffdioxid untersucht. Die Aussage, dass das Untersuchungsgebiet viel
zu klein sei, kann nicht nachvollzogen werden. Es fehlt eine stichhaltige Erklarung. Der Um-
fang der Untersuchungen und die GréRe des Gebietes wurden beim Scopingtermin gem.
8 4(1) BauGB im Dezember 2011 zwischen den Vorhabentradgern und den Vertretern der
Behdrden und Tragern o6ffentlicher Belange abgestimmt. Auch hier wurde selbstverstéandlich
dem gesetzlich vorgesehenen Ablauf eines Bauleitplanverfahrens gefolgt.

Bzgl. des Schutzgutes Klima / Luft werden hinsichtlich der Bestandsituation selbstverstand-
lich die Inhalte des Luftreinhalteplans, der Larmaktionsplanung, die Ergebnisse des Luft-
messprogramms der Stadt Wuppertal sowie jene des landesweit installierten Luftqualitats-
Uberwachungssystem (LUQS) des Landesamtes fiir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
(LANUV) sowie die Ergebnisse des Handlungskonzepts Klima und Lufthygiene mit Stadtkli-
maanalysen (2000) beriicksichtigt.

Eine toxikologische Untersuchung der Gartenprodukte kann in einer moglichen Untersu-
chung zur Erweiterung des BAB Kreuzes betrachtet werden. Die Forderung nach einer sol-
chen zusatzlichen Untersuchung wurde wahrend des genannten Scopingtermins nicht vorge-
tragen. Im Ubrigen werden diese Sachverhalte durch das Staubniederschlags-Messnetz der
LANUV (Depositionen) untersucht, deren Ergebnisse ebenfalls mit in das Verfahren einflie-
Ben. Ebenso ist eine eigene Messstation nicht vorgesehen.
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Die dem Plangebiet am nachsten gelegenen Messstationen sind der Messstandort fiir NO,-
Messungen MP 28 (Schwarzbach 78, 42277 Wuppertal) sowie die Messstation des LANUV
Langerfeld (Teil des LUQS). Sie befinden sich in einer Entfernung von ca. 3,5 km sidwestli-
cher Richtung zum Plangebiet. Dies wird als ausreichend erachtet.

1.H Stellungnahme (regionale Energiewende, Alternativprifung)

Hinweis, dass die Ausstellung ,Eigenheim und Garten" das Entwicklungspotential eines
.BauEnergieKompetenzZentrums"“ birgt, die jedoch aufgrund politischer und standértlicher
Unsicherheiten nicht zum Tragen kam. Der etablierte Standort, der in wissenschaftliche und
wirtschaftliche Strukturen einzubinden wére, stellte eine verpasste Chance dar, den Blrgern
Wouppertals wie auch der Nachbargemeinden die theoretischen Forschungsergebnisse inte-
ressierten Blrgern zu vermitteln und die ,Energiewende* in die Offentlichkeit zu Tragen.

Zu 1.H Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Das Thema Baukompetenzzentrum und Energiewende rechnet die Stadt Wuppertal zu den
grundlegenden planerischen Leitlinien, die in der Verwaltung durch einen eigenen Ge-
schaftsbereich abgedeckt werden. Seit Jahren versucht die Stadt Wuppertal bspw. Solar-
siedlungen anzusiedeln und Niedrigenergiehdusern zu realisieren. Die mittlerweile in Kraft
getretenen gesetzlichen Vorgaben nach Energieeinsparverordnung fihren ohnehin dazu,
dass der Baustandard stetig gesteigert wird. Gerade im Fertighausbereich ist dies der Fall.
Fur den Standort Wuppertal-Nord ist jedoch eine solche Forderung nicht vorgesehen, da die
politische Mehrheitsmeinung sich fur die Planung eines fachmarktbezogenen Einkaufszent-
rums entschieden hat. Andere Standorte, die fir eine solche Umstrukturierung jedoch geeig-
net sind, werden wohlwollend gemeinsam mit der Stadt und dem Betreiber der Fertighaus-
ausstellung geprift. Nach letzten Informationen durch die Betreibergesellschaft der Fertig-
hausausstellung ist jedoch ohnehin eine Verlagerung geplant.

Die Thematik betrifft im Ubrigen keinen stadtebaulich abzuwégenden Belang und wird im
Zusammenhang mit den Zielen und Zwecken des Bebauungsplans behandelt.

1.1 Stellungnahme (Alternativstandorte)

Anregung, dass der Abfluss der Kaufkraft im Bereich M6bel aus Wuppertal und das Fehlen
von standortlichen Alternativen nicht nachvollzogen werden kann. Namentlich der letzte
Punkt wird in Zweifel gezogen. Auch das Ausbleiben einer offentlichen Diskussion Uber eine
Alternative der Weiterentwicklung der Ausstellung ,Eigenheim und Garten* zu einem ,Bau-
EnergieKompetenzZentrum“ wird als unverstandlich bezeichnet.

Anregung von zwei Alternativstandorten inkl. deren Anbindung (OPNV, Schiene) mit Be-
schreibung. Die Beschrankung auf diesen Standort stellen die Stellungnehmenden als ver-
passte Chance dar und mahnen eine ergebnisoffene Diskussion an.

Zu 1.1 Beschlussvorschlag: Den Anregungen wird zum Teil gefolgt.

Der beschriebene Sachverhalt kann nicht nachvollzogen werden. Der hohe Abfluss der
Kaufkraft aus Wuppertal im Bereich Moébel ist im 6ffentlich zuganglich Regionalen Einzel-
handelskonzept fur das Bergische Stadtedreieck dokumentiert. Dieses wurde von unabhan-
gigen Gutachtern erstellt. Aufgrund einer politischen Mehrheitsentscheidung des Rates der
Stadt Wuppertal gab es eine klare Entscheidung fur das Vorhaben IKEA. Das Ausbleiben ei-
ner 6ffentlichen Diskussion zum Energiekompetenzzentrum ist nicht Gegenstand der Abwa-
gung auf Ebene des Flachennutzungsplanes und wird daher im Rahmen anderer fachspezi-
fischer kommunaler Entwicklungsplanungen behandelt.

Bzgl. Alternativstandorten: Siehe Behandlung der Anregungen in Textstelle A, zu 1 — 10 B.

Zu 2. BUND-Kreisgruppe Wuppertal

38



Anlage 1 zur Drucksachennummer VO/0426/13

2.A Stellungnahme (Versiegelung)

Bedenken bzgl. der grol¥flachigen Versiegelung durch mehrere grof3flachige Baukorper und
des ohnehin schon gestorten Wasserhaushaltes. Die Sicherung der verschiedenen Quellen
und Rinnsal- bzw. Bachlaufe der Erlenroder Siefen ist in Gefahr. Firr die notwendige Versi-
ckerungsflache ist - nach Ansicht der Stellungnehmenden — keine Flache vorhanden. Die
Wasserversorgung der Meine sei durch die zusétzliche Versiegelung stark gefahrdet. Dies
verstol3e gegen das Verschlechterungsverbot der Wasserrahmenrichtlinie und sei unzulds-

sig.
Zu 2.A Beschlussvorschlag: Dem Bedenken wird nicht gefolgt.

Der Bereich der Musterhaussiedlung ist bereits seit den 1970er Jahren versiegelt und an die
Regenwasserkanalisation angeschlossen. Die Dach- und Stral3enflichen zusammenge-
nommen ergeben bereits eine versiegelte Flache von mindestens rd. 18.000 m? was in etwa
der geplanten Flache des fachmarktbezogenen Einkaufszentrums entspricht.

Es ist nicht ganz ersichtlich, auf welches Quellgebiet der Einwand abzielt. Sofern der Erlen-
roder Bach und die tributaren Siefen gemeint sind, ist eine Beeintréachtigung auszuschliel3en,
da bereits zum jetzigen Zustand das Quellgebiet vollstandig auRerhalb der bestehenden
Musterhaussiedlung liegt.

Fur die Meine ist ebenfalls nicht von einer relevanten Anderung auszugehen, da die zukunf-
tig von den versiegelten Flachen anfallenden Wassermengen ebenfalls tber ein Regenrtick-
haltebecken (vergleichbar dem heutigen Teich in der Musterhaussiedlung) gefiihrt werden
missen, welches wiederum in die Meine einleiten wird. Je nach Qualitdtsanforderungen ist
zudem ein Regenklarbecken zwischenzuschalten so dass eine Verschlechterung der beste-
henden Situation im Hinblick auf eine Betrachtung des Wasserhaushalts nicht erkannt wer-
den kann. Der Bereich des Fertighaussiefen, der aktuell das auf dem westlichen Grund-
stucksteil versickernde Niederschlagswasser, das aus dem westlichen Damm des Teiches in
der Musterhaussiedlung aussickernde sowie aus dem Bereich der Autobahn stammende
Wasser abfiihrt, wirde im Zuge der neuen Bebauung mittels einer Drainageschicht gesam-
melt und ebenfalls in die Meine eingeleitet. Eine Verschlechterung fir den Wasserhaushalt
der Meine ist unter Berlicksichtigung dieser Randbedingungen nicht zu erkennen.

2.B Stellungnahme (Waldbereich)

Anregung, dass der Wald Kamperbusch trotz starker Vorschadigung ein bemerkenswertes
Biotop sei, dessen Erhalt fur Wuppertal bedeutsam ist, weshalb der Uberplanung von Wald
nicht zugestimmt werden kann.

Zu 2.B Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt.

Fur die Realisierung des Vorhabens ist die Uberplanung des ~ 0,94 ha groRen Waldareals
zwingend notwendig. Dies ist in einem Waldumwandlungsverfahren in einem Verhaltnis von
1:1 zu kompensieren. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Wald im Landschaftsrah-
menplan ausdriicklich zur Uberplanung durch Gewerbe vorgesehen ist und ein groRes
Waldareal erhalten bleibt. Durch das Waldumwandlungsverfahren wird Wald, der an beste-
hende Waldflachen anschlief3t, neu begriindet.

Diese externe Kompensationsflache, die nun als Teilbereich C im vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 1136 V aufgefiihrt werden, hat eine Flachengrdf3e von ca. 1,54 ha und wird
derzeit landwirtschaftlich als Griinland genutzt. Kinftig soll hier, westlich angrenzend an den
Buchen-Altholzbestand eine Flache Wald entwickelt werden. Die Gesamtflache stellt eine
geeignete Flache fir AufforstungsmalRnahmen mit Gehdlzen dar. Sie wird im vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan 1136 V als Wald festgesetzt. Die Flache befindet sich sidlich der
BAB A 46 und westlich der ehemaligen Kohlenbahntrasse, die in diesem Bereich in einer
Tunnellage verlauft. Hier kann der bestehende Waldbereich sinnvoll ergdnzt und gestarkt
werden.
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2.C Stellungnahme (Amphibien)

Anregung, dass eine Umsiedlung der Erdkrétenpopulation (evtl. des Kammmolches) nicht
maoglich ist und der Wegfall der Stillgewasser mittelfristig den Tod der Tiere bedeute. Eine
Neuanlage von Gewassern in der Nahe von Parkplatzen ist sinnlos, da ein dlteres Gewasser
bendtigt werde.

Zu 2.C Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt.

Die Erdkrote gilt in der Roten Liste Deutschlands und in der Roten Liste NRWs als ungeféahr-
det und die aktuelle Bestandsituation wird als ,sehr haufig“ beschrieben. Sie ist in ganz NRW
verbreitet und gilt nur im Ruhrgebiet als gefahrdet.

Die Erdkréte (Bufo bufo) gilt allgemein zwar als laichgewassertreue Amphibienspezies (z.B.
BLAB & VOGEL 2002, NOLLERT & NOLLERT 1992), doch ebenso gesichert ist die hohe 6kologi-
sche Plastizitat (BLAB ET AL. 1991) und das damit einhergehende grofRe Ausbreitungspotenti-
al der Art (HEUSSER 1968, NOLLERT & NOLLERT 1992). In Bezug auf die Erdkrote existieren
zudem dokumentierte Erhaltungsprojekte die zeigen, dass eine erfolgreiche Umsiedlung der
Art zwar mit erheblichem Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden, aber umsetzbar ist (z.B.
HELLWIG 2008, RIEXINGER & HELLWIG 2006). Meist bedient man sich der Ortstreue der Art
und richtet die Umsiedlungsmafinahmen auf fir die Ortspragung sensiblen Entwicklungssta-
dien aus (z.B. laichende Adulti, Laich, oder Kaulquappen) (BLAB 1986). Durch fachliche Be-
gleitung (Monitoring) der Anlage oder Auswahl von Ersatzgew&ssern wird sichergestellt,
dass die Tiere Strukturen antreffen, die die Attraktivitat als Laichgewdasser unterstitzen kon-
nen, wie z.B. Unterwasservegetation, oder ins Wasser ragende Aste im Uferbereich (GLANDT
2011). Die Anlage / Suche von Ausgleichsgewéassern erfolgt unter fachlicher Begleitung und
in Absprache mit der zustandigen Naturschutzbehérde.

Die Errichtung eines Regenrickhaltebeckens innerhalb des Plangebietes ist nicht vorgese-
hen, vielmehr ist beabsichtigt in Abstimmung mit der Stadt ein Regenrtickhaltebecken im
suidwestlichen Anschluss unterhalb des Plangebietes zu realisieren.

Anlagebedingt ist durch die Planung die Uberbauung eines Lebensraumes des Kammmol-
ches (Triturus cristatus) betroffen. Ein identischer Konflikt lag bei der Realisierung einer in
2009 durchgefihrten Baumal3inahme des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW im Bereich
der Stadt Wuppertal vor. Das dort angewandte Umsiedlungsdesign belegt Gber das an-
schlielBende Monitoring den Erfolg der dort praktizierten Umsiedlungsmafinahme. In enger
Abstimmung mit der zustandigen Naturschutzbehérde soll daher im vorliegenden Falle nach
ahnlichem Muster verfahren werden (siehe auch Zwischenbericht zur Speziellen Arten-
schutzrechtlichen Prifung). Konkret wird sich die MalRnahme in weiten Teilen an den Pla-
nungsgrundsatzen der artenschutzrechtlichen MaRnahme Bebauung Parkstral3e / Erbschlo
im Stadtgebiet Wuppertal (2009) orientieren. Auch hier wurden erfolgreich (durch Monitoring
der Biologische Station Mittlere Wupper belegt) Kammmolche und andere Amphibienarten in
ein neu angelegtes Gewasser umgesiedelt.

Fur die Amphibien besteht ein Tétungsverbot nach Bundesnaturschutzgesetz, das strikt be-
achtet wird. Gleichwohl ergibt sich aus der Ausgleichsregelung die Notwendigkeit zu exter-
nen AusgleichsmafRnahmen. Bzgl. des Kammmolches wurde bislang nur ein adultes Weib-
chen aufgefunden, was bislang auch als Zufallsfund gewertet werden kann.

2.D Stellungnahme (Standort)

Anregung, dass das Vorhaben als ,Bauen auf der griinen Wiese* auch gemaf den Vorga-
ben der Landesregierung abzulehnen sei, da diese eine Innenentwicklung vorsieht.

Zu 2.D Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt.
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Die Planungshoheit liegt bei der Stadt Wuppertal als zustandige Gemeinde, die sich in einer
politische Mehrheitsentscheidung klar fur diese Vorhaben ausgesprochen hat. Hintergrund
ist der im Sortimentsbereich M6bel gem. des Regionalen Einzelhandelskonzeptes Wuppertal
hohe Kaufkraftabfluss in das Umland. Gemaf des zu diesem Vorhaben erstellten Vertrag-
lichkeitsgutachten wurde nachgewiesen, dass wesentliche Beeintrachtigungen zentraler Ver-
sorgungsbereiche gemal’ des Gutachtens durch die Umverteilungswirkungen in den zentra-
len Versorgungsbereichen von Wuppertal, Remscheid und Solingen, aber auch der direkt
angrenzenden kleineren Stadte und Gemeinden wie beispielsweise Gevelsberg, Schwelm
oder Sprockhével nicht zu erwarten sind.

Bzgl. der Bergischen Liste ist es gemal? des Gutachtens z.T. positiv zu sehen, dass das
Vorhaben gerade in den Sortimentsbereichen Mébel und Einrichtungsbedarf sowie bei
Sportsortimenten neue Angebote und einen attraktiven Standort schaffen kann.

Wie der Stellungnehmende schon richtig ausfihrt tragt die baurechtliche Vorgabe den 6ko-
nomischen Gegebenheiten Rechnung. Baurechtlich ist seit dem In-Kraft-Treten des dort gel-
tenden Bebauungsplans Nr. 473 (1982) eine Versiegelung des Gebietes um bis zu 80% zu-
lassig. Diese extensive Nutzung, die im Grunde genommen eine dauerhafte Unternutzung
des Gebietes bedeutet, genielt keinen Bestandsschutz. Die Bezeichnung eines ,Bauens auf
der grinen Wiese* kann auch insofern nicht nachvollzogen werden, da hier mit der Fertig-
haussiedlung durchaus ein nennenswerter Gebaudebestand vorhanden und es sich keines-
falls um ,Bauen im AuRenbereich* handelt.

Zu 2.E Stellungnahme (Verkehr)

Anregung, dass die starke Zunahme an Autoverkehr eine Belastung der Anwohnerschaft
mit Larm und Verkehr bedeute, was nicht mit der Zielsetzung der Stadt Wuppertal zur Ver-
ringerung klimarelevanter Gase vereinbar sei. Auf3erdem kdnnen die vorhandenen Stral3en
den Mehrverkehr nicht aufnehmen. Das Vorhaben widerspricht den Entwicklungszielen der
Stadt Wuppertal. Die Stadt wird aufgefordert, die Planungen einzustellen.

Zu 2.E Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt.

Als Anlage zur Kurzbegriindung zur friihzeitigen Beteiligung der Tréager 6ffentlicher Belange
und der Behotrden wurde ein Verkehrsgutachten erstellt, dass der geplanten Situation mit
Mehrverkehren Rechnung tragt und einen adaquaten Ausbau der von Mehrverkehr betroffe-
nen StralRen vorsieht. Die Mehrbelastung an Larm und Luftschadstoffen bleibt innerhalb der
gesetzlichen Richtwerte. Einerseits ist auch festzuhalten, dass die bestehenden Stral3en be-
reits jetzt stark befahren sind, andererseits ist positiv festzuhalten, dass der Zufahrtsweg zur
Autobahn / zur Bundesstral3en relativ kurz und die Verkehrsanbindung fur das Vorhaben
glnstig ist. Das Vorhaben ist insgesamt mit den Entwicklungszielen der Stadt Wuppertal
vereinbar.

Die Anregung einer Einstellung dieses Bauleitplanungsverfahrens kann nicht nachvollzogen
werden. Es wird ein transparentes Verfahren mit intensiver Abstimmung durchgeftihrt.

F. Betroffene Gewerbetreibende
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Zu 1. bis 4. Gewerbetreibende aus Sprockhdvel

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen vier Stellungnahmen von Gewerbetreibenden aus Sprockhé-
vel vor, welche weitgehend den gleichen Wortlaut haben:

o Werbering Hal3linghausen e.V., Schreiben vom 16. Mai 2012

o P4IT Professionals for IT e.K., HaRlinghausen, undatiertes Schreiben, eingegangen
bei der Stadt Wuppertal am 08. Mai 2012

o REWE Lenk OHG, Hal3linghausen, Schreiben vom 27. April 2012
¢ Young-Fashion-Store, HaRRlinghausen, Schreiben vom 03. Mai 2012

Die Schreiben der Sprockhoveler Gewerbetreibenden beziehen sich bzgl. ihrer Kritik am Ver-
traglichkeitsgutachten der GMA im Wesentlichen auf zwei Punkte:

1. - 4.A Stellungnahme (Geschéftsstrukturen)

Anregung, dass keine ausreichende Bericksichtigung der kleinteiligen Geschaftsstrukturen
in den zentralen Versorgungsbereichen HalXlinghausen und Niedersprockhdvel im GMA-
Gutachten stattgefunden hatte; hier sei die Anwendung der 10 %-Schwelle ungeeignet. In
der Stellungnahme des Werberings Hafdlinghausen und des Young-Fashion-Stores werden
unter der Uberschrift ,Auswirkungsanalyse zur Ansiedlung” eine Reihe von Sortimenten an-
gefuhrt, die in der Auswirkungsanalyse nicht korrekt bewertet seien, da die Fachgeschafte
dieser Branchen in Sprockhével in der Auswirkungsanalyse nicht berticksichtigt seien. Die
Stellungnahme von P4IT Professionals for IT e.K bezieht sich in diesem Zusammenhang nur
auf ihr eigenes Sortiment, Computer und Zubehor. Die Rewe Lenk OHG geht konkret auf
das Lebensmittelangebot ein.

Zu 1 - 4 A Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt.

Im Vertraglichkeitsgutachten der GMA wurden bei der Untersuchung die kleinteiligen Struktu-
ren in den zentralen Versorgungsbereichen komplett bericksichtigt. Es wurden sowohl
klein-, mittel- als auch groR3flachige Einzelhandelsbetriebe in den projektrelevanten Sortimen-
ten erfasst. Die entsprechenden Einzeldaten fir Sprockhével und insbesondere die zentralen
Versorgungsbereiche sind in der Anhangstabelle A.5.25 dargestellt. Zur Methodik der Wett-
bewerbserfassung siehe auch Gutachten, Seiten 24 / 25. Die hier dargestellten Angebots-
strukturen und Umverteilungsberechnungen sind vollstandig.

Bei der Bewertung der potenziellen stadtebaulichen Auswirkungen wurde die individuelle
Leistungsfahigkeit und die stadtebauliche sowie angebotsseitige Situation in den einzelnen
zentralen Versorgungsbereichen im Rahmen einer Vor-Ort-Besichtigung gewdrdigt, hier u. a.
auch der Gesamtbranchenmix — unabh&ngig von den projektrelevanten Sortimenten. Ebenso
wurden die stadtebaulichen Rahmenbedingungen, die Angebotsausrichtung, Magnetbetriebe
und die Versorgungsbedeutung bertcksichtigt (vgl. auch Anhangstabelle A4 ,Kurzdarstellung
der zentralen Versorgungsbereiche im Einzugsgebiet®).

Wie den methodischen Vorbemerkungen zur stadtebaulichen Bewertung zu entnehmen ist
(vgl. Seiten 55 / 56 des Gutachtens), wurde kein vordefinierter Schwellenwert der Umsatz-
umverteilung fir die Einschatzung der stadtebaulichen Beeintrachtigung zugrunde gelegt.
Bei den Sortimenten und den zentralen Versorgungsbereichen, in denen Umverteilungswir-
kungen von 7 % und mehr ermittelt wurden, haben wir eine dezidierte Prifung maoglicher
stadtebaulicher Folgen auf Basis der Vor-Ort-Besichtigung vorgenommen (vgl. Kapitel 4.2,
Seite 56 ff. und speziell zu Sprockhovel Seiten 64 / 65). Die Aussage ,Auswirkungen unter-
halb einer gutachterlichen Nachweisgrenze* bezieht sich auf Umverteilungswirkungen
< 0,05 Mio. € und damit auf eine GréRenordnung, unterhalb derer eine seridse quantitative
Ermittlung von Umverteilungsquoten nicht moglich ist.
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1- 4.B Stellungnahme (Sortimentslisten)

Anregung, dass die Bergischen Liste, die sich von der Zuordnung von zentren- bzw. nicht
zentrenrelevanten in der Sprockhdveler Sortimentsliste unterscheidet, verwendet wurde.

Zu 1 - 4.B Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt.

Beziglich der Anwendung der Bergische Liste als Grundlage fir die Bewertung der potenzi-
ellen Auswirkungen, ist zundchst anzumerken, dass die Zuordnung der Sortimente am Plan-
standort Wuppertal nach der dort glltigen Sortimentsliste erfolgt (vgl. Tabellen 2 und 3 zu
den Flachen- und Sortimentskonzepten im Gutachten). Im vorliegenden Fall ist dies die sog.
Bergische Liste aus dem Regionalen Einzelhandelskonzept fuir das Bergische Stadtedreieck
2006. Die Bewertung der potenziellen absatzwirtschaftlichen und stadtebaulichen Auswir-
kungen erfolgt fir alle Sortimente des IKEA-Vorhabens — unabhangig von der Einstufung als
zentrenrelevant oder nicht zentrenrelevant in der Bergischen Liste — sowohl in Wuppertal als
auch im Umland.

Die in der Stellungnahme des Werbering HaRlinghausen, der REWE Lenk OHG und von
P4IT benannten Sortimente Sportkleingerate, -artikel, Sportbekleidung, -schuhe, zoologi-
scher Bedarf (inklusive Lebendtiere sowie Tiernahrung), Lampen, Leuchten sowie Elektroar-
tikel sind im Ubrigen auch gemaR Bergischer Liste zentrenrelevant. Sie wurden im Hinblick
auf die Auswirkungen auch in Sprockhével und insbesondere in den zentralen Versorgungs-
bereichen detailliert untersucht (vgl. Anhangstabellen A5.25 und A5.26). Abweichungen von
der Bergischen Liste liegen lediglich bei Reitsport, Angelbedarf und Campingartikeln vor, die
gemal aktueller Bergischer Liste als nicht zentrenrelevant eingestuft wurden. Auch diese
Sortimente wurden detailliert untersucht.

Die Vor-Ort-Arbeiten in Sprockhdvel wurden im Oktober 2011 vor Er6ffnung der Anbieter
Rewe und Aldi durchgefihrt. Damit sind diese beiden Markte in der Umverteilungsberech-
nung nicht bericksichtigt. Die Umverteilungswirkungen bei Lebensmitteln im zentralen Ver-
sorgungsbereich HaRlinghausen belaufen sich auf ca. 0,3 Mio. € (= 4 % des Bestandsum-
satzes). Durch die Ansiedlung der beiden neuen und modernen Betriebe, die beide grol3er
sind als der projektierte Lebensmitteldiscounter am Planstandort in Wuppertal, ist die Ange-
botssituation im zentralen Versorgungsbereich Haf3linghausen noch gestarkt worden; die
Umverteilungswirkungen durften also noch geringer ausfallen als im Gutachten ermittelt.

Bezlglich der Stellungnahme des Young-Fashion-Store (CBR) ist festzuhalten, dass keine
Textilangebote aulierhalb des Sportsegmentes am Standort Wuppertal vorgesehen sind.
Daher sind hier auch keine unmittelbaren Auswirkungen auf diesen Betrieb abzuleiten.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aus gutachterlicher Sicht durch das fachmarktbe-
zogene Einkaufszentrum keine negativen stadtebaulichen Auswirkungen auf die kleinteiligen
Angebotsstrukturen in den zentralen Versorgungsbereichen Niedersprockhdvel und
HaRlinghausen ausgehen. Dabei wird den Empfehlungen des Gutachtens zur Flachenredu-
zierung der Sortimente (siehe Kapitel IV, 5.) gefolgt.

Zu 5. Baren Apotheke, Sprockhovel-HaRlinghausen

Zu 5. Stellungnahme (Sortimente)

Anregung / Hinweis, dass eine direkte Betroffenheit der Apotheke bei Verwirklichung des
Fachmarktzentrums vorliegt.

Zu 5. Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt.
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Da im Projekt IKEA Wuppertal keine Apotheke und auch kein Anbieter mit Drogeriewaren
(Teilsortimente einer Apotheke) vorgesehen ist, kann eine direkte Betroffenheit verneint wer-
den.

Zu den konkreten Auswirkungen des Fachmarktzentrums auf den zentralen Versorgungsbe-
reich Haflinghausen wurde im Gutachten und in der vorliegenden Stellungnahme unter
Kap. 2 bereits ausfuhrlich Stellung genommen. Aus gutachterlicher Sicht sind bzgl. des An-
gebotssortimentes von IKEA keine negativen stadtebaulichen Auswirkungen auf die kleintei-
ligen Angebotsstrukturen im zentralen Versorgungsbereich Haf3linghausen zu erwarten. Da-
bei wird den Empfehlungen des Gutachtens zur Flachenreduzierung der Sortimente (siehe
Kapitel 1V, 5.) gefolgt.

Zu 6 ProCity Gevelsberg e.V. (2 Schreiben)

6. Stellungnahme (Sortimente)

Anregung, dass die Bergische Liste, die sich von der Zuordnung von zentren- bzw. nicht
zentrenrelevanten in der Gevelsberger Sortimentsliste unterscheidet, verwendet wurde.

Bedenken, dass die Auswirkungsanalyse den Gevelsberger Einzelhandelsbetrieben nicht
gerecht wird und es deutlich drastischere Auswirkungen gibt als prognostiziert. Die Einzel-
handler Expert Ellinghaus und Sport Shop (Intershop) finden keine Berlcksichtigung und die
Darstellung zu diesem Thema sind nicht nachvollziehbar.

Zu 6 Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt.

Bezlglich der Anwendung der Bergischen Liste als Grundlage fur die Bewertung der poten-
ziellen Auswirkungen, ist zunachst anzumerken, dass die Zuordnung der Sortimente am
Planstandort Wuppertal nach der dort gtiltigen Sortimentsliste erfolgt (vgl. Tabellen 2 und 3
zu den Flachen- und Sortimentskonzepten im Gutachten). Im vorliegenden Fall ist dies die
sog. Bergische Liste aus dem Regionalen Einzelhandelskonzept fur das Bergische Stadte-
dreieck 2006. Die Bewertung der potenziellen absatzwirtschaftlichen und stadtebaulichen
Auswirkungen erfolgt fur alle Sortimente des fachmarktbezogenen Einkaufszentrums — un-
abhangig von der Einstufung als zentrenrelevant oder nicht zentrenrelevant in der Berg-
ischen Liste — sowohl in Wuppertal als auch im Umland.

Es ist zu beachten, dass insbesondere die in der Gevelsberger Stellungnahme genannten
Sortimente Unterhaltungselektronik / elektrische Haushaltsgeréte, zoologischer Bedarf,
Sportartikel, Beleuchtungsartikel, Haushaltstextiien auch laut Bergischer Liste
zentrenrelevant sind.

Die detaillierten Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf die konkreten Bestandsdaten und
die Umsatzumverteilungseffekte in Gevelsberg sind den Anhangstabellen A5.9 und A5.10 zu
entnehmen. Speziell auf das Hauptzentrum Innenstadt wird im Gutachten in Kapitel 1V, 4.2.9
eingegangen sowie in der Anhangstabelle A4 ein Kurziiberblick tiber den zentralen Versor-
gungsbereich gegeben. Unter anderem aufgrund der hohen Umverteilungswerte in Gevels-
berg und auch in benachbarten Stadten und Gemeinden, insbesondere in den zentralen
Versorgungsbereichen, hat das Gutachten eine Reduzierung der Verkaufsflachen in ver-
schiedenen Sortimenten empfohlen. Dem wird im Bauleitplanverfahren fir den vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan Nr. 1136 V gefolgt (siehe Kapitel 1V, 5.). Aus fachgutachterlicher
Sicht sind keine negativen stadtebaulichen Auswirkungen in der Innenstadt Gevelsberg zu
erwarten.

Beziglich der in der Stellungnahme genannten Betriebe Expert Ellinghaus und Intersport ist
darauf hinzuweisen, dass diese Betriebe vom Fachgutachter (GMA) erfasst wurden, bei Ex-
pert Ellinghaus liegt auf Seite 62 des Gutachtens ein redaktioneller Fehler vor. Als Magnet-
anbieter wird auf Seite 62 Euronics genannt, dies sollte Expert heil3en. In der Anhangstabelle
A4 ist Expert Ellinghaus explizit als Magnetbetrieb in der Gevelsberger Innenstadt aufgefihrt.
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Der kleinere Anbieter Euronics (Radio Meckel) wurde ebenso wie eine Reihe weiterer kleine-
rer Elektroanbieter ebenfalls von der GMA berilcksichtigt.

Auch der Anbieter Intersport im Hauptzentrum Gevelsberg wurde von der GMA beriicksich-
tigt; als einziger Sportanbieterin der Innenstadt wurde er in Anhangstabelle A5.9 jedoch nicht
separat ausgewiesen, sondern mit dem Hinweis ,kein Ausweis aus Datenschutzgriinden”
versehen. Als Magnetbetrieb in der Innenstadt wird er gutachterlicherseits nicht gesehen, im
Hauptzentrum Gevelsberg fungieren vielmehr das SB-Warenhaus Kaufland, der
Drogeriemarkt dm und der Elektrofachmarkt Expert Ellinghaus als Hauptfrequenzbringer (vgl.
auch Anhangstabelle A4 ,Kurzdarstellung der zentralen Versorgungsbereiche im Einzugsge-
biet").

AbschlieRend ist darauf hinzuweisen, dass die GMA eine detaillierte Vor-Ort-Erfassung aller
projektrelevanten Anbieter, unabhangig von ihrer GréRenordnung, vorgenommen hat.

Zu 7. Young-Fashion-Store

7. Stellungnahme (Verkehr)

Bedenken, dass sich durch das Vorhaben erhebliche Beeintrachtigungen auf der Mittelstra-
Be in HaRlinghausen insbesondere im Hauptgeschéftsbereich ergeben, was sich fur das Ge-
schéaft der Stellungnehmenden sowie durch Staus negativ auswirke. Bereits jetzt ist die Mit-
telstral3e stark belastet und bei Storungen auf der BAB A 43 und A 46 vdllig Uberlastet, so
dass wahrend dieser Storungen keine Kunden in die Geschafte kommen kdnnen. Gleiches
gilt — nach Ansicht der Stellungnehmenden — fir den Ortskern Niedersprockhével, wo die
Stellungnehmende ein weiteres Geschéft betreibe. Der geplante Ausbau des AK Wuppertal-
Nord sowie die Verwirklichung des Vorhabens wirde den Verkehr in Halllinghausen zu-
sammenbrechen lassen und zu chaotischen Verkehrsverhaltnissen fuhren.

Zu 7. Beschlussvorschlag: Dem Bedenken wird nicht gefolgt.

Entsprechend der zugrunde gelegten Verteilungen des IKEA Verkehrs, die im Zwischenbe-
richt zur frihzeitigen Burgerbeteiligung eingehend erlautert werden, ist nicht davon auszuge-
hen, dass mafR3gebliche Verkehrszunahmen im Bereich Sprockhdvel und insbesondere im
Bereich Hafllinghausen durch die Neuansiedlung eines IKEA Mdbelhauses mit begleitenden
Fachmarkten zu erwarten ist. Es ist nicht mit erheblichen Beeintréachtigungen, insbesondere
im Hauptgeschéftsbereich, zu rechnen. Die zuséatzlichen Verkehrsbelastungen werden un-
tergeordnet sein. Bei Stérungen auf der BAB 43 oder BAB 46, wie beispielsweise durch
Baustellen oder Unfalle, werden samtliche Alternativstrecken im Nahbereich der Behinde-
rung im Zuge der Autobahn belastet. Ein Zusammenhang mit der Neuansiedlung IKEA ist
hier somit nicht gegeben. Zur zusatzlichen Verkehrsbelastung durch die Neuansiedlung
IKEA wird auf den Stand des Verkehrsgutachtens zum Zeitpunkt der friihzeitigen Blirgerbe-
teiligung verwiesen.

Inwiefern der Ausbau des Autobahnkreuzes Wuppertal Nord zu mafR3geblichen Verkehrsver-
lagerungen nach Sprockhével flihren wird, ist nicht Bestandteil der hier vorgelegten Untersu-
chung und steht in keinem Zusammenhang mit der Realisierung des IKEA Projekts.

Zu 8. —11. REWE Lenk OHG / P4IT Professionals for IT e. K / seconDiva / Werbering
HaRlinghausen e. V

8. - 11. Stellungnahme (Verkehr)
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Bedenken, einer starken Verkehrszunahme der bereits jetzt stark Uberlasteten Verkehrswe-
ge und der Beflrchtung eines Zusammenbruchs des Verkehrs bei Realisierung des Vorha-
bens IKEA.

Zu 8. — 11 Beschlussvorschlag: Dem Bedenken wird nicht gefolgt.

Entsprechend den zugrunde gelegten Verteilungen des IKEA Verkehrs, die im Zwischenbe-
richt zur friihzeitigen Blrgerbeteiligung eingehend erlautert werden, ist nicht davon auszuge-
hen, dass mal3gebliche Verkehrszunahmen im Bereich Sprockhével durch die Neuansied-
lung eine IKEA Mdébelhauses mit begleitenden Fachmarkten zu erwarten ist. Es ist nicht mit
erheblichen Beeintrachtigungen, insbesondere im Hauptgeschéftsbereich, zu rechnen. Die
zusatzlichen Verkehrsbelastungen werden untergeordnet sein. Bei Storungen auf der
BAB 43 oder BAB 46, wie beispielsweise durch Baustellen oder Unfélle, werden samtliche
Alternativstrecken im Nahbereich der Behinderung im Zuge der Autobahn belastet. Ein Zu-
sammenhang mit der Neuansiedlung IKEA ist hier somit nicht gegeben. Zur zuséatzlichen
Verkehrsbelastung durch die Neuansiedlung IKEA wird auf Anlage 20 im Zwischenbericht
zur frihzeitigen Burgerbeteiligung verwiesen.

Inwiefern der Ausbau des Autobahnkreuzes Wuppertal Nord zu mafRgeblichen Verkehrsver-
lagerungen nach Sprockhével flihren wird, ist nicht Bestandteil der hier vorgelegten Untersu-
chung und steht in keinem Zusammenhang mit der Realisierung des IKEA Projekts.

Zu 12. Werbering HaRlinghausen
12. Stellungnahme (Verkehr)

Bedenken, dass sich durch das Vorhaben erhebliche Beeintrachtigungen auf der Mittelstra-
3e in HaRBlinghausen insbesondere im Hauptgeschéaftsbereich ergeben, was sich fur das Ge-
schéaft der Stellungnehmenden sowie durch Staus negativ auswirke. Bereits jetzt ist die Mit-
telstral3e stark belastet und bei Stérungen auf der BAB A 43 und A 46 vdllig Uberlastet, so
dass die Aufenthaltsqualitat gemindert ist und eine Vertraglichkeit nicht gegeben ist. Der ge-
plante Ausbau des AK Wuppertal-Nord wirde den Verkehr in Haf3linghausen zusammenbre-
chen lassen und zu chaotischen Verkehrsverhéaltnissen fihren.

Zu 12. Beschlussvorschlag: Dem Bedenken wird nicht gefolgt.

Wie bereits erlautert ist nicht davon auszugehen, dass mafigebliche Verkehrszunahmen im
Bereich HaRlinghausen durch die Ansiedlung von IKEA im Bereich Wuppertal / Schmiede-
straBe erwartet werden kénnen. Die berechneten nur relativ marginalen Anderungen bzw.
Zunahmen der Verkehrsbelastungen fihren zu keiner maRRgeblichen Minderung der Aufent-
haltsqualitéat und insbesondere zu negativen Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit. Sto-
rungen im Bereich der BAB im Nahbereich fuhren zwangslaufig zu Verkehrsverlagerungen
auf das nachgeordnete Verkehrsnetz. Dies ist jedoch nicht im Zusammenhang mit der An-
siedlung IKEA am Standort Wuppertal zu sehen. Inwiefern der Ausbau des BAB-Kreuzes
Wauppertal Nord als langerfristige Umbaumaflinahme zu mal3geblichen Verkehrsverlagerun-
gen auf das nachgeordnete Netz insbesondere im Bereich von Halllinghausen fuhren wird,
kann derzeit nicht beurteilt werden, da zum derzeitigen Zeitpunkt nach Angaben des Lan-
desbetriebes Strallen NRW noch keine Baustellenpldane zum Umbau des Autobahnkreuzes
Wuppertal Nord vorliegen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass zwar Behinde-
rungen im Bereich der BAB 46 / BAB 1 / BAB 43 am Autobahnkreuz Wuppertal Nord entste-
hen werden, die entsprechenden Baustellenpléne jedoch eine relativ hohe Leistungsfahigkeit
der BAB gewahrleisten.

Inwiefern der Ausbau des Autobahnkreuzes Wuppertal Nord zu mafRgeblichen Verkehrsver-
lagerungen nach Sprockhovel fihren wird, ist nicht Bestandteil der hier vorgelegten Untersu-
chung und steht in keinem Zusammenhang mit der Realisierung des IKEA Projekts.
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G. Anwohnerschreiben

Zu 1. Anwohnerschreiben vom 11.04.2012
1. Stellungnahme (Verkehr)

Hinweis, dass die Stellungnahme aufgrund der Burgerdiskussion zum Thema Verkehr vom
22.03.2012 (frihzeitige Burgerbeteiligung) erfolgt. Es wurden Details zur verkehrlichen Situa-
tion gemischt mit Annahmen des Stellungnehmenden abgefragt:

1) Daten zur Verkehrszéhlungen
2) Verkehrsverteilung tber die Wochentage, Verkehrsbelastungsprognose
3) Ausbauzustand
4) Simulationsvideo
5) Anfahrverhalten / Verkehrsstockungen
6) Verkehrsqualitdt am Kreisverkehrsplatz
7) Ausbau des offentlichen Personennahverkehr
Zu 1. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Als Grundlage der Fragen wurden die Prasentationen zur o. g. Burgerdiskussion genommen.
Dies uberschnitt sich zeitlich mit dem zur Beteiligung der Behdrden und Trager offentlicher
Belange eingegangenen Zwischenbericht der verkehrlichen Untersuchung von Ende April
2012. Trotzdem wird im Folgenden gerne auf die sieben gestellten Detailfragen eingegan-
gen:

Punkt 1: Das der Untersuchung zugrunde liegende Verkehrsaufkommen wurde durch die
Stadt Wuppertal am 12.04.2011 und am 25.04.2006 ermittelt. Zahlzeitrdume waren im Be-
reich Schmiedestral3e — Mollenkotten jeweils von 6:00 bis 9:00 Uhr, 12:00 bis 14:00 Uhr und
15:00 bis 18:00 Uhr. Samtliche Zahlungen erfolgten aulRerhalb der Ferienzeit an einem nor-
malen Werktag, jeweils dienstags.

Punkt 2: Bislang wurden noch keine Verkehrsverteilungen fiir freitags und samstags und
somit eine Uberlagerung des IKEA-Verkehrs mit dem samstéglichen bzw. freitaglichen all-
gemeinen Verkehr durchgefihrt. Zwischenzeitlich wurden Verkehrszdhlungen an einem
Samstag durchgefuhrt. Derzeit werden Berechnungen zum Samstagsverkehr durchgefihrt.
Die Ergebnisse hieraus liegen jedoch noch nicht vor. Grundsétzlich kénnen tber den gesam-
ten Tageszeitverlauf samtliche Stunden separat betrachtet werden. Fur weitergehende Be-
rechnungen und hier insbesondere Larm- und Schadstoffuntersuchungen ist die Verteilung
des gesamttaglichen Verkehrs notwendig. Eine Untersuchung der Verkehrsanlagen erfolgt
generell fur die jeweiligen Spitzenstunden im morgendlichen und im abendlichen Verkehr. Da
jedoch davon auszugehen ist, dass die morgendliche Spitzenstunde zwischen 6:30 bis 8:30
Uhr liegt und in diesem Zeitbereich von keinen zusatzlichen maf3geblichen Verkehren durch
IKEA-Kunden auszugehen ist, kann zur Bemessung der Verkehrsanlagen auf die Abbildung
und Berechnung der morgendlichen Spitzenstunde verzichtet werden. Somit ist es aus ver-
kehrstechnischer Sicht ausreichend, die maximale nachmittagliche Spitzenstunde mit dann
auch maximalem IKEA-Verkehr zu Uberlagern, um hierauf aufbauend die Dimensionierung
der bestehenden Verkehrsanlagen zu Uberprifen bzw. diese zu modifizieren. Grundséatzlich
ist anzumerken, dass selbstverstéandlich auch in der nachmittaglichen Spitzenstunde von ei-
nem maximalen Anreise- sowie Abreiseverkehr ausgegangen wurde.
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Punkt 3: Der Ausbau des Kreisverkehrs Mollenkotten / L 58 (SchmiedestralRe) wurde in sei-
nem derzeitigen Ausbauzustand mit ergdnzenden baulichen MaRhahmen zur Verbesserung
der Leistungsfahigkeit untersucht. Eine Zusammenfilhrung von zwei auf eine Fahrspur ist
Bestandteil der hier vorgelegten Verkehrsuntersuchung. Beim Anlegen von Bypassen kommt
es meist unmittelbar nach dem Kreisverkehr zu einer Verflechtung von zwei Fahrstreifen.

Punkt 4: Bestandteil der Simulation ist das Verkehrsnetz nédrdlich des Kreisverkehrs Mol-
lenkotten / SchmiedestralRe bis sldlich der Shell-Tankstelle, um die unmittelbaren
verkehrlichen Auswirkungen im Nahbereich der Schmiedestralle durch Ansiedlung von IKEA
abbilden zu koénnen. Hierbei wurden ebenfalls die unmittelbar angrenzenden StralRen
Hallinghauser Stral3e und Eichenhofer Weg mit ihrer Verkehrsbelastung und den entspre-
chenden Fahrtrouten beriicksichtigt. Die StralRen Kattenbreuken, Grenzstrae und Paul-
Flocke-Weg liegen auRerhalb des eigentlichen Untersuchungsgebietes fir die Verkehrssimu-
lation. Die Berechnungen zur Verkehrsverteilung haben gezeigt, dass im Zuge der L 58 nérd-
lich Mollenkotten und der L 58 stidlich Zufahrt IKEA deutlich geringere Verkehrsbelastungen
resultierend aus der Ansiedlung des IKEA- Vorhabens vorliegen werden, als im unmittelba-
ren Nahbereich der Autobahnanschlussstelle Wuppertal-Oberbarmen. Somit kann eine
verkehrliche Beeinflussung nérdlich des Kreisverkehrs Mollenkotten auf den Paul-Flocke-
Weg nicht bzw. nur bedingt erwartet werden. Inwiefern die Einmindungen Kattenbreuken
und GrenzstralRe in die L 58 (Schmiedestralie) in die weiteren Untersuchungen einbezogen
werden miussen, bleibt ebenfalls dem weiteren Verfahren vorbehalten. Bislang wurden in die
Verkehrssimulation die Ein-/Ausfahrten der Anwohner, sowie der im unmittelbaren Nahbe-
reich der SchmiedestralRe befindlichen Geschéfte, mit Ausnahme der Shell-Tankstelle, nicht
einbezogen, da hierzu keine Aussagen zur jeweiligen Verkehrsbelastung aus Verkehrszah-
lungen vorliegen. Eine Beeintrachtigung des Ubergeordneten Verkehrs im Zuge der L 58
(Schmiedestraf3e) durch Ein- und Ausfahrten der Anwohner sowie der Gaste und Kunden
der unmittelbar dort befindlichen Firmen und Geschéfte, kann aus unserer Sicht im Bereich
der Anschlussstelle Wuppertal-Oberbarmen im Zuge der Schmiedestraf3e noch nicht ab-
schlieRend beurteilt werden, da letztlich hierfiir die endgultige Verkehrsfihrung und der hie-
raus resultierende Ausbau der L 58 (Schmiedestrafl3e) entscheidend ist. Insbesondere die
Frage der ErschlieBung der Privatgrundsticke im Zuge der Schmiedestral3e wird im weiteren
Verlauf des Verfahrens eingehend behandelt und eine Optimierung der Erreichbarkeit bei
gleichzeitiger nachgewiesener Leistungsfahigkeit des Ubergeordneten Verkehrsnetzes ge-
fuhrt.

Punkt 5: Grundlage der Simulation ist ein Fahrzeugkollektiv, welches samtliche Fahrzeugar-
ten und Uber Zufallsgeneratoren auch unterschiedliche Fahrverhalten simuliert. Das hier zu-
grunde gelegte Simulationsprogramm VISSIM der Firma PTV Karlsruhe entspricht dem ak-
tuellen Stand der Technik und bildet unterschiedliches Anfahrverhalten sowohl hinsichtlich
der jeweiligen Fahrzeugarten als auch unterschiedlicher Fahrzeugfihrer ab. Das Abbilden
kleinerer Unfélle im Zuge der Schmiedestra3e durch eine Verkehrssimulation kann demge-
genuber nicht gefuhrt werden. Unfélle wie auch sonstige unvorhergesehene Verkehrsbehin-
derungen auf Straf3en kdnnen nicht als Bemessungsgrundlage zum Nachweis der Leistungs-
fahigkeit eines Verkehrsnetzes herangezogen werden.

Punkt 6: Der Kreisverkehr Mollenkotten wurde in zwei Ausbauvarianten untersucht, zum ei-
nen ohne Bypass im Zuge der L 58 in Fahrtrichtung Nord sowie mit Bypass in diesem Ab-
schnitt. Ohne Bypass im Zuge der L 58 konnte fur die nachmittagliche Spitzenstunde die
Qualitatsstufe D, d. h. ein noch zuléassiger Bereich der Verkehrsqualitat und Leistungsfahig-
keit nachgewiesen werden. Aus diesem Grund wurde, um die Verkehrsqualitat und Leis-
tungsfahigkeit des Kreisverkehrs zu verbessern, einerseits eine Verschiebung des Kreisver-
kehrs berticksichtigt und zudem ein Bypass im Zuge der L 58 eingefuhrt. Dies fuhrt zu einer
deutlich besseren Leistungsfahigkeit der Qualitatsstufe B auch fur die maximale nachmittag-
liche Spitzenstunde und liegt somit nicht mehr im kritischen Grenzbereich.

Punkt 7: Grundsatzlich wurde der offentliche Personenverkehr im Verkehrsaufkommen im
motorisierten Verkehr bertcksichtigt. Zudem wurde bei der Planungskonzeption davon aus-
gegangen, dass an samtlichen Knotenpunkten, soweit technisch realisierbar, Ful3gangerque-
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rungen berlcksichtigt sind, sodass teilweise eine Erhdhung der Verkehrssicherheit an den
Knotenpunkten mit Lichtsignalanlagen vorliegen wird. Zudem wird im weiteren Verfahren ei-
ne Verbesserung der FuRwegebeziehungen durch Neuanlage bzw. Ausbau der bestehenden
FuRwege beabsichtigt, sodass zuklnftig nach Realisierung des IKEA-Vorhabens davon aus-
gegangen werden kann, dass ein optimiertes Wegenetz fir Ful3gdnger und bessere
Querungsmaglichkeiten im Bereich der Schmiedestralie realisiert sein werden. Aus diesem
Grund wurde beispielsweise auch die Anlage von zweistreifigen Kreisverkehren mit gleich-
zeitig zweistreifigen Zufahrten nicht weiter verfolgt, da hier Querungsmaglichkeiten fur Fuf3-
ganger nahezu nicht gegeben waren.

Zu 2. Anwohnerschreiben vom 06.04.2012

Hinweis, dass verkehrliche Belange unklar sind. Es werden Details zur Présentation des
Verkehrsgutachtens, die auf der Birgerdiskussion zum Thema Verkehr am 22.03.2012
(frihzeitige Burgerbeteiligung) gezeigt wurde und im Internet auf der Homepage der Stadt
Wouppertal zur Verfigung steht, abgefragt. Es wurde eine Liste mit detaillierten Fragen zu
den einzelnen Seiten der Prasentation Ubermittelt. Diese Fragen beziehen sich auf die The-
men Verkehrsstrome mit Richtungsverteilungen, die Methodik, Verkehrserhebung, -prognose
fur 2020, Verkehrsmengen, Dauerzahlstelle, Analysefalle, Belastungsvergleich, Umbau des
Kreisverkehrsplatz Mollenkotten, Bushaltestellen, Rickstau, Lichtsignalanlagen und der Be-
rechnung der Leistungsfahigkeit.

Zu 2. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die Anfragen werden nachfolgend verkehrsgutachterlich beantwortet, dabei wird darauf ver-
wiesen, dass die Grundlage der Anfrage die Prasentation von der Burgerdiskussion bildet
und bereits zur Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange und der Behdrden ein ausfuhrli-
cher und aktualisierter Zwischenbericht der Verkehrlichen Untersuchung (Ende April 2012)
vorlag.

Verkehrserzeugung IKEA: Grundséatzlich entsprechen die Verkehrsstrome den von IKEA er-
mittelten Kundenstromen. Es wurden die prozentualen Verteilungen entsprechend der Anga-
ben von IKEA den weiteren Berechnungen zur Verkehrsverteilung und zur Leistungsféahigkeit
zugrunde gelegt. Samtliche Berechnungen zur Leistungsféahigkeit basieren somit auf den hier
getroffenen Annahmen. Die Berechnungsergebnisse haben gezeigt, dass mit Ausbau des
Kreisverkehrs Mollenkotten eine gute Leistungsfahigkeit und Verkehrsqualitat nachgewiesen
werden kann. Im Bereich Mollenkotten, zwischen Rampe A 46 und Kreisverkehr Mollenkot-
ten / Schmiedestral3e, wird zukinftig kein Zebrastreifen angelegt werden, da eine optimierte
Querungsmoglichkeit am Knotenpunkt Mollenkotten / Rampe A 46 bei Anlage einer Lichtsig-
nalanlage besteht. Somit erfolgt hier keine Behinderung des flieBenden Verkehrs durch Ful3-
ganger am Zebrastreifen. Inwiefern hier jedoch eine zusatzliche Querungsmdglichkeit fur
FuRRganger eingerichtet werden kann, wird im weiteren Verfahren noch eingehender unter-
sucht und beurteilt. Der Abschnitt der Schmiedestrafe zwischen Zufahrt IKEA und Rampe
zur A 46, Uber den die Hauptlast des zusatzlichen IKEA-Verkehrs gefiihrt wird, muss aus
Griunden der Leistungsfahigkeit in diesem Abschnitt ausgebaut werden. Ein Nachweis der
Leistungsfahigkeit kann fiir den heutigen Ausbau nicht geflihrt werden. Die Berechnungen
haben gezeigt, dass mit Ausbau entsprechend vorgelegter Planungskonzeption die Leis-
tungsfahigkeit des Verkehrsnetzes nachgewiesen werden kann. Ein Verkehrskollaps ist so-
mit in diesem Abschnitt, auch im Berufsverkehr mit Uberlagertem IKEA-Verkehr, nicht zu er-
warten. Derzeit werden jedoch auch in diesem Abschnitt weitere Mdglichkeiten zur Optimie-
rung untersucht.

Methode der Verkehrszahlung: Zur Berechnung des Verkehrsaufkommens wurde im vorlie-
genden Gutachten unter Punkt 2, Seite 2, Verkehrserzeugung IKEA, in der verkehrlichen Un-
tersuchung eingehend Stellung genommen. Hierauf wird verwiesen. Schwerverkehrsfahr-
zeuge sind grundsatzlich Fahrzeuge mit einem zulassigen Gesamtgewicht von > 3,5 t, wobei
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fur IKEA jedoch davon ausgegangen werden kann, dass ein Grof3teil der Schwerverkehrs-
fahrzeuge Uber 12 t zulassiges Gesamtgewicht hat. Eine Grundlage der Verkehrserzeugung
fur IKEA kann selbstverstandlich nicht durch Verkehrserhebungen vor Ort gefiihrt werden, da
am Standort Wuppertal noch kein IKEA vorhanden ist. Verkehrserhebungen wurden jedoch
fur das werktagliche Verkehrsautkommen ohne IKEA durchgefiihrt und den weiteren Be-
rechnungen zugrunde gelegt. Als Grundlage der Verkehrserzeugung an vergleichen Stan-
dorten, wie beispielsweise Mannheim, Ulm und Koblenz wurden selbstverstandlich Ver-
kehrszahlungen durchgefuhrt, sodass hier eine vergleichbare Grundlage hinsichtlich der all-
gemeinen Verkehrserzeugung gegeben ist. Es kann somit davon ausgegangen werden,
dass den hier vorgelegten Untersuchungen sehr gute Datengrundlagen zur Ermittlung des
zukinftigen Verkehrs vorlagen und somit samtliche Berechnungen zur Verkehrsprognose
und zur Beurteilung der Leistungsfahigkeit bei Ausbau der Verkehrsanlagen und des Ver-
kehrsnetzes auf einer sehr dezidierten Datengrundlage durchgefiihrt wurden.

Belastungsplan fiir den werktdglichen Gesamtverkehr: Der hier dargestellte Belastungsplan
zur Verkehrsprognose mit IKEA wurde, wie auch den Anlagen entnommen werden kann, mit
Umbau des Autobahnkreuzes Wuppertal Nord berechnet. Hinsichtlich der Verkehrsverteilung
der zukiinftigen IKEA-Verkehre im Zuge der Schmiedestral3e ist es relativ unmaf3geblich, in-
wieweit sich der Ausbau des Autobahnkreuzes Wuppertal Nord verzdgert. Zudem wurde
auch im Weiteren untersucht, welche verkehrlichen Auswirkungen sich auf das bestehende
Autobahnkreuz Wuppertal Nord ergeben, wenn IKEA vor Realisierung des Ausbaus des Au-
tobahnkreuzes Wuppertal Nord realisiert sein wird.

Ausbau AK Wuppertal-Nord: Grundséatzlich kann davon ausgegangen werden, dass Ziel- und
Quellbeziehungen der Kunden von IKEA mit und ohne Ausbau des Autobahnkreuzes Wup-
pertal Nord mafigeblich Uber die Bundesautobahnen im Nahbereich verlaufen werden. Es
kann hier von keinen maRgeblichen Anderungen des Kundenverhaltens im motorisierten In-
dividualverkehr mit oder ohne Ausbau des Autobahnkreuzes Wuppertal Nord ausgegangen
werden.

Zeitpunkte der Verkehrserhebung: Die durch die Stadt Wuppertal durchgefiihrte Verkehrser-
hebung erfolgte am 12.04.2011, einem Dienstag aufRerhalb der Ferienzeiten. Verkehrszah-
lungen erfolgten im Zeitbereich von 6:00 bis 9:00 Uhr, 12:00 bis 14:00 Uhr und 15:00 bis
18:00 Uhr.

Verkehrszahlungen Bereich Mollenkotten / Auffahrrampe BAB A 46: In den Anlagen sind
Verkehrszahlungen aus friheren Jahren aufgetragen, wobei die Verkehrszahlung Rampe A
46 / Mollenkotten am 25.04.2006 und die Verkehrszahlung Schmiedestral’e / Rampe A 46
am 16.01.2007 durchgefiihrt wurden. Die Verkehrszahlung am 25.04.2006 erfolgte in den
Zeitbereichen von 6:00 bis 9:00 Uhr, 12:00 bis 14:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr analog zur
Verkehrszahlung am 12.04.2011. Demgegeniiber wurde die Rampe A 46 / Schmiedestralie
nur im morgendlichen und nachmittaglichen Zeitbereich von 6:00 bis 9:00 Uhr und 15:00 bis
18:00 Uhr gezahlt. Zur besseren Vergleichbarkeit der Z&hlergebnisse des Jahres 2011 sind
auch die Zahlergebnisse der Jahre 2006 und 2007 aufgetragen. Grundlage der Untersu-
chung waren insbesondere die Ergebnisse der Verkehrszéahlung vom 12.04.2011 und somit
die aktuellen Verkehrsbelastungen. Uber den Vergleich mit den friheren Zahlungen kann je-
doch davon ausgegangen werden, dass hier ein reprasentativer Werktag mit normalem Be-
rufsverkehr im Zuge der Schmiedestraf3e den weiteren Berechnungen zugrunde gelegt wer-
den konnte.

Verkehrsmengenkarte: Die Verkehrsmengenkarte weist den durchschnittlich taglichen Ver-
kehr des jeweiligen Gesamtjahres aus. Erhebungszeitrdume werden hier nicht dargestellt.
Die Verkehrserhebungen der auf Folie 10 dargestellten Knotenpunkte erfolgten alle am
12.04.2011. Zudem wurde in die Untersuchung auch eine Verkehrszéhlung des Knotenpunk-
tes Wittener Stral3e / Uhlenbruch eingearbeitet, die am 15.03.2011 durchgeftihrt wurde. Auch
hier wurden die Z&ahlzeitraume von 6:00 bis 9:00 Uhr, 12:00 bis 14:00 Uhr und 15:00 bis
18:00 Uhr erfasst.
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Dauerzéhlstelle: Die Dauerzéhlstelle befindet sich im Zuge der BAB 46. Verkehrsuntersu-
chungen zum Ausbau des Autobahnkreuz Wuppertal Nord wurden vom Ingenieurbiro Brilon,
Bondzio, Weiser, Bochum, erarbeitet und im Jahr 2008 vorgelegt.

Werktaglicher Gesamtverkehr im Belastungsplan: Die Sollwerte im werktaglichen Gesamt-
verkehr entstehen durch Ubernahme von ganztagigen Verkehrszahlungen tiber 24 Stunden
bzw. ergeben sich aus Hochrechnungen der durch die Stadt Wuppertal durchgefuhrten Ver-
kehrszéhlungen. Die Hochrechnung hierzu erfolgt Uber allgemeingiiltige statistische Faktoren
bzw. wurde abgeleitet aus vorliegenden Ganztageszahlungen, die an vergleichbaren Stan-
dorten durchgefuhrt wurden.

Bedeutung des Analyse-Nullfall: Der Analyse-Nullfall wird im Zwischenbericht zur friihzeiti-
gen Burgerbeteiligung auf Seite 7, 5. Analyse-Nullfall, eingehend behandelt.

Einordung der vorhandenen LKWs vom AMW: Lkw-Transporte durch das Asphaltmischwerk
am Uhlenbruch werden selbstverstandlich den Schwerverkehrsfahrzeugen (Sfz) zugeordnet.

Bevdlkerungsvorausrechnung NRW fiir 2025: Auf die Verkehrsprognose wird ebenfalls im
Zwischenbericht zur friihzeitigen Blrgerbeteiligung auf Seite 7, 6. Verkehrsprognose, einge-
gangen. Grundlage hierfur ist auch eine Abschatzung der Motorisierungsentwicklung ent-
sprechend neuesten Untersuchungen der deutschen Shell AG (Shell-Prognose) und die Be-
volkerungsvorausrechnung NRW fiir 2025 sowie der Flachennutzungsplan Wuppertal.

Belastungsvergleich zwischen Prognose-Nullfall und Analyse-Nullfall: Grundsatzlich kénnen
sich durch erhdhte Verkehrsbelastungen, insbesondere durch den Ausbau des Autobahn-
kreuzes Wuppertal Nord, auf Teilabschnitten im engeren und weiteren Untersuchungsgebiet
trotz grundsatzlich gesteigerten Verkehrsaufkommens leichte jedoch relativ marginale Ver-
kehrsabnahmen einstellen. Dies resultiert aus den hier zugrunde gelegten Modellberechnun-
gen, die keine statische Umlegung der Verkehrsbelastungen, sondern eine dynamische Um-
legung unter Bertcksichtigung der auf sdmtlichen Strecken vorliegenden Gesamtbelastun-
gen durchfuhren.

Differenzierungsplan: Auf diesem kann nicht abgeleitet werden, inwiefern die Befahrbarkeit
unterschiedlicher Strecken grundsatzlich méglich ist. Die Rampe von der BAB 1 zur BAB 46,
Ausfahrt Richtung Dortmund in Fahrtrichtung Wuppertal, soll zukiinftig nicht mehr dem Ver-
kehr zur Verfigung stehen, sodass zur besseren Verstandlichkeit der Verkehrsabwicklung
am Autobahnkreuz Wuppertal Nord nach Umbau auf die Anlage 17 aus dem Zwischenbe-
richt zur frihzeitigen Blrgerbeteiligung verwiesen wird.

Aussagen des Belastungsplan IKEA: Es wird auf den Zwischenbericht zur frihzeitigen Bur-
gerbeteiligung, Seite 8, 7. Verkehrsprognose mit Verkehrserzeugung aus dem IKEA-Projekt,
verwiesen.

Umbau Kreisverkehrsplatz Mollenkotten: Der Kreisverkehr Mollenkotten soll zum Nachweis
der Leistungsfahigkeit ausgebaut und mit zwei Bypassen versehen werden. Im Bereich Mol-
lenkotten wird die FulRgdngerquerung kunftig tber die Lichtsignalanlage Rampe BAB 46 /
Mollenkotten verkehrssicher méglich sein. Sidlich des Kreisverkehrs Mollenkotten bleibt die
bestehende FuRgangersignalanlage im Bereich des Eichenhofer Wegs bestehen, sodass
sich in diesem Abschnitt keine malgeblichen Verdnderungen der ful3laufigen
Uberquerbarkeit von Mollenkotten und der SchmiedestraBe Sud ergeben. Weitergehende
Untersuchungen zu Querungsmdglichkeiten der nérdlichen Schmiedestralle und dem Be-
reich Mollenkotten sowie eine grundsatzliche Optimierung der ful3laufigen Erschliel3ung er-
folgen im weiteren Verfahren. An der Ostseite des Kreisverkehrs kann bei Verlegung des
Kreisverkehrs, bei gleichzeitiger Anlage eines Bypasses ein ausreichender Gehweg angelegt
werden. Zur Verlegung der Bushaltestelle miissen ebenfalls im weiteren Planungsverlauf
genauere Untersuchungen durchgefiihrt werden. Grundsatzlich wird auch im Zwischenbe-
richt zur frihzeitigen Burgerbeteiligung darauf hingewiesen, dass die bestehenden Grund-
stiicksausfahrten einer eingehenden Untersuchung im weiteren Verfahrensverlauf unterzo-
gen werden. Durch die Anlage des Bypasses wird in Fahrtrichtung Haf3linghausen keine

51



Anlage 1 zur Drucksachennummer VO/0426/13

mafgebliche Verschlechterung der Verkehrssicherheit durch Uberhéhte Geschwindigkeit zu
erwarten sein.

Kinftig Rickstau an der bestehenden Lichtsignalanlage (LSA) Schmiedestr. / A46: Die Be-
rechnungen zur Leistungsfahigkeit haben ergeben, dass die bestehende Lichtsignalanlage
SchmiedestralRe / BAB 46 durch Rickstau in der Zufahrt zu IKEA nicht ihre Leistungsgrenze
erreicht. Samtliche Untersuchungen sind derart durchgefiihrt worden, dass insbesondere der
zu erwartende Ruckstau zwischen den einzelnen Knotenpunkten bertcksichtigt wurde. Die
Lage der Zufahrt IKEA wurde unter dieser Voraussetzung so angelegt, dass kein Rickstau
erwartet werden kann, der in 95 % aller Falle den vorhandenen Raum zwischen den jeweils
untersuchten Knotenpunkten utbersteigt. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass ei-
ne Koordinierung der beiden Lichtsignalanlagen Schmiedestrale / Rampe BAB 46 und
Schmiedestral3e / Zufahrt IKEA erfolgen kann, um eine gegenseitige Beeinflussung durch
rickstauenden Verkehr auszuschlie3en.

Zweite Linksabbiegespur mit LSA zu IKEA: Grundsatzlich ist anzumerken, dass Lichtsignal-
anlagen eine hohe Leistungsfahigkeit unter Berlcksichtigung zuséatzlicher Fahrstreifen auf-
weisen. Da jedoch jeder Verkehrsstrom entsprechend Umlauf- und Griinzeit gewisse Warte-
zeiten zu verzeichnen hat, kann an einer LSA zur nachmittaglichen Spitzenstunde nur be-
dingt eine gute Verkehrsqualitdt nachgewiesen werden. Somit ist die Angabe einer befriedi-
genden Verkehrsqualitat bei gleichzeitig hoher Leistungsfahigkeit kein Widerspruch.

JJurbokreisel* bei IKEA: Die Ein- und Ausfahrt Westseite Turbokreisel hatte den Sinn der
Anbindung der gewerblichen Betriebe im Bereich 6stlich der Tankstelle, deren heutige Zu-
fahrt nordlich der Tankstellenzufahrt in die Schmiedestralle verlauft. Hier ware eine neue
Einbindung der ErschlieRung der Gewerbebetriebe tiber den Turbokreisel méglich.

Leistungsfahigkeit der Autobahnausfahrten Anschlussstelle Wuppertal-Oberbarmen: Grund-
satzlich wird der Bestandsknoten Autobahnkreuz Wuppertal Nord, westlicher Teilknoten, der
mit Lichtsignalanlage geregelt wird, verkehrsabhangig gesteuert. Inwieweit sich Rickstau auf
der BAB 46, vor allem freitags bilden kann, kann von hier aus nicht beurteilt werden. Der
Ruckstau baut sich jedoch relativ schnell wieder ab, sodass insbesondere in der nachmittag-
lichen Spitzenstunde trotz zusatzlichem IKEA-Verkehr von keiner maf3geblichen Verschlech-
terung der Verkehrsqualitdt ausgegangen werden kann. Die durchgefiihrten Berechnungen
fur einen Normalwerktag, unter Bertcksichtigung der Lichtsignalanlage am Knoten West,
haben zu dem Ergebnis geflihrt, dass bei Ansatz der maf3geblichen Bemessungsverkehrs-
starke zur nachmittaglichen Spitzenstunde der Nachweis einer ausreichenden Leistungsfa-
higkeit geflihrt werden kann.

Nicht abgeschlossen Planungen zum AK Wuppertal-Nord: Im Dezember 2010 wurden die
verkehrlichen Auswirkungen auf das Autobahnkreuz Wuppertal Nord durch Ansiedlung von
IKEA im Bereich der SchmiedestralR3e in Wuppertal durchgefiihrt und eingehend mit dem
Landesbetrieb Stralenbau NRW abgestimmt. Hierbei wurde die zum damaligen Zeitpunkt
aktuelle Planungskonzeption entsprechend Vorentwurf berticksichtigt. Sollten im weiteren
Verfahrensablauf jedoch die Plane zum Ausbau des Autobahnkreuzes Wuppertal Nord maf3-
geblich von den Ausbauplénen, die im Jahr 2010 aktuell von StralRen NRW (ibergeben wur-
den, abweichen, muss bei dann vorliegenden Ausbauplanen beurteilt werden, inwieweit eine
Neuberechnung als erforderlich angesehen wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass
auch ein Nachweis der Leistungsfahigkeit mit ge&dnderten Ausbaupléanen des Autobahnkreu-
zes Wuppertal Nord gefuhrt werden kann.

Lange der 2streifigen IKEA-Zufahrt: Die zweistreifige IKEA-Zufahrt, die den Untersuchungen
bislang zugrunde gelegt wurde, kann dem Zwischenbericht zur frihzeitigen Birgerbeteili-
gung aus Anlage 54 entnommen werden. Eine endgultige Planung in diesem Teilbereich der
SchmiedestralRe ist jedoch noch nicht erfolgt, sodass auch hier im weiteren Verfahren Ande-
rungen hinsichtlich der Fahrstreifenaufteilung und des Ausbaus der Schmiedestral3e weiter-
gehend untersucht werden.
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Zebrastreifen / FuRgéngerampel: An lichtsignalgeregelten Kreuzungen werden Ful3géanger
Uber Signale und nicht Uber Zebrastreifen gefiihrt. Die FuRgangerampel unterhalb der Ein-
mindung Eichenhofer Weg bleibt bestehen. Auf die Besonderheit des Kreisverkehrs Mol-
lenkotten wurde bereits eingegangen.

Fahrtrichtung der Anlieger Schmiedestr.: Inwiefern Kraftfahrzeuge aus den westlichen
Grundstiicken die SchmiedestralRe talwarts fahren miissen und tber einen U-Turn am Kno-
tenpunkt Zufahrt IKEA wenden missen, ist noch nicht abschlie3end geklart. Hierzu werden
im weiteren Verfahren eingehende Untersuchungen durchgefihrt. Inwiefern das Linkseinbie-
gen in die Schmiedestrale auch weiterhin durch Verkehrsteilnehmer von ihren privaten
Grundstiicken durchgefuihrt werden kann, bedarf ebenfalls weiterer Untersuchungen.

Verkehrssimulation / AK Wuppertal-Nord: Die Verkehrssimulation bezieht sich lediglich auf
den unmittelbaren Nahbereich der Schmiedestral3e / Mollenkotten und beriicksichtigt dabei
nicht die Leistungsfahigkeit des Autobahnkreuzes Wuppertal Nord. Der weiter verlaufende
innerstadtische Verkehr von und nach IKEA in Wuppertal-Nachstebreck ist ebenfalls nicht
Bestandteil der Untersuchung, da davon ausgegangen werden kann, dass hier zwar Zunah-
men des Verkehrsaufkommens stattfinden werden, diese jedoch in einem relativ untergeord-
neten Bereich liegen, die zu keinen maf3geblichen Veranderungen der Leistungsfahigkeit der
Strecken und Knotenpunkte im weiteren Verlauf fihren werden. Inwiefern unmittelbar stdlich
des Standortes IKEA die Einmindung Kattenbreuken und Grenzstraf3e hinsichtlich Leis-
tungsfahigkeit weiter untersucht werden muss, bedarf ebenfalls der weiteren Planungsschrit-
te.

Zu 3. Verschiedene inhaltsgleiche Schreiben / Anwohnerin vom Verein ,Leben Wup-
pertal” e. V.

Antrag gem. § 24 GO-NRW
2.A Stellungnahme (regionale Energiewende)

Anregung, dass die regionale Energiewende als Ziel aller Parteien mit den Burgern disku-
tiert und rasch im stadtebaulichen Umfeld und bei Bauprojekten umgesetzt wird. Es wird auf
eine baldige Umsetzung gedrangt und es werden vielerlei programmatische Einzelschritte
genannt. Als Ort fir die Zusammenarbeit mit innovativen Firmen wird die Hausausstellung
genannt, an der die Bereitschaft besteht, den Standort weiterzuentwickeln.

Zu 2.A Beschlussvorschlag: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen

Das Thema Energiewende rechnet die Stadt Wuppertal zu den grundlegenden planerischen
Leitlinien, die in der Verwaltung durch einen eigenen Geschaftsbereich abgedeckt werden.
Seit Jahren versucht die Stadt Wuppertal bspw. Solarsiedlungen anzusiedeln und Niedrig-
energiehdusern zu realisieren. Die mittlerweile in Kraft getretenen gesetzlichen Vorgaben
nach Energieeinsparverordnung fiihren ohnehin dazu, dass der Baustandard stetig gestei-
gert wird. Gerade im Fertighausbereich ist dies der Fall. Fir den Standort Wuppertal-Nord ist
jedoch eine solche Fdorderung nicht vorgesehen, da die politische Mehrheitsmeinung sich far
die Planung des IKEA-Einkaufszentrums entschieden hat. Andere Standorte, die fir eine
solche Umstrukturierung jedoch geeignet sind, werden wohlwollend gemeinsam mit der
Stadt und dem Betreiber der Fertighausausstellung gepruft. Nach letzten Informationen
durch die Betreibergesellschaft der Fertighausausstellung ist jedoch ohnehin eine Verlage-
rung geplant.

Die Thematik betrifft im Ubrigen keinen Abwagungsbelang auf Ebene der Flachennutzungs-
planung und wird daher auf Ebene der kommunalen Entwicklungsplanung durch die ein-
schlagigen Fachbehdrden aufgegriffen.
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2.B Stellungnahme (Alternativenprifung)

Anregung, dass das fir diesen Standort eingeleitete Bauleitplanverfahren zur Ansiedlung
von IKEA fir das Thema regionale Energiewende kontraproduktiv sei. Es wird nach einer
ernsthaften Alternativenprufung fir diesen Standort gefragt.

Zu 2.B Beschlussvorschlag: Der Anregung wird gefolgt

Bzgl. Alternativstandorten: Siehe Behandlung der Anregungen in Textstelle A, zu 1 — 10 B.

2.C Stellungnahme (CO,-Bilanzierung)

Weiterhin wird um eine CO,-Bilanzierung und Prognose fur das frequenzbringende Projekt
des IKEA-Fachmarktzentrums gebeten.

Zu 2.B Beschlussvorschlag: Der Anregung wird gefolgt

Im Zuge des Bauleitplanverfahrens geht es um die Bilanzierung der projektbedingten Aus-
wirkungen des vorhabenbedingten Mehrverkehrs und nicht um CO,-Bilanzen. Hier liegt der
Augenmerk auf den regional wirkenden sich auf die menschliche Gesundheit auswirkenden
Stoffen. Innerhalb eines zu erstellenden Luftschadstoffgutachtens wird die stadtebaulich ver-
bindliche Thematik der Erzeugung des Reizgases Stickstoffdioxid sowie des Feinstaubs (PM
10) innerhalb der vorgeschriebenen Grenzwerte prognostiziert und bewertet. Sollte es zu
Uberschreitungen der Grenzwerte kommen, werden GegenmafRnahmen ergriffen. Dieses
Untersuchungsdesign wurde beim Scopingtermin zur Festlegung des Untersuchungsum-
fangs mit den zustandigen Behérden abgestimmt und entspricht den géangigen Standards.
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Anlage 1a Abwagung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frihzeitigen
Beteiligung der Offentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB)

Inhalt:
A. Thema ,Einzelhandel” (21.03.2012) S.55
B. Thema ,Verkehr* (22.03.2012) S. 62
C. Thema ,Umweltbelange” (19.04.2012) S. 72

Im Rahmen der frihzeitigen Beteiligung haben 3 Veranstaltungen am 21.03.2012 zum The-
ma ,Einzelhandel“, am 22.03.2012 zum Thema ,Verkehr* und am 19.04.2012 zu den Um-
weltbelangen stattgefunden.

Die inhaltlichen Anregungen und Bedenken sind im Wesentlichen inhaltsgleich mit den Stel-
lungnahmen durch die Trager offentlicher Belange und die Anwohnerschreiben und werden
entsprechend nachfolgend abgewogen.

A. Thema , Einzelhandel* (21.03.2012)

Zu 1. Blrger
1. Stellungnahme (Gutachten)

Der Stellungnehmende moéchte Aufklarung dariiber, inwieweit bereits 2010 Gutachten zum
Thema Einzelhandel beauftragt wurden, wenn doch erst offiziell der Aufstellungsbeschluss
fur die Bauleitplanung Ende 2011/ Anfang 2012 gefasst wurde. Seiner Meinung nach durfte
erst nach dem Aufstellungsbeschluss mit den Gutachten begonnen werden. Entscheidend
fur ihn sei aber, dass das Gutachten 2010 bereits in Auftrag gegeben wurde und in allen 6f-
fentlichen Sitzungen gesagt wurde, dass erst ab Einleitungsbeschluss mit dem Gutachten
begonnen werden dirfe. Au3erdem hétten zu den Sitzungen nie Unterlagen zum Gutachten
vorgelegen. Vielmehr hétte es immer geheilen, dass es derartige Unterlagen noch nicht ga-
be. Ferner wird um Auskunft Uber die H6he der von IKEA zu zahlenden Gewerbesteuer an
die Stadt Wuppertal gebeten.

Der Stellungnehmende beanstandet die Nachvollziehbarkeit der Graphiken und Berechnun-
gen und die nicht rechtzeitig seitens der Verwaltung zur Verfiigung gestellten Unterlagen.
Daruber hinaus wird ausgefihrt, dass die heutigen Gewerbesteuereinnahmen durch die Fer-
tighaussiedlung ungeféahr identisch seien mit den von IKEA prognostizierten Zahlungen. Ent-
scheidend seien aber die Arbeitsplatzzahlen. Heute gébe es bereits 50-60 Arbeitsplatze in
der Ausstellung. Wenn kinftig 200 Arbeitsplatze geschaffen werden, missten auch durch
Kaufkraftabflisse verloren gehende Arbeitsplatze der Innenstadt gegengerechnet werden.

Zu 1. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

In 2010 gab es noch keine Auswirkungsanalyse, es wurde zunachst eine Potenzialanalyse
erarbeitet. Im Folgenden wurde das fachmarktbezogene Einkaufszentrums-Konzept wieder-
holt angepasst, um fir Vorhabentréager und Stadt Entscheidungshilfen zu erlangen, und ab-
zustimmen, inwieweit sich eine Weiterbearbeitung als férmliches Verfahren tberhaupt lohnt.
Erst im Winter 2011 lag ein endglltiges Konzept zu Verkaufsflachen und Sortimenten vor,
auf dessen Basis dann die Auswirkungsanalyse erarbeitet werden konnte.
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Zum Thema Gewerbesteuereinnahmen fur die Stadt ist darauf hinzuweisen, dass der Vorha-
bentrager an jedem seiner Standorte Gewerbesteuern entrichtet, die exakte Hohe ist jedoch
von verschiedenen Faktoren abhangig.

Bezogen auf das fachmarktbezogene Einkaufszentrum (FEZ) hangt die Héhe der abzufiih-
renden Steuer von der Art der Mieter ab. Diese steht jedoch noch nicht fest. Sofern es sich
um ortsansassige Mieter handelt, wirden auch diese Gewerbesteuern an die Stadt Wupper-
tal entrichten. Bei bundesweit operierenden Mietern kdnnen noch keine Einschatzungen zu
Gewerbesteuern abgegeben werden. Eine prognostische Arbeitsplatzbilanzierung erfolgt im
Bauleitplanverfahren nicht.

Zu 2. Burger
2. Stellungnahme (Mietverhéltnisse)

Der Burger mochte wissen, wer als Vermieter fur das fachmarktbezogene Einkaufszentrum
auftritt und ob der Standort Wuppertal Miete an eine Ubergeordnete Stelle zahlt.

Zu 2. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden beantwortet.

Die IKEA Verwaltungs GmbH ist fur das Einrichtungshaus zusténdig und die Inter IKEA
Centre Group (lIICG) fur das FEZ.

Diese Gesellschaft hat ihren Sitz in Hofheim-Wallau, wo alle Vertrage verhandelt, gesteuert
und verwaltet werden. Die Miete der Fachmarkte geht an die Inter IKEA Centre Group.

Das IKEA Einrichtungshaus wird von der IKEA Deutschland GmbH verwaltet.

Zu 3. Burger
3. Stellungnahme (Dichte an Mébelhausern)

Der Birger erlautert, dass der Planstandort die gré3te Dichte an Mobelhausern in der Regi-
on hatte und die Wuppertaler zum Mobelkauf wegfahren wirden. Wie sei dieser Umstand im
Gutachten berticksichtigt?

Zu 3. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beantwor-
tet.

Hier ist auf die Postleitzahlenbefragungen des Vorhabentragers zu verweisen, die unter an-
derem als Grundlage zur Abgrenzung des Einzugsgebietes herangezogen wurde. Die An-
siedlung des FEZs in Wuppertal kann zu einer deutlichen Riickholung von Kaufkraft aus
Wauppertal und den Nachbarstadten fiihren, die heute an andere Einrichtungshausstandorte
wie z.B. Dusseldorf oder Dortmund abflief3t.

Zu 4. Blrger
4 A Stellungnahme (Fertighaussiedlung)

Ein Blrger aus Haflinghausen hat grof3es Interesse am Erhalt der Fertighaussiedlung und
fragt, inwieweit das laufende Bauleitplanverfahren zur Ansiedlung IKEA und Fachmarktzent-
rum (FMZ) noch gestoppt werden kdnne. Dartber hinaus mdchte der Stellungnehmende die
der Stadt entstehenden Vorteile im Zuge der Neuansiedlung IKEA erfahren. Es wirde
schlie8lich ein florierendes Gewerbegebiet zerstort. Auch wirden neue Arbeitsplatze ge-
schaffen aber vermutlich mehr bestehende Arbeitsplatze vernichtet. Das Festhalten Wupper-
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tals an diesem Standort sei nicht nachvollziehbar. Die Aussage Uber den Weggang der Fer-
tighaussiedlung sei eine Falschinformation. Die Fertighausausstellung hatte noch keine Ver-
trage unterzeichnet.

Zu 4.A Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Bzgl. der Ziele des Bauleitplanungsverfahrens vgl. Beschlussvorschlag Anlage 1b - E 1.C (S.
107f.), zum Fortbestand der Firma ,Haus und Garten — Fertighausausstellung* wird auf Be-
schlussvorschlag Anlage 1b - F 2.A (S. 124f.) verwiesen. Eine Bilanzierung von Arbeitsplat-
zen ist im Rahmen eines stadtebaulichen Bauleitplanungsverfahrens nicht tblich.

Im Ubrigen bleibt festzuhalten, dass die Realisierung des fachmarktbezogenen Einkaufszent-
rums von den demokratisch gewéhlten politischen Gremien der Stadt Wuppertal gewiinscht
und beflrwortet wird. Es wird kein Grund zur Beendigung dieses von der Stadt Wuppertal
gewunschten Verfahrens gesehen.

4.B Stellungnahme (Kosten, Nutzen)

Der Stellungnehmende mdchte wissen, wer den notwendigen StraBenumbau und die Infra-
struktur bezahlt. DarUber hinaus interessiere eine Gesamtabwagung der Kosten und Nutzen,
insbesondere auch im Hinblick auf Umweltthemen und Verkehre.

Es wird des Weiteren nach Vergleichsprojekten IKEA und FMZ sowie nach konkreten Anga-
ben zu den Arbeitsplatzentwicklungen infolge der IKEA- Ansiedlung gefragt.

Zu 4.B Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden beantwortet.

Alle zum Projekt gehérenden Ausbaukosten im 6ffentlichen Bereich werden vom Vorhabent-
rager finanziert.

Als Vergleichsprojekt kann der Standort Ulm genannt werden, wo neben einem FMZ auch
ein Baumarkt mit einer VK von 13.000 m2 angesiedelt ist und der Elektromarkt mit 3.000 m?
wesentlich groR3er ist als in Wuppertal geplant.

Zu 5. Burger
5. Stellungnahme (Homepark)

Der Biirger stellt die Frage, ob IKEA auch ohne Homepark nach Wuppertal kédme.
Zu 5. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.
Der Vorhabentrager betreibt das Vorhaben nur als FEZ.

Zu 6. Einzelhandels- und Dienstleistungsverband

6.A Stellungnahme (Planungsverfahren)

Ein Vertreter des Einzelhandels- und Dienstleistungsverbandes geht auf die Novellierung
des Landesentwicklungsprogramms (LEPro) und den zu erwartenden Landeskabinettsbe-
schluss ein und bittet um Auskunft darlber, inwieweit der Beschluss Auswirkungen auf die
geplanten Vorhaben IKEA und FEZ hat. Weiterhin kritisiert der Stellungnehmende die Offent-
lichkeitsarbeit der Stadt, die einseitig eine Vorfestlegung fur das IKEA-Projekt widerspiegele.
Es wird ein angemessener und fairer Abwagungsprozess angemahnt.

Zudem wird gefragt, ob IKEA ein Projekt dieser GrolRenordnung woanders bereits realisiert
habe.

57



Anlage 1a zur Drucksachennummer VO/0426/13

Zu 6.A Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden beantwortet.

Die Abwagung zum Vorhaben fachmarktbezogenes Einkaufszentrum ist seitens der Stadt
nicht vorweggenommen. Es ist vielmehr legitim, fir Wuppertal als Oberzentrum zu versu-
chen, eine 100%ige Kaufkraftbindung fiir z. B. das Sortiment Mdbel zu erzielen. Tats&chlich
liegt die Kaufkraftbindung lediglich bei nur 40%.

Fur das Thema LEPro war zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung ein Gesetzgebungsverfah-
ren fir 2014 angekindigt. Der vor der Sommerpause 2013 zu erwartende Beschluss zum
»Sachlichen Teilplan Einzelhandel* wére als Teilplan der Landesplanung bei der Abwagung
zu berucksichtigen.

Bzgl. der Standortsuche hat bereits ein langjahriger intensiver Prozess stattgefunden. Die
Ergebnisse sind in der Begriindung zur Flachennutzungsplananderung aufgefihrt.

6.B Stellungnahme (Einzelhandelskonzept)

Der Stellungnehmende wiinscht seit langem ein M6belhaus fur Wuppertal, aber an einem
anderen Standort und auch nicht in Kombination mit einem Homepark. Es wird die Vertrag-
lichkeit der Sortimente von Einrichtungshaus und FMZ bezweifelt. Seit 2006 sei das regiona-
le Einzelhandelskonzept beschlossen und gutachterlich seien Potenzialstandorte fir Einzel-
handel festgelegt worden. Es wird kritisiert, dass mit dem GMA-Gutachten der Eindruck ei-
nes Obergutachtens entsteht, dass keinerlei Bezug auf das Einzelhandelskonzept nimmt und
zu einem vollig anderen Ergebnis kommt. Der gewahlte Standort wiirde nur aufgrund der
derzeitigen Gesetzesliicke im LEPro betrachtet. Der Stellungnehmende beklagt den Wegfall
von Kunden in den Innenstadtlagen und Leerstand von Ladenlokalen und kritisiert die Ein-
schatzung der GMA, dass 6% Umsatzreduzierungen als problemlos eingestuft werden koén-
nen.

Erganzend wird die Frage nach der Bertcksichtigung von Frequenzwegfall im Gutachten der
GMA aufgeworfen. Als Beispiel wird der Fahrradmarkt an der Fr.-Engels-Allee angefiihrt, der
vor kurzem eroffnet hatte und wohl demnéchst wieder schlieBen misse. Dies sei keine Wirt-
schaftsforderung und die Stadt wéare gut beraten, sich nicht zu 100%igen Lobbyisten fir
IKEA zu machen.

AuRerdem wird die Frage gestellt, wie die Annahme vertreten werden konne, dass fir die
Sortimente Motorrad, Fahrrad und Sport 2,3 Mio. € Kaufkraftriickholung erfolgen. Nach Er-
offnung des Wickuller Parks hatten gleich 10 Unternehmen geschlossen. Es wirden also
zwar bei IKEA Arbeitsplatze entstehen, an anderen Standorten aber durch SchlieBungen
entfallen und auch Investitionen anderer Anbieter wiirden ggf. entfallen.

Zu 6.B Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt. Die Hinweise werden
beantwortet.

Das GMA-Gutachten geht im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung bereits von extrem hohen
Umsatzannahmen bei dem FEZ aus; so dass die errechneten Umsatzumverteilungen vo-
raussichtlich gar nicht eintreten werden.

Sollte dies aber doch der Fall sein, wurde die Bewertung unter Bertcksichtigung individueller
Gegebenheiten im betroffenen Sortiment vor Ort erarbeitet. So wurde durchaus berticksich-
tigt, ob die Umsatzumverteilung bei kleinen Einzelhéndlern oder z. B. bei Saturn stattfindet.
Die mogliche stadtebauliche Betroffenheit der einzelnen zentralen Versorgungsbereiche
wurde detailliert erlautert.

In Einzelféllen wurde daher auch eine Sortimentsreduzierung empfohlen. Es ist auch festzu-
halten, dass Umsatzumverteilung nicht gleichbedeutend mit Frequenzriickgang ist.

Zur Frage der Kaufkraftriickholung der Sortimente Motorrad, Fahrrad und Sport ist auf die
niedrigen Zentralitdtswerte z.B. von lediglich 49 fir Motorradzubeh6r zu verweisen, ebenso
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auf einzelhandelsrelevante Kaufkraft und Umsatzzahlen, woraus sich ein derzeitiger Kauf-
kraftabfluss ermitteln lasst.

Arbeitsplatzriickgdnge sind im GMA-Gutachten nicht thematisiert worden, dies ist nicht Auf-
gabenstellung des Gutachtens.

Ein direkter Vergleich mit dem Wickuler Park ist wegen der dort fast ausschlief3lich
zentrenrelevanten Sortimente nicht méglich. Im Ubrigen ist im FEZ ein Elektromarkt von le-
diglich 1.500 m? VK geplant, der deutlich kleiner als z. B. Saturn als bestehender Elektro-
fachmarkt ist. Eine Saturn-SchlieBung ist durch Eréffnung eines kleineren Marktes nicht zu
beflrchten.

Zu 7. Werbegemeinschaft

7. Stellungnahme (Sortimente)

Hinweis: Der Vertreter der Werbegemeinschaft fragt nach der Widmung der Sortimente bzw.
der Mdglichkeit einer Sortimentsverschiebung im Nachhinein.

Zu 7. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Es ist zu beachten, dass hier lediglich Inhalte der Flachennutzungsplan&nderung in der
Ubergeordneten stadtebaulichen und grofimafRstablichen Ebene diskutiert werden. Dieser
Belang betrifft Inhalte der verbindlichen Bauleitplanung. Der Belang wird auf dieser Planebe-
ne behandelt.

Zu 8. Rheinischer Verein zum Erhalt der Innenstadte

8. Stellungnahme (Innenstéadte)

Der Vertreter des Rheinischen Vereins zum Erhalt der Innenstédte befurchtet, dass im Plan-
gebiet aufgrund der geplanten Gréf3e ein neues Stadtzentrum entstehen wird, das Auswir-
kungen auf die bestehenden Stadtzentren hétte. Darlber hinaus plane Remscheid in 10 Au-
tominuten Entfernung an der Al ein Outletcenter mit 20.000 m2 VK flr innenstadtrelevante
Sortimente und 130 Mio. € Umsatz. Da das Plangebiet IKEA und FMZ Uber die Al in direk-
tem Zusammenhang mit dem Outletcenter von Remscheid stehe, gabe es zusatzliche Um-
satzverluste fir Wuppertals Stadtzentren. Es handle sich um eine Agglomeration grof3er Ein-
kaufszentren.

Zu 8. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.

Bei dem vorliegenden Konzept werden gemdaR3 der Auswirkungsanalyse der GMA keine
schadlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgeubt.

Zu den Vorhaben anderer Stadte kann an dieser Stelle keine Abwagung erfolgen, da hier nur
Inhalte der 49. Flachennutzungsplananderung behandelt werden.

Zu 9. leben wupptertal-nord e.V.

9.A Stellungnahme (Umfragen)

Die stellv. Vorsitzende des Vereins leben wupptertal-nord e.V. bezieht sich auf die von IKEA
Zitierte Forsa-Befragung mit 1.200 Befragten von denen 69% fir IKEA seien. Derzeit liefe ei-
ne Umfrage der WZ- Wuppertal mit momentan 1.560 Teilnehmern, von denen 69% gegen
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IKEA seien. Vor 2 Wochen gab es auch eine Umfrage in Sprockhével, die ahnliche Ergeb-
nisse zeige, nun aber aus technischen Griinden im Internet nicht mehr auffindbar ist.

Zum Einzugsgebiet wird die Frage aufgeworfen inwieweit im Gutachten die Auswirkungen
auf den Einzelhandel der Nachbarkommunen Witten, Gevelsberg und Velbert berticksichtigt
wurden.

Zu 9.A Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.

Neben dem Bergischen Stadtedreieck wurden im Gutachten auch die Nachbargemeinden
bertcksichtigt. Gevelsberg, Schwelm und Sprockhdvel waren dann auch ausschlaggebend
fur die empfohlenen Flachenreduzierungen, da hier deutliche Umsatzverluste in den Innen-
stadten/zentralen Versorgungsbereichen ermittelt wurden.

9.B Stellungnahme (Standort)

Eine weitere Vertreterin des Vereins leben wuppertal-nord e.V. wiinscht sich IKEA ergan-
zend in der Innenstadt zur Belebung der Gewerbebrachen.

Zu 9.B Beschlussvorschlag:

Die Standortwahl wurde bereits in der Begriindung zur Flachennutzungsplananderung um-
fangreich diskutiert, so dass darauf verwiesen wird. Fir jeden der vorgestellten Standorte
gab es umfangreiche Recherchen und Griinde, die einen Ausschluss hervorriefen. Die Gro-
Re des bendtigten Grundsticks fir das fachmarktbezogene Einkaufszentrum resultiert auch
aus dem Zwang zur 6konomischen Refinanzierung in diesem bereits wirtschaftlich dicht er-
schlossenem Gebiet.

Zu 10. Wahlergemeinschaft Wuppertal

10. Stellungnahme (Homepark)

Ein Vertreter der Wahlergemeinschaft fur Wuppertal favorisiert IKEA ohne FMZ. Es gabe
dann deutlich weniger Kritik in der Offentlichkeit wenn IKEA allein kAme. In Disseldorf géabe
es auch kein FMZ und auch der neue Standort in Kaarst wiirde ohne FMZ geplant.

Der Stellungnehmende sieht zudem bei den vorgestellten Fachmarkten ein besonders aus-
differenziertes Konzept mit 11 Fachmarkten in unterschiedlichen Grdl3en und vermutet des-
halb eine neue Generation von IKEA-Homeparks, die zunehmend auf Fremdbedarf abstellen
wirde. Es wird eine systematische Marginalisierung des innerstadtischen Angebotes bei
verschiedenen Sortimenten wie z. B. Sport oder Fahrrader, deren geringes Angebot nach
Er6ffnung des Vorhabens ganzlich aufgegeben wiirde, befirchtet.

Zu 10. Beschlussvorschlag:

An vielen anderen Standorten waren die Einrichtungshauser des Vorhabentragers zunachst
Solitdr und nach und nach hat sich darum Einzelhandel entwickelt, wie z. B. am alten Stand-
ort in Kaarst. Der Vorhabentrdger mochte keine stiickweise Ansiedlung von Einzelhandel um
ein Einrichtungshaus, sondern von vorneherein eine Gesamtbetrachtung, z. B. des Verkehrs.

Stuckweise Ansiedlungen von Einzelhandel an einem Standort wie Kaarst sind nie im Zu-
sammenhang betrachtet worden, die Auswirkungen also nicht gutachterlich erfasst.
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Zu 11. BV Oberbarmen

11. Stellungnahme (Sortimente)

Eine Vertreterin der BV Oberbarmen fragt wie es sein konne, dass das Vorhaben vertraglich
sei, wenn 20% der Sortimente des IKEA Einrichtungshauses und uber 50% der FMZ-
Sortimente zentrenrelevant sind und nur 500 m2 Sortimentsreduzierung und 2.200 m2 Sorti-
mentsverdnderung (Sportartikel in Grol3gerate) zu einer nicht mehr zentrenschéadigenden
Vertraglichkeit fuhren. Zudem bestreitet die Stellungnehmende das ergebnisoffene Verfah-
ren. Zu den BV-Versammlungen hatten bisher keine Unterlagen vorgelegen, die gem. Auf-
zahlung im GMA-Gutachten langst der Verwaltung vorgelegen haben muissten.

Zu 11. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.

Die Einordnung der Sortimente hinsichtlich der Zentrenrelevanz wurde entsprechend der
Bergischen Liste aus 2006 vorgenommen. Daraus ergabe sich der hohe Prozentansatz zen-
tren- und nahversorgungsrelevanter Sortimente.

In der Auswirkungsanalyse wurde gleichzeitig gepruft, inwieweit die als zentrenrelevant ein-
gestuften Sortimente in den Zentren noch pragend sind. Im Ergebnis ergaben sich Abwei-
chungen in 2012 gegenuber 2006 bei Sortimenten wie z. B. Leuchten. Deswegen empfiehlt
die GMA auch eine Anpassung der Bergischen Sortimentsliste vorzunehmen.

Zu 12. Stadtverordneter

12. Stellungnahme (Fachmarkte, Sortimente)

Der Stadtverordnete fragt nach der Kenntnis, dass der Elektronikanbieter Conrad in Kéln zu-
nachst am Zilpicher Platz in der Innenstadt angesiedelt war, dann an den Stadtrand nach
Marsdorf gezogen ist und nach 4 Jahren schliel3en musste. Des Weiteren fragt sich der Stel-
lungnehmende, wie innerstadtische Umsatzverlagerungen von Fachmarkten, die bereits in
Wouppertal ansassig sind, bertcksichtigt wurden, z. B. wenn Baby One von Barmen sich
kunftig auch nach Oberbarmen verlagert und wie ein Anbieter wie Decathlon mit der empfoh-
lenen Sortimentsreduzierung von 4.000 m2 auf 1.800 m2 Sportartikel, Rest Sportgrof3gerate,
im Hinblick auf sein Standardsortiment dann tberhaupt noch angesiedelt werden kénne, und
wie die Sortimentsbeschrankung kontrolliert wird.

Zu 12. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.

Die SchlieBung von Elektro Conrad in Kéln-Marsberg ist nicht zu kommentieren, da es
durchaus auch Ubergeordnete Konzernentscheidungen gibt.

Im GMA-Gutachten ist zudem immer von zusatzlichen Neuansiedlungen ausgegangen wor-
den, nie von Verlegungen, bei denen dann auch nur Zusatzumsatze zu bertcksichtigen sind.

Das Sortiment Decathlon kénnte ggf. nicht mehr in die reduzierte Sportartikelempfehlung
passen, dies ist eine betriebliche Entscheidung. Fir diese Verkaufsflachen ist dann ein ande-
rer Anbieter zu suchen.
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B. Thema ,Verkehr* (22.03.2012)

Zu 1. Anwohner

1. Stellungnahme (Verkehr)

Hinweis: Es wird gefragt, inwieweit im Verkehrsgutachten Anlieferverkehr und winterliche
Extreme berlcksichtigt seien. Des Weiteren besteht die Frage nach der Ermittlung der Ver-
kehrsmenge von 2,9 % zusatzlichem Verkehr aus Norden.

Zu 1. Beschlussvorlage: Der Hinweis wird beantwortet.

Lieferverkehr wird im Verkehrsgutachten beriicksichtigt. Winterliche Extremsituationen sind
nicht Bestandteil derartiger verkehrlicher Machbarkeitsuntersuchungen. Zur Dimensionierung
des StralRenraums werden generell keine oder nur bedingt Ausnahmesituationen, wie dies
auch winterliche Extremfalle darstellen, berticksichtigt. Die ermittelte Verkehrsmenge von 2,9
% zuséatzlichem Verkehr aus Norden ergibt sich einerseits aus Angaben des Betreibers, die
Uber Kundenbefragung von Einrichtungshausern des Vorhabentragers im unmittelbaren Ein-
zugsbereich hinsichtlich Plausibilitdt geprift wurden. Grundlage zur Ermittlung der Verteilung
war dariber hinaus das Einzelhandelsgutachten zu Ziel bzw. Herkunft der zu erwartenden
Kundenstrome.

Zu 2. Anwohner

2. Stellungnahme (Ful3génger)

Hinweis: Es werden in der Verkehrssimulation die Ful3génger und generell eine ausreichen-
de Bericksichtigung der Burgerinteressen vermisst. Berticksichtigt seien lediglich die Inte-
ressen von IKEA.

Zu 2. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.

In der Verkehrssimulation sind Fuf3ganger, die die Fahrbahn an der entsprechenden Signal-
anlage queren, nicht bertcksichtigt. Die Verkehrssimulation stellt einen Zwischenschritt in
der gesamten verkehrlichen Konzeption dar und beinhaltet nicht alle zwischenzeitlich einge-
arbeiteten Bestandteile zur Verkehrsfihrung, darunter insbesondere die Darstellung der be-
gleitenden FuRwege und die Radverkehrsfuhrung.

Die Simulation ist nicht maf3geblicher Bestandteil der Genehmigungsunterlagen. Grundsatz-
lich ist jedoch anzumerken, dass die entsprechende Simulation durch das Programm
"Vissim" eine sehr hohe wirklichkeitsgetreue Abbildung ermdglicht. Hierbei werden verschie-
dene Fahrzeugkollektive auf Netzabschnitte mit unterschiedlichen Kennwerten, bezliglich
Fahrleistung, mittlere Geschwindigkeit, Anfahrgeschwindigkeit und das Verzdgerungsverhal-
ten verteilt. Ebenfalls werden FuRganger auf Ubergdngen entsprechend simuliert, die auch
hier mit tatsachlichen Geschwindigkeiten die Fahrbahn queren.

Zu 3. Anwohner

3. Stellungnahme (Verkehrsplanung)

Hinweis: Als direkter Anwohner wird vorgetragen, dass im Verkehrsgutachten bis zu 6 Mo-
nate Winterzeit einzuplanen sei, in denen die Lkw’s mit Sommerbereifung 20 Minuten bis
zum Autobahnanschluss benétigen wirden. Darlber hinaus interessierten den Stellungneh-
menden die IKEA-Verkehrsaufkommen am Samstag und die Offnungszeiten. Es besteht die
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Frage nach einer Larmschutzwand auf der der IKEA-Zu- und Abfahrt gegenlberliegenden
StralRenseite fur die Anwohner.

Der Anwohner méchte den Platzbedarf fir eine eventuell notwendig werdende Larmschutz-
wand bereits jetzt beriicksichtigt wissen, da ansonsten die erforderlichen Fahrspuren gar
nicht umgesetzt werden kénnen.

Der Anwohner fragt danach, wer die StralRenbaumaflinahmen zahlen wiirde.

Der Anwohner fihrt an, dass Lkw's des sidlichen Asphaltwerks mitunter nicht so modern
seien wie vom Verkehrsgutachter beschrieben.

Der Anwohner weist nochmals auf die Steigung der Wittener Straf3e und der Schmiedestra-
Re Richtung Norden zur A46 hin. Besonders problematisch sei die Steigung im Hinblick auf
das Fahrverhalten der Lkw’s.

Zu 3. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden beantwortet. Den Bedenken wird
nicht gefolgt.

Sechs Monate Winterzeit sind nicht Bestandteil verkehrlicher Machbarkeitsuntersuchungen.
Ebenfalls kann nicht nachvollzogen werden, dass selbst im Winter die Stral3en den ganzen
Tagesablauf nicht geraumt werden, da selbst im Winter auf gerdumten StralRen ein ord-
nungsgemaRes Fahren fur alle Verkehrsteilnehmer erméglicht werden kann. Der samstagli-
che Verkehr wurde zwischenzeitlich beurteilt und die Ergebnisse im Verkehrsgutachten dar-
gestellt und erlautert. Ebenso wurden Mdoglichkeiten zum Larmschutz fur die Anwohner im
bereits vorliegenden Larmgutachten tberprift, worauf hiermit verwiesen wird. Platzbedarf fur
notwendig werdende Larmschutzmaflinahmen und die Verlegung der Fahrspuren sind Be-
standteil der Entwurfsplanung und befinden sich derzeit in der abschlieRenden Bearbeitung.
Die Kostentragung der StralBenbaumafnahme wird in einem Durchflhrungsvertrag zwischen
der Stadt Wuppertal und dem Vorhabentrager geregelt. Inwiefern Lkw’s des slidlichen As-
phaltwerks veraltet sind, kann nicht beurteilt werden. Die Steigung der Wittener StralRe und
der SchmiedestralRe Richtung Norden zur BAB 46 wird unter normalen Witterungs- und Ver-
kehrsverhaltnissen zu keinen au3ergewdhnlichen Problemsituationen durch Lkw’s fiihren.

Die Offnungszeit fiir das Restaurant ist 9.30 Uhr, das Einrichtungshaus 6ffnet um 10.00 Uhr.
Ladenschluss ist um 22.00 Uhr, samstags um 21.00 Uhr.

Zu 4. Redner

4. Stellungnahme (Offnungszeiten)

Es wird nach den Offnungszeiten gefragt

Zu 4. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.

Die Offnungszeit fir das Restaurant ist 9.30 Uhr, das Einrichtungshaus 6ffnet um 10.00 Uhr.
Ladenschluss ist um 22.00 Uhr, samstags um 21.00 Uhr.

Es ist zu beachten, dass hier lediglich Inhalte der Flachennutzungsplan&nderung in der
Ubergeordneten stadtebaulichen und grofimalRstablichen Ebene diskutiert werden. Die ge-
nannten Belange betreffen Inhalte der verbindlichen Bauleitplanung. Die Belange werden auf
dieser Planebene behandelt.
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Zu 5. Asnwohner

5. Stellungnahme (Schallschutz)

Der Anwohner fragt, inwieweit sich IKEA an notwendigen Schallschutzfenstern etc. beteiligen
wird.

Zu 5. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.

Um die heute bereits hohen Belastungen durch Verkehrslarmimmissionen nicht weiter zu er-
hohen, werden verschiedene Larmschutzmaflinahmen aktiver- und passiver Art in der ver-
bindlichen Bauleitplanung festgesetzt. Bei Ausfuhrung der SchallschutzmalBhahmen ergibt
sich fur die bestehende Wohnbebauung eine Verbesserung, oder zumindest keine merkbare
Verschlechterung der Larmsituation durch Verkehrslarm.

Auch beziglich des Gewerbelarms wurden unter Berlcksichtigung der Vorbelastung Maf3-
nahmen vorgesehen, die eine Verschlechterung der Larmsituation minimieren bzw. aus-
schlieRen. Dabei werden auch die Betriebstatigkeiten im Nachtzeitraum fur die an eine
Wohnbebauung angrenzenden Flachen deutlich eingeschrankt.

Zusammenfassend ist auszufiihren, dass durch die geplanten Larmschutzmalinhahmen im
Rahmen des Projektes die Gesetzesvorgaben bezlglich des Schutzes von Anwohner durch
Larmbelastungen und die mit verbundenen Immissionsgrenz- bzw. Richtwerte eingehalten
bzw. unterschritten werden. Bedenken bezliglich unzumutbarer Erhéhungen der Larmbelas-
tung gegenuber der Bestandsituation sind bei Ausfiihrung der vorgesehenen Larmschutz-
malinahmen nicht berechtigt.

Die Kosten fur notwendige Schallschutzfenster werden nach derzeitigem Stand vom Vorha-
bentrager tbernommen, dies ist jedoch Gegenstand der verbindlichen Bauleitplanung.

Zu 6. Anwohner

6. Stellungnahme (KP Schmiedestral3e/A46, Ful3ganger)

Hinweis: Der Anwohner der unteren Wittener StraBe fragt nach der ermittelten
Leistungsfahigkeit des Knotenpunktes SchmiedestralRe/ A46.

Es wird nach der Einsehbarkeit der angegeben Verkehrszahlen gefragt.

Der Anwohner fragt ergdnzend nach dem Knotenpunkt SchmiedestraRe / IKEA im Hinblick
auf die Anwohner der Wittener Stral3e und deren Betroffenheit durch Larm und schléagt eine
kreuzungsfreie Zufahrt auf das IKEA-Grundstlick aus Richtung Norden mit Untertunnelung
der Gegenfahrbahn vor.

Anregung: Der Anwohner mochte weiterhin, dass die Fu3gangerverkehre ausreichend Be-
ricksichtigung finden. Insbesondere fehle ein verninftiger Uberweg an der Schmiedestral3e/
Wittener Straf3e stdlich der geplanten IKEA-Zufahrt.

Zu 6. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet. Der Anregung wird teilweise
gefolgt.

Die Leistungsfahigkeit des Knotenpunktes Schmiedestral3e / A46 wird sowohl fir den werk-
taglichen Gesamtverkehr als auch fur das Verkehrsaufkommen an Samstagen untersucht
und entsprechend nachgewiesen. Es wird hierbei auf die Verkehrsuntersuchung verwiesen.
Die Optimierung der Ful3géngerquerungen im Zuge der Schmiedestrafl3e erfolgt zwischen-
zeitlich im Rahmen der Entwurfsplanung. Eine Untertunnelung ist nach letztem Stand nicht
vorgesehen.
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Zu 7. Anwohner

7. Stellungnahme (Kreisverkehr, Schwerlastverkehr)

Der Anwohner merkt an, dass fur den Knotenpunkt im Norden (Kreisverkehr Mollenkotten/
Schmiedestral3e) die Bewertung D (ausreichend) vergeben wurde.

Der Anwohner mdchte wissen, ob unter Schwerlastverkehr auch 7,5 t Lkw’s fallen und wie
hoch der Schwerlastverkehr fir IKEA und FMZ sei und dass die Schulwegverbindung aus
dem néherem Umfeld berticksichtigt werden musse.

Zu 7. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.

Die Qualitatsstufe D (ausreichend) fur den Knotenpunkt Kreisverkehr Mollenkotten / Schmie-
destral3e ergibt sich ohne zuséatzlichen Bypass im Zuge der Schmiedestral3e in Fahrtrichtung
Nord. Die Leistungsfahigkeit konnte jedoch durch einen zusatzlichen Bypass im Zuge der
SchmiedestralRe deutlich erhdht werden, so dass nunmehr eine gute Leistungsféhigkeit ent-
sprechend aktuellem Planungsstand nachgewiesen werden konnte. Schwerlastverkehr in der
Verkehrsuntersuchung beinhaltet alle Fahrzeuge ab einem zulassigen Gesamtgewicht von
3,5 t, und somit sdmtliche schwere Lkw’s. Insgesamt ist fUr das Einrichtungshaus mit ca. 8-
12 Lkw’s am Tag zu rechnen. Die entsprechende Verkehrsbelastung an Schwerlastverkehrs-
fahrzeugen fiur das fachmarktbezogene Einkaufszentrum kann wiederum der Verkehrsunter-
suchung und der enthaltenen tabellarischen Aufstellung entnommen werden.

Zu 8. Anwohner

8. Stellungnahme (Berlicksichtigung Kattenbreuken)

Der Redner bemangelt, dass bei der Verkehrsplanung die Anwohner von Kattenbreuken
nicht bertcksichtigt seien. Hier gabe es durch den Berufsverkehr bereits heute in den
Abendstunden Probleme fir Linkseinbieger auf die Schmiedestral3e Richtung Autobahn.

Zu 8. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.

Eine Untersuchung der zukinftigen Verkehrssituation im Bereich Kattenbreuken war bislang
nicht Bestandteil der Verkehrsuntersuchung. Eine Entscheidung, inwiefern hier begleitende
Untersuchungen durchgefiihrt werden muissen, wurde noch nicht getroffen, bzw. aufgrund
der zusatzlichen Verkehrsbelastungen im Zuge der Wittener StralRe bislang noch nicht als
notwendig erachtet.

ZuU 9. Anwohnerin

9. Stellungnahme (Planungsverlauf, Larmbelastung)

Die Anwohnerin erklart, in der Schmiedestral3e hinter dem Kreisverkehr Richtung
HaRlinghausen zu wohnen und hatte derzeit schon Probleme mit der Linkseinfahrt von ihrem
Grundstiick in den Kreisverkehr und auflert inr Erstaunen, dass IKEA sich so darstellen wir-
de, als ware es die Losung der Verkehrsprobleme dieses Staditteils.

Die Anwohnerin beanstandet, dass IKEA seit 4-5 Jahren bereits im Gesprach mit der Stadt
sei, aber nie den Kontakt zu den Blrgern gesucht hétte.

Die Anwohnerin fuhrt weiter aus, dass bisher die Verkehrslarmbelastungen ab 18.00 — 19.00
Uhr zurtickgingen, kinftig aber IKEA bis 20.00 Uhr oder spater geotffnet hatte und auch
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samstags Verkehrslarmbelastungen und damit Beeintrachtigungen auf die Anwohner zuka-
men.

Zu 9. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.

Gerade durch die Birgerbeteiligung werden Anregungen und Verbesserungsvorschlage auf-
genommen und koénnen in das weitere Verfahren einflieRen. Gesprache und Voruntersu-
chungen an diesem konkreten Standort gibt es erst seit ca. 1,5 Jahren und es gibt seitens
des Vorhabentragers sehr wohl Termine mit Blirgern vor Ort.

Die VerkehrserschlieRung der Grundstiicke ist Bestandteil der Entwurfsplanung und befindet
sich derzeit in der Bearbeitung. Zu den Verkehrslarmbelastungen wird auf das Larmgutach-
ten verwiesen. Hier werden auch Aussagen zu den entstehenden Verkehrslarmbelastungen
getroffen und dartber hinaus Larmschutzmal3nahmen, soweit erforderlich, angegeben.

Zu 10. Anwohnerin

10. Stellungnahme (Verkehrsfluss)

Als Beispiel fur vergleichbare Belastungen sei die Situation der Abfahrt Sonnborn i. V. mit
der Bayer Sporthalle zu nennen, wobei aber eine identische Situation, insbesondere mit der
Néhe zur Wohnbebauung in Wuppertal nicht existent sei.

Es wird gefordert, Beispiele fur eine solche Verkehrssituation in Wuppertal zu geben.

Die Anwohnerin zweifelt zundchst das ergebnisoffene Verfahren und die aufgezeigten L6-
sungen zur Verkehrsertiuchtigung an. Sie fuhrt aus, dass die tatsachlichen Fahrtrouten zu
IKEA nicht kalkulierbar seien. Die Kunden wirden wegen der ungtinstigen Verkehrsverhalt-
nisse auf den Autobahnen eher Schleichwege fahren und deswegen seien die Verkehrs-
flussannahmen des Gutachters mit z. B. 0,5% Uber Mollenkotten keine realistischen Annah-
men.

Die Anwohnerin fokussiert ihre Bedenken auf das Nadelthr der Bricke Schmiedestralle
Uber die Autobahn und bezweifelt, dass der Mehrverkehr ohne Brickenverbreiterung méglich
sei, zumal der heutige Verkehr bereits in Richtung Norden einen Riickstau bis auf die Witte-
ner Stral3e verursacht.

Zu 10. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.

Dass Kunden der Firma IKEA wegen der unginstigen Verkehrsverhaltnisse auf den Auto-
bahnen eher Schleichwege fahren, kann von hier aus nicht gesehen werden. Es ist davon
auszugehen, dass Grolteile des auf das fachmarktbezogene Einkaufszentrum bezogenen
Verkehrs Uber die klassifizierten Autobahnen zu- und wieder abfahren werden. Durch den
bertcksichtigten Ausbau der Knotenpunkte und der Schmiedestral3e, ergibt sich eine hohe
Leistungsfahigkeitsreserve, so dass davon ausgegangen werden muss, dass der Mehrver-
kehr leistungsfahig abgewickelt werden kann. Eine Briickenerweiterung ist aus unserer Sicht
nicht erforderlich.

Zu 11. Anwohner

11. Stellungnahme (Verkehrsfiihrung)

Der Anwohner der Schmiedestral3e bezweifelt die Leistungsfahigkeit der Fahrspuren auf der
Autobahnbricke ohne Briickenverbreiterung und bittet um exakte, fur das Verkehrsgutachten
angenommene Kfz-Belastungen mit und ohne IKEA an den lichtsignalgesteuerten Knoten-
punkten. Er tragt seinerseits seine Bedenken hinsichtlich der Fahrspuren auf der Autobahn-

66



Anlage 1a zur Drucksachennummer VO/0426/13

briicke und der nur einspurigen Geradeausfahrspur im Bereich des Knotenpunktes Schmie-
destral3e/ Auffahrt A46 Sudseite vor.

Zu 11. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Verkehrssysteme werden vornehmlich durch die Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte defi-
niert, einzelne Fahrstreifen weisen im Regelfall deutlich hohere Kapazitaten auf, als dies im
Bereich von Einmindungen und Knotenpunkten der Fall ist. Im Verkehrsgutachten sind die
angenommenen Verkehrsbelastungen, mit und ohne FMZ, an den lichtsignalgesteuerten
Knotenpunkten aufgetragen. Die SchmiedestralRe im Bereich FEZ wurde zwischenzeitlich im
Rahmen der Entwurfsplanung optimiert und mit zusatzlichen Fahrstreifen versehen.

Zu 12. Anwohner
12. Stellungnahme (Ausbau A46)
Die Burgerin fragt, ob die A46 noch 6-streifig ausgebaut werden wiirde.

Zu 12. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.

Inwiefern ein sechsstreifiger Ausbau der BAB 46 im gesamten Verlauf erfolgen wird, kann
von hier aus nicht beurteilt werden. Unserer Kenntnis nach ist der sechsstreifige Ausbau der
A 46 nicht Bestandteil des Bundesverkehrswegeplans. Somit ist von einer kurz- bis mittelfris-
tigen Realisierung nicht auszugehen.

Zu 13. Anwohner

13. Stellungnahme (Verkehrsaufkommen Kreisverkehr)

Der Anwohner (Kreisverkehr Schmiedestr./Mollenkotten) fragt, ob tatséchlich 12.000 Kfz/tgl.
im Kreisverkehr die Tangente Schmiedestr./Mollenkotten passieren wirden.

Dieser fragt weiterhin nach Ersatz-Park+Ride-Stellplatzen, wenn durch den geplanten By-
pass bestehende Park+Ride-Stellplatze entfallen.

Des Weiteren beflirchtet er eine noch starkere Verkehrsbelastung infolge der Bypasse des
Kreisverkehrs mit raumlich groRerer Nahe zu seinem Geschaftshaus, was geschéaftsschadi-
gend sei, insbesondere durch die gednderte Verkehrsfihrung (Linkseinbiegen auf Schmie-
destralRe kinftig nicht mehr maglich).

Auch der Verkehrsfluss von der Shell-Tankstelle nach links in die Wittener Stral3e wird nach
dem vorgestellten Verkehrskonzept kiinftig wegen der geplanten 2 Fahrspuren nicht mehr
maoglich sein.

Fazit misse sein, dass nur IKEA angesiedelt werden wirde, aber ohne Fachmarkte.

Zu 13. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt. Die Hinweise werden
beantwortet.

Im Rahmen der Entwurfsplanung wurde eine Optimierung der Park+Ride-Stellplatze durch-
gefuhrt. Es werden somit auch weiterhin Park+Ride-Stellplatze im Bereich Mollenkotten zur
Verfiigung stehen. Die Verkehrsfihrung befindet sich derzeit in der finalen Anpassung im
Rahmen der Entwurfsplanung. Die Shell-Tankstelle im Bereich der Wittener StralRe kann
auch weiterhin aus allen Richtungen ab- und angefahren werden. Die zuséatzlichen Ver-
kehrsbelastungen im Bereich des Kreisverkehrs Mollenkotten kénnen dem Verkehrsgutach-
ten entnommen werden.
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Zu 14. Anwohner
14. Stellungnahme

Der Anwohner fragt nach Auswirkungen im Offentlichen Stral3ennetz bei Umleitungen infolge
Staus auf der Autobahn.

Zu 14. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.

Umleitungen im 6ffentlichen Stral3ennetz infolge von Staus auf der Autobahn, die zu Auswir-
kungen auf den nachgeordneten Straf3en fuhren, kdnnen zur Genehmigung derartiger Maf3-
nahmen nicht bertcksichtigt werden. Die Behinderungen im Bereich der Autobahnen fiihren
jedoch nur zeitweise zu erheblichen Verlagerungen auf das nachgeordnete Netz. Sie kénnen
sowohl mit als auch ohne Realisierung des FMZ nicht ausgeschlossen werden.

Zu 15. Anwohner
15. Stellungnahme (Verkehrsplanung)

Ein Blrger fragt, ob die geanderte Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit eines klnftigen
Umbaus des Autobahnkreuzes Wuppertal Nord bericksichtigt sei.

Zu 15. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.

Die Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit wird im Verkehrsgutachten behandelt. Da zum
derzeitigem Zeitpunkt weder der Zeithorizont feststeht an dem mit einem Umbau begonnen
wird, bzw. nicht abschlieRend vom Land Nordrhein-Westfalen mit dem Bund naher geklart
wurde, ob und wie das Autobahnkreuz Nord definitiv umgebaut wird, ist zu diesem Zeitpunkt
eine Aussage zur geanderten Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit nicht mdglich. Es ist je-
doch davon auszugehen, dass auch im Falle des Umbaus wahrend der Bauzeit eine mog-
lichst hohe Leistungsfahigkeit im Bereich des Kreuzes Wuppertal-Nord aufrecht erhalten
bleibt.

Zu 16. Anwohner
16. Stellungnahme (Standort)

Ein Anwohner fragt, ob nicht die verkehrlichen Probleme fir IKEA so grol3 seien, dass es fur
IKEA an der Zeit sei, den Standort fallen zu lassen.

Zu 16. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.

Aus verkehrsgutachterlicher Sicht werden keine verkehrlichen Probleme auftreten, die zu
mafgeblichen Behinderungen des fachmarktbezogenen Einkaufszentrums, bzw. fur das
nachgeordnete Verkehrsnetz im Zuge der L 58 / Schmiedestral3e / Wittener Straf3e und auch
im Bereich Mollenkotten fihren werden.

Zu 17. Anwohner

17. Stellungnahme (Allgemeines)
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Ein Anwohner erklart, als Rentner im Stau auch ruhig mal warten zu kénnen, befiirchtet aber
bei Umsetzung des Planungsvorhabens fur alle Anwohner ein ,blaues Wunder*.

Zu 17. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Ergebnisse der Leistungsfahigkeitsberechnungen sowie der Verkehrsverteilung haben erge-
ben, dass bei Umsetzung des Planungsvorhabens keine maRgeblichen Behinderungen im
Verkehrsnetz zu erwarten sein werden. Die MaRnahme und Planung wurde zwischenzeitlich
mit den Tragern offentlicher Belange und insbesondere Strallen-NRW abgestimmt. Zu den
Beurteilungen der Leistungsfahigkeit und der Verkehrsqualitat der Knotenpunkte und der
Strecken wird auf das Verkehrsgutachten verwiesen.

Zu 18. Anwohner
18. Stellungnahme (Standort)

Ein weiterer Burger kann das Ansiedlungsvorhaben IKEA nicht nachvollziehen, zumal die
Wouppertaler in 20 Minuten den Standort IKEA Disseldorf oder in 25 Minuten IKEA Dortmund
erreichen kénnen, ebenso Essen oder Kaln.

Zu 18. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Kinftig kdnnten derartige Anfahrten flr die Wuppertaler entfallen.

Zu 19. Anwohner

18. Stellungnahme (Allgemeines)

Die Anwohnerin der Schmiedestral3e driickt Ihre Freude zum Ansiedlungsvorhaben IKEA im
Hinblick auf Stadtentwicklung und Arbeitsplatzbeschaffung aus.

Zu 19. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Zu 20. Anwohner

20. Stellungnahme (Allgemeines)

Die Anwohnerin des Wohngebietes Erlenrode gibt zu bedenken, kunftig anstatt auf Wald auf
ein blaues IKEA Einrichtungshaus sehen zu mussen.

Die Rednerin fragt, wo die erhoffte Kaufkraft wohl herkdme. Sie schlagt vor, die Stadt Wup-
pertal abzustrafen und mit einem Fertighaus in die Nachbarkommune Sprockhdvel umzusie-
deln. Letztlich wird gefragt, ob IKEA auch ohne zuséatzlichen Kaufpark nach Wuppertal kdme.

Zu 20. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden beantwortet.

Grof¥flachige Feldgehdlzpflanzungen bieten bereits nach kurzer Entwicklungsphase die
Funktion eines Sichtschutzes aus 0Ostlicher Richtung. Der entlang der sudostlichen Grund-
stiicksgrenze entstehende 10 m breite Waldrand wird mit der Anlage von Teichanlagen auf-
gewertet und fungiert auch als Sichtschutz.

Der Vorhabentrager betreibt das Vorhaben nur als FEZ.
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Zu 21. Wahlergemeinschaft

21. Stellungnahme (Verkehrsplanung)

Der Vertreter der Wéahlergemeinschaft verweist auf das nicht endausgebaute BAB-Kreuz
Wuppertal Nord und bereits heutige Staus in diesem Bereich und bittet um néhere Erlaute-
rungen.

Zu 21. Beschlussvorschlag:

Die Verkehrsfihrung wéahrend der Bauzeit wird im Verkehrsgutachten behandelt. Da zum
derzeitigem Zeitpunkt weder der Zeithorizont feststeht an dem mit einem Umbau begonnen
wird, bzw. nicht abschlieRend vom Land Nordrhein-Westfalen mit dem Bund naher geklart
wurde, ob und wie das Autobahnkreuz Nord definitiv umgebaut wird, ist zu diesem Zeitpunkt
eine Aussage zur geanderten Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit nicht mdglich. Es ist je-
doch davon auszugehen, dass auch im Falle des Umbaus wahrend der Bauzeit eine mdg-
lichst hohe Leistungsfahigkeit im Bereich des Kreuzes Wuppertal Nord aufrecht erhalten
bleibt.

Zu 22. leben wuppertal-nord e.V.

22. Stellungnahme (Planungsablauf, Verkehrsaufkommen)

Eine Anwohnerin und stellvertretende Vorsitzende des Vereins leben wuppertal-nord e.V.
beanstandet die Informationspolitik der Stadt, zumal seit 2007 Gesprache mit IKEA geflhrt
wurden und 2008 noch der Vertrag der Fertighausausstellung verlangert wurde ohne kinfti-
ge Folgenutzungen seitens der Stadt, dem Pachter offenzulegen, der ansonsten wohl das
Gelande auch erworben hatte.

Weiterhin wird bzgl. des Verkehrsaufkommens weiter zu bedenken gegeben, dass sie heute
von der A 46 kommend auf der Schmiedestral3e 3 Minuten bis zum Knotenpunkt Eichenhofer
Weg bendtigt hatte. Aufgrund dieser Erfahrungen ist es fir sie unvorstellbar, wie bei wesent-
lichen Mehrverkehren die Leistungsfahigkeit des Verkehrs erreicht werden soll.

Zur Ankindigung vom 21.03.2012, die Prasentation der GMA im Internet nachzulesen, hat
die Anwohnerin anzumerken, dass dies bis heute noch nicht méglich gewesen sei.

Zu 22. Beschlussvorschlag:

Durch die Anlage von Bypéassen im Bereich Mollenkotten und zusétzlichen Fahrstreifen an
den jeweiligen Knotenpunkten, insbesondere an den Zufahrten zur BAB 46, wird maf3geblich
eine Verbesserung der Leistungsfahigkeit und Verkehrsqualitat erreicht, die zu einer deutlich
harmonischeren Abwicklung der Verkehrsstrome fiihren wird.

Die Einstellung der Unterlagen in das Internet erfolgte noch am selben Tag.

Zu 23. Bezirksvertreter

23. Stellungnahme (Emissionen, Verkehrsplanung)

Der Bezirksvertreter kritisiert die zu erwartenden Umweltbelastungen durch 2 Mio. zuséatzli-
che Fahrzeuge/Jahr und dass als Abhilfemafinahme eine Larmschutzwand nicht ausrei-
chend sei.
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AulRerdem erlautert er die Topographie von Wuppertal und das es schwierig sei, bei Glatteis
bis zur Autobahnanschlussstelle hochzufahren.

Er empfiehlt den Bau von 3 Turbokreiseln, die auch den Schwerlastverkehr mit abwickeln
kénnen. Bereits jetzt sei auch als FuRganger ein Queren der Wittener StralRe zwischen 16.00
und 18.00 Uhr kaum maglich.

Zu 23. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt. Der Anregung wird
nicht gefolgt.

Zu den Umweltbelastungen wurden sowohl eine Larm- als auch eine Schadstoffuntersu-
chung durch die entsprechenden Fachplaner durchgefiihrt. Auf diese wird verwiesen. Wéh-
rend der Offnungszeiten des fachmarktbezogenen Einkaufszentrums und der maRgeblichen
Verkehrsbelastungen ist nicht davon auszugehen, dass insbesondere im nachmittaglichen
Zeitbereich Glatteis auf der Schmiedestraf3e und der Wittener Straf3e im Winter vorliegen
wird. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die Stadt Wuppertal, bzw. der jeweilige Stra-
Renbaulasttrager seiner Streupflicht nachkommt, so dass wéahrend der maRgeblichen Off-
nungszeiten keine nennenswerte Beeintrachtigung durch Glatteis zu erwarten sein wird. Die
Anlage von Turbokreisverkehren wurde im Rahmen der Bearbeitung geprift und als nicht
realisierbar eingestuft. AuRerdem ist es im Bereich von Turbokreisverkehren nicht méglich
als Ful3ganger zweistreifige Zu- und Ausfahrten zu queren.
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C. Thema ,Umweltbelange” (19.04.2012)

Zu 1l. BUND-Vertreter
1. Stellungnahme (Amphibien)

Bedenken: Der Stellungnehmende weist auf Probleme mit den Amphibien bei Verlust derer
Laichgewasser im Plangebiet hin. Es gabe keine ausreichend gro3en Gewasser zur Auf-
nahme der verdrangten Erdkrétenpopulation und generell stelle sich fur ihn die Frage, ob der
Standort fir das Ansiedlungsvorhaben im Hinblick auf die zu erwartenden Umweltprobleme
Uberhaupt realisierbar sei.

Es wird auf das mogliche Vorkommen von Geburtshelferkrote, Kammmolch und Feuersala-
mander verwiesen, welches zu untersuchen sei.

Darlber hinaus stelle sich die Frage, inwieweit die Niederschlagswasserableitung in die Mei-
ne Uberhaupt mit der europaischen Wasserrahmenrichtlinie zusammenpasst, da ein Ver-
schlechterungsgebot fir Gewasser ausgeschlossen werden misse, die Meine aber im Un-
terlauf Bachschwinden aufweise.

Ferner fuhrt der Vertreter des BUND an, dass Erdkréten in Wuppertal nicht umsiedelbar sei-
en, sondern eher an Laichverhéartung sterben wirden. Die Griinanlagen auf dem Grundstick
seien denkbar ungeeignet zur Aufnahme von Ersatzgewassern.

Es wird nach der Belastung der Schmiedestraf3e mit Luftschadstoffen gefragt und nach dem
raumlichen Untersuchungsumfang der Luftschadstoffe. Es wird angeregt auch das weiter
sudlich befindliche Stadtgebiet mit zu untersuchen.

Zu 1. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt Der Hinweis wird zur
Kenntnis genommen. Der Anregung wird nicht gefolgt

Es ist zu beachten, dass das Verfahren zu diesem Zeitpunkt erst angelaufen ist und die ar-
tenschutzrechtlichen Untersuchungen noch langst nicht abgeschlossen waren. Die Untersu-
chung umfassten eine ausfihrliche Kartierung der Tiergruppe Amphibien. Bei der unter-
schiedlichen Gewichtung dieses Vorhabens in der Betrachtung der unterschiedlichen Inte-
ressengruppen ist zu beachten, dass eine Einordnung der Planungsinhalte in das Bau-,
Landschafts- und Artenschutzrecht vorzunehmen ist. Das Ergebnis dieser Prifung war, dass
ein solches Vorhaben mdglich ist.

Bezlglich des Vorhandenseins von Quellen und Gewdassern ist hach der Ersteinschatzungen
nicht davon auszugehen, dass auf dem Gelande Quellen / Gewasser vorhanden sind. Diese
Einschatzung konnte im Laufe der hydrogeologischen Untersuchungen erhartet werden. Ein
Verstol? gegen die Vorschriften der Wasserrahmenrichtlinie liegt bei dem Vorhandensein von
Wasseraustritten und Abflissen nicht vor.

Durch das mit der Unteren Landschaftsbehérde abgestimmte Amphibienkonzept (findet sich
im Anhang des Abschlussberichtes — Nov. 2012) ist sichergestellt, dass keine Verbotstatbe-
stdnde im Sinne des BNatSchG auftreten. Der Bezug ist die genannte Umsiedlungsaktion
(Scharpernacken-Population/Erbschld). Durch Monitoring der Biologischen Station Untere
Waupper bis ins Jahr 2012 ist belegt, dass sie erfolgreich verlaufen ist. Basierend auf diesen
Ergebnissen orientiert sich das erarbeitete Amphibienkonzept an dem dort praktizierten Um-
siedlungsverfahren.

Es wird auf den festgelegten Untersuchungsraum entsprechend den Ergebnissen des
Scopingtermins verwiesen. Die gesamte Wohnbebauung westlich der Schmiedestral3e sei im
Untersuchungsraum enthalten. Eine derart weitgehende Untersuchung wie die Miteinbezie-
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hung der weiter stdlich gelegenen Stadtteile ist nur zweckméaRig, wenn eine kinftige Durch-
luftung sicher zu stellen ist, was im vorliegenden Fall aber nicht zu erwarten ist.

Zu 2. Anwohnerin / Grinen-Abgeordnete

2. Stellungnahme (Amphibien)

Hinweis: Eine Anwohnerin (Stadtverordnete der Grinen) bemerkt, dass die Gutachten ja
noch nicht fertig seien, bereits aber jetzt die Entwasserungskonzeption erlautert werden soll-
te. Dies auch vor dem Hintergrund der topographischen Lage und der geplanten Waldum-
wandlung.

Zu 2. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist wegen des nur sehr gering wasserwegigen
Baugrundes auszuschlie3en. Vielmehr soll das Wasser beim Grundstick zuriickgehalten
und gedrosselt entweder an die Kanalisation oder an die Meine abgegeben werden.

Zu 3. Anwohner

3. Stellungnahme (Feinstaube)

Anregung: Ein weiterer Anwohner halt den Untersuchungsraum fir Feinstaube fur zu klein
gefasst.

Zu 3. Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt.

Der Untersuchungsumfang des Luftschadstoffgutachtens, das auch den Feinstaub
(PM10/2.5) enthalt, wurde nach anerkannten Standards festgelegt und erstellt. Dabei werden
die gemal dem Verkehrsgutachten prognostizierten Verkehrsmengen zu dem bereits vor-
handenen Verkehr addiert und mithilfe eines Berechnungsmodells bilanziert. Daraufhin er-
folgt eine Einordnung und Bewertung der gewonnenen Daten. Ein Untersuchungszeitraum
ist somit nicht Bestandteil dieses Gutachtens.

Zu 4. Anwohnerin aus Erlenrode

4. Stellungnahme (Teich)

Anregung: Die Teichanlage auf dem Gelénde sollte erhalten werden. Es wird zuséatzlich ge-
fragt, ob der Teich bei der Existenz von Quellen erhalten bliebe.

Zu 4. Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt.

Das RRB mittig auf dem Grundstick kann aus Platzgrinden nicht beibehalten werden.
Gleichwohl ist aber ein Ersatzteich im sudlichen Grundstiicksbereich, auch zur Aufnahme
von Niederschlagswasser vorgesehen. Nach den Ersteinschatzungen war davon nicht aus-
zugehen, dass auf dem Gelande Quellen vorhanden sind. Diese Einschatzung konnte im
Laufe der hydrogeologischen Untersuchungen erhértet werden.

Zu 5. Anwohnerin

5. Stellungnahme (Emissionen)

Hinweis: Ein Anwohner fragt im Hinblick auf die geplante Reduzierung von Emissionen, ob
tatséchlich 80 % der 2 Mio. IKEA-Besucher uber die Autobahn anreisen wirden.

Zu 5. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.
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Die vom Vorhabentrager erwahnten Verkehrsreduzierungen beziehen sich allein auf die
Wuppertaler Bewohner, da diese kinftig kiirzere Fahrwege hétten und nicht mehr nach Dus-
seldorf, Dortmund oder Essen flihren.

Zu 6. Anwohnerin

6. Stellungnahme (Gutachten)

Anregung: Eine Anwohnerin fragt, worauf sich die erwéhnten Entlastungen anderer IKEA
Standorte, wie Essen, Dusseldorf oder Dortmund beziehen.

Zu 6. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.

Die zu entlastenden Standorte haben ihre Kapazitaten hinsichtlich Lagerkapazitaten und
Verkaufsflachenausschopfung sowie Kundenaufkommen erreicht. Die bestehenden Standor-
te werden durch einen Neustandort, also in vielerlei Hinsicht entlastet.

Zu 7. Anwohnerin

7. Stellungnahme (Verfahren, Hydrologie)

Eine weitere Anwohnerin bezweifelt im Hinblick auf die vorgestellten Zwischenergebnisse zu
den Umweltbelangen das ergebnisoffene Verfahren. Fledermause seien nur einzeln gesich-
tet und gerade die Quellbereiche seien starker zu untersuchen. Die Anwohnerin Ubergibt
hierzu eine Untersuchung des Biiros Lana.plan, in Auftrag gegeben von leben wuppertal-
nord e.V. aus Juni 2010.

Zu 7. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.

Das Ubergebene Gutachten wurde Uberprft, die Tiergruppe Fledermause wurde vom Arten-
schutzgutachter intensiv kartiert. Zum Zeitpunkt der Blrgerversammlung gab es jedoch nur
Zwischenergebnisse, die Uber die Vegetationsperiode hinweg erganzt wurden.

Zu 8. Anwohnerin

8. Stellungnahme (Bohrungen, Siefen)

Hinweis: Die Anwohnerin verweist auf fontédneartige Wasseraustritte bei den kirzlich vorge-
nommenen Bohrungen des Buros IGW, was ja wohl auf Quellwasser deute. Es handele sich
nicht um Oberflachenwasser. Die Anwohnerin fragt ergdnzend, inwieweit das Planungsvor-
haben sich auch auf die Erlenroder Siefen im Siden auswirken kdnne, wenn grof3flachig
Versiegelungen durchgefiihrt werden.

Zu 8. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.

Das dort mit Untersuchungen beauftragte Biro IGW bestatigt diese Wasseraustritte. Es han-
delt sich jedoch nicht um Quellwasser, sondern um mitgebrachtes Spllwasser zum Bohren
im Fels. Es sind auch Pegel zur Beobachtung von Grundwasser eingebracht werden.

Es ist Stauwasser bis 1,50 — 2,00 m Tiefe festgestellt worden, da der Untergrund wasserun-
durchléssig ist.

Bei 10 m tief eingebrachten Pegeln ist auch innerhalb von 2 Wochen noch kein Wiederan-
stieg von Wasser auf den urspringlichen Stand festzustellen, woraus die geringe Ergiebig-
keit des oberflachennahen Untergrundes ersichtlich wird.
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Es wird erlautert, dass der Eichenhofer Weg die Wasserscheide darstellt. Von der Gelande-
topographie her durfte den Erlenroder Siefen auch kiinftig ausreichend Wasser zufliel3en.

Fur den Meinebach stellt sich die Situation anders dar, die Entwasserung von Teilflachen in
den Bach wird aber noch gepruft.

Zu 9. Anwohner

9. Stellungnahme (Amphibien)

Ein Stellungnehmender erlautert sein vor 6 Jahren angedachtes Vorhaben zur Aufstauung
von Wasserflachen zum Schutz von Amphibien im Unterlauf der Meine. Dieses Vorhaben sei
ihm dann unter Strafandrohung verboten worden. Interessant fir das heutige Bauvorhaben
sei jedoch seine Erfahrung mit sintflutartigen Wassermengen von einigen 1.000 m3/h und im
konkreten Fall, wie bei Schneeschmelze im Winter mit Salzwasser umgegangen wirde. Bei
einer Ableitung in den Meinebach fuhre dies zu einer 6kologischen Katastrophe.

Zu 9. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.

Es wurde erlautert, dass die Verkehrsflachen grundsatzlich geraumt werden missen, anfal-
lendes Schmelzwasser aber nur durch entsprechende Vorbehandlung in die Meine abgelei-
tet werden wird. Im Ubrigen ist auch die Einleitung von Teilflachen in die 6ffentliche Kanalisa-
tion geplant.

Zu 10. Anwohner
10. Stellungnahme (Stellflachen)

Anregung: Ein Anwohner fragt nach der Mdoglichkeit eines 3-geschossigen Parkdecks, um
so in den Waldbereich nicht eingreifen zu missen. Es wird gefragt, inwieweit die Gebaude-
komplexe 6kologisch gestaltet werden.

Zu 10. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.

Es wird darauf hingewiesen, bei einer 3-geschossigen Parkdeckbebauung tiefer in den Un-
tergrund bauen zu missen, was an diesem Standort problematisch ist.

Die Stellplatzsituation ist aber in der Offentlichkeit immer schon 2-geschossig publiziert wor-
den. In diesem Zusammenhang ist die Hohenlage der verschiedenen Parkebenen zu beach-
ten.

In dem Zusammenhang der 6kologischen Gestaltung der Gebadudekomplexe wird der Ein-
satz von erneuerbaren Energien (Holzpellets, Erdwarme) geprift. Solarenergienutzung sei in
Wauppertal allerdings nicht sinnvoll.

Zu 11. Anwohner / Anwohnerin

11. Stellungnahme (Stellflachen, Begriinung)

Hinweis: Ein weiterer Anwohner stellt einen Vergleich mit einem grofRen Einkaufszentrum in
Elbersfeld und integriertem Parkhaus her.

Es sei unverstandlich, warum dies nicht auch bei IKEA und dem FMZ mdglich sei. Schliel3-
lich handele es sich um funktionale Baukdrper, die ja noch begriint werden kénnten.
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Ferner vermisst der Redner den Hinweis auf das Mitte der 90er Jahre erarbeitete Klimagut-
achten und regt eine Dachbegriinung in diesem Zusammenhang an.

Auch die Solarenergienutzung sei an diesem exponierten Standort durchaus vorstellbar.

Eine weitere Anwohnerin fragt danach, ob es denn nicht mdglich sei, den Neubau analog zu
dem Bauvorhaben IKEA HH-Altona anstelle einer Planung auf der ,griinen Wiese" vorzu-
nehmen.

Zu 11. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden beantwortet.

Grundsatzlich ist zu beachten, dass hier nicht auf der ,griinen Wiese", sondern ein bereits
festgesetztes Gewerbegebiet Uberplant wird.

Die Hinweise werden an sonsten bei der weiteren Planung beachtet.

Die Innenstadtansiedlung befindet sich auch bei der Firma IKEA noch weltweit in der Pilot-
phase fir eine Metropolregion. Wuppertal ist mit 360.000 Einwohnern aber nicht mit der Met-
ropolregion Hamburg vergleichbar. Zudem soll im Hamburg kein fachmarktbezogenes Ein-
kaufszentrum entstehen.

Zu 12. Anwohnerin

12. Stellungnahme (Regenerative Energien)

Anregung: Ein Anwohner berichtet von den positiven Erfahrungen mit seiner
Photovoltaikanlage auf seinem Eigenheim in Erlenrode. An den Vorhabentrager gewandt,
reklamiert der Redner die Unstimmigkeiten des Projektes, insbesondere die Einschétzung
zur Solarenergienutzung.

Zu 12. Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt.

Es wird auf 9 siiddeutsche Standorte des Vorhabentragers verwiesen, an denen Photovoltaik
genutzt wird. Es wird eine weitergehende Untersuchung auch fiir Wuppertal zugesichert,
aber auch ein Blockheizkraftwerk sei denkbar.

Zu 13. Anwohner
13. Stellungnahme (Abgase)

Hinweis: Der Anwohner doziert aus dem Kyotoprotokoll Gber die Schadlichkeit von Gasen,
die aus Explosionen von Kfz-Motoren entstehen und auch von Pflanzen nicht aufgenommen
und in Sauerstoff umgewandelt werden kénnten.

Der Redner weist auf die Gefahren durch diese Art von Gasen auf Umwelt und menschliche
Gesundheit hin und fragt, inwieweit die Anwohner aber insbesondere ein benachbarter Kin-
dergarten, der im Abgasstrom lage, geschutzt werden kdénnen.

Zu 13. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.

Hierzu wurde ein Luftschadstoffgutachten in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse werden im
Zuge des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens vorgestellt.

Zu 14. Anwohner
14. Stellungnahme (Standort)
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Eine Anwohnerin erklart, dass es eine Blrger AG-Genossenschaft zur Photovoltaiknutzung
gabe, die bereits das betroffene Plangebiet fiir geeignet halten wirde.

Zum Standort selbst sei auszufiihren, dass dieser noch sehr viele Hirden birge, letztlich
auch zum Thema ,Einzelhandel“.

Darlber hinaus gabe es die Verkehrsproblematik und hier hebt die Rednerin besonders die
engen StralRenquerschnitte in ndherer Umgebung hervor. Hinzu kdmen die heute vorgestell-
ten Umweltbelange.

Insgesamt scheine der Standort fraglich und es wird von ihr auf das verfugbare Metrogelan-
de als besser geeignet verwiesen, was zudem eine bessere Anbindung an den OPNV hétte.

Die Rednerin erkléart, der Metrostandort hatte 55.000 m2. Bei 2-geschossiger Bebauung ent-
sprache dies doch auch 110.000 m2 Grundstlicksgrofie.

Zu 14. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Der Vorhabentréger erklart den angesprochenen Alternativstandort zu kennen, der jedoch fir
das Bauvorhaben flachenmaliig zu klein sei. Die weiteren Hinweise werden fir die weitere
Planung zur Kenntnis genommen.

Zu 15. Rednerin
15. Stellungnahme (Artenschutz)

Eine Rednerin kommt nochmals auf den Artenschutz zu sprechen und auf ein erwartetes er-
gebnisoffenes Verfahren. Sie hétte den Eindruck, die Gutachter hatten fur alle Unwagbarkei-
ten des Grundstlicks bereits Losungen und samtliche Eingriffe seien nicht so tragisch.

Dies gelte sowohl fur den benachbarten Mausebussard, die Amphibien, die Fledermause,
den alten Baumbestand, die Quellgebiete und die Topographie.

Zu 15. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beantwortet.

Im anstehenden Bauleitplanverfahren missen samtliche Belange behandelt werden. Es
werde dabei nichts wegdiskutiert, sondern es finden alle Belange Beriicksichtigung.

Zur moglichen Belassung des bestehenden Teiches wird ergénzt, dass technisch ein Erhalt
maoglich, dies aber nicht sinnvoll sei, da dieser keine o6kologischen oder gestalterischen
Funktionen aufgrund der einengenden Bebauung durch das fachmarktbezogene Einkaufs-
zentrum und das Parkdeck hétte.

Zu 16. Rednerin
16. Stellungnahme (Teich)

Hinweis: Die Rednerin fragt erneut, ob ein Erhalt des Teiches technisch machbar wére.
Zu 16. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden beantwortet

Der Erhalt des Teiches ist machbar, jedoch ist dies zur Ausnutzung des Grundstiicks nicht
sinnvoll.

Zu 17. Redner
17. Stellungnahme (Tiefgarage)
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Ein Redner fragt, ob auch der Bau einer Tiefgarage mdglich ware.
Zu 17. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden beantwortet

Der Vorhabentrager antwortet, dass eine Tiefgarage zwar mdglich, aber auch sehr kostenin-
tensiv sein wirde und das geplante Parkdeck bereits Funktionen einer Tiefgarage tbernah-
me.

Zu 18. Teilnehmerin

18. Stellungnahme (Umgang mit Anregungen)
Eine Teilnehmerin fragt, was mit dem heute geauf3erten Anregungen geschehe.
Zu 18. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden beantwortet

Es wird erlautert, dass von den bisherigen 3 Veranstaltungen Niederschriften angefertigt und
im weiteren Verfahren bericksichtigt werden.

Zu 19. Teilnehmerin

19. Stellungnahme (Quelle Meinebach)
Eine weitere Sprecherin fragt, ob die Quelle des Meinebaches gepruft wird
Zu 19. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden beantwortet

Das Vorhandensein einer Quelle des Meinebachs wurde zum damaligen Zeitpunkt geprift
und in die fachlichen Bewertungen mit aufgenommen.
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Anlage 1b Abwagung der eingegangenen Stellungnahmen zur Offenlegung (8 3
Abs. 2 BauGB) in der Zeit vom 24.09.2012 - 26.10.2012 (einschlieflich)

Inhalt:

A. Wortgleiche Stellungnahmen S. 79
B. Nachbargemeinden und Landkreise S.85
C. Uberoértliche Trager S. 99
D. Ortsansassige Trager S. 103
E. Sonstige Verbande, Vereine und Interessengruppen S. 106
F. Anwohnerschreiben S. 124

A. Wortgleiche Stellungnahmen

Zu 1.A bis 1.H Verschiedene Stellungnehmende

1.A bis 1.H: Die Stellungnahmen folgender Trager 6ffentlicher Belange (auch Uberdrtliche
Trager) sind im Wesentlichen wortgleich und werden daher zusammengefasst abgewogen:

M.
V.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XIL.

IHK Mittleres Ruhrgebiet v. 23.10.2012 (Eingang: 30.10.2012)
Siudwestfalische Industrie- und Handelskammer zu Hagen v. 12.10. 2012
(Eingang: 18.10.2012)

Regionalverband Ruhr v. 15.10.2012 (Eingang:31.10.2012)
Stadt Witten v. 19.10.2012 (Eingang: 24.10.2012)

Stadt Herdecke v. 31.10 2012 (Eingang:25.10.2012)

Stadt Sprockhovel v. 30.10.2012 (Eingang: 05.11.2012) (ab S. 4)
Stadt Gevelsberg v. 25.10.2012 (Eingang: 31.10.2012) (ab S. 4)
Stadt Ennepetal v. 24.10.2012 (Eingang: 29.10.2012) (ab S. 1)
Stadt Wetter v. 15.10.2012 (Eingang: 30.10.2012)
Ennepe-Ruhr-Kreis v. 25.10.2012 (Eingang: 26.10.2012)

Stadt Hattingen v. 23.10.2012 (Eingang: 31.10.2012)

Stadt Schwelm v. 23.10.2012 (Eingang: 26.10.2012)

1.A Stellungnahme (Art der baulichen Nutzung)
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Erhebliche Bedenken, da der vorgesehene Planinhalt nicht korrekt entnommen werden
kann. Die Bauflache wird als SO dargestellt, jedoch in Abschnitt 5.2 der Begriindung als
Sonderbauflache (S) bezeichnet. Aufgrund des unterschiedlich groRen Entwicklungsspiel-
raums der unterschiedlichen Kategorien bedarf es einer eindeutigen Festlegung in der FNP-
Anderung, was nicht gegeben ist. Die damit verbundene Anderung des Planinhaltes erfordert
eine erneute Beteiligung.

Zu 1.A Beschlussvorschlag: Den Anregungen wird zum Teil gefolgt.

Die Flache wird unter Konkretisierung der besonderen Art der baulichen Nutzung auch im
Planteil als Sondergebiet (SO) dargestellt.

1.B Stellungnahme (Darstellung der Zweckbestimmung)

Weiterhin sei die Zweckbestimmung zu unkonkret. So standen die Begriffe groRflachiger
Einzelhandel und Einkaufszentrum widersprichlich nebeneinander, diese bezeichnen jedoch
durchaus unterschiedliche Nutzungsarten. Die Forderung nach einer Anderung und einer er-
neuten Beteiligung wird wiederholt.

Zu 1.B Beschlussvorschlag: Den Anregungen wird gefolgt.

Die 49. Anderung des Flachennutzungsplans ,Dreigrenzen” dient der Ansiedlung eines
fachmarktbezogenen Einkaufszentrums (FEZ).

1.C Stellungnahme (sortimentsbezogene Konkretisierung)

Es fehle die Darstellung der maximalen Verkaufsflachen. Dies wird, wie vorher, mit einem
Gerichtsurteil zu einem ahnlichen Fall belegt, da es Nutzungskonflikte gibt und die Festle-
gung dieser Flachen die Losung zu diesem Konflikt darstelle.

Zu 1.C Beschlussvorschlag: Den Anregungen wird gefolgt.

Das nach den Darstellungen des Flachennutzungsplans zulassige fachmarktbezogene Ein-
kaufszentrum weist eine Verkaufsfliche von max. 45.050 m? auf. Auf insgesamt (nur)
4.475 m2 der Verkaufsflache dirfen zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente gem.
Wouppertaler Sortimentsliste vom 17.12.2012 angeboten werden.

1.D Stellungnahme (regionalplanerische Vereinbarkeit)

Das Vorhaben sei mit den Zielen der Raumordnung nicht vereinbar, die Argumentation eine
Tauschung. Die aufgefihrten Sortimente mit zentrenrelevanten Sortimenten seien offensicht-
lich keine Randsortimente eines Mobelhauses. Es wird darauf verwiesen, dass es sich hier
eindeutig um Kernsortimente der dort im Einkaufszentrum zugelassenen Einzelhandelsbe-
triebe handeln misse. Dies ist mit der Regionalplanvorgabe nicht vereinbar. Durch die
Falschbezeichnung zeige sich hingegen, dass die Stadt Wuppertal die Planung auch in Er-
kenntnis ihrer Rechtswidrigkeit unbedingt umsetzen will. Es wird die Einstellung der Planung
gefordert.

Zu 1.D Beschlussvorschlag: Der Anregung wird zum Teil gefolgt.

Zu beachten bzw. berlcksichtigen sind in diesem Zusammenhang auch die Ziele und
Grundsatze des GEP, vgl. Kapitel 1.2 des GEP. Hiernach dirfen Gebiete fur Einkaufszen-
tren, groRflachige Einzelhandelsbetriebe und sonstige Handelsbetriebe im Sinne von § 11
Abs. 3 BauNVO nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) geplant werden. Daruber hin-
aus ist im GEP bestimmt, dass ein Vorhaben der zentralortlichen Versorgungsfunktion ent-
spricht, wenn die Kaufkraftbindung der zu erwartenden Nutzung den Versorgungsbereich
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des Standortes nicht wesentlich Uberschreitet. Einkaufszentren und groR3flachige Einzelhan-
delsbetriebe, insbesondere mit zentrenrelevanten Sortimenten, sind schlie8lich den bauleit-
planerisch dargestellten Siedlungsschwerpunkten raumlich und funktional zuzuordnen.

Mit der 8. Anderung des GEP fiir den Regierungsbezirk Diisseldorf wurde der Bereich um
die Autobahnauffahrt Wuppertal-Oberbarmen zur BAB A46 als Allgemeiner Siedlungsbereich
festgelegt. Sudlich grenzt der Bereich fiir Gewerbe und Industrie (GIB) an. Die beabsichtigte
Darstellung eines sonstigen Sondergebietes fir ein fachmarktbezogenes Einkaufszentrum ist
an diesem Standort daher regionalplanerisch zulassig.

Soweit im GEP bestimmt ist, dass ein Vorhaben der zentral6rtlichen Versorgungsfunktion
entspricht, wenn die Kaufkraftbindung der zu erwartenden Nutzung den Versorgungsbereich
des Standortes nicht wesentlich tberschreitet (Kongruenzgebot) und Einkaufszentren und
grol3flachige Einzelhandelsbetriebe, insbesondere mit zentrenrelevanten Sortimenten, den
bauleitplanerisch dargestellten Siedlungsschwerpunkten raumlich und funktional zuzuordnen
sind (Integrationsgebot), entspricht dies den Formulierungen des § 24 Abs. 3 LEPro NRW
a.F. Jene Vorschrift ist unbestimmt und stellt somit kein Ziel der Raumordnung dar, weshalb
sie mit Gesetz vom 19.06.2007 aufgehoben wurde.

Auch die Vorgaben des GEP sind daher lediglich als Grundsatze der Raumordnung im
Rahmen der Bauleitplanung zu berticksichtigen. Insoweit ist zunachst von Bedeutung, dass
die Kaufkraft der Wohnbevélkerung in der Stadt Wuppertal gemaf der Auswirkungsanalyse
des Blros GMA [4] durch die Umsatzerwartung des Vorhabens nicht tberschritten wird. Der
zentraldrtlichen Versorgungsfunktion des Oberzentrums Wuppertal wird mit der beabsichtig-
ten Planung daher entsprochen.

Soweit sich der geplante Standort nicht innerhalb eines bauleitplanerisch dargestellten Sied-
lungsschwerpunktes befindet, steht dies der Planung nicht entgegen. Im Schwerpunkt (90,1
% der Gesamtverkaufsflaiche) weist das geplante fachmarktbezogene Einkaufszentrum nicht
zentrenrelevante Sortimente auf. Nach den Erlauterungen des GEP ist die geplante Darstel-
lung des Vorhabens auch auf3erhalb eines Siedlungsschwerpunktes ausnahmsweise zulas-
sig (vgl. Kapitel 1.2 des GEP — Ziel 4). Die Ansiedlung des geplanten Einkaufszentrums in-
nerhalb eines Siedlungsschwerpunktes ist schon wegen der angesichts der beabsichtigten
Sortimentsstruktur erforderlichen GrundstiicksgréRe ausgeschlossen. Darliber hinaus muss
der Standort — wie hier — verkehrlich gut erreichbar sein, was innerhalb zentraler Lagen re-
gelmalig ausgeschlossen ist, sodass das stadtebauliche Interesse einer Ansiedlung des
Vorhabens an dem geplanten Standort das Interesse an einer Zuordnung des Vorhabens zu
einem bauleitplanerisch dargestellten Siedlungsschwerpunkt Uberwiegt.

Die geplante Darstellung eines sonstigen Sondergebietes fir ein fachmarktbezogenes Ein-
kaufszentrums wird daher insgesamt als regionalplanerisch zuldssig bewertet.

Die Begriindung wird dahingehend abgeandert, dass auf die Bezeichnung der Sortimente als
Rand- und Kernsortimente, die geeignet ist, Missverstandnisse hervorzurufen, verzichtet wird
und der oben erlauterte Sachverhalt erganzt wird.

1.E Stellungnahme (Sachlicher Teilplan — Grof3flachige Einzelhandel)

Die in der Begrindung vertretene Auffassung von den in Aufstellung befindlichen Zielen der
Raumordnung, Zielbestimmung 2 und 3, sei gem. Vorstehendem falsch. Gem. des GMA-
Gutachtens zu diesem Bauleitplanverfahren sei zu entnehmen, dass 20,9 % der geplanten
Gesamtverkaufsflache auf zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente entfallen, was
aul3erhalb des Bereichs eines untergeordneten Sortimentes ist. Dies werde mit dem Um-
satzanteil dieser Sortimente im IKEA-Einrichtungshaus verdeutlicht. Die Randsortimente
stiinden in keinem funktionalen Zusammenhang mit den Kernsortimenten, was geman einem
zitierten Gerichtsurteil zu einem vergleichbaren Fall notwendig sei. Somit verfiige das IKEA-
Einrichtungshaus sowie die Fachmarkte Uber zentrenrelevante (Kern-)Sortimente, was ein-
deutig mit dem Ziel 2 des Sachlichen Teilplan — Grof3flachiger Einzelhandel — unvereinbar
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ist. Es wird bestritten, dass ein Einkaufszentrum mit einem hohen zentrenrelevanten Sorti-
mentsanteil mit der Argumentation hoher Kaufkraftverluste im Bereich Mdbel innerhalb Wup-
pertals begriindet werden kann.

Ziel 3 der in Aufstellung befindlichen Raumplanung sei ebenfalls anwendbar. Die Argumenta-
tion, dass es keine wesentlichen Beeintrachtigungen gibt, sei zirkular. Ziel 3 misse bei einer
Konkretisierung der Planung betrachtet werden.

Bzgl. des Ziels 5 der genannten Planung wiirde in der Begriindung ein Fehlverstédndnis des
Begriffs der Randsortimente bestehen, da hier sdmtliche zentrenrelevante Sortimente als
Randsortimente subsumiert sind. Dies ist nach vorgenannter Argumentation abwegig. Somit
ist das Vorhaben nicht mit den in Planung befindlichen Zielen der Raumordnung vereinbar.

Zu 1.E Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Diese Einschatzung der Unvertraglichkeit wird nicht geteilt. Im Einzelnen ist die beabsichtigte
Planung in Bezug auf die in Aufstellung befindlichen Ziele des LEP (E) wie folgt zu bewerten:

e Das geplante Vorhaben entspricht Ziel 1 des in Aufstellung befindlichen LEP (E), da
das Sondergebiet innerhalb eines regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Sied-
lungsbereiches (ASB) dargestellt wird.

e Ziele 2 und 3 des in Aufstellung befindlichen LEP (E) sind auf das geplante fach-
marktbezogene Einkaufszentrum nicht anwendbar. Die Differenzierung zwischen
Kern- und Randsortimenten, an die der LEP (E) insoweit ankntipft, ist innerhalb eines
Einkaufszentrums i.S.d. § 11 Abs. 3 BauNVO regelmalRlig ausgeschlossen. Legt man
die Zielbestimmung dahingehend aus, dass mit dem Begriff ,Kernsortiment” innerhalb
von Einkaufszentren der Sortimentsschwerpunkt gemeint ist, entspricht die beabsich-
tigte Darstellung den in Aufstellung befindlichen Zielen, da das nach den Darstellun-
gen des Flachennutzungsplans zuldssige Vorhaben den Sortimentsschwerpunkt im
Bereich der nicht zentrenrelevanten Sortimente aufweist. Zentrale Versorgungsberei-
che der Stadt Wuppertal sowie benachbarter Gemeinden werden durch die Darstel-
lung nicht (wesentlich) beeintrachtigt.

e Grundsatz 4 des LEP (E) ist aus vorgenannten Griinden auf die Darstellung eines
Sondergebietes fir ein (fachmarktbezogenes) Einkaufszentrum nicht anwendbar.
Ungeachtet dessen Uberschreitet der zu erwartende Gesamtumsatz der durch die
Darstellung  ermdglichten  Einzelhandelsnutzung weder bei den nicht
zentrenrelevanten noch bei den nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten
die Kaufkraft der Einwohner der Stadt Wuppertal, sodass Grundsatz 4 des LEP (E)
bei der gebotenen Auslegung des Begriffes ,Kernsortiment” als Sortimentsschwer-
punkt entsprochen wird.

e Ziel 5 des LEP (E) ist aus vorgenannten Grinden auf die Darstellung eines Sonder-
gebietes fur ein Einkaufszentrum nicht anwendbar. Unter Berticksichtigung der gebo-
tenen Auslegung des Begriffes ,Kernsortiment* als Sortimentsschwerpunkt entspricht
die Darstellung Ziel 5 des LEP (E). Der Umfang der nahversorgungs- und
zentrenrelevanten Sortimente gemald Wuppertaler Liste vom 17.12.2012 betragt 9,9
% der Gesamtverkaufsflache des fachmarktbezogenen Einkaufszentrums. Gemessen
an den Leitsortimenten gem. LEP (E) belauft sich der Anteil zentrenrelevanter Sorti-
mente auf nicht mehr als 10 %. Zentrale Versorgungsbereiche werden durch den ab-
soluten Umfang der zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente nicht we-
sentlich beeintrachtigt.

e Grundsatz 6 des LEP (E) ist aus vorgenannten Grinden auf die Darstellung eines
Sondergebietes fur ein (fachmarktbezogenes) Einkaufszentrum nicht anwendbar. Un-
ter Berlicksichtigung der gebotenen Auslegung des Begriffes ,Kernsortiment* als Sor-
timentsschwerpunkt ist Grundsatz 6 des LEP (E) nicht Genlge getan, da
zentrenrelevante Sortimente auf mehr als 2.500 m2? Verkaufsfliche angeboten wer-
den. Bei der aktuellen Planung ist von 4.475 m2 Verkaufsflache fur zentren- und nah-
versorgungsrelevante Sortimente auszugehen. Schon aufgrund der standortbeding-
ten Streuwirkung fuhrt der Anteil zentren- und nahversorgungsrelevanter Sortimente
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jedoch nicht zu wesentlichen Beeintrachtigungen von zentralen Versorgungsberei-
chen. Das Schutzgut der Funktionsfahigkeit zentraler Versorgungsbereiche ist daher
in ausreichender Weise beachtet.

e Ziel 7 des LEP (E) ist auf die Planung neuer Einzelhandelsstandorte nicht anwend-
bar.

o Ziel 8 des LEP (E) ist nicht anwendbar, da die Darstellung des Flachennutzungsplans
die Entstehung einer zentrenschadlichen Einzelhandelsagglomeration nicht erlaubt.
Bei dem geplanten fachmarktbezogenen Einkaufszentrum handelt es sich nicht um
eine Agglomeration von Einzelhandelsbetrieben, sondern um einen eigenstandigen
Betriebstyp. Dartiber hinaus gehen von dem dargestellten Sondergebiet keine schad-
lichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche aus.

e Grundsatz 9 des LEP (E) ist nicht anwendbar, da die Anderung des Flache-
nnutzungsplans einer Anderung von Regionalplanen nicht gleichsteht.

1.F Stellungnahme (interkommunales Abstimmungsgebot)

Dem interkommunalen Abstimmungsgebot konne aufgrund der unkonkret dargestellten Plan-
inhalte nicht nachgekommen werden. Es wird auf Konkretisierung des Planes gedrangt.

Zu 1.F Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der (modifizierte) Darstellungsinhalt ist hinreichend bestimmt. Stadtebaulich relevante Aus-
wirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche benachbarter Gemeinden sind nicht zu erwar-
ten.

1.G Stellungnahme (verkehrliche Belange)

Die Bedenken der Stadt Gevelsberg in der Stellungnahme vom 02.07.2012 zu verkehrlichen
Auswirkungen der Planungen hinsichtlich Verkehrserzeugung, Verkehrsverteilung und Leis-
tungsfahigkeit der Knotenpunkte seien durch die nun vorgelegten Unterlagen nicht ausge-
raumt.

Zu 1.G Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Die Bedenken werden nicht geteilt, da nach vorliegender aktueller Verkehrsuntersuchung
aus Juli 2012 die Verkehrserzeugung sehr dezidiert erfolgte. Die Annahmen, die der
verkehrlichen Untersuchung zugrunde gelegt wurden, lassen belastbare Berechnungen zu.
Die Verkehrserzeugung wurde einerseits tiber Angaben der Firma IKEA ermittelt und zudem
erfolgte eine Uberpriifung der hier angesetzten Werte tber die statistischen Grunddaten
nach Dr. Bosserhoff Wiesbaden, die fiir derartige Untersuchungen bundesweit anerkannt
sind.

Die zugrunde gelegte Verkehrsverteilung des zusétzlichen Verkehrsaufkommens wurde ei-
nerseits Uber statistische Annahmen getroffen, zum anderen wurden jedoch auch Erhebun-
gen der Firma IKEA bertcksichtigt. Diese sogenannten Kalypso-Daten wurden fir die vom
Vorhabentrager gefuhrten Einrichtungshéuser Dortmund, Dusseldorf, Essen und Kamen er-
hoben und ausgewertet. Hierbei wurden Befragungen der Kunden in den jeweiligen Einrich-
tungsmarkten nach Herkunftsort durchgefiihrt. Uber die entsprechenden Postleitzahlen konn-
ten fir die jeweiligen Mobelmarkte, das Kundenpotenzial sowie die jeweilige Quellbeziehung
abgeleitet werden, die fiir die weitere Bearbeitung auf das fachmarktbezogene Einkaufszent-
rum Wuppertal entsprechend Ubertragen wurden. Es ist somit aus verkehrlicher Sicht nicht
zu erwarten, dass sich maRgebliche Anderungen der grundsétzlichen Annahmen zum Ziel-
und Quellverkehr nach Realisierung des fachmarktbezogenen Einkaufszentrums ergeben
werden, so dass im Weiteren von einer entsprechenden Verteilung gemaf3 Verkehrsgutach-
ten auszugehen ist. Eine mafigebliche Zunahme der Verkehrsbelastung im Zuge der L 58
aus Fahrtrichtung Nord kann somit nicht abgeleitet werden.
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In Abstimmung mit der Stadtverwaltung Wuppertal wurden im Rahmen der Verkehrsuntersu-
chung, die in ihrer neusten Fassung im August 2012 vorgelegt wurde, samtliche relevanten
Knotenpunkte hinsichtlich der Leistungsféahigkeit geprift. Dies erfolgte sowohl fir den werk-
taglichen Gesamtverkehr mit Uberlagerung der Verkehre aus dem Projekt und bei maxima-
lem Verkehrsaufkommen durch das fachmarktbezogene Einkaufszentrum samstags. Be-
rechnet wurden jeweils Worst-Case-Félle, da zur Beurteilung der Leistungsféahigkeit der Kno-
tenpunkte eine Uberlagerung der zusétzlichen Verkehre auf die prognostizierten gezahlten
Werte des Jahres 2011/2012 erfolgte. Mitnahmeeffekte sowie Verdrangungseffekte durch
das erhohte Verkehrsaufkommen im Zuge der SchmiedestraRe / L 58 wurden hierbei nicht
bertcksichtigt. Die Berechnungen wurden entsprechend Stand der Technik mit dem Pro-
gramm "Ampel 5" Professor Brilon, Ruhruniversitéat in Bochum durchgefiihrt. Die Ergebnisse
wurden sowohl von der Stadtverwaltung Wuppertal als auch vom Landesbetrieb Stralenbau
NRW entsprechend beurteilt und abgenommen. Somit sind die Berechnungen zur Beurtei-
lung der verkehrlichen Abwickelbarkeit unter dem berticksichtigten Ausbauzustand der L 58
und der entsprechenden Anschlussknoten als geeignet anzusehen.

1.H Stellungnahme (Fazit)

Es wird erneut dringend auf eine Einstellung der Planung gedrangt, da diese mit den Zielen
der Raumordnung unvereinbar sei. Bereits die grundlegende Standortsuche kranke an er-
heblichen Abwéagungsmangeln. Dieses Vorgehen sei rechtswidrig, auch wenn die Planung
so undeutlich formuliert sei, dass eine am per se geplanten Vorhaben orientierte Prifung der
(Un-)Vereinbarkeit des Vorhabens mit den raumordnerischen Vorgaben nicht durchfihrbar
sei.

Aus diesem Grund haben sich der RVR, der Ennepe-Ruhr-Kreis, die kreisangehorigen
Kommunen (Witten) und einige Industrie- und Handelskammern an die Staatskanzlei ge-
wandt, um bereits jetzt die gegebenen rechtlichen Mittel auszuschdpfen und eine befristete
Untersagung des Planvorhabens auszusprechen.

Zu 1.H Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Die Einschatzung wird aus den oben aufgefiihrten Grinden nicht geteilt. Die Planbegrin-
dung wird zur Konkretisierung geandert und erganzt.

Die Standortwahl wurde bereits in der Begriindung zur Flachennutzungsplananderung um-
fangreich diskutiert, so dass darauf verwiesen wird. Fir jeden der vorgestellten Standorte
gab es umfangreiche Recherchen und Griinde, die einen Ausschluss hervorriefen. Die Gro-
Be des bendtigten Grundsticks fir das fachmarktbezogene Einkaufszentrum resultiert auch
aus dem Zwang zur 6konomischen Refinanzierung in diesem bereits wirtschaftlich dicht er-
schlossenem Gebiet.

Der Untersagungsbescheid der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen vom
22.11.2012 unterbindet keinesfalls die Planungen zur 49. Flachennutzungsplandnderung,
sondern lediglich die Planungen in der Fassung zur Offenlegung vom 05.09.2012. Mittlerwei-
le wurde sowohl die Gesamtverkaufsflache als auch insbesondere die Hohe der zentren- und
nahversorgungsrelevanten Sortimente deutlich reduziert. Letztere haben nun einen Anteil
von 9,9 % und sind damit auch gem. der Wuppertaler Liste vom 17.12.2012 landesplane-
risch zul&ssig.
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B. Nachbargemeinden / Landkreise

Zu 1. Stadt Essen / Geschéaftsstelle Reqgionaler Fldchennutzungsplan v. 22.10.2012
(Eingang: 02.11.2012)

1. Stellungnahme (Vertraglichkeitsgutachten)

Es werden Bedenken vorgetragen. Die Ausflihrungen zu den landesplanerischen Vorgaben
werden in Frage gestellt. Es wird festgestellt, dass die Betriebe des Homeparks
zentrenrelevantes Sortiment hatten. Das Ziel 2 der in Aufstellung befindlichen Ziele der
Raumordnung (Sachlicher Teilplan — groR3flachiger Einzelhandel) wird nicht eingehalten.

Die Auswirkungsanalyse GMA wird kritisiert. Die Stellungnehmenden kritisieren, dass das
gesamte Bochumer Stadtgebiet nicht dem Einzugsbereich des projektierten fachmarktbezo-
genen Einkaufszentrums in Wuppertal zugeordnet wird. Aus Sicht des Stellungnehmenden
ist der neue Standort insbesondere fir die sudlichen Bochumer Stadtteile deutlich schneller
erreichbar als die bestehenden IKEA-Standorte in Dortmund und Essen. Dariber hinaus
wirde sich der Standort Wuppertal durch den angeschlossenen Homepark deutlich attrakti-
ver darstellen als die bestehenden IKEA-Ruhrgebietsstandorte.

Die Stellungnehmende beméngelt die Hohe der Kannibalisierungseffekte gegeniiber weite-
ren IKEA Einrichtungsh&ausern und damit das Mal3 der riickholbaren Kaufkraft als maf3gebli-
che Grole fur die Abschatzung der Umsatzumverteilungseffekte. Aus Sicht der Stellung-
nehmenden wurden die Kannibalisierungseffekte gegeniber weiteren IKEA Einrichtungs-
hausern zu hoch angesetzt und damit die Umsatzumverteilungseffekte innerhalb des Ein-
zugsgebietes tendenziell als zu niedrig bewertet.

Nach Ansicht der Stellungnehmenden sind die prognostizierten Umsatze fir das fachmarkt-
bezogene Einkaufszentrum nicht nachvollziehbar, da branchenbezogene Angaben zu den
zugrunde gelegten Flachenproduktivitdten fehlen. Die Flachenproduktivitat erschiene als zu
niedrig angesetzt.

Es sei eklatant gegen das REHK verstof3en worden. Das Vorhaben widerspricht den landes-
planerischen Zielen zur Steuerung des Einzelhandels.

Zu 1. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Abgrenzungen des Einzugsbereiches

In der Auswirkungsanalyse des Biros GMA (GMA-Gutachten) ist ein weites und in mehrere
Zonen unterteiltes Einzugsgebiet definiert, das aufgrund der Angebotsstrukturen im Gesamt-
raum, der GroRRe und Attraktivitdt des Planvorhabens am Planstandort in Wuppertal sowie
auch im Hinblick auf die nachst gelegenen Standorte des Vorhabentragers abgegrenzt wur-
de. Hierzu lagen u. a. auch Kundenherkunftsdaten von umliegenden Einrichtungshausern
des Vorhabentragers vor. Wie Karte 3 im GMA-Gutachten aus Juli 2012 zeigt, zahlt die Stadt
Bochum zum Kerneinzugsgebiet der Einrichtungshauser in Dortmund bzw. Essen. Auch
wenn der Planstandort in Wuppertal von einigen sidlichen Stadtbereichen etwas besser er-
reichbar ist als der Standort in Essen, so ist doch in Bezug auf Dortmund festzuhalten, dass
sehr ahnliche Distanzen vorhanden sind. Eine hdhere Attraktivitat des projektierten Standor-
tes in Wuppertal kann gegentiber dem Standort in Dortmund gutachterlicherseits nicht fest-
gestellt werden, da sich das Einrichtungshaus in Dortmund in der dortigen Fachmarktagglo-
meration Indupark (u. a. Decathlon, Intersport Voswinkel, Megazoo, MediaMarkt, real etc.)
befindet. Angesichts der grundsatzlichen Orientierung auf das Oberzentrum Dortmund sowie
der tradierten Einkaufstendenzen zum Standort in Dortmund ist kiinftig nicht mit wesentli-
chen Umlenkungen der Einkaufsorientierungen der Bochumer Bevolkerung an den Standort
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in Wuppertal zu rechnen. Daher wurde die Stadt Bochum nicht in das Einzugsgebiet einbe-
zogen.

AbflieRende Kaufkraft / GroRenordnung der Kannibalisierungseffekte gegentiber wei-
teren Einrichtungshéusern des Vorhabentragers

Im Hinblick auf die Methodik der Ermittlung von Kaufkraftrickflissen (Umverteilungswirkun-
gen gegenuber Einrichtungshausern des Vorhabentragers im Umfeld) ist zunachst auf das
Gutachten der GMA aus Juli 2012, insbesondere Kapitel II, 3.2 (Seite 21 f.) sowie Kapitel 1V,
3.1 (Seite 45 ff.) hinzuweisen. Die Einschatzung der Kaufkraftriickholung gegeniiber vorhan-
denen Einrichtungshausern in Disseldorf, Essen, Dortmund oder Kéln basiert auf der detail-
lierten Analyse von Kundenherkunftsdaten der Firma IKEA. Diese wurden aktuellen durch-
schnittlichen Umsatzleistungen von Einrichtungshédusern des Vorhabentragers gegeniber
gestellt und entsprechen — auch unter Bertcksichtigung der Erfahrungen vergangener Neu-
ansiedlungen von Einrichtungshausern der Firma IKEA an Standorten mit bereits nahe gele-
genen, vorhandenen Hausern — Ublichen, betrieblich auch gewollten Umverteilungswirkun-
gen innerhalb der Firma IKEA.

Bei der Ermittlung der Umsatzumverteilungseffekte wurden im Sinne eines Worst-Case-
Ansatzes Umsatzumverteilungseffekte au3erhalb des Einzugsgebietes nur gegeniiber Stan-
dorten des Vorhabentragers (Kaufkraftrickholung) zugrunde gelegt. Wettbewerbswirkungen
gegenuber den groRen Mdbelstandorten auRerhalb des Einzugsgebietes wie z. B. Oster-
mann in Haan und Witten, Hardeck in Bochum oder Kroger in Essen wurden dagegen mo-
dellhaft nicht unterstellt. Auch vor diesem Hintergrund ist keine ,Verharmlosung“ der Umver-
teilungseffekte im Einzugsgebiet vorgenommen worden.

Flachenproduktivitaten

An dieser Stelle ist auf die Tabellen 7 und 8 auf den Seiten 43 bzw. 44 im Gutachten der
GMA vom Juli 2012 hinzuweisen, in denen jeweils in der letzten Spalte die Flachenprodukti-
vitt als Umsatz in € je m? Verkaufsflache und Branche dargestellt ist. Fur die Fachmarkte
wurde eine durchschnittliche Flachenproduktivitat von 2.480 € je m2 Verkaufsflache zugrunde
gelegt (vgl. Tabelle 8, letzte Spalte), die mit dem hohen Verkaufsflachenanteil von Fach-
markten mit relativ geringen Flachenproduktivitdten begrindet ist (Mdbel, zoologischer Be-
darf, Motorradzubehor, Fahrrader). Betriebstypen bzw. Sortimente mit hoheren Flachenleis-
tungen, wie z. B. ein Elektrofachmarkt oder ein Lebensmitteldiscounter, wurden ebenso wie
ein Sportfachmarkt mit einem Schwerpunkt bei kleinteiligen Sportartikeln mit Gberdurch-
schnittlich hohen Flachenproduktivitdten angesetzt. Fir das Sortiment Heimtextilien, Haus-
haltswaren / GPK / Kunst wurde eine Flachenproduktivitat von 2.600 € je m2 Verkaufsflache
unterstellt, was fur die Randsortimente der projektierten Fachmarkte aus dem Mdbelsegment
oder dem Babyfachmarkt als deutlich tGberdurchschnittliche Flachenproduktivitat zu sehen
ist.

REHK / Landesplanung

Bezlglich des REHK Bergisches Stadtedreieck ist festzuhalten, dass die Formulierungen auf
S. 148 / 149 des REHK aufzeigen, das bei Vorhaben mit zentrenrelevantem Sortiments-
schwerpunkt an Standorten auf3erhalb der Zentralen Versorgungsbereiche kein regionaler
Konsens besteht. Auch wenn beim fachmarktbezogenen Einkaufszentrum ein Schwerpunkt
im nicht zentrenrelevanten Sortiment liegt, weist das Vorhaben doch eine hohe absolute
Verkaufsflache mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten auf. GemaR der
neuesten Planung wurde Uberdies der Lebensmittelmarkt ersatzlos gestrichen. Bei dem vor-
liegenden Konzept werden keine schadlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsberei-
che ausgelbt.

Zu beachten bzw. bertcksichtigen sind in diesem Zusammenhang auch die Ziele und
Grundsatze des GEP, vgl. Kapitel 1.2 des GEP. Hiernach dirfen Gebiete fur Einkaufszen-
tren, groRflachige Einzelhandelsbetriebe und sonstige Handelsbetriebe im Sinne von § 11
Abs. 3 BauNVO nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) geplant werden. Darlber hin-
aus ist im GEP bestimmt, dass ein Vorhaben der zentralortlichen Versorgungsfunktion ent-
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spricht, wenn die Kaufkraftbindung der zu erwartenden Nutzung den Versorgungsbereich
des Standortes nicht wesentlich Uberschreitet. Einkaufszentren und groR3flachige Einzelhan-
delsbetriebe, insbesondere mit zentrenrelevanten Sortimenten, sind schlieRlich den bauleit-
planerisch dargestellten Siedlungsschwerpunkten raumlich und funktional zuzuordnen.

Mit der 8. Anderung des GEP fur den Regierungsbezirk Diisseldorf wurde der Bereich um
die Autobahnauffahrt Wuppertal-Oberbarmen zur BAB A46 als Allgemeiner Siedlungsbereich
festgelegt. Sudlich grenzt der Bereich fiir Gewerbe und Industrie (GIB) an. Die beabsichtigte
Darstellung eines sonstigen Sondergebietes fir ein fachmarktbezogenes Einkaufszentrum ist
an diesem Standort daher regionalplanerisch zulassig.

Soweit im GEP bestimmt ist, dass ein Vorhaben der zentralortlichen Versorgungsfunktion
entspricht, wenn die Kaufkraftbindung der zu erwartenden Nutzung den Versorgungsbereich
des Standortes nicht wesentlich tberschreitet (Kongruenzgebot) und Einkaufszentren und
grol3flachige Einzelhandelsbetriebe, insbesondere mit zentrenrelevanten Sortimenten, den
bauleitplanerisch dargestellten Siedlungsschwerpunkten raumlich und funktional zuzuordnen
sind (Integrationsgebot), entspricht dies den Formulierungen des 8 24 Abs. 3 LEPro NRW
a.F. Jene Vorschrift ist unbestimmt und stellt somit kein Ziel der Raumordnung dar, weshalb
sie mit Gesetz vom 19.06.2007 aufgehoben wurde.

Auch die Vorgaben des GEP sind daher lediglich als Grundsatze der Raumordnung im
Rahmen der Bauleitplanung zu berticksichtigen. Insoweit ist zunédchst von Bedeutung, dass
die Kaufkraft der Wohnbevoélkerung in der Stadt Wuppertal gemafi der Auswirkungsanalyse
des Blros GMA [4] durch die Umsatzerwartung des Vorhabens nicht tberschritten wird. Der
zentral6rtlichen Versorgungsfunktion des Oberzentrums Wuppertal wird mit der beabsichtig-
ten Planung daher entsprochen.

Soweit sich der geplante Standort nicht innerhalb eines bauleitplanerisch dargestellten Sied-
lungsschwerpunktes befindet, steht dies der Planung nicht entgegen. Im Schwerpunkt (90,1
% der Gesamtverkaufsflaiche) weist das geplante fachmarktbezogene Einkaufszentrum nicht
zentrenrelevante Sortimente auf. Nach den Erlauterungen des GEP ist die geplante Darstel-
lung des Vorhabens auch aul3erhalb eines Siedlungsschwerpunktes ausnahmsweise zulas-
sig (vgl. Kapitel 1.2 des GEP — Ziel 4). Die Ansiedlung des geplanten Einkaufszentrums in-
nerhalb eines Siedlungsschwerpunktes ist schon wegen der angesichts der beabsichtigten
Sortimentsstruktur erforderlichen GrundstiicksgréRe ausgeschlossen. Darliber hinaus muss
der Standort — wie hier — verkehrlich gut erreichbar sein, was innerhalb zentraler Lagen re-
gelmalig ausgeschlossen ist, sodass das stadtebauliche Interesse einer Ansiedlung des
Vorhabens an dem geplanten Standort das Interesse an einer Zuordnung des Vorhabens zu
einem bauleitplanerisch dargestellten Siedlungsschwerpunkt Gberwiegt.

Die geplante Darstellung eines sonstigen Sondergebietes fir ein fachmarktbezogenes Ein-
kaufszentrums wird daher insgesamt als regionalplanerisch zuléassig bewertet.

Die Begriindung wird dahingehend abgeandert, dass auf die Bezeichnung der Sortimente als
Rand- und Kernsortimente, die geeignet ist, Missverstandnisse hervorzurufen, verzichtet wird
und der oben erlauterte Sachverhalt erganzt wird.

Zu 2. Stadt Sprockhovel v. 30.10.2012 (Eingang: 05.11.2012)

2.A Stellungnahme (Auswirkungsgutachten)

Es werden erhebliche Bedenken gegen die Planungen hervorgebracht. Durch die Kaufkraft-
abflisse gebe es negative Auswirkungen fir die wohnortnahe Versorgung. Das GMA-
Gutachten wird kritisiert, die Auswirkungen der Kaufkraftabflisse missten an der
Sprockhoveler Sortimentsliste dargestellt werden. Das GMA-Gutachten kénne nicht nach-
vollzogen werden.
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Ferner weist die Stadt Sprockhdvel auf ihre Stellungnahme vom 20.06.2012 hin und fuhrt an,
dass die aus Datenschutzgriinden nicht benannten Einzelangaben zu einzelnen Sortimenten
eine Bewertung der Auswirkungen unméglich machen wirden.

Zu 2.A Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

An dieser Stelle ist auf die ausfiihrliche Bestandserfassung des Einzelhandelsgutachters
GMA von Oktober bis Dezember 2011 hinzuweisen, der im gesamten Stadtgebiet Sprockho-
vel alle klein-, mittel- und grof3flachigen Betriebe mit projektrelevanten Sortimenten (Haupt-
und Randsortimente) erfasst hat. Die entsprechenden Daten sind in den Anhangstabellen
A5.25 (Verkaufsflachen und Umsétze in Sprockhével — Zone 1) sowie A5.26 (Umverteilungs-
wirkungen in Sprockhovel — Zone 1) des Auswirkungsgutachtens der GMA dargestellt. Darii-
ber hinaus sind in Anhangstabelle A4 die beiden Hauptzentren in Sprockhovel, Nieder-
sprockhovel und Hal3linghausen (Seite 113 / 114) naher beschrieben. Auch wird im Hauptteil
des Gutachtens in Kapitel IV, 4.2.14 und 4.2.15 (Seite 70 f.) naher auf die Betroffenheit des
Einzelhandels in diesen beiden Zentren eingegangen. Auf Grundlage u. a. der Umvertei-
lungswirkungen in den zentralen Versorgungsbereichen von Sprockhovel in einigen Sorti-
menten, aber auch in den zentralen Versorgungsbereichen weiterer Gemeinden im Einzugs-
gebiet, wurden im Vertraglichkeitsgutachten Empfehlungen zur Reduzierung der Verkaufs-
flache in bestimmten Sortimenten getroffen. Die entsprechenden Auswirkungen sind in
Anhangstabelle A6 dargestellt.

Vor diesem Hintergrund ist die Betroffenheit der Stadt Sprockhdvel als Nachbarkommune
ausreichend dargestellt. Eine Bewertung auf Basis der Sprockhdveler Liste der
zentrenrelevanten Sortimente ist insofern nicht notwendig, als dass alle wesentlichen Sorti-
mente im Vorhaben dezidiert untersucht wurden und — unabhangig von der Einstufung als
zentrenrelevant oder nicht zentrenrelevant — im Hinblick auf die potenziellen Auswirkungen in
zentralen Versorgungsbereichen bewertet wurden.

Bzgl. des Datenschutzes ist zu bemerken, dass einzelbetriebliche Daten vom Einzelhandels-
gutachter GMA grundsétzlich nicht herausgegeben werden. Grundlage der Auswirkungsana-
lyse der GMA war eine intensive Erfassung der projektrelevanten Angebotssituation im Ein-
zugsgebiet von Oktober bis Dezember 2011. Es fand eine flachendeckende Erhebung der
projektrelevanten Angebotssituation in den Stadten und Gemeinden der Zonen | und Il statt.
Dabei wurden Betriebe aller Grél3enordnungen mit projektrelevanten Hauptsortimenten und
die Randsortimente von Mehrbranchenbetrieben wie z. B. SB-Warenhauser, Warenhauser
oder Bau- und Heimwerkermaérkte / Mébelhduser erfasst.

2.B Stellungnahme (Verkehrsgutachten)

Bzgl. der verkehrstechnischen Untersuchung (VUS) waren die Bedenken aus der Stellung-
nahme zur frihzeitigen Beteiligung hinsichtlich des Verkehrszuwachses nicht gewirdigt wor-
den. Es wird gebeten, dies nachzuholen.

Es sei nicht nachvollziehbar, warum kein Mittelwert aus Minimal- und Maximalwerten der
Kfz-Fahrten pro Tag in Ansatz gebracht wirde.

Es sei nicht nachvollziehbar, aus welchem Grund die Stellplatzzahlen um 200 reduziert und
die Belegungsrate erhdht worden ware. Das Vorhaben wird mit IKEA-Dortmund verglichen,
wo auf 16.000 m? Verkaufsflache 1.380 bzw. 1.510 Stellplatze kommen. Vor dem Hinter-
grund wird gefolgert, dass die angebotenen Stellplatze nicht ausreichen und dass mit einem
wesentlich hoéheren Verkehrsaufkommen zu rechnen ist. Auch sollte ein Worst-Case-
Szenario gerechnet werden, namentlich fir einen Freitag.

Es wird die Richtigkeit der Verkehrsverteilung aus Nordosten und Nordwesten angezweifelt.
Angesicht des kompletten Einzugsbereichs mit 1,2 Mio. Einwohnern erscheint ein Anteil von
10,5 % aus NO / NW und 2,9 % aus Sprockhovel (Schmiedestral3e) als deutlich zu gering.
Die in die VUS eingefligte Untersuchung zu IKEA-Kunden sei nicht aussagekraftig, da die
Halfte des Verkehrs Kunden des Fachmarktzentrums seien.
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Durch das durch den Stellungnehmenden aufgrund des Vorstehenden prognostizierten we-
sentlich héheren Verkehrsaufkommens wird es Beeintrachtigungen und erhebliche Belas-
tungen des regionalen Straf3ennetzes geben. Auf diese und bereits bestehende Belastungen
wird detailliert eingegangen und moniert, dass die VUS nicht darauf eingehe, sie weise somit
Mangel auf.

Im Folgenden wurde die wortgleiche Stellungnahme wie unter Punkt A.1. (RVR, Ennepe-
Ruhr-Kreis) eingeflgt.

Zu 2.B Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Uber aktuelle statistische Eckwerte, die vom Vorhabentrager zur Verfuigung gestellt wurden,
ergibt sich, dass einschlielilich Standardabweichung eine realistische Obergrenze der ent-
stehenden Verkehrsbelastungen zu ca. 7.500 Kfz/24h jeweils in Ein- und Ausfahrt ange-
nommen wird. Eine Berlicksichtigung der Mittelwerte entsprechend Berechnungen der Ver-
kehrsbelastungen nach Bosserhoff, Wiesbaden, ergibt in der Summe eine werktagliche Ge-
samtbelastung von ca. 7.000 Kfz/24h jeweils in Zu- und Ausfahrt. Die Annahme von 7.500
Kfz/24h entspricht somit einer Worst-Case-Annahme und beschreibt eine hohere Verkehrs-
belastung als dies der Mittelwert aus Minimal/Maximal Werten der Kfz-Fahrten/Tag ergeben
hatte. Entsprechend Anlage A8 VUS belauft sich der Mittelwert der taglichen Verkehrserzeu-
gung fur das Einrichtungshaus auf 4.580 Fahrten, Fachmarktzentrum Teil 1 entsprechend
Anlage B8 VUS auf 1.317 Fahrten, Fachmarktzentrum Teil 2 auf 1.074 Fahrten, ergibt in der
Summe 6.971 Fahrten jeweils in Zu- und Ausfahrt und somit in der Summe aller Fahrten
13.942 Fahrten.

Die angegebenen Minimal/Maximal Fahrten von 12.985 und 24.538 Kfz/Werktag kdnnen von
hier aus nicht nachvollzogen werden. Es bleibt zu vermuten, dass sich die Stadt Sprockhdvel
hierbei auf Berechnungen der Verkehrserzeugung bezieht, die einen gewissen Zwischen-
stand dargestellt haben und im Laufe der Bearbeitung entsprechend Uberarbeitet wurden.
Die aktuellen Tabellen zur Verkehrserzeugung sind dem Verkehrsgutachten Stand August
2012 zu entnehmen.

Die Reduzierung der Stellpléatze von 1.800 auf 1.600 Stellplatze bedeutet nicht eine Reduzie-
rung des Fahrzeugaufkommens, welches den Berechnungen in der Verkehrsuntersuchung
zugrunde gelegt wurde. Dies bedeutet lediglich eine Erhéhung des Umschlags je Stellplatz,
der sich jedoch weiterhin in einem realistischen Bereich befindet.

Zur Beurteilung der Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte wird grundsatzlich ein normaler
Werktag angesetzt. Da jedoch zur Beurteilung der Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte ein
Worst-Case-Ansatz, ohne Berlicksichtigung eines Mithahmeeffektes und ohne Berlicksichti-
gung von Verdrangungseffekten, die vornehmlich in den Spitzenstunden im tbergeordneten
Verkehrsnetz zu leichten Verkehrsabnahmen fihren werden, gewéhlt wurde und zudem die
gezahlten Werte mit einem Prognosezuschlag auf zukiinftige maximale Verkehrsbhelastungen
hochgerechnet wurden, muss davon ausgegangen werden, dass auch eine leistungsfahige
Abwicklung der Verkehrsbelastungen an den untersuchten Knotenpunkten an Freitagen ge-
wahrleistet ist.

Die zugrunde gelegte Verkehrsverteilung des zuséatzlichen Verkehrsaufkommens wurde ei-
nerseits Uber statistische Annahmen getroffen, zum anderen wurden jedoch auch Erhebun-
gen der Firma IKEA bertcksichtigt. Diese sogenannten Kalypso-Daten wurden fir die vom
Vorhabentrager gefihrten Mdbelhduser Dortmund, Dusseldorf, Essen und Kamen erhoben
und ausgewertet. Hierbei wurden Befragungen der Kunden in den jeweiligen Markten nach
Herkunftsort durchgefiihrt. Uber die entsprechenden Postleitzahlen konnten fir die jeweiligen
Mobelmarkte, dass Kundenpotenzial, sowie die jeweilige Quellbeziehung abgeleitet werden,
die fur die weitere Bearbeitung flr das Einrichtungshaus Wuppertal entsprechend Ubertragen
wurden. Es ist somit aus verkehrlicher Sicht nicht zu erwarten, dass sich maRgebliche Ande-
rungen der grundsatzlichen Annahmen zum Ziel-Quellverkehr nach Realisierung des Projek-
tes ergeben werden, so dass im Weiteren von einer entsprechenden Verteilung gemaf Ver-
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kehrsgutachten auszugehen ist. Eine maRgebliche Zunahme der Verkehrsbelastung im Zuge
der L 58 aus Fahrtrichtung Nord kann somit nicht abgeleitet werden.

Neben den Beurteilungen tber die Befragungsdaten der Firma IKEA, wird insbesondere da-
rauf hingewiesen, dass Mdbelhduser des Vorhabentrdgers grundsatzlich mafRRgeblich Gber
die entsprechenden Bundesautobahnen angefahren werden. Diese Verteilung wurde einer-
seits Uber Kundenpotenziale aus dem Einzelhandelsgutachten ermittelt und zudem uber die
Befragungsdaten der Firma IKEA abgeglichen. Es entspricht somit dem Stand der Technik
diese unterschiedlichen Datenannahmen zugrunde zu legen und entsprechend auf das Ver-
kehrsnetz zu verteilen. Unter Beriicksichtigung dieser Annahmen ist weiterhin davon auszu-
gehen das keine maf3geblichen Verkehrszunahmen im nachgeordneten Netz, insbesondere
in den bestehenden Ortsdurchfahrten von Sprockhével entstehen werden.

Die Beurteilung derartiger Vorhaben erfolgt grundsétzlich ohne Bertcksichtigung von auf3er-
ordentlichen Stérungen durch Unfélle oder Tagesbaustellen auf Autobahnen.

Es ist nicht zu erwarten, dass es in der Mittelstral3e insbesondere im Hauptgeschaftsbereich
zu Beeintrachtigungen durch Realisierung des Projektes kommen wird. Staus auf der Mittel-
stral3e sind aus dem zusatzlichen Verkehrsaufkommen durch das Einrichtungshaus nicht zu
erwarten. Gleiches gilt fir den Ortskern Niedersprockhodvel. Auch hier ist nicht zu erwarten,
dass maRgebliche Verkehrsstréme Uber das nachgeordnete Verkehrsnetz zum fachmarktbe-
zogenen Einkaufszentrum fahren werden.

Der Ausbau des Autobahnkreuzes Wuppertal Nord wird zu Behinderungen im Verkehrsnetz
fuhren. Diese stehen jedoch nicht im Zusammenhang mit der Realisierung des Projektes.

Eine Ableitung von zusatzlichem Verkehr auf den Eichenhofer Weg ist nicht beabsichtigt. Es
ist jedoch nicht auszuschlieRen, dass geringfiigige Mehrbelastungen, insbesondere durch
Verkehrsteilnehmer aus Stefansbecke Uber den Eichenhofer Weg fahren werden. Diese zu-
satzlichen Belastungen werden sich jedoch in einem untergeordneten Ausmalf? einstellen.

Beziglich der wortgleichen Stellungnahme wird auf die Beschlussvorschlage unter Anlage
1b - A.1. (S. 79ff.) verwiesen.

Zu 3. Stadt Haan v. 02.11.2012 (Eingang: 05.11.2012)

3. Stellungnahme (Auswirkungsgutachten)

Bedenken, dass die Auswirkungsanalyse des Biros GMA bei der Ausweisung der zu unter-
suchenden Bereiche nicht der Anregung der Stadt Haan folgte und diese in die Zone Il auf-
nahm. So waren fir Haan die Auswirkungen der Ansiedlung nicht ersichtlich. Dass die
Haaner Kunden primar nach Dusseldorf orientiert sind, gelte nicht fir das Sortiment Mdbel.
In der Abwéagung wird nicht auf die Anregung zu den zentrenrelevanten Sortimenten und den
Bedenken zum geplanten Sportfachmarkt eingegangen.

Der 0. g. Einschatzung der Auswirkungsanalyse des Biros GMA, Haan in das zentrale Ein-
zugsfeld des IKEA-Standort Diisseldorf einzuordnen, wird nachdricklich widersprochen. Die
Entfernungsdifferenz zwischen den (teilweise potentiellen) IKEA-Standorten sei mit ca. 5 km
sehr gering, zudem wirde am geplanten Standort Wuppertal die Attraktivitdt aul3erhalb des
Einrichtungshauses mit erheblichen zusatzlichen Angeboten erhght. Dies wirde wiederum
den Ausschlag zu verédnderten Konsumangewohnheiten einer groReren Anzahl von Haaner
Kunden zu Gunsten des projektierten Standortes Wuppertal geben.

Durch das somit mangelhafte GMA-Gutachten kann keine abschlieRende Bewertung gege-
ben werden. Wegen des erheblichen Anteils zentrenrelevanter Sortimente auf3erhalb des
IKEA-Fachmarktes erhebt der Stellungnehmende Bedenken gegen die Planung.

Besonders kritisch sei die Verkaufsflache bei dem Sortiment Sportartikel, da im angrenzen-
den Zentrum Umsatzverteilungen von 9 — 10 % erreicht werden, was recht hoch sei. Es wird
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beflrrchtet, dass die geplante Ansiedlung eines Sportartikelherstellers erhebliche Auswirkun-
gen auf die Versorgungssituation der Stadt Haan hat. Entgegen der Aussage der Stadt
Wouppertal gebe es in Haan eine Unterversorgung im Bereich Textil, zudem nur einen Anbie-
ter von Sportartikeln. Es wird angeregt, bei Sportwaren, v. a. nicht-zentrenrelevante Sorti-
mente anzubieten und zentrenrelevante Sortimente auf max. 10 % der Verkaufsflache zu
begrenzen — gem. Ziel 5 des neuen LEP NW. Hintergrund sei, dass zentrenrelevante Sport-
artikel ein klassisches innenstadtrelevantes Sortiment sind, welches gem. altem wie neuem
LEP NW sowie des Einzelhandelserlass NW aulRerhalb zentraler Versorgungsbereiche nicht
zulassig ist.

Zu 3 Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

In diesem Zusammenhang wird auf die Abwagung der Stellungnahme der Stadt Haan vom
31.05.2012 durch die Stadt Wuppertal im Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB (frihzeitige Be-
teiligung der Behérden und Trager offentlicher Belange) hingewiesen (Anlage 1), in der die
Aussagen der Stadt Haan bzgl. der Distanzunterschiede / Erreichbarkeit inhaltlich erwidert
wurden (vgl. S. 11ff. — B.5 in dem genannten Unterlagen).

Bzgl. des Bereiches der Sportartikel, wo die Stadt Haan den einzigen Anbieter gefahrdet
sieht, ist festzuhalten, dass das GMA-Gutachten aus Juli 2012 hierzu keine Aussagen getrof-
fen hat, da Haan nicht im Einzugsgebiet liegt. Mit Blick auf die Anhangstabellen A5 bzw. A6
ist jedoch festzustellen, dass im Sportartikelsegment gerade bei den weiter entfernten Kom-
munen nur geringe Auswirkungen festzuhalten sind. Dies insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass das Vorhaben die GMA-Anregungen einer Reduzierung der Verkaufsflachen bei
zentrenrelevanten Sportartikeln von urspriinglich 4.000 m? Verkaufsflache (VK) auf 1.800 m?
VK im Rahmen der Bauleitplanung berlcksichtigt. Die Stadt Wuppertal hat dartber hinaus
noch einmal eine starkere Reduzierung in diesem Segment auf insgesamt nur 1.400 m2 VK
vorgenommen. Hieraus lassen sich in den zentralen Versorgungsbereichen im Einzugsge-
biet keine negativen stadtebaulichen Auswirkungen ableiten, dies auch nicht an Standorten,
die deutlich ndher am Planstandort im Nordosten von Wuppertal liegen, als der Einzelhan-
delsstandort Haan. Vor diesem Hintergrund ist eine nahere Betrachtung des Sportartikel-
segmentes in Haan nicht notwendig, hier sind keine negativen absatzwirtschaftlichen Aus-
wirkungen zu beflrchten, die in stadtebauliche Auswirkungen umschlagen kénnten.

In diesem Zusammenhang ist auf die grundsatzliche Einkaufsorientierung der Kunden aus
Haan aufgrund der Lage zwischen den Oberzentren Wuppertal und Dusseldorf hinzuweisen.
So zeigt das Regionale Einzelhandelskonzept fir das Bergische Stadtedreieck aus dem Jahr
2006 auf, dass das Einzugsgebiet der Innenstadt Wuppertal-Elberfeld als stérksten Einzel-
handelsstandort der Stadt nicht einmal die Nachbarstadt Haan umfasst. Hier ist praktisch
kaum ein Uberdrtliches Einzugsgebiet festzuhalten (vgl. Abbildung 20, Regionales Einzel-
handelskonzept fiir das Bergische Stadtedreieck).

Insgesamt ist die Haaner Bevolkerung hinsichtlich der Einkaufsorientierung neben der eige-
nen Stadt v. a. auf das Oberzentrum Dusseldorf ausgerichtet. Dies bestatigen auch die Er-
gebnisse von Kundenbefragungen im Einzelhandelskonzept der Stadt Haan (vgl. Einzelhan-
delskonzept Haan, CIMA Stadtmarketing, 2006). Eine telefonische Kundenbefragung in
Haan hinsichtlich ihrer Einkaufsorientierung zeigt auf, dass in allen Sortimenten nach der
Stadt Haan selbst (insbesondere Innenstadt) die starkste Einkaufsorientierung in das Ober-
zentrum Dusseldorf reicht. Dies betrifft neben den — im Planvorhaben des fachmarktbezoge-
nen Einkaufszentrums Wuppertal nicht vorgesehenen Sortimenten — Bekleidung und Schuhe
/ Lederwaren insbesondere auch Haushaltswaren, Elektrosortimente, Mobel sowie Sportarti-
kel und Sportgerate. Die Stadt Wuppertal spielte im Jahr 2006 in den projektrelevanten Sor-
timenten des fachmarktbezogenen Einkaufszentrums gerade im Vergleich zu Dusseldorf
keine nennenswerte Rolle.

Bezlglich der Forderung nach Reduzierung der zentrenrelevanten Anteile im Sportsegment
und der Reduzierung der Anteile des zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortiments auf
max. 10 % der Verkaufsflache ist auszufiihren, dass bereits von der im Auswirkungsgutach-
ten der GMA empfohlenen GréRenordnung von 1.800 m? VK fir zentrenrelevante Sportsor-
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timente keine negativen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgehen. Dies
erst recht nicht, da diese Flache auf 1.400m2 reduziert wurde. Nach den vorliegenden Pla-
nungen haben die gem. der Wuppertaler Liste vom 17.12.2012 zentren- und nahversor-
gungsrelevanten Sortimente nun einen Anteil von 9,9 % gemessen an der Gesamtverkaufs-
flache.

Zu 4. Oberbergischer Kreis v. 01.10.2012 (Eingang: 04.10.2012)

Es bestehen keinerlei Bedenken.

Zu 4 Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Zu 5. Stadt Velbert v. 25.10.2012 (Eingang: 29.10.2012)

5. Stellungnahme (Auswirkungsgutachten)

Es bestehen erhebliche Bedenken gegen die Planung. Es werden die Verkaufszahlen aus
dem Auswirkungsgutachten der GMA zitiert und festgestellt, dass das Konzept erhebliche
Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche im Einzugsbereich hétte. Aufgrund der
Wettbewerbssituation in Velbert wird das Konzept als nicht vertraglich angesehen. Es wird
gegen den in Aufstellung befindlichen Sachlichen Teilplan — GroR¥flachiger Einzelhandel —
(LEP — Entwurf) verstol3en. Dies sei eine bedenkliche fehlende Abwagung bzw. Abweichung
der Ziele des vorgenannten Teilplanes, die im Folgenden im Detail betrachtet wird: Ziel 2
wirde nicht erfillt, die Argumentation der Begrindung kann nicht geteilt werden. Es werden
Betriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten angesiedelt. Dass Ziel 3 ebenfalls keiner
ausreichenden Abwagung unterzogen wird, ist ebenfalls kritisch. Es finden erhebliche Um-
satzumverteilungen statt. Auch Ziel 5 wird eindeutig nicht entsprochen, da im geplanten
fachmarktbezogenen Einkaufszentrum 159 % der Gesamtverkaufsflache  fir
zentrenrelevante Sortimente vorgesehen seien. Ebenso sei der Grundsatz 6 nicht erfiillt, da
7.305 m? anstatt der geforderten 2.500 m? an zentrenrelevanten Sortimenten geplant seien.
Letztlich wirde auch Ziel 8 nicht entsprochen, da es sich um eine Agglomeration mehrerer
Einzelhandelsbetriebe aulerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches handle. Auch hier
kann die Begriindung des Plangebers nicht nachvollzogen werden.

Das Argument der Stadt Wuppertal, dass durch die Auswirkungsanalyse der GMA nachge-
wiesen wurde, dass die zentralen Versorgungsbereiche nicht wesentlich betroffen sind, trage
nach Ansicht des Stellungnehmenden nicht, da hier wesentlich von den in Aufstellung befind-
lichen Zielen der Landesplanung abgewichen und eine juristische Liicke genutzt wirde. Dem
Schutz und der Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche wird in der Abwagung ein-
deutig zu wenig Raum gegeben.

Zu 5. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Es ist eine weitere Reduzierung bei zentrenrelevanten Sportartikeln vorgenommen worden.
Statt 1.800 m?2 VK, wie in Anhangstabelle A6 im Hinblick auf ihre Auswirkungen dargestellt,
wurde die Verkaufsflache auf 1.400 m2 reduziert. Dies entspricht noch einmal einer Verkaufs-
flachenreduzierung um rd. 22 %, woraus auch deutlich niedrigere Umverteilungswirkungen
gegenlber zentralen Versorgungsbereichen in Velbert und umliegenden Stadten zu erwarten
sind. Aufgrund der grundsatzlich stabilen Situation in der Innenstadt Velbert, insbesondere in
der Ful3géngerzone, ist bei Umverteilungswerten dann in Hohe von ca. 7 — 8 % nicht von
stadtebaulichen Auswirkungen auszugehen.

Hinsichtlich der Ziele bzw. Grundsatze des Entwurfs des Landesentwicklungsplans
Nordrhein-Westfalen — Sachlicher Teilplan GroR3flachiger Einzelhandel ist innerhalb der Fla-
chennutzungsplananderung auf die Ausfuhrungen im Auswirkungsgutachten der GMA in Ka-
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pitel 1V, 6. (Seite 77 f.) hinzuweisen, in dem festgestellt wird, dass einigen Zielen und Grund-
satzen entsprochen wird (z. B. Lage in einem ASB, Entsprechung der zentralortlichen Ver-
sorgungsfunktion), anderen jedoch widersprochen wird. Vgl. hierzu A.1.E. Grundsatzlich
wurde im Gutachten aber auch festgestellt, dass bei Umsetzung der empfohlenen Flachen-
reduzierungen keine negativen stadtebaulichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbe-
reiche in Wuppertal oder Umgebung zu erwarten sind.

Zu 6. Stadt Gevelsberg v. 25.10.2012 (Eingang: 31.10.2012)

6. Stellungnahme (Auswirkungsgutachten)

Es werden erhebliche Bedenken gegen das Vorhaben geauf3ert. In der Auswirkungsanaly-
se zur Ansiedlung der GMA wurden aus Datenschutzgriinden die Einzeldaten herausge-
nommen, so dass eine Beurteilung zu den Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbe-
reich nicht abschlieRend méglich sei. Es misse ein vollstandiger Datensatz tGbermittelt wer-
den, damit fachgerecht beteiligt und Stellung genommen werden kdnne. Eine Beteiligung
ohne konkrete Aussagen zu den erheblichen negativen stadtebaulichen Auswirkungen sei
nicht sinnvoll.

Fur Gevelsberg als Mittelzentrum mit geringer Kaufkraftbindung sei die Planung bereits bei
geringer Kaufkraftbindung aufRerst kritisch fir die wohnortnahe Versorgung. Die Erwartungen
der Stadt Wuppertal mit Schaffung von 400 Arbeitsplatzen wird als geschontes Nullsummen-
spiel betrachtet, es gebe keine Ansiedlung von Handelsbetrieben und damit keine Steige-
rung der Kaufkraft in der Region, im Gegenteil sei durch Skalen- und Synergieeffekte des
groR¥flachigen Vorhabens in Aufsummierung im Einzugsgebiet letztendlich sogar von einem
Arbeitsplatzverlust auszugehen. Ebenso wird bezweifelt, dass es durch das Bauvorhaben ei-
nen nennenswerten Profit flr ortliche mittelstdndische Unternehmen und Handwerker gibt.
Dies konne eine Wunschvorstellung sein, sei aber bei einem Vorhaben in dieser Grol3enord-
nung lediglich eine Randerscheinung.

Zu Kapitel 1 wird moniert, dass falsche Kriterien fiir eine Standortsuche gewahlt worden sei-
en, die vom Stellungnehmenden mit ca. 45.000 m2 Verkaufsflache und 10 ha benannt wer-
den. Ein solcher Standort kdnne in den gewachsenen Strukturen einer Grof3stadt nur in Aus-
nahmefallen eingebunden werden.

Das postulierte Ziel einer Kaufkraftbindung im Segment Mébel wirde nur teilweise erfillt, da
ausdricklich ein Fachmarktzentrum geplant wird, das Uber die Verkaufsflache einer Mittels-
tadt verfige. Das geplante fachmarktbezogene Einkaufszentrum sei eine strukturbrechende
Einheit, die weder stadtebaulich noch juristisch begriindbar sei. Eine Nutzung des Standor-
tes nur mit dem Einrichtungshaus wirde nicht geprift werden, was aber ein unumgéanglicher
Teil einer sachgerechten Abwéagung sei. Eine Losung mit geringerer Gro3e der Verkaufsfla-
che sei die klare Schlussfolgerung. Mit der Beglnstigung dieser Grof3strukturen wirde der
Grundsatz gem. 8 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB (Fortentwicklung vorhandener Ortsteile & Entwick-
lung zentraler Versorgungsbereiche) missachtet, was ein Abwéagungsmangel sei.

Die verkehrliche Anbindung sei lediglich hinsichtlich des motorisierten Individualverkehrs ge-
pruft worden, was entgegen der guten fachlichen Praxis sei und einen weiteren generellen
Abwéagungsmangel darstelle.

In der Begrindung fehlen bei der Bewertung der Standortsuche weiterhin Metafaktoren, die
in der Ratsvorlage als Demographie-Check aufgefuihrt seien, ebenso wie die stadtstrukturell
bedeutsamen Themen Energieverbrauch und Klima. Somit leide die Standortfindung an er-
heblichen fachlichen Mangeln, was zumindest eine Neufassung der Bewertung erforderlich
macht. Dieser Schritt sei nicht hinreichend begrindet, so dass die Planung abzubrechen und
das Verfahren neu angegangen werden misse. Es wird eine beigefugte ausfihrliche Unter-
suchung vermisst, die Angaben seien nicht nachvollziehbar dargestellt. Die nach Ansicht der
Stellungnehmenden mangelbehaftete Standortsuche wirke sich auch auf die Stadt Gevels-
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berg aus, da rein autoorientierte Standorte eine Zunahme der verkehrsbedingten Larm- und
Immissionsprobleme beinhalte und der Funktionsfahigkeit von gewachsenen zentralen Ver-
sorgungsbereichen schaden wiirde.

Im Folgenden wurde die wortgleiche Stellungnahme wie unter Punkt A.1 (RVR, Ennepe-
Ruhr-Kreis) angefigt.

Zu 6. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Einzelbetriebliche Daten werden von der GMA grundsétzlich nicht herausgegeben. Grundla-
ge der Auswirkungsanalyse der GMA war eine intensive Erfassung der projektrelevanten
Angebotssituation im Einzugsgebiet von Oktober bis Dezember 2011. Es fand eine flachen-
deckende Erhebung der projektrelevanten Angebotssituation in den Stadten und Gemeinden
der Zonen | und Il statt, zu der auch Gevelsberg zahlt. Dabei wurden Betriebe aller Gréf3en-
ordnungen mit projektrelevanten Hauptsortimenten und die Randsortimente von Mehrbran-
chenbetrieben wie z. B. SB-Warenhauser, Warenhauser oder Bau- und Heimwerkermarkten
[/ Mobelhduser erfasst. Die detaillierte Auswertung ist im GMA-Gutachten den
Anhangstabellen A5.9 (Verkaufsflachen und Umsétze in Gevelsberg — Zone ) sowie A5.10
(Umverteilungswirkungen in Gevelsberg — Zone I) zu entnehmen.

Im Segment Moébel sind in Gevelsberg und auch in den umliegenden Stadten und Gemein-
den keine stadtebaulich negativen Auswirkungen in zentralen Versorgungsbereichen zu er-
warten, da diese nicht zentrenrelevante Sortiment bereits heute Gberwiegend an dezentralen
Standorten ansassig sind. Dies trifft auch auf den groften Anbieter in Gevelsberg, die
Wohnwelt Gevelsberg, zu. Ein Wegfallen dieses Anbieters wirde sicherlich zu starkeren
Kaufkraftabflissen von Gevelsberger Kunden in benachbarte Orte, so auch Wuppertal, fiih-
ren. Die wohnortnahe Versorgung im langfristigen Segment ist jedoch nicht gleichzusetzen
mit der Nahversorgungsbedeutung im taglichen Bedarf, die z. B. durch Lebensmittel oder
Drogeriewaren gewéahrleistet werden soll.

Die Standortwahl wurde bereits in der Begriindung zur Flachennutzungsplananderung um-
fangreich diskutiert, so dass darauf verwiesen wird. Fir jeden der vorgestellten Standorte
gab es umfangreiche Recherchen und Griinde, die einen Ausschluss hervorriefen. Die Gro-
Re des bendtigten Grundsticks fur das fachmarktbezogene Einkaufszentrum resultiert auch
aus dem Zwang zur 6konomischen Refinanzierung in diesem bereits wirtschaftlich dicht er-
schlossenem Gebiet.

Der Stellungnehmende gibt Anregungen und Hinweise die keine Gegenstande der Uberge-
ordneten Bauleitplanung darstellen. Die angesprochenen Metafaktoren werden im Rahmen
der Bauleitplanung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1136V behandelt.

Zu 7. Stadt Solingen v. 23.10.2012 (Eingang: 06.11.2012)

7. Stellungnahme (Auswirkungsgutachten)

Wie bereits zur friihzeitigen Beteiligung wurde von der Stellungnehmenden auch jetzt um ei-
ne Fristverlangerung gebeten, die seitens der Stadt Wuppertal gewahrte Dauer wurde von
der Stellungnehmenden jedoch nicht als ausreichend bezeichnet. Aus diesem Grund sei die
abgegebene Stellungnahme vorlaufig.

Da die zur Tragerbeteiligung eingereichte Stellungnahme fast vollstandig unbericksichtigt
geblieben sei, bestehen weiterhin Bedenken. Insbesondere sei der hohe Anteil an
zentrenrelevanten Sortimenten kritisch, der negative Auswirkungen fir die Solinger Zentren
hervorrufe.

Der Einhaltung der Ziele des Sachlichen Teilplans GrofR3flachiger Einzelhandel wird ein gro-
Rer Stellenwert eingerdumt, die als in Aufstellung befindliche Ziele zu beachten seien. Die
darin enthaltenen sechs Ziele und drei Grundsatze erhielten laut Rechtsprechung bei hinrei-
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chender Konkretisierung sowie einer gem. 8§ 3 Nr. 2 ROG geniigenden verbindlichen Zielfest-
legung die Qualitat eines zu beachtenden 6ffentlichen Belangs. Dies sei nach Auffassung
des Stellungnehmenden der Fall. Somit seien alle Anforderungen des genannten Teilplan-
entwurfs liickenlos einzuhalten, damit das Vorhaben genehmigungsfahig ist. Eine Uberwie-
gende Ubereinstimmung des Vorhabens mit den Zielen des Teilplanentwurfs reiche nicht
aus.

Somit durfe die maximale Obergrenze fir zentrenrelevante Randsortimente von 10% der
Gesamtverkaufsflache nicht Uberschritten werden (Ziel 5), es gabe keinen Ausnahmetatbe-
stand (Satz 5 desselben). Letzterer beziehe sich auf Falle, in denen die Randsortimente be-
treffende Gesamtverkaufsflachenanteile unter 10 % zu unvertraglichen Umsatzumverteilun-
gen fuhren. Dass bei entsprechend geringen Umsatzumverteilungen der Anteil auch mehr
als 10% einnehmen darf, sei aus dieser Regelung hingegen nicht ableitbar.

Der Anteil der zentrenrelevanten Randsortimente von weiterhin deutlich mehr als 10 % wird
als sehr kritisch bzgl. der Solinger Innenstadt bewertet. Es wird die Beflirchtung wiederholt,
dass diese zusatzlich geschwacht wirde. Namentlich waren die derzeit in Umsetzung befind-
lichen und offentlich geforderten StadtentwicklungsmalRnahmen in den Erfolgsaussichten
nachhaltig gefahrdet.

Die Stellungnehmende kommt zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben durchaus nicht rau-
mordnungskonform sei. Es wird auf die erste Stellungnahme vom 03.07.2012 verwiesen. An
den dort aufgefiihrten Bedenken, Anregungen und sonstigen Ausfiihrungen héalt die Stel-
lungnehmende bis auf Weiteres fest.

Die Stadt Wuppertal wird nochmals darum gebeten, die zentrenrelevanten Sortimente zu
vermindern. Hier wird auf den hohen Anteil dieser Sortimente im IKEA-Homepark verwiesen.

Zu 7. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Hier ist auf die Abwagung der Stellungnahmen zur Tragerbeteiligung nach 8§ 4 Abs. 1 BauGB
sowie auf die Ergebnisse des Gutachtens der GMA vom Juli 2012 zu verweisen. Unter Be-
ricksichtigung der reduzierten Verkaufsflachen in einem Teil der Sortimente, insbesondere
bei zentrenrelevanten Sportartikeln, sind aus Gutachtersicht keine negativen Auswirkungen
in zentralen Versorgungsbereichen der Stadt Solingen zu erwarten. Die in den
Anhangstabellen A5.8 bzw. A6 dargelegten Umverteilungsquoten belaufen sich im Haupt-
zentrum Solingen auf max. 7 — 8 % bei Leuchten / Elektroinstallation bzw. 9 — 10 % bei
Sportartikeln.  Dieser Umverteilungswert bei  Sportartikeln  bezieht sich gemaR
Anhangstabelle A6 auf eine reduzierte Verkaufsflache von 1.800 m2. Die Stadt Wuppertal hat
dariiber hinaus noch einmal eine starkere Reduzierung in diesem Segment auf insgesamt
nur 1.400 m2 VK vorgenommen. Daher waren in diesem Falle die Auswirkungen im Haupt-
zentrum Solingen noch einmal deutlich geringer und mit rd. 7 — 8 % zu beziffern. Stadtebau-
liche Auswirkungen sind im Hauptzentrum Solingen aus Gutachtersicht nicht zu erwarten.

Es ist jedoch an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die auf Seite 3, 2. Absatz gewahlte
Formulierung ,Eine wie von der Stadt Wuppertal und dem Gutachterbiro GMA argumentativ
angefuhrte ,iberwiegende® Ubereinstinmung des Vorhabens mit den Zielen der Teilplanfort-
schreibung ..." so nicht zutrifft. Die GMA hat im Gutachten vom Juli 2012 auf den Seiten 77 /
78 sowie im Fazit auf Seite 85 darauf hingewiesen, dass die vorliegenden Planungen einigen
in Aufstellung befindlichen Zielen des Teilplanentwurfs groR3flachiger Einzelhandel entgegen-
stehen, ein Teil der Ziele wird dagegen entsprochen.

Bezlglich des Hinweises auf die erste Stellungnahme vom 03.07.2012 wird auf die Abwa-
gung zu den eingegangenen Stellungnahmen zur Beteiligung der Behdrden und Tréger of-
fentlicher Belange verwiesen (Anlagel). Dort wird in Punkt B.9.A — E. ausfihrlich auf die
Stellungnahme der Stadt Solingen eingegangen.
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Zu 8. Kreis Mettmann v. 26.10.2012 (Eingang: 05.11.2012)
8. Stellungnahme (Auswirkungsgutachten)

Es werden die GroRen der Sortimente, insbesondere der zentrenrelevanten Randsortimente
sowie uber deren Verhaltnis zum Entwurf des Sachlichen Teilplans Grol3flachiger Einzelhan-
del referiert. Dabei wird festgestellt, dass der in Ziel 5 skizzierte maximale Anteil der
zentrenrelevanten Randsortimente an der Gesamtverkaufsflache von 10 % mit dem Wert
von 15,9 % erheblich tberschritten sei. Ebenso sei Grundsatz 6 des vorgenannten Entwurfs
nicht erfillt, wonach nicht zentrenrelevantes Randsortiment den Wert von 2.500 m2 nicht
Uberschreiten solle. Es sei derzeit von 7.305 m2 Verkaufsflache fur ein solches Sortiment und
damit ebenfalls von einer wesentlichen Uberschreitung auszugehen.

Zu 8. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Diesen Ausfuhrungen ist grundsatzlich nicht zu widersprechen. Hinzuzufligen ist, dass je-
doch von der absoluten bzw. relativen Uberschreitung der zentren- und nahversorgungsrele-
vanten Sortimente gegeniber den dargelegten Schwellenwerten keine negativen stadtebau-
lichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche im Einzugsgebiet ausgehen. Im Ver-
gleich zu der urspriinglichen Planung erfolgte bereits mehrfach eine deutliche Reduzierung
der Verkaufsflache. Nach den vorliegenden Planungen haben die gem. der Wuppertaler Lis-
te vom 17.12.2012 zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente nun einen Anteil von
9,9 % gemessen an der Gesamtverkaufsflache.

Zu 9. Stadt Ennepetal v. 24.10.2012 (Eingang: 29.10.2012)

9. Stellungnahme (Auswirkungsgutachten)

Es bestehen erhebliche Bedenken gegen die Planung. In der Auswirkungsanalyse zur An-
siedlung der GMA wurden aus Datenschutzgriinden die Einzeldaten herausgenommen, so
dass eine Bewertung zu den tatsachlichen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbe-
reiche nicht moglich sei. Namentlich bei den Sortimenten Leuchten / Elektroinstallation und
bei den Sportartikeln werden stéarkere negative Auswirkungen angenommen. Vor dem Hin-
tergrund, dass sich die Kaufkraftbindung in den vorgenannten Sortimenten auf einem niedri-
gen Niveau befande, sind solche Auswirkungen nicht hinnehmbar.

Im Folgenden wurde die wortgleiche Stellungnahme wie unter Punkt A.1 (RVR, Ennepe-
Ruhr) angefihrt.

Zu 9. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Einzelbetriebliche Daten werden von der GMA grundsétzlich nicht herausgegeben. Grundla-
ge der Auswirkungsanalyse der GMA war eine intensive Erfassung der projektrelevanten
Angebotssituation im Einzugsgebiet von Oktober bis Dezember 2011. Es fand eine flachen-
deckende Erhebung der projektrelevanten Angebotssituation in den Stadten und Gemeinden
der Zonen | und Il statt, zu der auch Ennepetal z&hlt. Dabei wurden Betriebe aller Grof3en-
ordnungen mit projektrelevanten Hauptsortimenten und die Randsortimente von Mehrbran-
chenbetrieben wie z. B. SB-Warenh&user, Warenh&auser oder Bau- und Heimwerkermarkten
/ Mobelhduser erfasst. Die detaillierte Auswertung ist im GMA-Gutachten in den
Anhangstabellen A5.7 und A5.8 — bezogen auf Ennepetal — dargestellt. Hierbei wurde unter-
schieden zwischen dem Hauptzentrum Ennepetal-Milspe, dem Nebenzentrum Ennepetal-
Voerde sowie sonstigen Standorten in Ennepetal.
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Bezogen auf die Darstellung der Angebotssituation in den Tabellen des GMA-Gutachtens ist
darauf hinzuweisen, dass bei einer Anbieterzahl von drei oder weniger Anbietern in einer La-
ge aus Datenschutzgrinden keine Angaben zu Verkaufsflachen und Umsatzen getétigt wur-
den. Dies betrifft in den von der Stadt Ennepetal angesprochenen Segmenten Leuchten /
Elektroinstallation sowie Sportartikel die sonstigen Standorte, d. h. Standorte auf3erhalb zent-
raler Versorgungsbereiche. Im Hauptzentrum Milspe bzw. im Nebenzentrum Voerde sind in
diesen Segmenten keine Angebote vorhanden. Bei Leuchten / Elektroinstallation ist auf die
Randsortimente eines Hellweg-Baumarktes und des Marktkauf SB-Warenhauses hinzuwei-
sen; der letztgenannte Anbieter fuhrt auf Kleinstflachen auch Sportartikel. Angesichts des
sehr geringen Angebotsumfangs sind keine quantitativen Umverteilungswirkungen nach-
weisbar; ohnehin sind zentrale Versorgungsbereiche, also stadtebaulich schiitzenswerte Be-
reiche in Ennepetal, nicht in diesen Sortimenten betroffen.

Bezlglich der wortgleichen Stellungnahme wird auf die Beschlussvorschlage Anlage 1b - A
1.A—1.H (S. 79ff.) verwiesen.

Zu 10. Stadt Radevormwald v. 11.10.2012 (Eingang: 16.10.2012)
10. Stellungnahme (Auswirkungsgutachten GMA)

Die Stadt Radevormwald bezieht sich in ihrer Stellungnahme auf ihre Ausfiihrungen im
Rahmen der frihzeitigen Beteiligung (Stellungnahme der Stadt Radevormwald vom
28.06.2012) und stellt fest, dass aufgrund der vorgenommenen Verkaufsflachenreduzierung
in einzelnen Sortimenten keine geringeren Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbe-
reich Radevormwald festzuhalten sind, als fiir das urspringliche Konzept festgestellt. Dabei
bezieht sich die Stadt Radevormwald auf das aktualisierte GMA-Gutachten aus Juli 2012.

Zu 10. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die gleichen Werte in den GMA-Gutachten von April und Juli 2012 sind darauf zurtickzufih-
ren, dass in beiden Gutachten zunachst das gleiche Ausgangskonzept fur das fachmarktbe-
zogene Einkaufszentrum geprift wurde (Anhangstabellen A5). Darauf aufbauend wurden
Empfehlungen zur Verkaufsflachenmodifikation getroffen (Anhangstabelle A6). Daher sind in
beiden Gutachten die dargestellten Umverteilungswirkungen im zentralen Versorgungsbe-
reich Radevormwald gleich. Im Gutachten aus Juli 2012 wurde lediglich der Sortimentsbe-
reich Heimtextilien / Haushaltswaren / GPK / Kunst in zwei Gruppen differenziert (vgl. S. 74 /
75 und Anhangstabelle A7).

Im zentralen Versorgungsbereich der Stadt Radevormwald sind quantitativ nachweisbare
Auswirkungen im Sortimentsbereich Mébel (ca. 6 — 7 % = 0,3 Mio. €) und bei Heimtextilien /
Haushaltswaren / GPK / Kunst (ca. 3 — 4 % = < 0,1 Mio. €) festzuhalten. In den weiteren pro-
jektrelevanten Sortimenten sind keine Auswirkungen quantitativ nachweisbar, was zum Teil
auch mit dem geringen Angebotsbestand in einzelnen Sortimenten zusammenhangt (vgl.
Anhangstabelle A5.21). Bei diesen Umverteilungswerten und einem Gesamtumsatzverlust
von rd. 0,5 Mio. € Uber alle Sortimente hinweg ist aus Gutachtersicht keine Gefahrdung des
zentralen Versorgungsbereiches festzuhalten, auch wenn der zentrale Versorgungsbereich
Radevormwald nicht zu den starksten Standorten im Einzugsgebiet gehort.

Zu 11. Stadt Remscheid v. 15.10.2012 (Eingang: 24.10.2012)

11. Stellungnahme (Allgemeines)

Hinweise: Die Stadt Remscheid dufRert zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Einwendun-
gen gegen die Planung. Sie bittet darum, ihre Belange verstarkt zu berticksichtigen.
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Zu 11. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die in diesem Zusammenhang aufgefihrten Umsatzumverteilungseffekte im Hauptzentrum
Remscheid-Innenstadt gemalR GMA-Auswirkungsanalyse sind korrekt dargestellt. Aufgrund
der insbesondere hohen Umverteilungswirkungen im Bereich der Sportartikel hat die GMA
eine Reduzierung der gepriften Verkaufsflache von 4.000 m2 fir zentrenrelevante Sportarti-
kelsortimente auf 1.800 m2 empfohlen; diesen Empfehlungen ist die Stadt Wuppertal auch
bei der Anderung des Flachennutzungsplans gefolgt. Die Stadt Wuppertal hat dariiber hin-
aus noch einmal eine starkere Reduzierung in diesem Segment auf insgesamt nur 1.400 m?
VK vorgenommen.

Zu 12. Ennepe-Ruhr-Kreis vom 25.10.2012 (Fax per 25.10.2012)

12. Stellungnahme (Auswirkungsgutachten)

Es wird beanstandet, dass die im Zuge der Tragerbeteiligung hervorgebrachten Anregungen
nicht abgewogen oder auf der Liste der Anregungen aufgenommen worden seien. Es wird
angefragt, ob eine Anfrage gem. § 34 Abs. 1 Landesplanungsgesetz gestellt worden sei.

Es wird eine Anfrage des Stellungnehmenden bei der Bezirksregierung Dusseldorf mit Ant-
wort vom 09.11.2012 in Durchschrift vorgelegt.

Zu 12. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

In diesem Zusammenhang wird auf die Abwagung der Stellungnahme des Ennepe-Ruhr-
Kreises vom 24.05.2012 durch die Stadt Wuppertal im Verfahren nach 8 4 Abs. 1 BauGB
(frihzeitige Beteiligung der Behdrden und Trager Offentlicher Belange) hingewiesen (Anla-
gel), in der die Aussagen der Stadt Haan bzgl. der wortgleichen Stellungnahme (A.1 - 10, S.
2 ff) sowie zum Verkehrsgutachten (B.2, S. 7ff) inhaltlich erwidert wurden.
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C. Uberértliche Trager

Zu 1. Landesbetrieb StralRenbau (LBS) NRW — Autobahnniederlassung Krefeld v.
25.10.2012 (Eingang:29.10.2012)

1. Stellungnahme (Allgemeines)

Hinweise: Es wird auf die Stellungnahme vom 12.06.2012 verwiesen, die im Grundsatz wei-
terhin zu beachten sei. Es wird erneut darauf verwiesen, dass Abweichungen von § 9 Bun-
desfernstralRengesetz (FStrG) [= 40-m-Baubeschrankungszone] wegen der juristischen
Problematik immer einer Einzelprifung und -entscheidung durch die Strafenbauverwaltung
bendtigen.

Festsetzungen von SchutzmafRnahmen entlang der Autobahn zu Lasten des LBS sind nicht
zulassig.

Die geforderten Nachweise der Leistungsfahigkeit fir die Knotenpunkte sind durch das Biro
KOEHLER & LEUTWEIN erbracht worden, wahrend die Forderungen nach dem Einbau von
Ruckstaudedektoren bestehen bleiben. Infrastrukturelle Belastungen und Beeintrachtigungen
auf der der BAB A46 wahrend der StralRenbaumal3inahmen an den zuleitenden Stral3en zum
Vorhaben muissen mit der Verkehrsbehtrde, Bezirksregierung Dusseldorf bzw. Arnsberg
frihzeitig abgestimmt werden. Der Stral3enbaulasttrager und die Autobahnpolizei missen im
Anhdrungsverfahren beteiligt werden.

Die Stellungnehmende hat zur 49. Anderung des Flachennutzungsplanes aus verkehrlicher
Sicht keine Bedenken soweit ihre Stellungnahme beachtet wird.

Zu 1. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden beachtet.

Die Hinweise zu der Anbauverbots- und Baubeschrankungszone werden beachtet. Festset-
zungen zu diesen Sachverhalten wurden auf der Ebene des Flachennutzungsplans nicht ge-
troffen. Die weiteren Hinweise werden im Zuge der weiterfiihrenden Planungen (Bebauungs-
planung) beachtet.

Zu 2. Amprion v. 28.09.2012 (Eingang: 05.10.2012)
2. Stellungnahme (Leitungen)

Keine Bedenken, in den Ausgleichsflachen keine Leitung sowie keine Planungen.
Zu 2. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Zu 3. Landwirtschaftskammer NRW v. 31.10.2012 (Einganq:05.11.2012)

3. Stellungnahme (Landwirtschaftliche Belange)

Aus landwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken. Es wird angeregt gem. den ,Hinweisen zur
Kompensation im Zusammenhang mit Wald“ des MUNLYV vom 16.07.2008 den bestehenden
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Waldbestand aufzuwerten, da Wuppertal bereits ein waldreiches Gebiet sei. Durch den Ver-
zicht auf eine Ersatzaufforstung wirden negative Effekte vermieden und (landwirtschaftliche)
Flachen geschont.

Zu 3. Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt.

In Abwagung zur Schaffung einer ausgewogenen Landschaftsausstattung waren die Interes-
sen sowohl der Landwirtschaft als auch der Forstwirtschaft zu berticksichtigen.

Durch das Vorhaben, die externe Kompensation zu einem Grol3teil dadurch zu realisieren,
einen bestehenden Waldbestand aus der Nutzung zu nehmen, muss nur ein kleiner Anteil
durch Neuanlage von Waldflachen geschaffen werden. Dieser Anteil ist zur Arrondierung der
Mafnahme jedoch notwendig.

Zu 4. Bezirksregierung Dusseldorf, Dezernate 53 u. 54 v. 01.08.2012 (Eingang:
22.10.2012)

4.A Stellungnahme (Immissionsschutz)

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestiinden keine Bedenken.

Zu 4.A Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

4.B Stellungnahme (Wasserwirtschatt)

Fur die Meine gebe es keine ermittelten oder amtlich festgesetzten Uberschwemmungsge-
biete. Derzeit werde ein hydrologisches Modell fur die Schwelme erstellt, welches die Meine
und den IKEA-Neubau mitbertcksichtige. Da der Quellbereich betroffen sei, sei von keinem
erhohten Hochwasserrisiko auszugehen.

Auch aus Sicht der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie gebe es keine Bedenken, da die
Meine und die umliegenden Siefen auf Grund der Verrohrungsstrecken in den Umsetzungs-
planen nicht weiter bertcksichtigt wirden.

Zu 4.B Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Zu 5. RWE Westfalen-Weser-Ems v. 09.10.2012 (Einganq:15.10.2012)

5. Stellungnahme (Hochspannungsleitungen)

Im Planbereich lagen keine 110-kV-RWE-Hochspannungsleitungen und es bestinden auch
keine Planungen dazu.

Zu 5. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Zu 6 Landesbetrieb Wald und Holz NRW v. 01.10.2012 (Eingang: 08.10.2012)
6. Stellungnahme (Forst)

Aus forstlicher Sicht bestiinden keine weiteren Bedenken.

Zu 6. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Zu 7. IHK Wuppertal, Solingen, Remscheid v. 24.10.2012 (Eingang: 25.10.2012)

7. Stellungnahme (Allgemeines)

Der Planung wird positiv entgegen gesehen. Vorherige Anregungen wurden aufgenommen
und es besttinden keine weiteren Ergéanzungen.

Zu 7. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Zu 8. Handwerkskammer Dusseldorf v. 25.10.2012 (Eingang: 29.10.2012)
8. Stellungnahme (Handwerk)

Die Planung sei grundsatzlich vertraglich, da den deutlichen Schwerpunkt nicht
zentrenrelevante Sortimente bilden. Zentrenrelevante Sortimente verteilten sich jedoch auf
nicht unumstrittene 13 bzw. 15 % der gesamten Verkaufsflache.

Aus Sicht der Stellungnehmenden Uberwédgen die positive Impulse die Nachteile, die sich
z.B. in einer starkeren Konkurrenzsituation zu bestehenden Versorgungszentren zeigen wuir-
den. In Wuppertal herrsche ein erhebliches Angebotsdefizit an Fachmarkten mit nicht
zentrenrelevanten Kernsortimenten, weshalb die Ansiedlung des Fachmarktzentrums Kauf-
kraftabflisse unterbinden kénne. Zwar werde nicht jedem Ziel und Grundsatz der landes-
und regionalplanerischen Vorgaben entsprochen, so belegten Auswirkungsanalysen jedoch
eine Vertretbarkeit des Projekts. Es seien zudem keine wesentlichen negativen Auswirkun-
gen auf die zentralen Versorgungsbereiche von Wuppertal und der Nachbarkommunen zu
erwarten. Deswegen kénne vom regionalen Einzelhandelskonzept abgewichen werden.

Zu begrifien sei, dass die Baumalinahmen flr ortsanséssige Handwerksbetriebe auch klein-
teilig ausgeschrieben werden sollen. Das Vorhaben stofRe auf die Zustimmung des 6rtlichen
Handwerks.

Zu 8. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Diesen Ausfuhrungen ist grundsatzlich nicht zu widersprechen. Hinzuzufligen ist, dass je-
doch von der absoluten bzw. relativen Uberschreitung der zentren- und nahversorgungsrele-
vanten Sortimente gegeniber den dargelegten Schwellenwerten keine negativen stadtebau-
lichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche im Einzugsgebiet ausgehen. Im Ver-
gleich zu der urspriinglichen Planung erfolgte bereits mehrfach eine deutliche Reduzierung
der Verkaufsflache. Nach den vorliegenden Planungen haben die gem. der Wuppertaler Lis-
te vom 17.12.2012 zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente nun einen Anteil von
9,9 % gemessen an der Gesamtverkaufsflache.

Zu 9. PLEdoc v. 24.09.2012 (Eingang: 29.10.2012)

9. Stellungnahme (Leitungen)

Der Planbereich beruhre keine Versorgungseinrichtungen bestimmter Betreiber bzw. Eigen-
tumer. Auskiinfte zu Anlagen sonstiger Netzbetreiber missten gesondert bei den jeweiligen
Versorgungsunternehmen eingeholt werden. Betroffen sei eine Kabelschutzrohranlage der
GasLINE GmbH & Co.KG.

Zu 9. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wurde beachtet — es sind keine Planungen vorgesehen.

Zu 10. Bezirksregierung Dusseldorf, Dezernat 51 v. 29.10.2012 (Eingang: 29.10.2012)
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10. Stellungnahme (Umweltplanungen)

Es werden die Lage, der Stand der Planungen und die Wirkung des Vorhabens referiert.
Weiter wird die Wichtigkeit von Vollstandigkeit und Nachvollziehbarkeit der Umweltplanun-
gen betont und dieser vertiefend ausgefiihrt. Es wird darauf hingewiesen, dass die arten-
schutzrechtlichen Vorschriften frihzeitig zu beachten sind und gerade in einem Fall nur ein
Zwischenbericht vorgelegt worden ware, was nicht tragbar sei. Es wird um Erganzung gebe-
ten.

Durch den o. g. Planentwurf wird der Aufgabenbereich der Abfallwirtschaft im Zustandig-
keitsbereich der Abteilung 5 der Bezirksregierung Dusseldorf nicht berdhrt.

Der Stellungnahme sind als Anlagen Stellungnahmen des Ennepe-Ruhr-Kreises beigefiigt.
Zu 10. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die spezielle artenschutzgutachterliche Prifung und der landschaftspflegerische Fachbeitrag
sowie das hydrologische Gutachten wurden gem. 8 3 Abs. 2 BauGB mit den ,bereits vorlie-
genden“ Gutachten ausgelegt, da zum Zeitpunkt der Offenlegung noch nicht alle Untersu-
chungen abgeschlossen waren. Dies ist der Ubliche Standard. Zwecks Einhaltung der erfor-
derlichen Erfassungszeitraume wurde zur Offenlage ein ,SAP - Zwischenbericht* vorgelegt.
Die Untersuchungen zu den umweltbezogenen Gutachten wurden mittlerweile abgeschlos-
sen. Diese Unterlagen liegen als Abschlussberichte vor. Damit wurde die gesamte Vegetati-
onsperiode betrachtet. Die damaligen Zwischenberichte beruhen auf der damaligen Datenla-
ge und berlcksichtigen Worst-Case-Szenarien. Die besagten Umweltplanungen wurden in-
tensiv und in Abstimmung mit der Fachbehdrde und den Fachplanern erarbeitet.

Die Stellungnahmen des Ennepe-Ruhr-Kreises werden separat beantwortet (s. B.12., S. 98)
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D. Ortsansassige Trager

Zu 1. Wupperverband v. 05.11.2012 (Eingang: 05.11.2012)

1. Stellungnahme (Umweltuntersuchungen)

Der Wupperverband informiert dartber, dass er bereits seit langerem in die Vorplanungen
miteinbezogen wurde und zahlreiche Ortstermine und Abstimmungsgesprache zu den was-
serwirtschaftlichen Themen stattgefunden haben.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der durchgefiihrten Umweltuntersuchungen (Umweltbe-
richt) konnten bei Terminen am 15.08.2012 und 19.10.2012 sowohl die Gewassersituation
geklart, als auch ein Konzept fir die Regenentwasserung zwischen Stadt Wuppertal/UWB,
WSW Energie und Wasser AG und Wupperverband abgestimmt werden.

Vor diesem Hintergrund bestehen keine grundsétzlichen Bedenken gegen das Bauvorhaben.

Die Konkretisierung der wasserwirtschaftlichen Planungen wird weiterhin - insbesondere im
Zuge der noch durchzufiihrenden wasserrechtlichen Verfahren - in enger Abstimmung zwi-
schen Stadt Wuppertal/UWB, WSW Energie und Wasser AG und Wupperverband erfolgen.

Zu 1. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Anderungen an den Unterlagen zur Flachennutzungsplandnderung ergeben sich dadurch
nicht.

Zu 2. Untere Landschaftsbeh6rde Wuppertal v. 19.10.2012 (Eingangq: 22.10.2012)
2. Stellungnahme (Verlust Gewerbegebiete)

Es wird angeregt in die Begrindung zum Satzungsbeschluss aufzunehmen, dass es keinen
Mangel fir die Gberplanten Gewerbeflachen gibt und durch die Uberplanung mit Einzelhan-
del als Ersatz keine Gewerbegebiete auf der ,griinen Wiese" ausgewiesen werden muissen.
Dies sei beim Monitoring zur FNP-Anderung zu beriicksichtigen.

Zu 2. Beschlussvorschlag: Die Anregung wird beachtet.

Dieser Sachverhalt wird aus Griinden der Klarheit in den Umweltbericht ibernommen.

Zu 3. Wuppertaler Stadtwerke GmbH v. 17.10.2012 (Eingang: 18.10.2012)
3. Stellungnahme (Leitungen)

Hinweis: Es seien fur die elektrische Versorgung des Neubauvorhabens sehr umfangreiche
Kabelverlegungen erforderlich.

Beziglich der Plananderungen bestiinden weder Bedenken noch Anregungen.

Zu 3. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Zu 4. Rheinischer Einzelhandels- und Dienstleistungsverband v. 01.06.2012 u.
19.11.2012

4. Stellungnahme (Grundsatzliches, Sortimente)

Hinweis auf die im Gutachten der GMA beschriebenen ,Kannibalisierungseffekte”. Dies
wirde nachteilige Auswirkungen auf die Arbeitsplatze in den umliegenden Einzelhandelsun-
ternehmen haben. Deshalb sei eine Arbeitsplatzbilanz zu ergdnzen. Auch sei ein Bericht zu
den okologischen Auswirkungen, vor allem zu den Verkehrsverlagerungen vom OPNV auf
den motorisierten Individualverkehr. Des Weiteren sei aus dem Bebauungsplankonzept nicht
ersichtlich, welches Sortimentskonzept verfolgt werde. Dazu seien eindeutige Informationen
erforderlich.

Vorerst wird die Ansiedlung eines IKEA-Einrichtungshauses in Wuppertal begruf3t, ein
Fachmarktzentrum wird wegen der innenstadtrelevanten Sortimente jedoch abgelehnt. Hin-
weis, dass sich das Vorhaben an dem Regionalen Einzelhandelskonzept und an dem Sach-
lichen Teilplan Grofiflachiger Einzelhandel orientieren misse. Bisher wirde dagegen versto-
Ren werden. Die Schlussfolgerungen der GMA, die von der Zentrenvertraglichkeit des Vor-
habens ausgingen, seien nicht nachvollziehbar, auch dann nicht, wenn ein reduziertes Sor-
timent umgesetzt wirde.

In einer weiteren Stellungnahme wird darauf hingewiesen, dass die abgegebene Stellung-
nahme vom 01.06.2012 vollinhaltlich aufrechterhalten wirde.

Bedenken: Aufgrund der vorgenommenen Veranderungen spreche man sich gegen das
Vorhaben aus. Wéahrend ein Mdbelhaus mit den zulassigen zentrenrelevanten Sortimenten
an diesem Standort beflrwortet werde, lehne man ein Sondergebiet mit einer Gesamt-
Verkaufsflache von 45.850mz in Form eines Einkaufszentrums in randstadtischer Lage ab. In
detaillierter Form wird Einspruch gegen das Verfahren erhoben. Das Vorhaben widerspreche
dem sachlichen Teilplan grof3flachiger Einzelhandel, dem regionalen Einzelhandelskonzept
und beeintréchtige die gewachsenen Zentren in unzumutbarer Weise. Die Zulassigkeit liel3e
sich auch nicht herbeifiihren, indem die in dem Sondergebiet geplanten Fachmarkte mit in-
nenstadtrelevanten Sortimenten als Randsortimente eines Hauptsortiments Mdbel dargestellt
wulrden.

Zu 4. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Den Bedenken
wird nicht gefolgt.

Bezlglich des REHK Bergisches Stadtedreieck ist festzuhalten, dass die Formulierungen auf
S. 148 / 149 des REHK aufzeigen, das bei Vorhaben mit zentrenrelevantem Sortiments-
schwerpunkt an Standorten auf3erhalb der Zentralen Versorgungsbereiche kein regionaler
Konsens besteht. Auch wenn beim fachmarktbezogenen Einkaufszentrum ein Schwerpunkt
im nicht zentrenrelevanten Sortiment liegt, weist das Vorhaben doch eine hohe absolute
Verkaufsflache mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten auf. GemaR der ak-
tuellen Planung wurde Uberdies der Lebensmittelmarkt ersatzlos gestrichen. Bei dem vorlie-
genden Konzept werden keine schadlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche
ausgedubt.

Zu beachten bzw. bertcksichtigen sind in diesem Zusammenhang auch die Ziele und
Grundsatze des GEP, vgl. Kapitel 1.2 des GEP. Hiernach diirfen Gebiete fir Einkaufszen-
tren, grof3flachige Einzelhandelsbetriebe und sonstige Handelsbetriebe im Sinne von § 11
Abs. 3 BauNVO nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) geplant werden. Darlber hin-
aus ist im GEP bestimmt, dass ein Vorhaben der zentralortlichen Versorgungsfunktion ent-
spricht, wenn die Kaufkraftbindung der zu erwartenden Nutzung den Versorgungsbereich
des Standortes nicht wesentlich Uberschreitet. Einkaufszentren und groR3flachige Einzelhan-
delsbetriebe, insbesondere mit zentrenrelevanten Sortimenten, sind schliel3lich den bauleit-
planerisch dargestellten Siedlungsschwerpunkten raumlich und funktional zuzuordnen.

Mit der 8. Anderung des GEP fur den Regierungsbezirk Diisseldorf wurde der Bereich um
die Autobahnauffahrt Wuppertal-Oberbarmen zur BAB A46 als Allgemeiner Siedlungsbereich
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festgelegt. Sudlich grenzt der Bereich fir Gewerbe und Industrie (GIB) an. Die beabsichtigte
Darstellung eines sonstigen Sondergebietes fur ein fachmarktbezogenes Einkaufszentrum ist
an diesem Standort daher regionalplanerisch zulassig.

Soweit im GEP bestimmt ist, dass ein Vorhaben der zentralortlichen Versorgungsfunktion
entspricht, wenn die Kaufkraftbindung der zu erwartenden Nutzung den Versorgungsbereich
des Standortes nicht wesentlich tberschreitet (Kongruenzgebot) und Einkaufszentren und
grol3flachige Einzelhandelsbetriebe, insbesondere mit zentrenrelevanten Sortimenten, den
bauleitplanerisch dargestellten Siedlungsschwerpunkten raumlich und funktional zuzuordnen
sind (Integrationsgebot), entspricht dies den Formulierungen des 8 24 Abs. 3 LEPro NRW
a.F. Jene Vorschrift ist unbestimmt und stellt somit kein Ziel der Raumordnung dar, weshalb
sie mit Gesetz vom 19.06.2007 aufgehoben wurde.

Auch die Vorgaben des GEP sind daher lediglich als Grundsatze der Raumordnung im
Rahmen der Bauleitplanung zu beriicksichtigen. Insoweit ist zunéchst von Bedeutung, dass
die Kaufkraft der Wohnbevoélkerung in der Stadt Wuppertal gemafi der Auswirkungsanalyse
des Blros GMA [4] durch die Umsatzerwartung des Vorhabens nicht tberschritten wird. Der
zentral6rtlichen Versorgungsfunktion des Oberzentrums Wuppertal wird mit der beabsichtig-
ten Planung daher entsprochen.

Soweit sich der geplante Standort nicht innerhalb eines bauleitplanerisch dargestellten Sied-
lungsschwerpunktes befindet, steht dies der Planung nicht entgegen. Im Schwerpunkt (90,1
% der Gesamtverkaufsflache) weist das geplante fachmarktbezogene Einkaufszentrum nicht
zentrenrelevante Sortimente auf. Nach den Erlauterungen des GEP ist die geplante Darstel-
lung des Vorhabens auch aul3erhalb eines Siedlungsschwerpunktes ausnahmsweise zulas-
sig (vgl. Kapitel 1.2 des GEP - Ziel 4). Die Ansiedlung des geplanten Einkaufszentrums in-
nerhalb eines Siedlungsschwerpunktes ist schon wegen der angesichts der beabsichtigten
Sortimentsstruktur erforderlichen GrundstiicksgréRe ausgeschlossen. Darlber hinaus muss
der Standort — wie hier — verkehrlich gut erreichbar sein, was innerhalb zentraler Lagen re-
gelmalig ausgeschlossen ist, sodass das stadtebauliche Interesse einer Ansiedlung des
Vorhabens an dem geplanten Standort das Interesse an einer Zuordnung des Vorhabens zu
einem bauleitplanerisch dargestellten Siedlungsschwerpunkt Gberwiegt.

Die geplante Darstellung eines sonstigen Sondergebietes fir ein fachmarktbezogenes Ein-
kaufszentrums wird daher insgesamt als regionalplanerisch zulédssig bewertet.

Das Anschreiben bezieht sich auf Inhalte des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1136V.
Die Belange werden im Folgenden auf dieser Planebene gepriift.
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E. Sonstige Verbande, Vereine und Interessengruppen

Zu 1. BUND NRW e.V. und LNU NRW e.V. v. 23.11.2012 (Eingang: 25.10.2012)
1.A Stellungnahme (Eingriff-/Ausgleichsbilanz)

Bedenken und Ablehnung, da das Vorhaben fir die Gesamtstadt und die unmittelbare Um-
gebung unvertraglich sei. Die Erfassung der Arten, Biotoptypen und 6kologischen Zusam-
menhange im Kontext mit dem Bauleitplanverfahren entsprache nicht der 6kologischen Not-
wendigkeit und sei intensiv technisiert worden. Die fachlich begriindeten Einwénde von Kriti-
schen Beobachtern wiirden argumentativ und in der Sache ablehnend weg gewischt.

Es sei unannehmbar, wenn bei der Erstellung der Eingriffs- und Ausgleichsberechnungen
nicht von den vorhandenen Biotopstrukturen sondern von denjenigen gemaf rechtsverbindli-
chem Bebauungsplan ausgegangen wirde. Auch sei die Berechnung der Zulassigkeit von
80% Versiegelung nicht anhand der derzeit im Gewerbegebiet zuldssigen Versiegelung zu
berechnen, sondern nach der real vorhandenen Befestigung. Es wird kritisiert, dass auch die
theoretisch vorhandenen nicht zu versiegelnden Flachen nun befestigt wirden. Diese Be-
denken werden an verschiedenen Stellen wiederholt. Es wird angeregt, wie beim Arten-
schutz von den wertgebenden Strukturen auszugehen, da ein anderes Vorgehen sinnwidrig
sei. Es wird als unabdingbar bezeichnet, die Gewdasser- und Feuchtigkeitsstrukturen im
Quellbereich der Meine zu bericksichtigen.

Zu 1.A Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt. Der Anregung wird
teilweise gefolgt.

Mit den vorgetragenen Bedenken, Anregungen und Hinweisen wurde entgegen der Aussage
des Stellungnehmenden sorgfaltig und ernsthaft umgegangen. Die Belange wurden geprift,
vollstandig gewidirdigt, z. T. sogar fachgutachterlich erwidert und abgewogen. Eine generelle
Ablehnung besteht keinesfalls, vielmehr haben die Gutachter mehrfach den fachlichen Kon-
takt gesucht sowie Ortgesprache angeboten, was jedoch vom Stellungnehmenden abgewie-
sen wurde.

Die Erfassung und Bewertung der Biotope im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag (LPB)
erfolgte gem. aktueller Rechtslage auf Basis der Festsetzungen in den rechtskréftigen Be-
bauungsplanen (Wuppertal B-Plan Nr. 473 - Eichenhofer Weg + Nr. 479 —, Ostl. Wittener
Stral3e). Somit wird auf dem planerischen status quo aufgebaut, der hier die Ausgangslage
fur die Berechnungen bildet. Dass damit auch die nicht zu versiegelnden 20% Flache befes-
tigt wirden, ist nicht zutreffend. Das Bilanzierungsverfahren gem. LUDWIG (FROHLICH &
SPORBECK 1990) erfullt die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes und ist sowohl in
NRW als auch in der Stadt Wuppertal anerkannt.

Bzgl. des Artenschutzes ist die Rechtslage eine andere. Hier geht es um die Verhinderung
von Verbotstatbestanden. Die Erfassung der Arten im Rahmen der Speziellen Artenschutz-
rechtlichen Prufung (SAP) orientiert sich an allgemeinen Untersuchungsstandards bzw. an
den Empfehlungen der Fachliteratur (Quellenangabe folgt im SAP Abschlussbericht — No-
vember 2012)

Trotz zahlreicher Belege und einem allgemeinen fachlichen Einvernehmen, dass im Plange-
biet keine Quellen existent sind, wird vom Stellungnehmenden von Quellen gesprochen,
womit die neuen fachgutachterlichen Erkenntnisse ignoriert werden (vgl. Erdrterung zu Stel-
lungnahme 1.F). Die FlieR- und Stillgew&sser werden im Ubrigen umfangreich artenschutz-
gutachterlich bertcksichtigt und es wird ein adaquater Ersatz geschaffen.
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1.B Stellungnahme (Gutachten)

Bedenken: Die Gutachten seien unvollstandig und damit nicht prifbar. Die Stadt wird aufge-
fordert, das Verfahren bis zur Vorlage eines vollstdndigen gewasserkundlichen Gutachtens
und eines landschaftspflegerischen Begleitplanes auszusetzen. Dann kdnne eine erneute
Offenlegung vorgenommen werden.

Zum Waldausgleich lage lediglich eine Stellungnahme vom April 2012 vor, deren realer Zu-
stand der vorab eingeschatzten Flachen nicht belegbar sei. Durch den Eingriff in den
Kamperbusch sei zusatzlich die artenreiche Pilzflora des Waldes zu berucksichtigen. Es sei
eine Teilflache als externer Ausgleich zu fordern, die mit sickerfeuchten Stellen und teilwei-
sem alten Waldbestand vielfaltige Lebensraume fur Pilze bietet. Der Landschaftspflegerische
Begleitplan sei unvollstéandig und somit nicht Gberprufbar.

Zu 1.B Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird teilweise gefolgt.

Die Spezielle Artenschutzgutachterliche Prifung (SAP) und der Landschaftspflegerische
Fachbeitrag (LPB) sowie das hydrogeologische Gutachten wurden gem. 8 4 Abs. 2 BauGB
zum Termin der Offenlegung mit dem zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Untersuchungs-
stand vorgelegt. Dies ist der Ubliche Standard. Zwecks Einhaltung der erforderlichen Erfas-
sungszeitraume wurde zur Offenlage ein ,SAP - Zwischenbericht” vorgelegt. Die Untersu-
chungen zu den umweltbezogenen Gutachten wurden mittlerweile abgeschlossen. Diese Un-
terlagen liegen als Abschlussberichte vor. Damit wurde die gesamte Vegetationsperiode be-
trachtet. Die damaligen Zwischenberichte beruhen auf der damaligen Datenlage und bertick-
sichtigen Worst-Case-Szenarien. Die Argumentation kann insofern nicht nachvollzogen wer-
den. Eine Aussetzung des Verfahrens ist aus diesem Grund nicht erforderlich oder geboten.

Bezlglich der Ersatzaufforstung im Teilbereich C wird von der in Rede stehenden Stellung-
nahme zur Ersatzaufforstung aus April 2012 kein Bedarf an einer weiteren Uberpriifung des
tatsachlichen Zustandes gesehen. Dieser wurde innerhalb der Vegetationsperiode fachgu-
tachterlich festgestellt und in besagter Stellungnahme hinlanglich beschrieben. Es besteht
kein Grund zu der Annahme, dass sich der Zustand vom Friihjahr zum Herbst grundlegend
anders darstellt. Dieses Vorgehen wurde mit der Unteren Landschaftsbehdrde auch so ab-
gestimmt.

Der als zu gering kritisierte Untersuchungsumfang ist das Ergebnis des Scopingtermins und
folgt anerkannten Standards. Aufgrund der fehlenden Planungsrelevanz nach BNatschG
wurde die Pilzflora nicht erfasst. Der landschaftspflegerische Fachbeitrag ist vollstandig. Die-
se Auffassung wird von der Unteren Landschaftsbehdrde der Stadt Wuppertal geteilt.

1.C Stellungnahme (Einzelhandel, OPNV)

Bedenken: Das Vorhaben entspreche im Wesentlichen einem groRflachigen Einzelhandel
im Aul3enbereich, den das Land NRW fiir unzulassig hielte.

Der Stellungnehmende hat auf die Folgen der Kundenverkehre, Larm und Abgase hingewie-
sen. Diese seien vermeidbar, wenn in zentraler Lage und in Erreichbarkeit des OPNV ange-
siedelt worden ware. Der Stadt Wuppertal fehle das Verstandnis einer idealen Stadtentwick-
lung und opfere diese an einen Investor, so der Stellungnehmende.

Zu 1.C Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Gemal der Auswirkungsanalyse der GMA ist das Vorhaben zentrenvertraglich. Anstatt dem
bestehenden Innenstadtzentrum wesentlich Konkurrenz zu machen, besteht vielmehr die
Absicht, den starkeren Kaufkraftabfluss der Stadt Wuppertal im Bereich Mdbel zu stoppen
und neue Kauferschichten aus dem Umland hinzuzugewinnen. Dies entspricht der Funktion
eines Oberzentrums. Eine Anfahrt von Kunden per Bus ist an dem geplanten Standort
durchaus mdglich. Beim Kauf von ,Kofferraumwaren®, wie Modbeln, bevorzugen jedoch die
meisten Konsumenten den Transport mit dem eigenen Auto, insofern entspricht der Standort
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durchaus den Anforderungen der Kunden (Mdéglichkeit des freien Parkens & problemlose An-
fahrt).

1.D Stellungnahme (Waldinanspruchnahme)

Bedenken, den Wald zu entfernen. Im Fachgutachten fehle die Berticksichtigung von Arten
mit groRem Flachenbedarf und den Wirkungen der Randeffekte. Der Ausgleich im Verhaltnis
1:1 sei 6kologisch unpassend. Aus 6kologischer Sicht sei ein mindestens doppelt so grofRes
Ausgleichserfordernis zu bertcksichtigen.

Anregung, dass flr die externe KompensationsmalRnahme — Neuanlage Wald — eine trupp-
weise Pflanzung mit groRen Zwischenabstinden angezeigt sei. Es werden konkrete Rat-
schlage gegeben. Die vorgelegte Pflanzliste wird als fachlich falsch bewertet, es muisse
Pflanzmaterial aus der Region Bergisches Land verwendet werden.

Zu 1.D Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt. Den Anregungen wird
gefolgt.

Der Bilanzfaktor fur den Wald mit dem Verhaltnis 1:1 entspricht dem in Wuppertal gangigen
Verfahren. Der LPB benennt ein konkretes Flurstiick zum Waldausgleich. Die Methode des
Ausgleichs ist nach grundséatzlicher Zustimmung seitens der oberen Forstbehdrde mit der
Unteren Landschaftsbehérde abgestimmt und damit verbindlich.

Auf der Ebene der Flachennutzungsplananderung wurden keine Pflanzenlisten aufgestellt.

Objektiv im Geldnde nachvollziehbare Tatsachen wurden in den Unterlagen anhand von Fo-
tos, Kartenmaterial und Artenlisten bereitgestellt.

1.E Stellungnahme (Quellen und Bache)

Bedenken: Es wird wiederholt, dass keine gewasserokologischen Untersuchungen vorlagen
und Uberprifbare Artenlisten ebenso wie Bewertungen fehlen wirden. Eine Bewertung durch
Fachleute sei nicht moglich. Bedenken, da eine Untersuchung wahrend der Offenlegung ei-
ne Missachtung der Rechte der Offentlichkeit sei. Es werden die Ergebnisse der eigenen Un-
tersuchung vorgestellt und behauptet, dass Quellen und Béche unvollstandig kartiert und
begutachtet wurden. Daraus wird ein Verstol3 gegen die Wasserrahmenrichtlinie abgeleitet.
Es werden einige Beispiele aufgefihrt.

Durch die Realisierung des Vorhabens wird das Quelleinzugsgebiet des Erlenroder Siefens
beeintrachtigt. Diese Gewasser seien im Umweltbericht nicht beriicksichtigt worden. Von der
fachlich anerkannten Definition von ,Quellen“ und ,Bachen* wird aufgrund deren Speisung
vom Grundwasser abgewichen. Es sei Fakt, dass das Regenwasser nach dem Einsickern in
den Boden bald wieder in Quellen austrate. Angaben zu Tierarten und eine Beschreibung
der Vegetationseinheiten wirden fehlen.

Zu 1.E Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Es wird auf den Beschlussvorschlag Anlage 1b - 1.B (S. 107) verwiesen.

Die Kartierung von 830 BNatschG Biotopen erfolgt nach den Vorgaben der Kartieranleitung
des LANUV NRW. Zitat:

Nicht erfasst werden demnach:
» Gewasser mit deutlich gestorten Verhaltnissen (z.B. Uberdiingung ...)

Der ,Muhlinghaus Teich* besitzt durch den Bebauungsplan Nr. 473 den Status eines techni-
schen Bauwerks ,RRB" — mithin keine Relevanz bezgl. 830 BNatschG.

Die auf dem Planungsgelande erkennbaren Abflussgerinne, die der Meine zugerechnet wer-
den, sind im hydrogeologischen Gutachten vom 20.07.2012 ausfuhrlich beschrieben. Naturli-
che Quellen konnten dabei an keiner Stelle beobachtet werden.
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Aufgrund der morphologischen Verhéltnisse (das Projektareal befindet sich wenige hundert
Meter sudlich der Wasserscheide), den geologischen Randbedingungen (verwitterte Ton-
steine) sowie der starken Beeinflussung durch kinstliche Auffillungen, Entwasserungen,
Drainagen und dem ehemaligen Steinbruch im Siden, ist in diesem Raum kein ausreichend
grol3es Einzugsgebiet vorhanden, das eine natirliche Quellschittung erméglichen kdnnte.

Gewasserdkologisch wurde der von dem Bauvorhaben betroffene Bereich durch den Ge-
wasserbiologen Dr. Spah / Bielefeld bewertet. In seinem Gutachten (enthalten in Anhang 6)
beschreibt Herr Dr. Spah die Verhdltnisse. Die von ihm vorgefundenen Tierarten sind im
Gutachten in einer Artenliste aufgefuhrt. Auch die Bewertung dieser Befunde ist diesem Gut-
achten zu entnehmen.

Rund 200 m sudlich der Musterhaussiedlung versickert das temporar in dem Ablaufgraben
der Meine flieRende Wasser in einer Auffullung aus Bauschutt und Mull. Die Ablagerung
steht vermutlich im Zusammenhang mit der dortigen Bebauung (Gelandenivellierung) und
den Aktivitdten im benachbarten frilheren Steinbruch. Erst stdlich der Porschestral3e ist wie-
der eine Wasserfilhrung im Bereich des Meineverlaufes festzustellen.

Es wurden alle relevanten Gewasser im hydrogeologischen Gutachten beschrieben und be-
wertet. In dem vom BUND beschrieben Gelande (sldlich des Plangebietes) wurden bei meh-
reren Begehungen vor Ort keine Quellen festgestellt. Sofern der Stellungnehmende hier an-
dere Erkenntnisse hat, sollten diese anhand von objektiv nachvollziehbaren Daten (Veror-
tung der Befunde in Karten, Fotodokumentation, Klassifikation der vorgefundenen Lebewe-
sen und Pflanzen, etc.) belegt werden, sodass eine fachliche Bewertung ermdglicht wird.
Dies ist trotz mehrfacher Anfragen nicht erfolgt.

Der in der Stellungnahme beschriebene Bereich im Wald sidlich der Musterhaussiedlung,
entwassert oberflachlich in den ehemaligen Steinbruch im Siiden und ist im Norden durch
die bestehende Niederschlagsentwasserung der Musterhaussiedlung begrenzt. Somit ist
dieser Bereich fur eine potenzielle Beeinflussung der Meine nicht von Bedeutung.

Aus fachlicher Sicht sind keine Liucken in den Gutachten zu erkennen. Die vom Stellung-
nehmenden als natirliche bis naturnahe ,Quellen” bezeichneten Areale sind nach fachlicher
Einschétzung nicht als solche zu charakterisieren.

Der BUND hat zu keiner seiner Anmerkungen konkrete und Uberprifbare Lokationen in einer
Karte dargestellt oder bei einer Begehung im Geléande aufgezeigt.

Es gab in Abstimmung mit der Stadt Wuppertal eine dritte gewasserokologische Aufnahme
der Probenstellen, die Anfang November durch den Gewassertkologen Dr. Spah durchge-
fuhrt wurde (vgl. Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan, Stand
17.01.2013). Diese Begehung war im Rahmen des Verfahrens bereits im Frihjahr in Umfang
und Zeitpunkt festgelegt und ist dementsprechend auch umgesetzt worden.

Das vom Stellungnehmenden beméngelte Fehlen einer Artenliste ist nicht nachvollziehbar,
da diese beigefiigt war. Auch die neuen Ergebnisse aus November 2012 wurden dieser Ar-
tenliste beigefigt.

Objektiv im Gelande nachvollziehbare Tatsachen wurden in den Gutachten anhand von Fo-
tos, Kartenmaterial und Artenlisten bereitgestellt. Im Gelande Uberprufbare Daten wurden
durch den Stellungnehmenden bislang nicht zur Verfigung gestellt. Ein fachlicher und inhalt-
licher Austausch tber Sachverhalte wurde durch den Stellungnehmenden bislang nicht er-
mdoglicht.

1.F Stellungnahme (Gutachten lana-plan 1998)

Bedenken, da das Gutachten des Biros lana-plan aus dem Jahr 1998 zum Bebauungsplan
Nr. 992 nicht berlcksichtigt worden ware, in dem u. a. zahlreiche Rote-Liste-Arten beschrie-
ben worden seien. Es folgen Beschreibungen der wertvollen Biotope und Arten im Plange-
biet.
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Die Aussage im Landschaftspflegerischen Begleitplan, dass keine gem. § 30 BNatSchG ,be-
sonders geschitzten Biotope* betroffen sind, sei mehrfach falsch, da die Biotope am Fertig-
haussiefen und an den Quellbiotopen Quellen und Quellabfliisse und damit geschitzte Bio-
tope umfassen wirden. Es wird auf das Fehlen der damals vorhandenen Arten in der jetzi-
gen Untersuchung hingewiesen.

Zu 1.F Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Das genannte Gutachten mit dem Stand der Erhebungen vor ca. 14 Jahren sowie ein Plan
mit den Fundorten der Rote-Liste-Arten wurde bericksichtigt. Die genannte Unterlage wurde
bereits in der ersten Kurzbegrindung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1136 V be-
handelt. Es wurde dartiber hinaus ein Gutachten desselben Biros aus dem Jahr 2010 be-
riicksichtigt. Dem genannten Gutachten lag im Ubrigen ein anderer Untersuchungsraum als
dem jetzigen Gutachten zugrunde. Ferner wurden in den vorliegenden Gutachten auch wei-
tere Arten nachgewiesen, welche in 1998 nicht nachgewiesen wurden.

Die Untersuchung wurde vollstandig und sorgfaltig nach den anerkannten fachlichen Stan-
dards durchgefihrt. Die Kartierung von 830 BNatschG-Biotopen erfolgte nach den Vorgaben
der Kartieranleitung (vgl. Erorterung zu 1.B). Demnach sind technische Bauwerke sowie
Stillgewasser, welche die MindestgroRen unterschreiten, keine nach 830 BNatschG ge-
schitzten Biotope. Diese Auffassung wird von der Unteren Landschaftsbehérde wie von der
Unteren Wasserbehdrde geteilt.

1.G Stellungnahme (RRB, hydrogeologisches Gutachten)

Hinweis, dass das grol3e Stillgewasser ein Teich und kein Regenriickhaltebecken (RRB) sei.
Es wird auf die Gewasserbiologie im Bereich der Fertighaussiefen hingewiesen, wo es ande-
re quelltypische Organismen in hdherer Anzahl gebe als vom Gutachter festgestellt (Bach-
flohkrebse, Koécherfliegenlarve, Strudelwirmer). Weiter wird eine Einstufung der FlieRgewas-
ser vorgenommen. Durch diese Umstande sei eindeutig die bedingte Naturnédhe der Gewas-
ser und ein geschiitztes Biotop — ein Mittelgebirgs-Bachlauf — erwiesen.

Bzgl. des hydrogeologischen Gutachtens zu diesem Bauleitplanungsverfahren wird Kriti-
siert, dass kein prifbares Gutachten mit kompletten Artenlisten vorliege. Zudem seien in den
Karten zu diesen Gutachten nur Einzugsgebiete von Quellabflissen im Westen und Osten,
jedoch keine sidlich des Plangebietes dargestellt. Die temporaren Quellen im sidlichen Be-
reich waren nicht verzeichnet. In den letztgenannten Quellen seien quell- und grundwasser-
typische Tierarten zu finden, die ohne Boden-Grundwasserversorgung nicht tberleben kénn-
ten. Es werden Details zu Fundorten und ein Vergleich zu den
Makrozoobenthosuntersuchungen angefiihrt. Das Gutachten sei solange unvollstandig bis es
um die genannten Bereiche ergénzt wirde. Es wird Kritik am Verfahren getibt.

Zu 1.G Beschlussvorschlag: Den Bedenken und Hinweisen wird nicht gefolgt.

Es ist bekannt, dass das groRRe Stillgewasser bereits vor Errichtung der Musterhaussiedlung
bestanden hat. Dies wurde auch im hydrogeologischen Gutachten vom 20.07.2012 themati-
siert und ist den historischen Kartendarstellungen zu enthnehmen. Beim Bau der Musterhaus-
siedlung wurde dieser Teich mit einer Funktion als Regenriickhaltebecken in das Entwasse-
rungskonzept dieser Siedlung integriert. Die Ausweisung des ,Teiches* als technisches
Bauwerk erfolgte bereits durch Inkrafttreten des rechtskraftigen Bebauungsplanes Nr. 473 im
Jahre 1982.

Der Befund des Vorkommens von Bachflohkrebsen fir den Bachabschnitt ist auch der Stel-
lungnahme von Herrn Dr. Spéh zu entnehmen. Diese Spezies ist nach Herrn Dr. Spéh
durchaus in der Lage temporér in feuchten Restsenken innerhalb des Bachlaufes zu Uberle-
ben. Infolge der hohen, und vor allem auch haufigen Niederschlage im Bergischen Land, ist
dies ein sehr plausibles Szenario. Ein kontinuierlich schittendes FlieRgewasser ist hierfur
nicht nétig. Auch in einem kinstlich angelegten Bach kdnnen diese vorkommen.
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Das auf dem Gelande in der Regenwasserkanalisation aufgefangene Niederschlagswasser
wird in dieses Regenrickhaltebecken eingeleitet und im Sudwesten Uber ein Drosselbau-
werk verzdgert in einen Ablaufgraben in Richtung Meine abgegeben. Gemal} des rechtskraf-
tigen Bebauungsplanes Nr. 473 ist das Gewasser als RRB gem. 8§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB
festgesetzt (vgl. Erdrterung 1.F) und als solches in Funktion. Mit Genehmigung und Errich-
tung der Musterhaussiedlung fungiert der Teich als Regenrtickhaltebecken. Dies hat mit den
Planungen zum Bau eines fachmarktbezogenen Einkaufszentrums nichts zu tun.

In dem sudlich der Fa. ,Eigenheim und Garten Fertighausausstellung” liegenden Bereich be-
finden sich keine Quellstrukturen. Beziglich der angesprochenen temporaren Quellen wird
darauf hingewiesen, dass die Bereiche nicht als Gewasser dargestellt wurden, da diese we-
der in den Unterlagen der Stadt Wuppertal, noch denen des Wupperverbandes oder der
Gewasserstationierungskarte diesem Bach zugerechnet werden. Unabhéngig davon ist die-
ser Bereich durch das Biro BGU dem Quelleinzugsgebiet des Erlenroder Baches zugerech-
net worden (vgl. Blatt 9 in /1/ des Gutachtens), erkenntlich anhand der roten Hinterlegung
der Flache.

Beziiglich der angesprochenen quelltypischen und grundwassertypischen Tierarten, ist auch
hier eine genau Verortung der Funde auf Kartenmaterial notwendig, um eine fachliche Ein-
stufung zu ermdglichen. Bei den Fotos ist zudem nicht ersichtlich, ob es sich um Beispielbil-
der fur die entsprechenden Spezies handelt oder aber um die tatsachlich vor Ort aufgefun-
denen und dann praparierten Individuen. Das Uberleben derartiger Individuen ist —wie be-
reits ausgefihrt zudem nicht auf ein permanent flieBendes Gewasser angewiesen. Durch
den Bau des fachmarktbezogenen Einkaufszentrums wird dieses Quelleinzugsgebiet nicht in
nennenswertem Umfang beeinflusst. Die Beeinflussung hat bereits durch den Bau der Mus-
terhaussiedlung stattgefunden. An diesem Zustand wird es durch die neue Bebauung zu kei-
ner relevanten Veranderung kommen.

1.H Stellungnahme (Artenschutz)

Hinweis, dass einige Vogelarten, die vor einigen Jahren im Kamperbusch nachgewiesen
wurden, in der artenschutzrechtlichen Prifung nicht vorkommen. Durch das Vorkommen und
Nicht-Vorkommen von bestimmten Arten wird auf die Unvollstandigkeit des Gutachtens ge-
schlossen. Fur bestimmte Vogelarten wird hervorgehoben, dass sie einen Lebensraumver-
lust durch die Uberplanung der Wald-Teilflache bzw. der derzeitigen Bebauung im Plange-
biet erfahren. Beim Turmfalken ist die Ausgleichsmalinahme vollig verfehlt. Der Land-
schaftspflegerische Begleitplan (LBP) sei ohne prifbare Darstellung der beabsichtigten
MalRnahmen unvollstédndig und muisse ergénzt werden. Auch hier wird eine Aussetzung des
Bauleitplanverfahrens bis zur Vervollstandigung notwendig.

Die beabsichtigte Umsiedlung von Amphibien sei problematisch. Kammmolch und Erdkréten
seien entgegen der Darstellung bei der Erérterung der Eingabe zur Tragerbeteiligung nicht
»okologisch plastisch* bei der Umsiedlung, sondern allgemein sehr unflexibel und irreversibel
ortstreu an das Gewasser gebunden, in dem sie geschliipft seien. Eine Umsiedlung sei nicht
mdoglich. Die beabsichtigte Umsiedlung wirde das Erléschen der Population bedeuten, was
gesetzlich nicht zulassig ist. Es wird der Zeitraum der Umsiedlung diskutiert und nach Infor-
mationen fur das weitere Vorgehen gefragt. Es wird nach der vollstandigen Darstellung der
UmsiedlungsmalRnahme gefragt. Das Muster fir die UmsiedlungsmalRhahme
(Scharpernacken) wird als noch nicht erwiesener Erfolg beschrieben, so dass sie als Beispiel
fur den jetzigen Fall nicht tauge.

Zu 1.H Beschlussvorschlag: Den Bedenken und Hinweisen wird nicht gefolgt.

Die Behauptung, vor einigen Jahren andere Vogelarten angetroffen zu haben, ist durch eine
Veranderung in der Artenzusammensetzung, einen anderen raumlichen Bezugsrahmen, die
Mobilitat der Vogelwelt und andere Grinde zu erklaren. Eine nachprifbare Quelle wurde
vom Stellungnehmenden nicht genannt und wurde auch auf Nachfrage nicht vorgelegt. Die
Untersuchungen zur speziellen artenschutzrechtlichen Prufung wurden sorgfaltig und nach
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anerkannten fachlichen Methoden vorgenommen. Sie spiegelt die Artenzusammensetzung
im Untersuchungsraum wieder.

Das Anbringen von Nisthilfen fir den Turmfalken ist ein im Artenschutz anerkanntes Verfah-
ren. Die im Gutachten genannten Nisthilfen werden im Allgemeinen vom Turmfalken gut an-
genommen, was sich zahlreich belegen lasst.

Durch das mit der Unteren Landschaftsbehtrde abgestimmte Amphibienkonzept (findet sich
im Anhang Abschlussberichtes — Nov. 2012) ist sichergestellt, dass keine Verbotstatbestan-
de im Sinne des BNatSchG auftreten. Der Bezug zur Umsiedlungsaktion (hier als
Scharpernacken-Population / Erbschlé bezeichnet) ist, durch Monitoring der Biologischen
Station Untere Wupper bis ins Jahr 2012 belegt, erfolgreich verlaufen. Basierend auf diesen
Ergebnissen orientiert sich das erarbeitete Amphibienkonzept an den dort praktizierten Um-
siedlungsverfahren.

1.1 Stellungnahme (Biotopstrukturen)

Bedenken / Hinweis: Eine Darstellung der zu fallenden Altbdume, ihre 6kologische Funktion
und ihr Ausgleich fehlen.

Als Fazit wird festgestellt, dass die Unterlagen unvollstandig seien und eine Uberpriifung le-
diglich punktuell moglich sei. Die Unterlegen mussten vervollstandigt und erneut vorgelegt
werden. Es wird erwartet, dass das Verfahren bis dahin ausgesetzt wird und eine erneute
Beteiligung der Offentlichkeit vorgenommen wird. Giinstiger hingegen wére es, das Verfah-
ren einzustellen.

Zu 1.1 Beschlussvorschlag: Den Bedenken und Hinweisen wird nicht gefolgt.

Die Eingriffsbilanz wurde auf Grundlage des rechtskraftigen Bebauungsplans Nr. 473 vorge-
nommen (vgl. Erérterung zu Punkt 1.A).

Die umweltbezogenen Gutachten und Stellungnahmen wurden mittlerweile abgeschlossen
und erganzt (vgl. Erorterung zu Punkt 1.B).

Zu 2. leben wuppertal-nord e.V. v. 21.11.2012 (Eingang: 21.11.2012)
2.A Stellungnahme (Funktion Plangebiet, Standortwahl)

Es wurde ein 37-seitiges Schriftstiick abgegeben. Einleitend wird auf die begrenzte Belast-
barkeit des Plangebietes verwiesen. Diese wird von den Stellungnehmenden als benachbar-
te Pufferflache vor dem Wohngebiet Erlenrode angesehen. Bedenken: Eine Umwandlung in
einen solchen ,Giga-Gewerbepark® sei nicht hinnehmbar, der Verlust nicht mit Vermeidungs-
, Minimierungs- und Ausgleichsmafihahmen hinnehmbar.

Es wird kritisiert, dass die Alternativstandorte aufgrund des Investorinteresses an der Auto-
bahnnahe ausgewahlt worden seien. Insgesamt werde durch die Stadt Wuppertal Unvor-
stellbares zugemutet.

Zu 2.A Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Ein Anspruch, die extensive Nutzung des Plangebietes beizubehalten, besteht nicht. Pla-
nungsrechtlich ist bereits heute eine deutlich intensivere Nutzung des Plangebiets zulassig.

Wie bereits in der Begriindung zur 49. Anderung des Flachennutzungsplanes dargestellt
wird, sind die Ausschlusskriterien folgende: 1) Verkehrsanbindung, 2) Grundstiicksgrofie, 3)
Eigentimerverhaltnisse und 4) Verfugbarkeit. Weiter bestehen rechtliche und wirtschaftliche
Hemmnisse. D.h. es ist durchaus nicht nur das 1. Kriterium ausschlaggebend.
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2.B Stellungnahme (Verkehrssituation)

Es wird unter der Verwendung von Zitaten aus den aktuellen Verkehrsgutachten aus Juli
2012 behauptet, dass die SchmiedestralRe nur unzureichend betrachtet worden sei und nicht
auf die Problematik der zusatzlichen Verkehrsprobleme eingegangen werde. Die Simulation
sei unrealistisch, die Verkehrszahlen unzureichend, die Datengrundlage sei ungeprift und
die Situation falsch dargestellt.

Zu 2.B Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Bestehende Probleme in der verkehrlichen Ist-Situation werden durch mafRgeblichen Umbau
der Strecken und Knotenpunkte behoben, indem durch zusatzliche Fahrstreifen eine deutli-
che Erhdhung der Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte generiert wird. In der Stellungnahme
wird die derzeitige bauliche Situation mit der zukiinftigen Situation bei zusatzlicher Verkehrs-
belastung verglichen, jedoch nicht der Tatsache Rechnung getragen, dass im Bereich der
Schmiedestral3e ein maf3geblicher Ausbau der Strecken und Knotenpunkte erfolgen wird.

Die Simulation ist nicht maf3geblicher Bestandteil der Genehmigungsunterlagen. Grundsatz-
lich ist jedoch anzumerken, dass die entsprechende Simulation durch das Programm
"Vissim" eine sehr hohe wirklichkeitsgetreue Abbildung ermdglicht. Hierbei werden verschie-
dene Fahrzeugkollektive auf Netzabschnitte mit unterschiedlichen Kennwerten, beziglich
Fahrleistung, mittlere Geschwindigkeit, Anfahrgeschwindigkeit und das Verzdgerungsverhal-
ten verteilt. Ebenfalls werden FuRganger auf Ubergangen entsprechend simuliert, die auch
hier mit tatséchlichen Geschwindigkeiten die Fahrbahn queren. Ebenfalls wurde in die Simu-
lation das zusétzliche Lkw Verkehrsaufkommen durch das Asphaltmischwerk eingearbeitet.
440 Lkw Fahrten taglich bedeutet bei 24 Stunden Betrieb im Mittel 18 Lkw-Fahrten/h. Be-
ricksichtigt man aufgerundet somit 20 Lkw-Fahrten/h, bedeutet dies ein zusatzliches Auf-
kommen von ca. 10 Lkw-Fahrten/h/Richtung. Somit bedeutet dies, dass alle 6 Minuten ein
LKW beim Asphaltmischwerk zu- und abféhrt. Selbst unter der Annahme, dass ein Schwer-
verkehrsfahrzeug/ 5 min in der Spitzenstunde vom bzw. zum Asphaltmischwerk fahrt, sind
dies gegeniber den grundsétzlichen Verkehrsbelastungen absolut untergeordnete Verkehrs-
strome, die somit auch im Rahmen einer Simulation nicht auffallen.

Soweit die Signalanlage nicht zu einem Halt von Fahrzeugen fuhrt, kann auch davon ausge-
gangen werden, dass trotz Hanglage der Oberen Wittener Stral3e ein gleichmafiges Fahren
der Fahrzeuge erfolgen wird.

Die Berlicksichtigung der FulRganger, insbesondere zur ErschlieBung und Optimierung der
Querungsmaoglichkeiten, erfolgt im Rahmen der Entwurfsplanung und ist Bestandteil der wei-
teren Bearbeitung.

Das Verkehrsaufkommen wurde entsprechend aktuellem Wissensstand ermittelt. S&mtliche
hier bericksichtigten Annahmen stammen aus Verkehrszdhlungen bzw. Kundenbefragun-
gen, vergleichbarer Einkaufsméarkte bzw. Fachmarktzentren. Dies ist Stand der Technik und
beschreibt eine objektive Beurteilungsgrundlage um Verkehrsmodelle erstellen zu kénnen.
Die Grundlagen, auf denen die Verkehrszahlen ermittelt wurden, sind der Verkehrsuntersu-
chung August 2012 eindeutig zu entnehmen. Tageszeitbedingte Mehrverkehre, die sich
eventuell in der Anfangszeit nach Offnung des fachmarktbezogenen Einkaufszentrums erge-
ben werden, sind von hieraus nicht ermittelbar und insofern auch zur Beurteilung der grund-
satzlichen Leistungsfahigkeit des Verkehrsnetzes nicht mafgeblich. Die zugrunde gelegten
Annahmen, dass trotz generellen zu erwartenden Einwohnerriickgéngen im Untersuchungs-
gebiet die aktuellen ermittelten Verkehrsbelastungen mit einem Prognosezuschlag zur Beur-
teilung der Leistungsfahigkeit hochgerechnet wurden und zudem kein Mithahmeeffekt, sowie
grundsatzliche Verdrangungseffekte durch das zusatzliche Verkehrsaufkommen durch das
fachmarktbezogene Einkaufszentrum berlcksichtigt wurden, kann als belastbarer Worst-
Case-Ansatz beurteilt werden.
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Dass Verkehrszahlungen Uber eine komplette Woche erfolgen, ist nicht erforderlich. Generell
werden reprasentative Werktage gewahlt, um die entsprechenden Verkehrsbelastungen zu
ermitteln. Diese werden im weiteren Verlauf mit den entsprechenden Dauerz&hlungen von
Land und Bund des Jahres 2010 verglichen und entsprechend angepasst. Es ist davon aus-
zugehen, dass die Verkehrsbelastungen, die im Rahmen der Verkehrsz&hlungen der Stadt
Wauppertal erhoben wurden, eine sehr genaue und fundierte sowie belastbare Grundlage er-
geben, um die weiteren Bearbeitungsschritte richtlinienkonform durchfithren zu kénnen. Der
Passus der Verkehrszahlungen bezieht sich dabei auf die Ermittlung des durchschnittlich
taglichen Verkehrs (DTV), bei dem nicht nur Dienstage und Donnerstage und somit normal
Werktage erfasst werden, sondern auch samtliche weiteren Wochentage. Auch hier ist wie-
derum anzumerken, dass der DTV durch die Bertcksichtigung des Wochenendes samstags
und sonntags zu geringeren Werten fihrt, als dies an normalen Werktagen der Fall ist. Somit
muss davon ausgegangen werden, dass die ermittelten Verkehrswerte eines normalen
Werktages (Dienstag oder Donnerstag) Uber den Werten des werktaglichen DTV liegen, was
auch durch die Ergebnisse der Stra3enverkehrszahlung des Bundes und der Lander nach-
gewiesen wird.

Die ermittelten Verkehrszahlen sind entsprechend dem Stand der Technik belastbar, die Ver-
teilung der Verkehrszahlen erfolgte ebenfalls nach neustem Stand der Technik. Einerseits
wurden die Adressdaten der Kunden der Firma IKEA entsprechend Verkehrsuntersuchung
August 2012 beriicksichtigt. Dartiber hinaus erfolgte auch ein Abgleich der entsprechenden
Quiell- und Zielbeziehungen anhand der zu erwartenden Kunden aus dem Einzelhandelsgut-
achten. Selbstverstandlich wurden auch zusatzliche Verkehrsbelastungen der Nachbarge-
meinden in das Verkehrsmodell eingearbeitet, was auch entsprechend Anlage 19 VUS zu
leichten Verkehrszunahmen auf dem Eichenhofer Weg zwischen dem Bereich Mollenkotten
und Gewerbegebiet Stefansbecke fihren wird. Es erfolgt somit eine realistische Verteilung
der Verkehrsstrome, die aus den verkehrlichen Annahmen zur Verkehrsverteilung resultiert.
Samtliche Knotenpunkte wurden hinsichtlich der Leistungsfahigkeit geprift, mit den entspre-
chenden Behdrden abgestimmt und dem zukunftigen Ausbau entsprechend angepasst bzw.
optimiert.

Es wird somit auf die Planung zum Ausbau der SchmiedestralRe und der entsprechenden
Knotenpunkte verwiesen. Im Rahmen der Leistungsfahigkeitsberechnung und der Entwurfs-
planung wurden samtliche Verkehrsteilnehmer bertcksichtigt. Insbesondere die Simulation
weist ein Fahrzeugkollektiv auf, dass samtliche Verkehrsarten entsprechend ihrer fahrzeug-
dynamischen Kennwerte umfasst.

2.C Stellungnahme (Immissionen)

Die Schalltechnische Untersuchung wird aufgrund der zugrunde liegenden und als falsch be-
zeichneten Verkehrszahlen abgelehnt. Es wird auf die nicht endgtltig vorliegende Einzel-
handels- / Mieterstruktur verwiesen, ohne deren Feststehen keine klaren Zahlen berechnet
werden kdnnten. Die Auswirkungen werden als hohe Risiken fir die Anwohner bewertet und
abgelehnt.

Bzgl. des Schutzgutes Luft wird angemerkt, dass die Interaktive Bewertungskarte 2000 der
Stadt Wuppertal als Bewertungsgrundlage veraltet sei. Dies wird mit Ausfihrungen zum na-
hezu Erreichen des Grenzwertes im Untersuchungsgebiet des Luftschadstoffgutachtens be-
legt. Von der Stellungnehmenden wird postuliert, dass der Grenzwert bei einem Worst-Case-
Fall Gberschritten werde. Somit wird angenommen, dass dies 52 / 104 mal pro Jahr passie-
ren kénne. Die Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsverteilung sowie die klimatischen
Bedingungen, die als Berechnungsgrundlage der Immission dienen, seien nicht sachgerecht.
In dieser Hinsicht wird ein besonderes, bisher nicht dokumentiertes Klima in Wuppertal-Nord
angefihrt. Es wird eine Stelle aus dem Handlungskonzept Klima- und Lufthygiene aus dem
Jahr 2000 angefihrt, in dem empfohlen wird, dass fir die Flache des Plangebietes nur emis-
sionsarme Gewerbegebiete zugelassen werden sollen.
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Zu 2.C Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Die schalltechnische Untersuchung basiert auf Verkehrszahlen der Verkehrsuntersuchung,
die auf Grundlage von Projekten ahnlicher GréRRenordnung beziiglich der Verkehrsentste-
hung ermittelt wurden. Die zugrunde gelegten Verkehrszahlen geben zwar keinen Jahres-
spitzenwert der Verkehrsbelastung wieder, jedoch liegen diese deutlich tber der durch-
schnittichen annehmbaren Verkehrsbelastung im Jahresmittel und stellen somit eine Worst-
Case-Situation dar.

Der Stellungnehmende gibt Anregungen und Hinweise die keine Gegenstande der Uberge-
ordneten Bauleitplanung darstellen. Die Belange werden im Rahmen der Bauleitplanung zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1136V behandelt.

Zusammenfassend ist auszufiihren, dass durch die geplanten Larmschutzmalinahmen im
Rahmen des Projektes die Gesetzesvorgaben bezilglich des Schutzes der Anwohner durch
Larmbelastungen und die damit verbundenen Immissionsgrenz- bzw. Richtwerte eingehalten
bzw. unterschritten werden. Bedenken bezuglich unzumutbarer Erhhungen der Larmbelas-
tung gegeniber der Bestandsituation sind bei Ausfiihrung der vorgesehenen Larmschutz-
mafinahmen nicht berechtigt.

In dem Luftschadstoffgutachten werden die durch den Kfz-Verkehr verursachten immissions-
seitigen Beitrage fur den Nullfall ohne Umsetzung des Bebauungsplans ,Dreigrenzen® und
mit dessen Umsetzung betrachtet und als verkehrsbedingte Zusatzbelastung berechnet. Die
vorherrschende Hintergrundbelastung wurde aus Messdaten abgeleitet und ist in Kap. 4.4
des Luftschadstoffgutachtens beschrieben. Damit sind diese Datengrundlagen nicht veraltet.

Fur den Prognosenullfall werden straennah an bestehender Bebauung, wie auf S. 32 des
Luftschadstoffgutachtens beschrieben, Jahresmittelwerte der NO,-Immissionen bis 38 pg/m3
berechnet, fir den Planfall an bestehender Bebauung bis 38 pg/ms3, wie auf S. 34 des Luft-
schadstoffgutachtens beschrieben.

Die in Deutschland geltenden Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit sind in
der 39. BImSchV benannt. Fur NO,-Jahresmittelwerte wird ein Grenzwert von 40 pg/m? ge-
nannt (siehe auch S. 7 des Luftschadstoffgutachtens). Weiterhin wird fir die Beurteilung der
Kurzzeitbelastung (Belastungsspitzen) ein NO,-Stundenwert von 200 pg/m3 genannt, der
maximal 18-mal pro Jahr Uberschritten werden darf. Auch darauf wurde im Luftschadstoff-
gutachten S. 34 eingegangen und es wurden fiir diese Worst-Case-Félle keine Uberschrei-
tungen der Kurzzeitgrenzwerte prognostiziert.

Die fir Deutschland geltenden Grenzwerte und vorgesehene Entwicklungen sind im Luft-
schadstoffgutachten im Anhang Al benannt und bericksichtigt. Weiterhin ist auf S. 34 auch
ein Ausblick der Entwicklung der verkehrsbedingten Immissionen fir zukinftige Jahre bei
vergleichbarem Verkehrsaufkommen gegeben.

Die fir die Ausbreitungsrechnungen herangezogenen Winddaten sind im Luftschadstoffgut-
achten in Kap. 4.3 beschrieben und diskutiert. Das entspricht den Darlegungen im ,Hand-
lungskonzept Klima und Lufthygiene fir die Stadt Wuppertal. Fir den Bereich des Ande-
rungsgebietes decken sich die fachlichen Ansatze direkt mit denen des Handlungskonzep-
tes, auch bezogen auf die darin behandelte Planflaiche 11; das Anderungsgebiet befindet
sich in dem norddstlichen Teilbereich der Planflache 11, fur den keine Planungsrestriktionen
angegeben sind. Auch hinsichtlich der in diesem Teilbereich in sehr geringem Umfang auf-
tretenden Hangabwinde sind keine wesentlichen Konflikte zu erwarten; in den Nachtstunden
ist im Anderungsgebiet kein emissionsintensiver Betrieb vorgesehen, damit sind bei Kaltluft-
bedingungen keine erhéhten Immissionen an umliegender Wohnnutzung verbunden.
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2.D Stellungnahme (Nullvariante)

Es wird die Aussage des Umweltberichtes zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-
durchfihrung der Planung kritisiert. Dieser als intensiv gewerbliche Nachnutzung beschrie-
bene Zustand wird stark bezweifelt. Hier wird die tUberregionale Bedeutung und das Bekun-
den der Ausstellungsgesellschaft ,Eigenheim & Garten" hervorgehoben, den jetzigen Stand-
ort beizubehalten und erwerben zu wollen. Zukunftsweisende vorliegende Nutzungspotentia-
le wirden nicht berticksichtigt werden.

Zu 2.D Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die Flachen des Anderungsgebietes sind insofern verfugbar, dass sie derzeit zwar noch von
der Firma ,Eigenheim und Garten Fertighausausstellung“ belegt sind, deren Pachtverhaltnis
allerdings am 31.12.2013 endet. Die Firma strebt, nach eigener Aussage, mittelfristig ohne-
hin eine Reduzierung der Flache an, weshalb ihr bereits alternative Flachenvorschlage zur
Standortverlagerung unterbreitet wurden. Die Stadt Wuppertal hat ein Interesse daran, die
Fa. ,Eigenheim und Garten Fertighausausstellung”“ an einem anderen Standort in Wuppertal
anzusiedeln. Nach letzten Informationen durch die Betreibergesellschaft ist jedoch ohnehin
eine Verlagerung in eine andere Stadt geplant.

Das unterschwellig angedeutete Thema ,Baukompetenzzentrum und Energiewende” rechnet
die Stadt Wuppertal zu den grundlegenden planerischen Leitlinien, die in der Verwaltung
durch einen eigenen Geschaftsbereich abgedeckt werden. Seit Jahren versucht die Stadt
Wauppertal bspw. Solarsiedlungen anzusiedeln und Niedrigenergiehduser zu realisieren. Die
mittlerweile in Kraft getretenen gesetzlichen Vorgaben nach Energieeinsparverordnung fiih-
ren ohnehin dazu, dass der Baustandard stetig gesteigert wird. Gerade im Fertighausbereich
ist dies der Fall. Fir den Vorhabenstandort ist jedoch eine solche Férderung nicht vorgese-
hen, da sich die politische Mehrheitsmeinung fir die Planung eines fachmarktbezogenen
Einkaufszentrums entschieden hat.

2.E Stellungnahme (Einzelhandel)

Die Stellungnehmenden schlieRen sich den Stellungnahmen des Ennepe-Ruhr-Kreises und
des Regionalverbandes Ruhr an. Es wird auf die dort genannten Gesichtspunkte zu den
Themen Einzelhandel, Verkehr und Raumordnung verwiesen, die die Ungeeignetheit des
Bauvorhabens an dem peripheren Standort darstellten.

Zu 2.E Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die genannte Stellungnahme wird in einer separaten Abwégung unter Anlage 1b - A.1 (S.
79ff.) behandelt, auf die verwiesen wird.

2.F Stellungnahme (Verkehrslenkungsturm)

Bedenken: Es werden die Aussagen des Umweltberichtes zum Verkehrslenkungsturm Kriti-
siert. Dieser wiirde weder als Landmarke und Orientierungspunkt noch zur Verkehrslenkung
dienen, sondern rein zu Werbezwecken. Der Turm sei zudem ungeeignet, einem Turmfalken
eine Nistmdglichkeit zu geben. Des Weiteren wird der Ausdruck ,technogen” in der Darstel-
lung des Verkehrslenkungsturms im Umweltbericht beanstandet, da dieser in keinem Lexi-
kon zu finden sei und nur ,Scheinargumente” darstelle.

Zu 2.F Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Der Verkehrslenkungsturm dient der Sichtbarkeit des Vorhabens. Bzgl. der Eignung des
Turmes als Nistmdglichkeit fur Turmfalken wird darauf verwiesen, dass es sich hier nicht um
Inhalte der Flachennutzungsplandnderung handelt. Einzelheiten sind im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung zu bericksichtigen.
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Der Begriff ,technogen” ist im Themenfeld Stadt- und Landschaftsbild durchaus verbreitet
und von seiner Bedeutung gut nachvollziehbar. So ergab eine Internetrecherche mit den
Wortern ,Landschaftsbild technogen” Uberaus zahlreiche Ergebnisse. Der Begriff zielt auf die
Bewertung einer Uberpragung und Verriegelung des Stadt- und Landschaftsbild.

2.G Stellungnahme (Hydrogeologische Stellungnahme)

Bedenken: Die Erfassung der Gewassersituation wird als unvollstandig und fachlich falsch
bezeichnet, da unter anderem keine ganzjahrige Betrachtung beriicksichtigt worden sei. Im
Gutachten werde auRerdem der Oberlauf des Meine-Baches nicht als Quelle oder als Bach
bewertet, dies geschehe nur aul3erhalb des Plangebietes. Im Plangebiet und im angrenzen-
den Wald seien zudem zahlreiche quellartige Siefen mit entsprechender Flora und Fauna zu
verzeichnen.

Es wird die Vorgehensweise und Durchfihrung der hydrogeologischen Untersuchung und
Analyse, insbesondere der Vorgang und die Auswertung der Kernbohrungen und die Erfas-
sung der Gewassersituation kritisiert. In einigen Beispielen wird auf Fehlverhalten in dem
Untersuchungshergang hingewiesen.

Es wird angemerkt, dass die Entwasserungssituation im Oberlauf der Meine falsch beschrie-
ben sei, da die Meine nicht nach einer kurzen FlieRstrecke versickere, sondern verrohrt wei-
ter liefe. Auch blieben der 6kologische Wert und die Auswirkungen der Versiegelung auf
Grundwasser und Grundwasserkdrper unberticksichtigt.

Kritisierung der nicht ganzheitlichen Betrachtung der Meine als Gewdassersystem und Hin-
weis auf das stadtische Entwicklungskonzept/Wuppertaler FlieRgewasser mit Entwicklungs-
ziel ,gestalten und schitzen“. Es wird die Einschatzung des Gewasserstatus bemangelt — es
gebe auch temporare Gewasser, die ebenfalls natirliche FlieBgewasser darstellten. Ein Wi-
derspruch finde sich bezlglich der Quellsiefen in der Zustimmung des Begutachtenden zu
den Einschatzungen von Lana-plan.

Inhaltlich werden fehlende Quellenangaben im hydrogeologischen Gutachten sowie redakti-
onelle Fehler im Umweltbericht beanstandet.

Als Fazit tragen die Stellungnehmenden zusammen, dass das gesamte natirliche Wasser-
regime und etliche Siefen und Quellbereiche sowie deren Auswirkungen auf das ¢kologische
System Wasser im hydrogeologischen Gutachten nicht bertcksichtigt worden seien. Auch
trockenfallende bzw. temporéare Gewasser seien von hohem o6kologischem Wert. Unzurei-
chende Begehungen und Untersuchungen wiirden nur einen temporéaren IST-Zustand wie-
dergeben. Es wird des Weiteren beméngelt, dass zwar Abflusssituationen benannt wurden,
jedoch keine Untersuchung der Bedeutung des Tributaren stattfand.

Zu 2.G Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Das hydrogeologische Gutachten wird hier &hnlich wie in der Stellungnahme des BUND kriti-
siert, weshalb an dieser Stelle auf die Abwagung unter Anlage 1b - E 1.F (S. 110) verwiesen
wird. Es ist jedoch zu beachten, dass durch den Stellungnehmenden die Ergebnisse des
hydrogeologischen Gutachtens grundsatzlich nicht gewirdigt wurden. Der Stellungnehmen-
de erkennt nicht an, dass es sich hier nicht um nattrliche Quellen handelt, sondern um eine
anthropogen weitgreifend Uberformte Landschaft mit Abflissen und Gewdassern, die der De-
finition von ,Quelle* und ,natirlich* nicht gerecht werden. Dieser Nachweis wurde vom Fach-
gutachter, dem Hydrogeologen, in einem fir dieses Bauleitplanverfahren erstellte Gutachten
erbracht.

Wie im Gutachten dargestellt, sind der oberflachennahe Bereich der Musterhaussiedlung
sowie der westlich angrenzenden Brachflache kinstlich aufgefiillt. Diese anthropogene, also
von Menschen geschaffene Auffillung erreicht dabei bereichsweise eine erhebliche Mach-
tigkeit von bis zu 6,6 m. Bei diesen Ablagerungen handelt es sich um unterschiedlichste Ma-
terialien, die das gesamte KorngrofRenspektrum von Steinen tber Sand und Kies bis hin zu

117



Anlage 1b zur Drucksachenummer VO/0426/13

Ton umfassen. Innerhalb dieses kiinstlich geschaffenen Grundwasserleiters hat sich auch
ein Grundwasserspiegel ausgebildet, der somit kein natirliches Grundwasservorkommen
darstellt, sondern in den letzten rd. 150 Jahren anthropogen geschaffen wurde.

Zur Untersuchung der Baugrundverhdltnisse und der Lokalisierung von potenziell vorhande-
nen Altlasten wurden i. W. Rammkernsondierungen — auf der Flache verteilt durchgefihrt.
Die Festlegung, an welchen Stellen neben den Sondierungen auch Trockenbohrungen zur
Erfassung der GrundwasserflieBverhaltnisse eingerichtet werden sollten, erfolgte in enger
Abstimmung mit dem hydrogeologischen Fachgutachter und ist nicht ausschlie3lich auf die
Uberprufung einer potenziellen Beeintrachtigung der Grundwasserqualitat durch schadliche
Boden- und/oder Grundwasserveranderungen ausgelegt. Natlrlich gibt es zwangsweise
Uberschneidungen der beiden Themenbereiche. Der Ausbau der Messstellen wurde auf-
grund hydrogeologischer Gesichtspunkte festgelegt. Hinzu kommt, dass eine weitere
Grundwassermessstelle (BK5) als Messstelle ausgebaut worden ist, die ausschlie3lich den
tieferen, natlrlich anstehenden Festgesteinsaquifer erfasst. Vom Stellungnehmenden wird
nicht konkretisiert, welche Technik zur Erfassung von Quellen und Grundwasser verwendet
werden sollte, weshalb hierauf nicht weiter eingegangen werden kann.

Der Kartendarstellung ist im Bereich 6stlich der SchmiedestraBe eine Abgrabung zu ent-
nehmen, die sich nach Norden bis oberhalb des Schriftzuges ,strasse” erstreckt. Nach Nord-
osten endet diese Abgrabung entlang der Westgrenze des spateren Mihlinghausteiches. Ein
mdoglicherweise vorher vorhandener ,Meine“ Quellbereich ist hier nicht zu erkennen. Die dort
mdoglicherweise als Teiche zu bezeichnenden Flachen befinden sich entweder innerhalb der
Abgrabung (sudlich) oder aber unterhalb der heutigen Auffahrt zur BAB A46. Beide Objekte
haben von der Lage her keinen Zusammenhang zu den Timpeln 1 und 2.

Auf Seite 26 des Gutachtens wird schliel3lich geduRert, dass ,die Charakteristik des Trocken-
fallens bzw. temporare Gewasser nicht bedeuten, dass die Gewassersysteme nicht von ho-
hem oOkologischen Wert sind.” Dies wird nicht behauptet. Die aus dieser Bestandsaufnahme
mdoglicherweise resultierende 6kologische Wertigkeit ist dabei auch gar nicht Bestandteil die-
ser fachlichen Begutachtung. Hier wird lediglich dargestellt, dass es sich bei dem Oberlauf
der Meine nicht mehr um ein natirliches Quellgebiet handelt, sondern zumindest um einen in
weiten Teilen anthropogen Uberpragten teilweise sogar erst anthropogen geschaffenen
Quellbereich.

Was diese Tatsache im Hinblick auf eine potenzielle Wertigkeit oder gar notwendige Kom-
pensation bedeutet, ist jedoch nicht Gegenstand der Bewertung, sondern obliegt den zu-
standigen Landschaftsbehérden.

Weiter ist zu beachten, dass es sich hier nicht um Inhalte der Flachennutzungsplananderung
handelt. Einzelheiten sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu berticksichtigen.

2.H Stellungnahme (Schutzgiiter)

Bedenken: Beziiglich der Schutzgiter verweisen die Stellungnehmenden darauf, dass es
einen Widerspruch zwischen der Einleitung des Umweltberichtes und der im Gutachten geta-
tigten Aussagen gebe. Jeglichen Schutzgutern wirden profane Argumente entgegengestellt
und die Auswirkungen der Planungen seien unzureichend dargestellt. Unter den Aspekten
des Umwelt- und Wasserschutzes sowie der Nachhaltigkeit sei die Bewertung der Umwelt-
vertraglichkeit unter Berlcksichtigung der Minimierungs- und Vermeidungsmafinahmen un-
zulanglich. Es wird gefordert, die Begriindungen und Maflinahmen, die im Handlungskonzept
Klima und Lufthygiene aus dem Jahre 2000 genannt werden, in den Planungen zu bertck-
sichtigen. Zudem musse der Zusammenhang zwischen den Schutzgitern herausgestellt
werden. Es werden Auswirkungen des Bauvorhabens auf das Schutzgut Wasser erlautert
und bemangelt, dass das Gutachten den Aussagen des Wasserhaushaltsgesetzes und des
Landeswassergesetzes NRW widerspreche. Auswirkungen flr anséssige Arten seien im
Umweltbericht nicht beschrieben. Zum Schutzgut Stadtbild wird kritisiert, dass die Kompen-
sation der Waldflache keine adéaquate Losung sei. Das Fallen der Waldflache fiihre zu insta-
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bilen Bodenverhaltnissen und so zu weiterem Fallen von Baumbestand. Unerwéhnt bliebe
auch der alte Baumbestand am Rande des Teiches. Denkmalwerter Baumbestand sei zu si-
chern und generell gelte das Verschlechterungsgebot. In diesem Zusammenhang schlieRen
sich die Stellungnehmenden der Stellungnahme der Naturschutzverbdnde BUND NRW e.V.
und LNU NRW e.V. an.

Zu 2.H Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Die Schutzgiter wurden in Abstimmung mit den Fachdmtern zusammengestellt und abge-
stimmt. Dabei wurden auch die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern dargestellt.
Bzgl. des hydrogeologischen Gutachtens wird auf die Abwagung der Stellungnahme unter
Anlage 1b - E. 1.F (S. 110) verwiesen.

Der Uberplante Wald hat im Ubrigen eine solch zuriickgesetzte Lage, dass eine groRere
Auswirkung im Stadtbild nicht zu verzeichnen sei. Bzgl. der Biotopstruktur wird auf die Stel-
lungnahme E 1.A verwiese. Im Ubrigen wird die genannte Stellungnahme separat im Kapitel
E.1. behandelt.

2.1 Stellungnahme (Ausgleichsflachen)

Bedenken: Der Waldausgleich sei dem Verlust entsprechend nicht ausreichend, da hoch-
wertiger Altwaldbestand vorhanden sei. Es wird eine quantitativ grofere Kompensations-
maflnahme gefordert, die eine Gewerbe-Brache in Natur- und Waldflache tberfuhre. Kriti-
siert wird eine fehlende Kompensation fir den Wegfall der Teiche/Tuimpel und des Biotops.
Ein Regenriickhaltebecken wird als unzuldssige Kompensation betrachtet. Weiterhin gehen
die Stellungnehmenden auf die Beibehaltung natirlicher Lebensraume, auch bei der Pla-
nung von Baukdrpern, ein.

Zu 2.1 Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Auch hier wird auf die sehr &hnlichen Inhalte und Kritikpunkte im Kapitel E in Anlage 1b ver-
wiesen, insbesondere auf den Abschnitt E.1.D (S. 108).

Auf der Ebene der Flachennutzungsplananderung wird der Belang des Ausgleichs der Tei-
che/Tumpel und der Biotope nicht behandelt.

Zu 3. E-W-Nord v. 21.11. u. 03.12.2012 (Eingang: 25.11. u. 05.12.2012)
3.A Stellungnahme (Grundsétzliches)

Hinweis, dass sich die Stadt mehr Gewerbesteuern, mehr Arbeitsplatze und einen Image-
gewinn verspreche, dies jedoch noch nicht absehbar sei.

Festzustellen sei — so Stellungnehmende -, dass der Entscheidungsprozess zu wenig trans-
parent ablief, die Standortbestimmung alternativios erfolgte, bisher keine Kosten-Nutzen-
Analyse vorlage, Infrastruktur- und Umweltkosten nicht benannt seien, soziodemographische
und nachhaltige Belange keine Rolle spielen wirden sowie Nachbarkommunen und ihre In-
nenstadte in Gefahr seien.

Zu 3.A Beschlussvorschlag:

Die prioritdren Ziele, den erheblichen Abfluss von Kaufkraft aus Wuppertal im Bereich Mdbel
entgegenzuwirken sowie neue Kauferschichten zu gewinnen, wurden bereits genannt. Die
vom Stellungnehmenden genannten Ziele spielen ebenfalls eine Rolle, jedoch nicht an erster
Stelle.

Die Standortsuche wurde in der Begriindung ausfihrlich dargelegt. Es gab eine Vielzahl an
untersuchten Standorten, die jedoch aufgrund der gegebenen Auswabhlkriterien letztendlich
nicht in Frage kamen. Der Begriff ,alternativios® kann vor diesem Hintergrund nicht nachvoll-
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zogen werden. Der Entscheidungsprozess zur Ansiedlung eines fachmarktbezogenen Ein-
kaufszentrums wurde zwischen dem Vorhabentrager und den politischen Vertretern abge-
stimmt, eine Kosten-Nutzen-Analyse ebenso wie eine Arbeitsplatzbilanz ist nicht Bestandtell
des stadtebaulichen Bauleitplanverfahrens. Bzgl. der Infrastruktur- und umweltbezogenen
Kosten gilt die Regelung, dass diese vom Vorhabentrager tibernommen werden.

Auf soziodemographische Belange wird auf der Ebene der konkreten Bauleitplanung einge-
gangen. Dort wird dieses Thema unter dem Begriff ,Gender Mainstreaming* aufgegriffen.

Es wird auf samtliche Belange eingegangen. Die Auswirkungen des Vorhabens bewegen
sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

3.B Stellungnahme (Verkehr)

Hinweis auf den IST-Zustand von Wuppertal-Nord, der bereits erheblichen Optimierungsbe-
darf aufweise, vor allem in Bezug auf Verkehrssicherheit, -aufkommen, Stralenschaden und
Larmbelastungen. Gewlnscht wirden daher bereits verschiedene verkehrsberuhigende
MalRnahmen.

Bedenken, dass die Gutachten die verkehrliche Machbarkeit nicht objektiv wiedergeben: Der
Ikea-Radius sei zu eng bemessen und nicht ausbaufahige Verengungen blieben unberiick-
sichtigt. Das steigende Verkehrsaufkommen fihre zum Erliegen des Verkehrs und die aktu-
elle Verkehrsplanung mit vier Lichtsignalanlagen und Rickstaudetektoren sowie die Auftei-
lung der Mehrverkehre seien ungentigend und hielten den Anforderungen nicht stand. Hin-
weis, dass es bei Kunden aus den Nachbarkommunen bereits Ublich sei, die Ortsstraen
statt der Autobahnen zum Erreichen von Wuppertal zu benutzen. In die Verkehrsbewertung
missten zudem mehr Sicherheitsaspekte fir die Verkehrsteilnehmenden, Larmbelange und
Umweltbelastungen und die bisher von Anwohnern durch Petitionen bewirkten MalBhahmen
aufgenommen werden.

Zu 3.B Beschlussvorschlag: Dem Hinweisen wird zum Teil gefolgt. Den Bedenken wird
nicht gefolgt.

Die schalltechnische Untersuchung basiert auf Verkehrszahlen der Verkehrsuntersuchung,
die auf Grundlage von Projekten &hnlicher GrofRenordnung beziiglich der Verkehrsentste-
hung ermittelt wurden. Die zugrunde gelegten Verkehrszahlen geben zwar kein Jahresspit-
zenwert der Verkehrsbelastung wieder, jedoch liegen diese deutlich Uber der durchschnittli-
chen annehmbaren Verkehrsbelastung im Jahresmittel und stellen somit eine Worst-Case-
Situation dar.

Um die heute bereits hohen Belastungen durch Verkehrslarmimmissionen nicht weiter zu er-
hohen, sollen verschiedene Larmschutzmalinahmen im Bebauungsplan Nr. 1136 V festge-
setzt werden. Bei Ausfuhrung der Schallschutzmaflinahmen ergibt sich fur die bestehende
Wohnbebauung eine Verbesserung, oder zumindest keine merkbare Verschlechterung der
Larmsituation durch Verkehrslarm.

Auch beziglich des Gewerbelarms wurden unter Berlcksichtigung der Vorbelastung Maf3-
nahmen vorgesehen, die eine Verschlechterung der Larmsituation minimieren bzw. aus-
schlieBen. Dabei werden auch die Betriebstatigkeiten im Nachtzeitraum fiir die an eine
Wohnbebauung angrenzenden Flachen deutlich eingeschrankt.

Zusammenfassend ist auszufiihren, dass durch die geplanten LarmschutzmalRnahmen im
Rahmen des Projektes die Gesetzesvorgaben bezilglich des Schutzes von Anwohner durch
Larmbelastungen und die damit verbundenen Immissionsgrenz- bzw. Richtwerte eingehalten
bzw. unterschritten werden. Bedenken bezliglich unzumutbarer Erhéhungen der Larmbelas-
tung gegenuber der Bestandsituation sind bei Ausfliihrung der vorgesehenen Larmschutz-
maf3nahmen nicht berechtigt.

Die zugrunde gelegte Verkehrsverteilung des zusétzlichen Verkehrsaufkommens wurde ei-
nerseits Uber statistische Annahmen getroffen, zum anderen wurden jedoch auch Erhebun-
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gen des Vorhabentragers beriicksichtigt. Diese sogenannten Kalypso-Daten wurden fir die
vom Vorhabentrager gefuhrten Einrichtungshauser Dortmund, Dusseldorf, Essen und Kamen
erhoben und ausgewertet. Hierbei wurden Befragungen der Kunden in den jeweiligen Mark-
ten nach Herkunftsort durchgefiihrt. Uber die entsprechenden Postleitzahlen konnten fiir die
jeweiligen Einrichtungshauser, das Kundenpotenzial, sowie die jeweilige Quellbeziehung ab-
geleitet werden, die fur die weitere Bearbeitung fur das fachmarktbezogene Einkaufszentrum
Wauppertal entsprechend tbertragen wurden. Es ist somit aus verkehrlicher Sicht nicht zu
erwarten, dass sich maRgebliche Anderungen der grundsatzlichen Annahmen zum Ziel-
Quellverkehr nach Realisierung des Projektes ergeben werden, so dass im Weiteren von ei-
ner entsprechenden Verteilung gemaR Verkehrsgutachten auszugehen ist. Eine mal3gebli-
che Zunahme der Verkehrsbelastung im Zuge der L 58 aus Fahrtrichtung Nord kann somit
nicht abgeleitet werden.

Es bleibt fir den Plangeber unklar, was mit den durch Petitionen bewirkten Malinahmen ge-
meint ist. Eine konkrete Nennung der Petition erfolgte nicht. Eine solche Aufnahme der Peti-
tionen gehdrt jedoch nicht zum normalen Standard einer Verkehrsbewertung.

Bei der verkehrsgutachterlichen Untersuchung spielen Sicherheitsaspekte eine wesentliche
Rolle. Die Verkehrsstréme wurden umfassend untersucht.

3.C Stellungnahme (Luftschadstoffe)

Bedenken beziglich der Luftschadstoffe durch erhéhtes Verkehrsaufkommen. Zwar wirden
die errechneten Feinstaubwerte zurzeit noch unter der aktuellen Grenze fir Luftschadstoffe
liegen, ab 2015 wirden diese jedoch die neuen Werte deutlich tGberschreiten. Hinweis, dass
nicht nur Mittelwerte zahlen dirften, sondern auch Geruchs- und Schadstoffspitzen mit ein-
bezogen werden miissten.

Zu 3.C Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt. Der Hinweis wird zur
Kenntnis genommen.

Die in Deutschland geltenden Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit sind in
der 39. BImSchV benannt. Fir NO,-Jahresmittelwerte wird ein Grenzwert von 40 pug/m?3 ge-
nannt (siehe auch S. 7 des Luftschadstoffgutachtens). Weiterhin wird fir die Beurteilung der
Kurzzeitbelastung (Belastungsspitzen) ein NO,-Stundenwert von 200 pg/m?3 genannt, der
maximal 18-mal pro Jahr Uberschritten werden darf. Auch darauf wurde im Luftschadstoff-
gutachten S. 34 eingegangen und es wurden flir diese Worst-Case-Betrachtungen keine
Uberschreitungen der Kurzzeitgrenzwerte prognostiziert.

Die fir Deutschland geltenden Grenzwerte und vorgesehene Entwicklungen sind im Luft-
schadstoffgutachten im Anhang Al benannt und berlcksichtigt. Weiterhin ist auf S. 34 auch
ein Ausblick der Entwicklung der verkehrsbedingten Immissionen fir zukinftige Jahre bei
vergleichbarem Verkehrsaufkommen gegeben.

Gemal des Schall- und Luftschadstoffgutachten bewegen sich die Belastungen innerhalb
der Orientierungs- und Grenzwerte. In den Féllen, in denen diese Uberschritten werden, sind
zusatzliche schallmindernde Malinahmen geplant, ohne die die Planung nicht genehmi-
gungsfahig ist. Ein weiterer Mehrverkehr ist derzeit nicht abzusehen.

3.D Stellungnahme (Einzelhandel)

Bedenken bezlglich zu hoher Folgekosten fir die Aufrechterhaltung der Infrastruktur und
bezlglich des Kaufkraftabflusses aus Wuppertaler und benachbarter Zentren in Richtung
Stadtrand. Negative Folgen flr den ortlichen Einzelhandel mit Verlagerung von Verkaufsfla-
chen und Leerstand in den Zentren seien die Folge. Weitere Bedenken bestiinden wegen
der Umanderung der Bergischen Liste in die Wuppertaler Liste, ohne gemeinsamen regiona-
len Konsens.
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Zu 3.D Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Gemal des vorliegenden Einzelhandels-Auswirkungsgutachtens der GMA (Sept. 2012) sind
stadtebaulich relevante Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche der Wuppertaler
Innenstadt oder benachbarter Gemeinden nicht zu erwarten und damit auch keine zu hohen
Folgekosten zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur oder negativen Folgen. Es ist darauf hin-
zuweisen, dass hier bislang abflieRende Kaufkraft in dem Sortiment ,Mdbel” in die Stadt zu-
rickgeholt werden soll.

Die Modifizierung der Wuppertaler Sortimentsliste, vom Rat am 17.12.2012 beschlossen,
wurde unabhangig von diesem Vorhaben durchgefiihrt, jedoch mit wesentlichen Auswirkun-
gen auf das Vorhaben. Diese Wuppertaler Liste folgt den Vorhaben des Entwurfs des sachli-
chen Teilplans — grof3flachiger Einzelhandel (Landesplanung NRW). Die Herstellung eines
gemeinsamen regionalen Konsenses wurde versucht, konnte jedoch nicht erreicht werden.
Im Ubrigen erstellen auch andere Kommunen, die der ,Bergische Liste* beigetreten sind, ei-
gene stadtinterne Sortimentslisten.

3.E Stellungnahme (Natur, Umwelt)

Hinweis auf die Entwicklung und den aktuellen Zustand der Natur im Planungsgebiet, mit
besonderer Beachtung der wenigen resistenten Arten, die trotz Eingriffen noch vorhanden
seien.

Zu 3.E Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der umweltbezogene Ist-Zustand sowie grof3tenteils die Prognose der Entwicklung bei Rea-
lisierung des Vorhabens wurde umfangreich hydrogeologisch, artenschutzgutachterlich (far
verschiedene Tier- und Organismengruppen) und landschaftspflegerisch untersucht, bewer-
tet und in die Eingriffs- und Ausgleichsthematik eingebracht. Die gesetzlichen Vorgaben
wurden hinreichend beachtet.

3.F Stellungnahme (Eigenheimausstellung)

Hinweise Uber die Wertigkeit der Hausausstellung, vor allem in Hinsicht auf das Alleinstel-
lungsmerkmal fir Wuppertal, den Umwelt- und Freizeitwert sowie auf die Hausausstellung
als Arbeit- und Auftraggeber. Geplant sei ebenfalls ein Ausbau zu einem BauEnergieKompe-
tenzZentrum gewesen. Der Ausstellungsstandort sei ein zukunftsfahiger Standort, der die lo-
kale Energiewende unterstitzen kénne. Es wird zudem auf die Bergische Energiewende
verwiesen, die durch Mal3nahmen unterstitzt werden muisse.

Zu 3.F Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Das Pachtverhéltnis der Firma ,Eigenheim und Garten Fertighausausstellung® endet am
31.12.2013. Die Firma strebt, nach eigener Aussage, mittelfristig ohnehin eine Reduzierung
der Flache an, weshalb ihr bereits alternative Flachenvorschldge zur Standortverlagerung
unterbreitet wurden. Die Stadt Wuppertal hat ein Interesse daran, die Fa. ,Eigenheim und
Garten Fertighausausstellung” an einem anderen Standort in Wuppertal anzusiedeln. Nach
letzten Informationen durch die Betreibergesellschaft ist jedoch ohnehin eine Verlagerung
geplant. Insofern kann vor dem Hintergrund dieses Planungshorizontes durchaus von der
.ehemaligen Fertighausausstellung” ausgegangen werden.

Das Thema ,Baukompetenzzentrum und Energiewende” rechnet die Stadt Wuppertal zu den
grundlegenden planerischen Leitlinien, die in der Verwaltung durch einen eigenen Ge-
schaftsbereich abgedeckt werden. Seit Jahren versucht die Stadt Wuppertal bspw. Solar-
siedlungen anzusiedeln und Niedrigenergiehduser zu realisieren. Die mittlerweile in Kraft ge-
tretenen gesetzlichen Vorgaben nach Energieeinsparverordnung filhren ohnehin dazu, dass
der Baustandard stetig gesteigert wird. Gerade im Fertighausbereich ist dies der Fall. Fir
den Vorhabenstandort ist jedoch eine solche Fdrderung nicht vorgesehen, da sich die politi-
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sche Mehrheitsmeinung fiir die Planung eines fachmarktbezogenen Einkaufszentrums ent-
schieden hat.

3.G Stellungnahme (Demokratie)

Bedenken in Hinsicht auf die demokratischen Entscheidungen im Planungsprozess. Die
Planungen seien uber Birgerinteresse hinweg und ohne transparente Debatte abgelaufen.
Die Burger seien nicht ausreichend in die Prozesse einbezogen worden.

Zu 3.G Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Die Entscheidung wurde von den politischen Gremien, die durch das Ergebnis einer freien
demokratischen Wahl legitimiert sind, getroffen. Diese Volksvertreter handelten im Interesse
der Burger und der Stadt Wuppertal. Eine transparente Debatte ist innerhalb der kommuna-
len Selbstverwaltung erfolgt. Die zustéandigen Gremien waren beteiligt, die gesetzlichen Ver-
fahrensschritte wurden eingehalten und die Zustadndigkeiten sowie die Formerfordernisse
beachtet. Den notwendigen Beteiligungs- und Informationspflichten wurde in geniigendem
Umfang nachgekommen.

Dem Blrger stehen neben der Grundsatzentscheidung bei der Kommunalwahl genugend
Mittel an Eingaben, Teilnahmen an Sitzungen, etc. zur Verfiigung. Im Ubrigen kann im Rah-
men eines Bauleitplanverfahrens nicht das Wesen der indirekten Demokratie diskutiert wer-
den.

3.H Stellungnahme (Standort)

Hinweis, dass sich als Alternativstandort die METRO-Brache nebst Nachbargrundstiick an-
bieten wiirde, da sich diese in integrierter Lage befande, gut erschlossen sei und keine Be-
eintrachtigungen fur Natur und Umwelt entstanden.

Anregung, einen Alternativstandort auszuwahlen, insbesondere in einer gut erschlossenen
und integrierten Lage. Weiterhin soll das teils von der Hausausstellung genutzte Areal zu-
kunftsorientiert weiterentwickelt werden, unter besonderer Bertcksichtigung der Bestandser-
haltung der Hausaustellung. Des Weiteren sei die 1974 zugesagte Umwidmung in ein
Wohngebiet, unter Beibehaltung der vorhandenen Siedlungsstruktur, zu prifen.

Zu 3.H Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Anregung
wird nicht gefolgt.

Die Standortwahl wurde bereits in der Begriindung zur Flachennutzungsplananderung um-
fangreich diskutiert, so dass darauf verwiesen wird. Fiir jeden der vorgestellten Standorte
gab es umfangreiche Recherchen und Griinde, die einen Ausschluss hervorriefen. Die Gro-
Be des bendtigten Grundsticks fir das fachmarktbezogene Einkaufszentrum resultiert auch
aus dem Zwang zur 6konomischen Refinanzierung in diesem bereits wirtschaftlich dicht er-
schlossenem Gebiet.

Der Stellungnehmende gibt eine Anregung die kein Gegenstand der (ibergeordneten Bau-
leitplanung darstellt.
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F. Anwohnerschreiben

Zu 1. Anwohnerschreiben v. 30.09.2012 (Eingang: 30.09.2012)

1. Stellungnahme (Larmbelastung)

Es wird eine starke Larmbelastung fir die Anwohner erwartet. Dahingehend wird angereqgt,
im Mittelstreifen Gabionen / Gitterkdrbe mit schallschluckenden Steinen zu verwenden, was
eine effektive MaRnahme zur Schallreduzierung sei. Weiterhin spricht sich der Stellungneh-
mende daflr aus, die Autobahnzufahrten als Zu- und Abfahrt zum Anderungsbereich ZU nut-
zen.

Der Stellungnehmende begrtif3t das Projekt auch als einen wichtigen Vorteil fir Wuppertal.
Zu 1. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Dieser Belang betrifft Inhalte der verbindlichen Bauleitplanung. Der Belang wird im Folgen-
den auf dieser Planebene gepriift.

Zu 2. Anwohnerschreiben v. 26.10.2012 (Eingang: 26.10.2012)
2.A Stellungnahme (Grundsatzliches, Gewichtung / Wertigkeit)

Das Vorhaben wird abgelehnt, da soziale und 6kologische Belange nur ungenigend be-
rucksichtigt wurden. Es wirden keine Antworten zur Wertigkeit und Bedeutung des Plange-
bietes fur Betroffene, Uber die geplanten Eingriffe und deren Folgen fir Mensch, zur Flora
und Fauna, zu den Umwelt- und Klimafolgen und zu den zu erwartenden Mehrbelastungen
durch den projektbezogenen Verkehr gegeben werden. Die Gutachten béten keine stichhal-
tigen Losungen, sie zeigten, dass die Belastungsgrenze erreicht wird. Es wird gefragt, was
nach Uberschreiten dieser Grenze passiere.

Die erfolgte Abwéagung sei einseitig zugunsten von 6konomischen Vorteilen erfolgt. Es folgt
eine Aufzéhlung von Einwendungen gegen die Abwagung, insbhesondere zu einem gestdrten
Gleichgewicht zwischen Wohnen, Arbeiten und Verkehrsaufkommen.

Das Ziel abflielende Kaufkraft im Segment Mdbel zu erreichen wird in Frage gestellt. Be-
denken: Das Vorhaben einer Weiterentwicklung der Fertighaussiedlung in ein Baukompe-
tenzzentrum wird aufgrund des Imagegewinns héher bewertet als das hier geplante Vorha-
ben. Es wird fur den Erhalt und die Weiterentwicklung der Fertighausausstellung geworben.
Die Bezeichnung ,ehemalige Musterhausausstellung” wird als unpassend kritisiert.

Zu 2.A Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Bei der unterschiedlichen Gewichtung dieses Vorhabens in der Betrachtung der unterschied-
lichen Interessengruppen ist zu beachten, dass eine Einordnung der Planungsinhalte in das
Bau-, Landschafts- und Artenschutzrecht vorzunehmen ist. Das Ergebnis dieser Prifung ist,
dass ein solches Vorhaben mdglich ist.

Mit den vorgetragenen Bedenken, Anregungen und Hinweisen wurde, entgegen der Aussa-
ge der Stellungnehmenden, sorgfaltig und ernsthaft umgegangen. Die Belange wurden ge-
pruft, vollstandig gewurdigt, fachgutachterlich erwidert und abgewogen. Eine generelle Ab-
lehnung besteht keinesfalls.

Das Vorhaben, den Abfluss von Kaufkraft im Segment Mébel in Wuppertal zu stoppen, kann
mit dem Vorhaben gemaR der Auswirkungsanalyse der GMA erreicht werden. Fiir den Ande-
rungsbereich ist eine Weiterentwicklung der Fa. ,Eigenheim und Garten Fertighausausstel-
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lung“ nicht vorgesehen, da sich die politische Mehrheitsmeinung fir die Planung eines fach-
marktbezogenen Einkaufszentrums entschieden hat.

Bezlglich der Form der ,ehemaligen Fertighausausstellung” ist festzuhalten, dass das
Pachtverhéltnis der Fa. ,Eigenheim und Garten Fertighausausstellung” am 31.12.2013 en-
det. Dem bisherigen Pachter wurden alternative Flachenvorschlage zur Standortverlagerung
unterbreitet, da die Stadt Wuppertal ein Interesse daran hat, die oben genannte Firma in
Wauppertal an einem anderen Standort anzusiedeln. Insofern kann vor dem Hintergrund die-
ses Planungshorizontes durchaus von der ,ehemaligen Fertighausausstellung” ausgegangen
werden.

2.B Stellungnahme (Okonomische Auswirkungen, Standort, Verkehr)

Bedenken: Die Realisierung des Vorhabens schaffe Leerstdnde an anderen Standorten. Es
wird auf den LEP Sachlichen Teilplan verwiesen. Der Gewinn fur Wuppertal durch Steuer-
einnahmen und die Nachhaltigkeit der Ansiedlung wird in Frage gestellt.

Die Standortwahl wird hinterfragt und die Ablehnung einer Weiterentwicklung der Fertig-
hausausstellung in Frage gestellt. Es werden Details und Vorschlage zur Standortfindung
vorgetragen.

Hinweis, dass auch aul3erhalb des unmittelbaren verkehrlichen Umfelds Infrastrukturkosten
entstiinden, die die Stadt tragen musse.

Zu 2.B Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Die Standortwahl wurde bereits in der Begriindung zur Flachennutzungsplananderung um-
fangreich diskutiert, so dass darauf verwiesen wird. Fir jeden der vorgestellten Standorte
gab es umfangreiche Recherchen und Griinde, die einen Ausschluss hervorriefen. Die Gro-
Be des bendtigten Grundstiicks fur das fachmarktbezogene Einkaufszentrum resultiert auch
aus dem Zwang zur 6konomischen Refinanzierung in diesem bereits wirtschaftlich dicht er-
schlossenen Gebiet.

Durch die vom Vorhabentrager finanzierte Verkehrsplanung und Umsetzung werden die an-
dienenden Straf3en so Instand gesetzt, dass diese den anfallenden Mehrverkehr aufnehmen
kénnen. Es ist nicht Ublich oder notwendig dem Vorhabentrager dariiber hinausgehende
Kosten tragen zu lassen, da ein Bezug zum Vorhaben fehlt.

2.C Stellungnahme (Burgerbeteiligung)

Bedenken, dass es bei den drei Terminen der Burgerbeteiligung keine Mdglichkeit der Ein-
flussnahme gegeben hatte. Die Dimension des Vorhabens passe nicht in die Gegend, es sei
deutlich zu grof3.

Hinweis: Die Umwidmung des GIB in ein ASB innerhalb des Regionalplanes sei seinerzeit
angesichts Vorlasten des Oberflachenwassers und aufgrund der verdichteten Wohnbebau-
ung durchgefiihrt worden. Eine groRflachige Versiegelung und ein erhohtes Verkehrsauf-
kommen seien damals ebenfalls kritisch gesehen worden. Es wird gefragt, weshalb dies heu-
te anders gesehen wird.

Zu 2.C Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Zu Einflussnahme: Vgl. Anmerkung zu 2.A.

Angesichts des mehrheitlich beschlossenen Aufstellungsbeschlusses wurde das Vorhaben in
einem derzeit 6konomisch untergenutzten Gewerbegebiet beschlossen. Die seltene Situati-
on, dass ein Gewerbegebiet wohngebietsahnlich gestaltet wird, kann nicht als Grundlage da-
fur dienen, hier keine andere (grof3-) gewerbliche Losung zulassen zu wollen, obwohl der
Bedarf eindeutig vorhanden ist. Eine Bestandssicherung dieses Zustandes kann nicht Mal3-
gabe einer langfristig ausgerichteten Stadtplanung sein.
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Im Ubrigen war der derzeit rechtsverbindliche Bebauungsplan bereits zum Zeitpunkt der Re-
gionalplandnderung in Kraft und erlaubte bereits damals eine Versiegelung der Flache zu
80%. Ebenso sind in der Umgebung zahlreiche gewerbliche und teilweise grof3gewerbliche
Nutzungen vorhanden. Eine Diskussion zur Regionalplananderung kann an dieser Stelle
nicht eingehend gefiihrt werden, da hier die 49.Flachennutzungsplan-Anderung erortert wird.

2.D Stellungnahme (Flachenverbrauch)

Bedenken: Es wird der geplante Flachenverbrauch beméngelt. Die Stellungnehmende (bt
Kritik an der AuRerung: ,es erfolge kein Flachenverbrauch, da ...“. Es wird bezweifelt, dass
kein Flachenverbrauch erfolge, da das Plangebiet bisher bis auf die Stellflachen der Muster-
hauser und die Wege weitgehend unversiegelt sei. Der Schutz der Altbaume sei weiterhin
mietvertraglich geregelt.

Das Planvorhaben wirde nicht dem Prinzip Innen- vor Aul3enentwicklung entsprechen und
es drohe die ,Infrastrukturkostenfalle” fiir die kiinftige Instandhaltung.

Zu 2.D Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt. Der Hinweis wird zur
Kenntnis genommen.

Bei der unterschiedlichen stadtebaulichen Gewichtung dieses Vorhabens in der Betrachtung
der unterschiedlichen Interessengruppen ist zu beachten, dass eine Einordnung der Pla-
nungsinhalte in das Baurecht vorzunehmen ist. Das Ergebnis dieser Prifung ist, dass ein
solches Vorhaben moglich ist. Zu den unterschiedlichen Auffassungen zur Gewichtung wird
auf die Arbeit der politischen Gremien verwiesen.

Zu mietrechtlichen Vorgangen kann im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht eingegan-
gen werden.

Aufgrund der in der Begriindung angefuhrten Argumente (Kaufkraftabfliisse, usw.) sowie des
fur erforderlich gesehenen Flachenbedarfs und der Standortwahl wurde dieses Bauleitpla-
nungsverfahren durch die Stadt Wuppertal durchgefiihrt, da die Vorteile deutlich die Nachtei-
le Gberwiegen. Dies wurde mehrheitlich beschlossen. Zu den Infrastrukturkosten vgl. 2.B.

Der Stellungnehmende gibt einen Hinweis der kein Gegenstand der Gibergeordneten Bauleit-
planung darstellt.

2.E Stellungnahme (Verkehr)

Es erfolgt eine Darstellung der momentanen Verkehrssituation sowie der Larm- und Luftbe-
lastungen. Es wird Kritik an den Aussagen zur Verkehrsentwicklung geubt, insbesondere an
einem zu eng bemessenen Untersuchungsraum, an einer unrealistischen Darstellung der
Kundenstrome und an der Einrichtung von Lichtzeichenanlagen. Nach Meinung der Stel-
lungnehmenden missen die seit 2011 erhdhten Larm- und Schadstoffbelastungen durch das
Asphaltmischwerk und die installierte Lichtzeichenanlage in die Larmaktionsplanung und den
Luftreinhalteplan der Stadt Wuppertal einflieRen. Es wird die Frage aufgeworfen, wie der wei-
tere Umgang mit den Mehrverkehrs- und Umweltbelastungen sei. Eine Reihe von nicht zu
vernachlassigenden Aspekten der Verkehrsfiihrung und -sicherheit wird dargelegt. Die An-
wohner wirden sich eine Messstation zur Messung der Luftschadstoff- und Larmbelastungen
wiinschen, um die Uberschreitung der Grenzwerte nachweisen zu kénnen.

Zu 2.E Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Die Verkehrsplanung erfolgt sorgfaltig und bedarfsgerecht. Diese arbeitet in Abstimmung mit
den zustandigen Stral3enverkehrsbehorden, so dass eine gute Verkehrsqualitat erreicht wird.
Gemal des Schall- und Luftschadstoffgutachtens bewegen sich die Belastungen innerhalb
der Orientierungs- und Grenzwerte. In den Féallen, wo diese Uberschritten werden, sind zu-
satzliche schallmindernde MaflRnahmen geplant, ohne die die Planung nicht genehmigungs-
fahig ist. Ein weiterer Mehrverkehr ist derzeit nicht abzusehen.
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Die Forderung zur Einrichtung einer Messstation kann im Rahmen dieses Bauleitplanverfah-
ren nicht weiterverfolgt werden.

2.F Stellungnahme (Erholung)

Die Stellungnehmende kritisiert die AuRerung, dass es keine negativen Veranderungen
durch das Planvorhaben gebe. Das Anderungsgebiet sei bei der Bevolkerung als Naherho-
lungsgebiet bekannt und beliebt und auch das NRW Umweltministerium verweise darauf in
einer Studie aus Juni 2010.

Zu 2.F Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Zu den Ausfihrungen zur Naherholung wird auf den Umweltbericht verwiesen. Auch sonst
dirfte bekannt sein, dass ein GroRteil des Anderungsgebietes (Fa. Eigenheim und Garten
Fertighausausstellung) umzaunt und der Offentlichkeit nicht zuganglich ist. Eine Nutzung des
restlichen Teils im Westen sei aufgrund der Kleinflachigkeit, erschwerten Zuganglichkeit und
fehlenden Durchgangigkeit eher unwahrscheinlich. Es wird vermutet, dass die Stellungneh-
mende den nahe gelegenen Kamperbusch gemeint hat.

2.G Stellungnahme (Gewasser)

Bedenken: Wasser sei eine elementare Ressource, die es nachhaltig zu erhalten gelte,
weshalb der groRe Teich erhalten bleiben misse. Das nattrliche Wasserregime erfille wich-
tige Funktionen in dem Gebiet, u.a. fir die Regenwasseraufnahme.

Der Muhlinghaus-Teich hatte Bedeutung fur die Oberflachenwassersammlung und auch als
Bauern- und Schwimmteich. Die Meine sei trotz der teilweisen Verrohrung und Versickerung
ein naturliches Gewasser. Es besteht die Frage, ob friilhere Gutachten wie z.B. die Studie zur
Renaturierung der Meine des Wupperverbandes einbezogen wurden. Die Stellungnehmende
vermutet Quellen der Meine im alten Mihlinghaus-Teich und nennt verschiedene Indizien.

Zu 2.G Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Es wird auf die bereits abgegebenen Erorterungen zu den Stellungnahmen sowie die Aus-
fuhrungen des hydrogeologischen Gutachtens hingewiesen. Zum grofR3en Stillgewasser: Eine
Anfrage bei der Unteren Denkmalbehdrde hinsichtlich dieses Teiches ergab, dass der Teich
in nahezu rechteckiger Form erstmals auf der Ausgabe 1927 des Messtischblatts (TK25)
4609 Hattingen erscheint. Bis zur Ausgabe 1955 erscheint er unverandert (Ausgaben 1935,
1938, 1949). Ab Ausgabe 1960 ist er zwar an gleicher Stelle und mit leicht veréanderter Fl&-
che immer noch eingezeichnet, hat aber seine strenge Rechteckgeometrie verloren und er-
scheint mit ansatzweise abgerundeten Ecken.

Ob zu dieser Zeitstellung allerdings das Gewasser umgestaltet, oder nur die kartografische
Darstellung geéndert wurde, bleibt unklar. In einer kleinmaf3stéblicheren Landschaftsschutz-
karte von 1971 erscheint er wiederum noch in eckiger Form. 1928 hat er als Gewdasser aber
definitiv schon existiert, denn aus diesem Jahr ist er auf dem Auszug aus dem ersten Luft-
bildkataster der Stadt Wuppertal, 1928, deutlich zu erkennen. Weitere néhere Information
liegen der Unteren Denkmalbehdrde zu dem Teich nicht vor.

Nach eigenen Recherchen hat das heute dort vorhandene gréRere Stillgewésser, das als
Regenwasserrickhaltebecken dient, seinen Ursprung vermutlich Anfang des letzten Jahr-
hunderts und wurde wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Nutzung des gesamten Um-
felds im Bereich der ehemaligen Tongrube angelegt. Dieses Gewasser ist von seiner Anlage
wie auch seiner Nutzung anthropogen gepragt. Auf den vorliegenden historischen Karten
von 1840 und 1892/1894 ist kein Stillgewasser im Bereich des Plangebietes vorhanden. Die
These eines alten historisch belegbaren Stillgewassers ist somit nicht haltbar. Ebenso wurde
hinlanglich die Frage zu der genannten Studie beantwortet (Vgl. Abwagung der Stellung-
nahme zur Tragerbeteiligung).
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Die Belange des Schutzguts Wasser werden vollumféanglich beachtet. Aufgrund der fachgu-
tachterlichen Beurteilung ist es jedoch erwiesen, dass es sich hier keinesfalls um ein naturli-
ches Wasserregime handelt.

Die genannte ,Studie” zur Meine, ist gemafl Auskunft des Wupperverbandes eine Vorpla-
nung "Naturnahe Umgestaltung des Meinebaches, des Korthauser Baches und des
Erlenroder Baches". Diese Vorplanung wurde in den 1990er Jahren in Abstimmung zwischen
der Stadt Wuppertal und dem Wupperverband in Auftrag gegeben und durch das Ingenieur-
biro bPLAN erarbeitet. Aus der Zeit zwischen 1996 und 1999 gibt es verschiedene Unterla-
gen zu diesem Projekt und Dokumente zu Abstimmungsgesprachen. Die Planungen wurden
ab 1999 nicht weiter verfolgt.

Nach den Aussagen der damaligen Planer wurden die Planungen damals nicht weiter ver-
folgt, da im Rahmen der Voruntersuchungen zur naturnahen Umgestaltung der Meine fest-
gestellt wurde, dass es in der Meine Bachschwinden gibt. Das bedeutet, dass es aufgrund
des anstehenden Kalkgesteins Abschnitte gibt, in denen das Gewasser in den Untergrund
versickert (geologisch bedingtes Trockenfallen). Dadurch ist eine durchgangige t6kologische
Aufwertung des Gewaéssers nicht moglich. Vor diesem Hintergrund erschien die Umsetzung
der Planung unverhaltnismaRig und wurde in enger Abstimmung zwischen Stadt Wuppertal
und Wupperverband nicht weiter verfolgt. Die Planung war nicht bis zur Genehmigungspla-
nung gediehen. Eine Berlcksichtigung dieser bereits vor ca. 13 Jahren abgeschlossenen
und aufgegebenen Planung ist nicht verwertbar. Nach telefonischer Riicksprache mit dem
Wupperverband sind in den damaligen Planungsunterlagen keine Datenerhebungen (z. B.
Abflussmessungen, Hydrochemie, etc.) enthalten, die nitzlich fir das aktuelle Verfahren
sind.

2.H Stellungnahme (Hohlweg)

Hinweis: Die Stellungnehmende verweist auf eine eigene Untersuchung der historischen
Wegefiihrung ,Hohlweg", die entlang des Kleingewassers bis zum Muhlinghaus-Teich verlie-
fe. Ein Antrag zur Prifung der Unterschutzstellung als bodenkundliches Denkmal sei in Be-
arbeitung.

Zu 2.H Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Eine Unterschutzstellung des fraglichen Hohlweges durch die Untere Denkmalbehérde der
Stadt Wuppertal ist entsprechend der Bewertung durch die Fachbehdrde nicht vorgesehen,
da die Eintragungskriterien des § 2 DSchG NW nicht vorliegen. Die Fachbehdrde sieht in
dem zur Rede stehenden Hohlweg keinen besonderen Denkmalwert, daflir sind die vorhan-
denen Befunde nicht ausreichend und eine Bedeutung fir die Siedlungsgeschichte der Stadt
Wuppertal zu gering.

2.1 Stellungnahme (Baumbestand)

Hinweis: Entlang des Teiches seien ca. 150 alte Baume zu verzeichnen. Diese Baume so-
wie der restliche Wald seien durch die AusgleichsmaRnahme nicht zu ersetzen. Zudem bil-
deten die Baume eine wichtige Frischluftschneise und einen Griunpuffer in Richtung der
Wohnbebauung Schmiedestral3e.

Zu 2.1 Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Zu den Baumen vgl. Erdrterung zur Stellungnahme E 1.1.

Die klimatische Funktion des Gebietes fiir die 49.Anderung des Flachennutzungsplans wur-
de im Umweltbericht hinlanglich behandelt.
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2.J Stellungnahme (Fauna)

Hinweis: Die Stellungnehmende habe Bunt- und Griinspecht sowie Steinkauz gesehen. An-
gestellte der Hausausstellung héatten, laut Stellungnehmende, von Kréten und Feuersala-
mandern sowie von einer deutlichen Zunahme der Artenvielfalt berichtet. Eine weitere Be-
obachtung sei deswegen erwéhnenswert. Zu drangen sei des Weiteren auf eine Umsetzung
der Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen im Sinne der Natur.

Zu Flederméausen und Libellen lagen Aufzeichnungen und Protokolle vor.

Es wird angeregt, auch die zum Ausbau des Autobahnkreuzes Wuppertal-Nord bzgl. Natur
und Umwelt fir den angrenzenden Bereich auf Landesebene bereits erfolgten Untersuchun-
gen einzubeziehen.

Personlich sehe die Stellungnehmende die Planung als Zerstérung eines wichtigen Teil-
stiicks des durch Flachenverbrauch immer weiter reduzierten Verbund-Lebensraums Wup-
pertal-Nord und verweist auf bisherige naturbeeintrachtigende Malinahmen im Gebiet. Die
Stellungnehmende appelliert an die Bedeutung der Musterhaussiedlung fir die regionale
Energiewende.

Zu 2.J Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird beachtet. Die Anregung wird zur Kennt-
nis genommen

Es wurden umfangreiche artenschutzrechtliche Untersuchungen durchgefuhrt. Vermeidungs-
, Minimierungs- und AusgleichsmafRnahmen sind Bestandteil der Planungen, die allerdings
auf der Ebene der konkreten Bauleitplanung (vorhabenbezogener Bebauungsplan) behan-
delt werden. Die Belange des Schutzgutes Arten und Biotope wurden vollumgénglich beach-
tet.

Es wird gebeten, die raumliche Entfernung des Anderungsbereiches zum Bereich des Bun-
desautobahnkreuzes Wuppertal-Nord zu beachten sowie die Tatsache, dass bereits ein Luft-
schadstoffgutachten fur dieses Bauleitplanverfahren vorliegt.

Grundsatzlich werde den Bedenken zu Natur und Landschaft teilweise gefolgt. Details wer-
den im Abschnitt E.1 erlautert.

Zu 3 Anwohnerschreiben v. 01.10.2012 (Eingang: 17.10.2012)
3. Stellungnahme (Anfahrt / Verkehr)

Es werden umfangreiche Staus auf Schmiedestral3e und den zuleitenden Bundesautobah-
nen und starke Belastungen fur die Anwohner befiirchtet. Als Alternativen werden drei Vari-
anten vorgelegt und beschrieben. Dies bezieht sich insbesondere auf die Zufahrt Uber den
Eichenhofer Weg.

Es wird angeregt, die Varianten zu prifen, da sie die negativen Auswirkungen stark mini-
mierten.

Zu 3. Beschlussvorschlag: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Grundidee ist, keinen Stau auf der B 51 / L 58 durch das fachmarktbezogene Einkaufs-
zentrum zu generieren. Der Vorschlag beinhaltet eine reine Zufahrt aus Richtung Stden im
Zusammenhang mit einer sogenannten Stdumgehung IKEA, die die Verkehrsstréme aus
sudlicher Fahrtrichtung Uber die L 58 aufnehmen sollte. Gleichzeitig soll hier eine Ausfahrt
nur in Fahrtrichtung Stden erfolgen. Diese bauliche Trennung einer Ausfahrt ist nur relativ
schwer durchfuhrbar. Die grundsatzliche Losung wirde somit auch zu einer Ausfahrt in Rich-
tung Norden und somit Verkehrsstrémen bis in den Bereich Kreisverkehr Mollenkotten schaf-
fen. Diese Strome zu verhindern, ist nur schwer durchfiihrbar. Eine zweite Ausfahrt soll direkt
in die Rampe zur BAB 46 durchgangig erfolgen, ohne Moglichkeit zur Auffahrt auf die Witte-
ner Stral3e. Dies miusste ebenfalls wiederum baulich derart vom durchgehenden Verkehr auf
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der Wittener StralRe abgetrennt werden, dass nur die Zufahrt auf die BAB 46 in Fahrtrichtung
Dortmund mdéglich ist. Das Problem der gesamten Konzeption ist jedoch aus verkehrlicher
Sicht, dass mit Ausnahme der aus Fahrtrichtung Siid zufahrenden Verkehre des fachmarkt-
bezogenen Einkaufszentrums Uber die Wittener StralRe nun alle Verkehrsstrome mit dem Ziel
des fachmarktbezogenns Einkaufszentrums tber den Kreisverkehr Mollenkotten abgewickelt
werden missen. Zudem soll Gber den Eichenhofer Weg die Hauptzufahrt zum fachmarktbe-
zogenen Einkaufszentrum erfolgen, sodass hier von erheblichen Verkehrszunahmen im
Kreisverkehr Mollenkotten ausgegangen werden muss, der zudem noch als vierstrahliger
Kreisverkehr umgestaltet werden musste. Dies wird hier zu erheblichen Leistungsfahigkeits-
einbuBen fuhren, da eine umwegige Beziehung Uber die untergeordnete Einmindung Ei-
chenhofer Weg in die L 58 verkehrstechnisch nicht moglich erscheint. Zudem wirde die
Hauptzufahrt und Hauptausfahrt Gber den Eichenhofer Weg bedeuten, dass auch zusatzliche
Verkehre im Weiteren Uber den Eichenhofer Weg bis in den Bereich Sprockhével verlaufen
wirden, was hier zu deutlichen Belastungszunahmen fiihren wiirde. Ohne hierzu néhere Be-
rechnungen durchgefiihrt zu haben, ist es aus verkehrsgutachterlicher Sicht nur schwer 16s-
bar, eine derartige Verkehrsfihrung im Nahbereich des fachmarktbezogenen Einkaufszent-
rums / Autobahnanschluss Wuppertal-Oberbarmen durchzusetzen.

Zu 4. Anwohnerschreiben v. 06.10.2012 (Eingang: 15.10.2012)
4. Stellungnahme (Stellflachen, Dachbegrindung)

Anregungen zur Gestaltung der Stellplatzanlage, insbesondere zur Pflasterung und zur
Vermeidung von totaler Versiegelung. Angeregt werde fur die Pflasterung der Zuwegung zu
den Stellflachen die Pflasterversiegelung ,mit Abstand, durch Gestaltung des Pflasters vor-
gegeben”. Fur die Begehbarkeit der Stellplatze sei ein schmaler Plattenbeleg eine gute L6-
sung. Fur die Stellplatze selbst kdme nur ein Rasengitterstein in Betracht, da diese die meis-
te Flache in Anspruch nehmen wirden. Zudem wére ein Regenrickhaltebecken unumgéang-
lich, um die Wassermengen bei Regen aufzunehmen.

Anregung zur Dachbegriinung der Hallen, vor allem in Hinsicht auf Energieeffizienz und
verzogerter Abgabe von Regenwasser. Zudem wiirden sich viele Arten auf dem begrinten
Dach ansiedeln.

Zu 4. Beschlussvorschlag: Den Anregungen wird nicht gefolgt.

Der Stellungnehmende gibt Anregungen und Hinweise die keine Gegenstande der Uberge-
ordneten Bauleitplanung darstellen. Die Erwagungen, Parkplatzanordnungen und Hinweise
werden im Rahmen der Bauleitplanung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1136V be-
handelt.

Zu 5. Anwohnerschreiben v. 21.11.2012 (Eingang: 21.11.2012)

5. Stellungnahme (Allgemeines)

Die Stellungnehmende schlief3t sich den Ausfuhrungen von leben wuppertal-nord e.V. an.
Zu 5. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Es wird auf die Beschlussvorschlage Anlage 1b - E 2.A-2.1 (S. 112ff.) verwiesen.
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Zu 6. Anwohnerschreiben v. 23.11.2012 (Eingang: 23.11.2012)
6.A Stellungnahme (Verkehrsplanung, -belastung)

Bedenken: Fiur die Anwohner der SchmiedestralBe sei die Ansiedlung eines IKEA-
Einrichtungshauses nebst Homepark unzumutbar. Bereits heute sei die Larm-, Staub- und
Geruchsbelastung unertraglich. Flusterasphalt sei keine ausreichende Ldsung, da es auch
nicht erwiesen ware, ob dieser auch bei geringem Tempo Effektivitat zeige. IKEA solle in die
Verbesserung der Verkehrssituation investieren, z.B. in Larmschutz und die Verlegung der
StralBenfuihrung in Richtung Osten. Es wird gefragt, warum kein Kreisverkehr statt einer Am-
pel auf das Gelande des Homeparks komme und wer garantieren kénne, dass die Anwohner
noch ihre Grundstiicke befahren kbnnen. Staus wirden bereits heute schon die Zu- und Aus-
fahrt zu den Anwohnergrundstiicken erschweren. Des Weiteren sei der rund 60 Meter hohe
Verkehrslenkungsturm unnitz, unzulénglich und spiegele die Abhangigkeit der Stadt vom In-
vestor wieder. Im Verkehrsgutachten wirde die Untersuchung der Verkehrsstrome im Winter
und wahrend des Ausbaus des Autobahnkreuzes Wuppertal-Nord fehlen.

Zu 6.A Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Durch die umsichtige Planung mit Erfassung der verkehrlichen Bestandssituation, fachlichen
Auswertung. Uberprifung und Ableitung von MaRnahmen wird die verkehrliche Situation
verbessert. Dies geschieht im engen Einvernehmen, der Uberprifung und der Genehmigung
mit den stadtischen und Landesbehdrden. Damit ist eine Optimierung der verkehrlichen Situ-
ation sichergestellt. Der Vorhabentrager tbernimmt alle fiir das fachmarktbezogene Ein-
kaufszentrum notwendigen Investitionen, also auch die Verkehrsertlichtigungsmafnahmen
im offentlichen Bereich.

Ein Kreisverkehr am Knoten Schmiedestral3e / fachmarktbezogenes Einkaufszentrum wiirde
aufgrund der Mehrspurigkeit der Fahrbahnen einen so genannten Turbokreisel ergeben, da
eine konventionelle Losung oder sogar ein zweispuriger Kreisverkehrsplatz keine ausrei-
chende Leistungsfahigkeit ergibt. Ein Turbokreisel mit der Vorsortierung der Verkehre an den
Einfahrten mit baulicher Trennung des nur teilweise bestehenden inneren Kreisfahrstreifens
vom &aul3eren und zweistreifigen Ausfahren in der Hauptrichtung (u. a.) ermdglicht eine sehr
hohe Leistungsfahigkeit. Problematisch bleibt die Fihrung von FuRgangern und der grol3e
Flachenbedarf. Aus diesen Griinden fiel die Entscheidung fur die Errichtung einer Lichtsig-
nalanlage in Verbindung mit der Ausweitung der Fahrbahn mit mehreren Fahrbahnen.

Aufgrund weiterer Optimierungen der verkehrlichen Einrichtungen ist am westlichen Rand
der SchmiedestralRe im Bereich gegentiber dem geplanten sonstigen Sondergebiet eine An-
wohnerstral3e vorgesehen, die gegentber den anderen Fahrspuren durch eine ca. 4 m breite
Mittelinsel incl. Parkstreifen abgetrennt ist. Durch diese Malinahme wird eine bessere Er-
reichbarkeit und gré3ere Sicherheit fir die Anlieger erreicht.

Bzgl. der Larms ist auszufiihren, dass durch die geplanten Larmschutzmaflinahmen im Rah-
men des Projektes die Gesetzesvorgaben bezlglich des Schutzes der Anwohner vor Larm-
belastungen und die damit verbundenen Immissionsgrenz- bzw. Richtwerte eingehalten bzw.
unterschritten werden. Bedenken bezlglich unzumutbarer Erh6hungen der Larmbelastung
gegenlber der Bestandsituation sind bei Ausfilhrung der vorgesehenen Larmschutzmal-
nahmen nicht berechtigt.

Winterverhaltnisse sind im Verkehrsgutachten generell allerdings nicht zu bericksichtigen,
ebenso keine au3ergewothnlichen Verkehrsverhaltnisse, wie z. B. Staus auf der Autobahn in-
folge Unfalls. Es wird gebeten die raumliche Entfernung des Anderungsbereiches zum Be-
reich des Bundesautobahnkreuzes Wuppertal-Nord zu beachten. Der Ausbau des Auto-
bahnkreuzes Wuppertal Nord wird zu Behinderungen im Verkehrsnetz fiihren. Diese stehen
jedoch nicht im Zusammenhang mit der Realisierung des Projektes.

Durch einen Verkehrslenkungsturm wird das Stadtbild in dieser technogen und von Gewer-
bebetrieben vorbelasteten Gegend einerseits durch das Hinzufligen eines weiteren techno-
genen Elementes beeintrachtigt, andererseits dient diese Landmarke als Orientierung fur
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Kunden: Suchfahrten kdnnen dadurch verhindert werden. Solche Turme zur Préasentation fur
das fachmarktbezogene Einkaufszentrum folgen einem anerkannten Standard zur weitrau-
migen Sichtbarkeit und sind im gesamten Bundesgebiet weit verbreitet. Der Turm dient auch
dazu, zur Standortsicherung dieses fur die Stadt Wuppertal stadtebaulich sinnvollen Vorha-
bens beizutragen.

6.B Stellungnahme (Allgemeines)
Die Stellungnehmenden schlieRen sich den Ausfiihrungen von leben wuppertal-nord e.V. an.

Bedenken: Des Weiteren bestehen Fragen beziiglich einer Entschadigung der Eigentimer
fur den Wertverlust der Hauser und Grundstiicke und welche LarmschutzmalRnahmen in An-
spruch genommen werden kénnen. Es wird gefragt, was geschehe, wenn die Feinstaubbe-
lastung die Grenzwerte Uberschreite und ob daraufhin Messstationen eingerichtet wirden.
AulRerdem besteht die Frage, ob das Einrichtungshaus schliel3e, sofern der Worst-Case-Fall
auftrete, d. h. eine Nichtbewaltigung des Verkehrsaufkommens durch die geplante Verkehrs-
fuhrung.

Zu 6.B Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Durch das Schallgutachten (Koehler & Leutwein, Aug. 2012) wurde nachgewiesen, dass
durch die geplanten LarmschutzmalRhahmen im Rahmen des Projektes die Gesetzesvorga-
ben beziglich des Schutzes der Anwohner vor Larmbelastungen und die damit verbundenen
Immissionsgrenz- bzw. Richtwerte eingehalten bzw. unterschritten werden. Bedenken be-
zuglich unzumutbarer Erhéhungen der Larmbelastung gegeniber der Bestandsituation sind
bei Ausfiihrung der vorgesehenen Larmschutzmaf3nahmen nicht berechtigt.

Eine Entschadigungspflicht fir den mdglicherweise auftretenden Wertverlust der Immobilien
ist nicht erkennbar, da hier ein bestehendes Gewerbegebiet in ein sonstiges Sondergebiet
umgewandelt wird. Bereits jetzt ist eine deutlich intensivere Nutzung mit der Folge hoherer
Larm- und Immissionsbelastungen planungsrechtlich zulassig, so dass sich der status quo
nur geringfugig verschiebt.

Die Entscheidung, ob eine Messstation eingerichtet werde, erfolgt nicht im Rahmen eines
Bauleitplanverfahrens.

Durch die umsichtige Planung und Erfassung der verkehrlichen Bestandssituation, fachlichen
Auswertung, Uberprifung und Ableitung von MaRnahmen wird die verkehrliche Situation
verbessert. Dies geschieht im engen Einvernehmen, der Uberpriifung und der Genehmigung
mit den stadtischen und Landesbehdrden. Damit ist eine Optimierung der verkehrlichen Situ-
ation sichergestellt. Aufgrund der Mehrfachiberpriufung der verkehrlichen Planung durch
Verkehrsplaner und den zustandigen Behorden erscheint eine Nichtbewaltigung des Ver-
kehrsaufkommens sehr unwahrscheinlich. In diesem Fall wirden auch im Sinne des fach-
marktbezogenen Einkaufszentrums verkehrliche Mal3Bhahmen ergriffen.

Im Luftschadstoffgutachten wurden fur diese Worst-Case-Falle keine Uberschreitungen der
Kurzzeitgrenzwerte prognostiziert. Die flr Deutschland geltenden Grenzwerte und vorgese-
henen Entwicklungen sind im Luftschadstoffgutachten im Anhang Al benannt und berlick-
sichtigt. Weiterhin ist auf S. 34 des Luftschadstoffgutachtens ein Ausblick der Entwicklung
der verkehrsbedingten Immissionen fir zukinftige Jahre bei vergleichbarem Verkehrsauf-
kommen gegeben.
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Zu 7. Anwohnerschreiben v. 23.11.2012 (Eingang: 23.11.2012)

7. Stellungnahme (Allgemeines)

Die Stellungnehmenden schlie3en sich den Ausfihrungen von leben wuppertal-nord e.V. an.
Zu 7. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf die Beschlussvorschlage Anlage 1b - E 2.A-2.1 (S. 112ff.) verwiesen.

Zu 8. Anwohnerschreiben v. 22.11.2012 (Eingang: 23.11.2012)
8. Stellungnahme (Verkehrsgutachten)

Bedenken: Das Verkehrsgutachten vernachlassige bestimmte Aspekte und sei somit unzu-
reichend. Es fehle eine Analyse von Notfall- und Gefahrensituationen, d.h. die Erreichbarkeit
des IKEA-Geléandes durch Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge bei Stau und extremen Wet-
tersituationen. Des Weiteren blieben die Witterungsverhaltnisse im Winter unberiicksichtigt.
Besonders Lkws hatten auf Grund der Topographie des Bergischen Landes im Winter Fahr-
schwierigkeiten und Staus entstlinden. Dies sei auch im Plangebiet der Fall. Es fehle zudem
eine Untersuchung der Verkehrssituation wahrend der Umbauphase des Autobahnkreuzes
Wouppertal-Nord. Diese kdnne den Verkehrsfluss erschweren.

Der Stellungnehmende &uRRert dariiber hinaus Kritik an dem Begriff ,Worst-Case”, da dieser
eine Planungsumsicht suggeriere, die es tatsachlich nicht gebe.

Zu 8. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Winterverhaltnisse sind im Verkehrsgutachten generell nicht zu bertcksichtigen, ebenso kei-
ne auRergewohnlichen Verkehrsverhéltnisse, wie z. B. Staus auf der Autobahn in Folge von
Unféallen. Dies folgt einem anerkannten Standard, dem bei der Festlegung des Untersu-
chungsumfangs gefolgt wurde.

Die Erreichbarkeit des fachmarktbezogenen Einkaufszentrums fir Feuerwehr- und Ret-
tungskrafte ist im Planteil 3 ersichtlich. Dort ist eine Zufahrt fir die Feuerwehr (und Rettungs-
krafte) vom Eichenhofer Weg verzeichnet. Die fur diese Falle geltenden Vorschriften werden
strikt beachtet.

Die dem Plangeber sowie dem Fachgutachter vom Stellungnehmenden vorgeworfene Unge-
nauigkeit, wird unter Hinweis auf die Gutachten zurtickgewiesen. (vgl. Beschlussvorschlag
Zu F 6.A).

Zu 9. Anwohnerschreiben v. 23.11.2012 (23.11.2012)
9. Stellungnahme (Allgemeines)

Der Stellungnehmende schlief3t sich den Ausfihrungen von leben wuppertal-nord e.V. an.
Zu 9. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf die Beschlussvorschlage Anlage 1b - E 2.A-2.1 (S. 112ff.) verwiesen.

Zu 10. Anwohnerschreiben v. 23.11.2012 (Eingang: 23.11.2012)
10. Stellungnahme (Allgemeines)

Die Stellungnehmenden schlieen sich den Ausfiihrungen von leben wuppertal-nord e.V. an.
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Zu 10. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf die Beschlussvorschlage Anlage 1b - E 2.A-2.1 (S. 112ff.) verwiesen.

Zu 11. Anwohnerschreiben v. 22.11.2012 (Eingang: 23.11.2012)
11. Stellungnahme (Verkehrsplanung)

Bedenken: Es wird bemangelt, dass die bisherigen Informationen keinen Aufschluss tber
die zu erwartende Verkehrssituation fur die Anwohner geben wiirden. Es wird bezweifelt,
dass die Planungen und Birgerbeteiligungen ergebnisoffen gefiihrt wirden. Die Berechnung
des Verkehrs sei mit Zahlen erfolgt, die der Investor bereitgestellt habe und die Verkehrs-
stréme konnten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht objektiv ermittelt werden. Die Gutachter
selbst wirden Unzulénglichkeiten einraumen. Die Simulationen entspréachen zudem nicht der
tatsachlichen Verkehrssituation. Hinweis, dass die Verkehrsertiichtigungsmal3nahmen nicht
zum Erfolg fuhren, da die Topographie des Gebietes den Verkehrsfluss behindere. Zu dem
geplanten Bau einer Fertighauswelt an der Schmiedestral3e fehle eine Erklarung der Stadt.

Darlber hinaus schlieBen sich die Stellungnehmenden den Ausfihrungen von leben wupper-
tal-nord e.V. an.

Zu 11. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt. Der Hinweis wird zur
Kenntnis genommen.

In der umfangreichen verkehrlichen Untersuchung wird durchaus Aufschluss uber die zu er-
wartende Verkehrssituation gegeben, da Verkehrsqualitéat, und - menge sowie der Ausbau-
zustand der StrafRen angefihrt wird. Bzgl. der Anwohnersituation und der Topographie wird
auf die Beschlussvorschlage F 6.A; bzgl. der Berechnungsmethode und der Quelldaten auf
Beschlussvorschlage E.2.B und bzgl. der Situation zur Firma Fertighauswelt kann im Rah-
men dieses Bauleitplanverfahrens nicht eingegangen werden.

Bzgl. den Ausfiuihrungen von leben wuppertal-nord.e.V. wird auf die Beschlussvorschlage E
2.A-2.1 der Anlage 1b (S. 112ff.) verwiesen.

Der Stellungnehmende gibt Hinweise, die keinen Gegenstand der tbergeordneten Bauleit-
planung darstellen.

Zu 12. Anwohnerschreiben v. 20.11.2012 (Eingang: 21.11.2012)
12. Stellungnahme (Allgemeines)

Die Stellungnehmenden schlieRen sich den Ausfiihrungen von leben wuppertal-nord e.V. an.
Zu 12. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf die Beschlussvorschlage Anlage 1b - E 2.A-2.1 (S. 112ff.) verwiesen.

Zu 13. Anwohnerschreiben v. 21.11.2012 (Eingang: 21.11.2012)
13. Stellungnahme (Allgemeines)

Der Stellungnehmende schlief3t sich den Ausfiihrungen von leben wuppertal-nord e.V. an.
Zu 13. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Es wird auf die Beschlussvorschlage Anlage 1b - E 2.A-2.1 (S. 112ff.) verwiesen.
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Zu 14. Anwohnerschreiben v. 21.11.2012 (Eingang: 21.11.2012)

14. Stellungnahme (Allgemeines)

Die Stellungnehmenden schlieRen sich den Ausfilhrungen von leben wuppertal-nord e.V. an.
Zu 14. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Es wird auf die Beschlussvorschlage Anlage 1b - E 2.A-2.1 (S. 112ff.) verwiesen.

Zu 15. Anwohnerschreiben v. 22.11.2012 (Eingang: 23.11.2012)

15. Stellungnahme (Allgemeines, Planungsverfahren)

Hinweis: Die Stellungnehmenden schlieRen sich den Ausfihrungen von leben wuppertal-
nord e.V. und den Naturschutzverbanden BUND NRW e.V. und LNU NRW e.V. an.

Bedenken: Zudem wird beanstandet, dass das Planungsverfahren nicht birgerfreundlich
abgelaufen sei.

Zu 15. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Den Bedenken
wird nicht gefolgt.

Es wird auf die Beschlussvorschlage Anlage 1b - E 1.A-1.1 (S. 106ff.) und E 2.A-2.1 (S.
112ff.) verwiesen.

Das Verfahren wurde gemaf den Vorschriften des Baugesetzbuchs durchgefiihrt, das eine
frihzeitige Burgerbeteiligung (3 Veranstaltungen), die Beteiligung der Behdérden und Trager
oOffentlicher Belange und der Offenlage vorsieht. Die Beschliisse werden von den demokra-
tisch gewéhlten politischen Gremien gefasst. Mdglichkeiten zur Partizipation gibt es somit
genug. Den notwendigen Beteiligungs- und Informationspflichten wurde in gentiigendem Um-
fang nachgekommen. Planungsrelevante Informationen und Verdffentlichungen finden sich
dariiber hinaus im Intranet der Stadt Wuppertal.

Zu 16. Anwohnerschreiben v. 23.11. u. 24.11.2012 (Eingang: 23.11. u. 24.11.2012)
16.A Stellungnahme (Umwelt)

Hinweis: Frage, ob die Felder und Weiden auf der Ausgleichsflache fir den zu fallenden
Waldbereich nicht mehr bendtigt wirden.

Zu 16.A Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Es wird auf den Beschlussvorschlag Anlage 1b - C 3 (S. 99ff) verwiesen.

16.B Stellungnahme (Verkehrsplanung, Verkehrsgutachten)

Der Anlieferungsverkehr sei im Tageszeitraum zu organisieren, wodurch der morgendliche
Berufsverkehr zunehme. Bedenken bestiinden beziiglich der Ubernahme der vom Vorha-
bentrager bereitgestellten Zahlen und Daten in die Berechnungen der Verkehrsstréme. Der
Verkehrsstrom aus Richtung Mollenkotten sei zu niedrig angesetzt. Bei der Umlegung der
FuRgangerquerung Mollenkotten bestiinde Gefahr fir die FuRganger.

Es wird gefragt, weshalb bei der Verkehrserzeugung auf ,angebliche” vergleichbare Standor-
te und statistische Daten zurtickgegriffen wirde, anstatt aktuelle Verkehrserhebungen vor
Ort zu nehmen. Bezulglich der Einbeziehung des Umbaus des AK Wuppertal-Nord, verweist
der Stellungnehmende auf die derzeit noch laufende Arbeit der StralRenbauverwaltung NRW
an maoglichen Varianten.
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Im Weiteren beméngelt der Stellungnehmende die Giltigkeit der flnf Jahre alten Zahlen far
die Verkehrsuntersuchung der A46, die zusatzliche Belastung des Berufsverkehrs durch die
morgendliche Anlieferung des Einrichtungsmarktes und die Aussage des Verkehrsgutachten
zu rucklaufigen Verkehrszahlen nach Umbau des AK Wuppertal-Nord. Es wird um eine aus-
fuhrliche Erlauterung zur Stillegung der Rampe von der Al zur A46 (Ausfahrt Richtung
Dortmund in Fahrtrichtung Wuppertal) fir den Verkehr gebeten.

In der verkehrlichen Untersuchung werden Aussagen Uber FuRganger- und Radfahrerstrome
sowie die Einbeziehung der Auswirkungen von Zebrastreifen und LSA auf den Verkehrsfluss
vermisst. Ein Bypass am Kreisverkehr Mollenkotten/Schmiedestral3e gefahrde die Fuf3gan-
ger und es wirde bereits jetzt nur eine Qualitatsstufe D vergeben werden.

Es wirden Stérungen zwischen den Knotenpunkten im Gutachten ausgeschlossen werden,
die aber bereits jetzt schon zu beobachten seien.

Die Planungen enthielten keine Zebrastreifen, die nach Meinung des Stellungnehmenden
aber dringend erforderlich seien.

Es wird gefragt, wie gewdahrleistet werden kdnne, dass die Anlieger der SchmiedestralRe ge-
fahrlos ein- und ausfahren kénnen. Des Weiteren besteht die Frage nach einer Nutzungsent-
schadigung fir die Anlieger, da es zu erwarten sei, dass durch ein erhthtes Verkehrsauf-
kommen die StraRenbeléage friher ausgebessert werden mussten.

Bezlglich der Ampelanlagen wird die Frage gestellt, wer die Folgekosten fir Wartung, Be-
trieb und Reparatur der neuen Ampelanlagen Gbernimmt. Dies gehdre auch zu einer Kosten-
Nutzen-Kalkulation.

Zum Larmschutz wird gefragt, ob sudlich der BAB Flusterasphalt verwendet wird und ob im
Zuge der Verkehrsmafnahmen fir IKEA im Bereich Wittener Stral3e Fahrbahnarbeiten
durchgefiihrt werden.

Zur Anlegung eines Bypasses am Kreisverkehr Mollenkotten sei der Kauf eines privaten
Flurstiickes noétig. Es wird gefragt, wie das Vorgehen bei Verweigerung des Verkaufes sei,
wem das Grundstlick gehdre und ob ggf. ein Enteignungsverfahren angeleitet wiirde.

In Bezug auf die Ziele des Regionalplans méchte der Stellungnehmende wissen, ob bei Ab-
lehnung des Vorhabens durch die Landesregierung, Steuergelder fur den Klageweg verwen-
det wiirden oder die Kosten vom Vorhabentrager tlbernommen werden wirden.

Es besteht des Weiteren die Frage, ob an Ersatzlésungen fur wegfallene Parkbuchten ge-
dacht wurde.

Zu 16.B Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Dadurch, dass der Anlieferverkehr in absoluten Zahlen nicht sonderlich hoch ist, ergibt sich
keine spurbare Erh6hung der Verkehrszahlen fir die vormittagliche Belastung.

Bzgl. der Berechnungsmethode und der Quelldaten wird auf Beschlussvorschlage Anlage 1b
- E.2.B (S. 113ff) und bzgl. der Anwohnersituation wird auf die Beschlussvorschlage Anlage
1b - F 6.A (S. 131ff) verwiesen. Es wird darauf hingewiesen, dass aktuelle Verkehrszahlun-
gen der Stadt Wuppertal an den projektrelevanten Knotenpunkten aus dem Jahr 2012
Grundlage der Berechnungen waren (Vgl. verkehrliche Untersuchung Kéhler & Leutwein, Juli
2012, Kap. 4).

Eine Entschadigungspflicht fir den moéglicherweise auftretenden Wertverlust der Immobilien
ist nicht erkennbar, da hier ein bestehendes Gewerbegebiet in ein sonstiges Sondergebiet
umgewandelt wird. Bereits jetzt ist eine deutlich intensivere Nutzung mit der Folge héherer
Larm- und Immissionsbelastungen planungsrechtlich zulassig, so dass sich der status quo
nur geringfugig verschiebt.

Die Berlicksichtigung der FulRganger, insbesondere zur ErschlieBung und Optimierung der
Querungsmaoglichkeiten, erfolgt im Rahmen der Entwurfsplanung und ist Bestandteil der wei-
teren Bearbeitung.
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Alle zum Projekt gehérenden Ausbaukosten im 6ffentlichen Bereich werden vom Vorhabent-
rager finanziert, die Kostentragung der Folgekosten fur diesen Ausbau, der eine gunstigere
Situation als vor dem Ausbau darstellt, werden durch einen Durchfiihrungsvertrag geregelt.

Die Bereiche mit [armminderndem Asphalt sind in Plan 1 ,Umgrenzung der Flachen fur be-
sonderen Anlagen und Vorbeugungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ...“ ersichtlich, die Bereiche mit Stral3enbau-
maflinahmen sind aus dem Planteil 3, Vorhaben- und Erschliel3ungsplan, ersichtlich.

Zur Errichtung des Bypasses am Kreisverkehrsplatz Mollenkotten sind keinerlei private
Grundstuicke notwendig, da sich das betreffende Flurstiick im Besitz der Stadt Wuppertal be-
findet.

Die Klage gegenuber dem Land Nordrhein-Westfalen gegen den Untersagungsbescheid wird
von der Stadt Wuppertal gefuihrt, da die politischen Gremien sich klar zum Vorhaben des
fachmarktbezogenen Einkaufszentrums bekannt haben, wesentliche Vorteile fur die Stadt
gesehen werden und die Stadt Wuppertal Adressatin der Untersagungsverfiigung ist. .

16.C Stellungnahme (Larm, Luft)

Hinweis: In der schalltechnischen Untersuchung fehle auf allen Larmkarten die LSA fur
FuRganger in Hohe des Eichenhofer Weges.

Der Stellungnehmende &ufRert Bedenken beziiglich der im Luftschadstoffgutachten verwen-
deten Forschungsarbeiten aus den Jahren 2005 und 2007 und dem daraus berechneten
NO2-Jahresmittelwert fir den Nahbereich der A46 von tber 44 mg/m3. Der Grenzwert wirde
seit 2010 bereits bei 40 mg/m3 liegen. Die Werte wirden nach Errichtung des AMW noch
hoher liegen.

Als Ergénzung verweist der Stellungnehmende auf die Grenzwertsenkung fur Partikel von 40
mg/m3 auf 25 mg/m? ab 2015. Direkt nach der Er6ffnung des Einrichtungsmarktes lage eine
erhebliche Uberschreitung der Grenzwerte vor.

Zu 16.C Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Den Beden-
ken wird nicht gefolgt.

Es ist zu beachten, dass hier lediglich Inhalte der Flachennutzungsplan&nderung in der
Uibergeordneten stadtebaulichen und groBmafstablichen Ebene behandelt werden. Der Be-
lang bzgl. der schalltechnischen Untersuchung betrifft Inhalte des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans 1136V. Der Belang wird auf dieser Planebene behandelt.

Die Methode im Luftschadstoffgutachten ist korrekt, und wurde von der Priifbehérde, dem
Ressort: Umweltschutz / Umweltbelange in Planverfahren der Stadt Wuppertal / ULB nicht
beanstandet. Fur eine sachliche Bearbeitung der Fragen wird um Belege der Daten gebeten.
Bzgl. der Luftschadstoffthematik wird auf den Beschlussvorschlag Anlage 1b - E 3.C (S.
121ff) verwiesen.

Gemald des Luftschadstoffgutachtens wird der ab dem Jahr 2015 geltende Grenzwert flr
PM2.5-Jahresmittelwerte von 25 ug/m?® entsprechend den Immissionsberechnungen sowoh!
im Prognosenullfall als auch im Planfall an der bestehenden und geplanten Bebauung im
Anderungsgebiet deutlich nicht erreicht und nicht tiberschritten.

Zu 17. Anwohnerschreiben v. 23.11.2012 (Eingang: 23.11.2012)
17. Stellungnahme (Allgemeines, Standort)

Die Stellungnehmende erhebt Einspruch gegen eine Ansiedlung des IKEA-Homepark und
schlief3t sich den Ausfuhrungen von leben wuppertal-nord e.V. und des BUND an.
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Es sei der richtige Weg, das Einrichtungshaus auf einem alten innerstadtischen Industriege-
lande mit besserer logistischer Anbindung und geringerer Schadigung der Umwelt anzusie-
deln.

Zu 17. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Es wird auf die Beschlussvorschlage Anlage 1b - E 1.A-1.1 (S. 106ff.) und E 2.A-2.1 (S.
112ff.) verwiesen.

Die Standortwahl wurde bereits in der Begriindung zur Flachennutzungsplananderung um-
fangreich diskutiert, so dass darauf verwiesen wird. Fir jeden der vorgestellten Standorte
gab es umfangreiche Recherchen und Griinde, die einen Ausschluss hervorriefen. Die Gro-
Re des bendtigten Grundstiicks fiir das fachmarktbezogene Einkaufszentrum resultiert auch
aus dem Zwang zur 6konomischen Refinanzierung in diesem bereits wirtschaftlich dicht er-
schlossenem Gebiet.

Zu 18. Anwohnerschreiben v. 22.11.2012 (Eingang: 26.11.2012)

18. Stellungnahme (Allgemeines, Verkehrsfihrung)

Hinweis, dass sich der Stellungnehmende den Ausflihrungen von leben wuppertal-nord e.V.
anschlieflt.

Bedenken bzgl. der geplanten Verkehrsfuhrung auf dem Gelénde des IKEA- Einrichtungs-
hauses und der nicht Berticksichtigung des Eichenhofer Weges im Bebauungsplan. Die ge-
plante Verkehrsfilhrung im Teilbereich A zeige eine zweispurige StralRe, die das Areal des
IKEA- Einrichtungshauses an ihren AuRengrenzen umrundet. Uber diese StraRen erfolge der
gesamte Anliefer- und Kundenverkehr, wodurch starke Emissionen und Belastungen fiur die
Anwohner entstdnden. Diese waren bisher noch nicht ausreichend untersucht und erfasst
und auch die Anzahl der erwarteten Fahrzeuge sei noch nicht bekannt gegeben worden.

Der Eichenhofer Weg bliebe im B-Plan unbericksichtigt. Die Stral3e sei fur ein erhéhtes Ver-
kehrsaufkommen nicht ausgelegt. Daher seien umfangreiche MaRnahmen im Eichenhofer
Weg vorzusehen, darunter ein durchgehender Gehweg und MalRnhahmen zur Geschwindig-
keitsbegrenzung. Dies sei zudem im B-Plan festzuschreiben.

Zu 18. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Den Bedenken
wird nicht gefolgt.

Es wird auf die Beschlussvorschlage Anlage 1b - E 2.A-2.1 (S. 112ff.) verwiesen.

Bei offenen Fragen wird auf die verkehrliche Untersuchung (KOEHLER & LEUTWEIN, Juli 2002)
und die schalltechnische Untersuchung (KOEHLER & LEUTWEIN, August 2002) verwiesen.

Es ist zu beachten, dass hier lediglich Inhalte der Flachennutzungsplandnderung in der
Ubergeordneten stadtebaulichen und groRmafstablichen Ebene abgewogen werden. Dieser
Belang betrifft Inhalte des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1136V. Der Belang wird auf
dieser Planebene behandelt.
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Anlage 2 Abwéagung der eingegangenen Stellungnahmen zur erneuten Offenle-
gung (8 4 Abs. 2 BauGB) in der Zeit vom 04.03. - 18.03.2013 (einschlief3lich)

Inhalt:
A. Wortgleiche Stellungnahmen S. 139
B. Nachbargemeinden und Landkreise S. 142
C. Uberortliche Trager S. 149
D. Ortsansassige Trager S. 153
E. Sonstige Verbénde, Vereine und Interessengruppen S. 160

A. Wortgleiche Stellungnahmen

Zu 1.A bis 1.H Verschiedene Stellungnehmende

1.A bis 1.H: Die Stellungnahmen folgender Trager 6ffentlicher Belange (auch Uberdrtliche
Trager) sind im Wesentlichen wortgleich und werden daher zusammengefasst abgewogen:

Xl IHK Mittleres Ruhrgebiet v. 15.03.2013 (Eingang: 18.03.2013)
XIV.  Sidwestfalische Industrie- und Handelskammer zu Hagen v. 14.03.2013 (Ein-
gang: 18.03.2013)
XV. Regionalverband Ruhr v. 13.03.2013 (Eingang: 19.03.2013)
XVI.  Stadt Witten v. 18.03.2013 (Eingang: 21.03.2013)
XVII.  Stadt Herdecke v. 13.03.2013 (Eingang: 18.03.2013)
XVIIl.  Stadt Sprockhével v. 18.03.2013 (Eingang: 20.03.2013)
XIX.  Stadt Gevelsberg v. 13.03.2013 (Eingang: 21.03.2013)
XX.  Stadt Ennepetal v. 13.03.2013 (Eingang: 25.03.2013)
XXI.  Stadt Wetter v. 13.03.2013 (Eingang: 18.03.2013)
XXII.  Ennepe-Ruhr-Kreis v. 15.03.2013 (Eingang: 18.03.2013)
XXII.  Stadt Hattingen v. 13.03.2013 (Eingang:21.03.2013)
XXIV.  Stadt Schwelm v. 13.03.2013 (Eingang: 13.03.2013)

1.A Stellungnahme (Untersagungsbescheid)

Die erneute 6ffentliche Auslegung der 49. Anderung des Flachennutzungsplanes — Dreigren-
zen verstoRe gegen den raumordnerischen Untersagungsbescheid der Staatskanzlei des
Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.11.2012 und sei daher rechtswidrig.

Unter nur geringfiigiger Anderung der Darstellungsinhalte wirde weiterhin das Planungsziel
der Schaffung von Baurecht fir das IKEA-Einrichtungshaus als Bestandteil eines fachmarkt-
bezogenen Einkaufszentrums verfolgt werden. Eine nur geringfiigige Anderung bestimmter
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Darstellungen heble nicht die Untersagungsverfiigung aus. Im Bescheid selbst sei festgehal-
ten, dass vor einer Fortsetzung der Planung ein Widerruf der Untersagungsverfligung zu er-
folgen habe.

Zu 1.A Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Mit Bescheid der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.11.2012 wurde die
Fortfilhrung der Planung zur 49. Anderung des Flachennutzungsplanes in der Fassung der
Offenlegung vom 05.09.2012 untersagt. Im Vergleich hierzu wurde sowohl die Gesamtver-
kaufsflache als auch insbesondere die Hohe der zentren- und nahversorgungsrelevanten
Sortimente deutlich reduziert. Die Fortfihrung der Planung in dieser geanderten Gestalt wur-
de mit Bescheid der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.11.2012 nicht
untersagt.

Der Umstand, dass in der Untersagungsverfiigung festgehalten sei, dass vor einer Fortset-
zung der Planung ein Widerruf der Untersagungsverfiigung zu erfolgen habe, fuhrt nicht zu
einer anderen Bewertung. Jene Aussage bezieht sich erkennbar auf eine unveranderte Fort-
fuhrung der Planung auf Grundlage der Offenlegung vom 05.09.2012.

1.B Stellungnahme (Sachlicher Teilplan GrofR3flachiger Einzelhandel)

Die Planinhalte der 49. FNP-Anderung widersprechen nach wie vor inhaltlich den in Aufstel-
lung befindlichen Zielen der Raumordnung des vorliegenden Entwurfs des sachlichen Teil-
plans ,grof3flachiger Einzelhandel* zum LEP NRW. Die Auffassung der Planung der Stadt
Wouppertal, die Ziele 2 und 3 des Teilplans groRflachiger Einzelhandel seien auf das Plan-
vorhaben nicht anwendbar, sei rechtlich abwegig. Kerngebiete und Sondergebiete fir Vor-
haben nach § 11 Abs. 3 BauNVO mit zentrenrelevanten Kernsortimenten durften laut Ziel 2
des in Aufstellung befindlichen sachlichen Teilplans nur in zentralen Versorgungsbereichen
dargestellt und festgesetzt werden.

Vorhaben im Sinne des 8 11 Abs. 3 BauNVO sind Einkaufszentren, grof3flachige Einzelhan-
delsbetriebe, mit wesentlichen Auswirkungen (nach Art, Lage oder Umfang) auf die Verwirk-
lichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die stadtebauliche Entwick-
lung und Ordnung. Unter Bezugnahme des Ziels 2 ergebe sich, dass die Zielbestimmung
des Ziels 2 auch auf Einkaufzentren im Sinne des § 11 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BauNVO Anwen-
dung finde. Es wird die Begrifflichkeit eines Einkaufszentrums nach der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 1990 sowie der Begriff ,Kernsortiment” nach den
Ausfihrungen des Entwurfs des sachlichen Teilplans erlautert. Daraus ergebe sich, dass ein
Einkaufszentrum ein Vorhaben im Sinne des 8 11 Abs. 3 BauNVO mit zentrenrelevantem
Kernsortiment ist, wenn einer der im Einkaufszentrum konzentrierten Einzelhandelsbetriebe
Uber ein zentrenrelevantes Kernsortiment verfuge.

Das IKEA-Einrichtungshaus verflige Uber zentrenrelevante Kernsortimente, die nicht als
Randsortimente zum Hauptsortiment Mobel eingestuft werden kdénnen. Weitere Einzelhan-
delsbetriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten seien unzweifelhaft geplant.

Unvereinbar mit der raumordnerischen Zielsetzung sei die Auffassung, dass Ziel 2 fir Ein-
kaufszentren, in denen sowohl Einzelhandelsbetriebes mit zentrenrelevanten als auch wel-
che mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten konzentriert sind, nicht gelte.

Die in der Begriindung auf S. 9 wiedergegebene Alternativiiberlegung zum Verstandnis der
Zielbestimmung, dass mit dem Begriff ,Kernsortimente" innerhalb von Einkaufszentren der
Sortimentsschwerpunkt gemeint ist, sei fernliegend. Einzig sinnvoll sei das Verstandnis der
landesplanerischen Zielbestimmung, dass Kern- und Sondergebiete fur grof3flachige Einzel-
handelsvorhaben im Sinne des 8 11 Abs. 3 BauNVO mit zentrenrelevanten Kernsortimenten
nicht au3erhalb der zentralen Versorgungsbereiche dargestellt und festgesetzt werden dir-
fen — unabhé&ngig davon, ob sich die Betriebe innerhalb eines Einkaufszentrums befinden
oder als einzelne Betriebe zu betrachten sind. Die Berechnungen der Stadt Wuppertal, dass
die zentrenrelevanten Einzelhandelsbetriebe innerhalb des Einkaufszentrums nicht mehr als
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10 % der Gesamtverkaufsflache des Einkaufszentrums ausmachten, seien nicht zweckma-
RBig. Entscheidend sei, dass es sich bei den eigenstandigen zentrenrelevanten Einzelhan-
delsbetrieben nicht um Randsortimente zum Hauptsortiment Mébel innerhalb ein und des-
selben Einzelhandlesbetriebes handle.

Anregung, in Hinblick auf die Rechtswidrigkeit der Planverfahrensfortsetzung, das Planver-
fahren einzustellen.

Zu 1.B Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt. Der Anregung wird
nicht gefolgt.

Einkaufszentren im Sinne des 8§ 11 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BauNVO stellen nach der Systematik
der BauNVO sowie standiger Rechtsprechung des BVerwG einen eigenstdndigen Betriebs-
typ dar. Eine Differenzierung zwischen Kern- und Randsortimenten eines Einkaufszentrums
ist weder mit der 6konomischen Realitdt noch mit der obergerichtlich gefestigten Definition
von Randsortimenten vereinbar. Vor diesem Hintergrund lassen sich innerhalb eines Ein-
kaufszentrums allenfalls Sortimentsschwerpunkte erkennen. Dieser liegt bei dem geplanten
Einkaufszentrum eindeutig im Bereich nicht-zentrenrelevanter Sortimente. Der Anteil der
Verkaufsflache fur zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente belduft sich gemessen
an der Gesamtverkaufsflache auf lediglich 9,9 %.

Die Annahme, ein Einkaufszentrum weise ein zentrenrelevantes Kernsortiment auf, sofern
bereits in einem der Einzelhandelsbetriebe innerhalb des Einkaufszentrums ein
zentrenrelevantes Kernsortiment angeboten werde, widerspricht der gesetzlichen Systema-
tik, wonach Einkaufszentren eigenstandige Betriebstypen sind.

Mit Bescheid der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.11.2012 wurde die
Fortfiihrung der Planung zur 49. Anderung des Flachennutzungsplanes in der Fassung der
Offenlegung vom 05.09.2012 untersagt. Im Vergleich hierzu wurde sowohl die Gesamtver-
kaufsflache als auch insbesondere die Hohe der zentren- und nahversorgungsrelevanten
Sortimente deutlich reduziert. Die Fortfihrung der Planung in dieser geanderten Gestalt wur-
de mit Bescheid der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.11.2012 nicht
untersagt.
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B. Nachbargemeinden und Landkreise

Zu 1. Stadt Haan v. 18.03.2013 (Eingang: 18.03.2013)
1. Stellungnahme (Allgemeines)

Die Stellungnehmende verweist auf die bereits gedul3erten Anregungen im Schreiben vom
02.11.2012, welche aufrecht erhalten bleiben:

Bedenken, dass die Auswirkungsanalyse des Biros GMA bei der Ausweisung der zu unter-
suchenden Bereiche nicht der Anregung der Stadt Haan folgte und diese in die Zone Il auf-
nahm. So waren fir Haan die Auswirkungen der Ansiedlung nicht ersichtlich. Dass die
Haaner Kunden primar nach Dusseldorf orientiert sind, gelte nicht fir das Sortiment Mdbel.
In der Abwagung wird nicht auf die Anregung zu den zentrenrelevanten Sortimenten und die
Bedenken zum geplanten Sportfachmarkt eingegangen.

Der 0. g. Einschatzung der Auswirkungsanalyse des Biros GMA, Haan in das zentrale Ein-
zugsfeld des IKEA-Standort Diisseldorf einzuordnen, wird nachdricklich widersprochen. Die
Entfernungsdifferenz zwischen den (teilweise potentiellen) IKEA-Standorten sei mit ca. 5 km
sehr gering, zudem wirde am geplanten Standort Wuppertal die Attraktivitdt aul3erhalb des
Einrichtungshauses mit erheblichen zusatzlichen Angeboten erhght. Dies wirde wiederum
den Ausschlag zu veradnderten Konsumangewohnheiten einer grof3eren Anzahl von Haaner
Kunden zu Gunsten des projektierten Standortes Wuppertal geben.

Durch das somit mangelhafte GMA-Gutachten kann keine abschlieRende Bewertung gege-
ben werden. Wegen des erheblichen Anteils zentrenrelevanter Sortimente auf3erhalb des
IKEA-Fachmarktes erhebt der Stellungnehmende Bedenken gegen die Planung.

Besonders kritisch sei die Verkaufsflache bei dem Sortiment Sportartikel, da im angrenzen-
den Zentrum Umsatzverteilungen von 9 — 10 % erreicht werden, was recht hoch sei. Es wird
beflirchtet, dass die geplante Ansiedlung eines Sportartikelherstellers erhebliche Auswirkun-
gen auf die Versorgungssituation der Stadt Haan hat. Entgegen der Aussage der Stadt
Wuppertal gebe es in Haan eine Unterversorgung im Bereich Textil, zudem nur einen Anbie-
ter von Sportartikeln. Es wird angeregt, bei Sportwaren, v. a. nicht-zentrenrelevante Sorti-
mente anzubieten und zentrenrelevante Sortimente auf max. 10 % der Verkaufsflache zu
begrenzen — gem. Ziel 5 des neuen LEP NW. Hintergrund sei, dass zentrenrelevante Sport-
artikel ein klassisches innenstadtrelevantes Sortiment sind, welches gem. altem wie neuem
LEP NW sowie des Einzelhandelserlass NW auf3erhalb zentraler Versorgungsbereiche nicht
zulassig ist.

Zu 1. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Den Bedenken
wird nicht gefolgt.

Bzgl. des Bereiches der Sportartikel, wo die Stadt Haan den einzigen Anbieter gefahrdet
sieht, ist festzuhalten, dass das sachgerecht erarbeitete GMA-Gutachten aus Juli 2012 hier-
zu keine Aussagen getroffen hat, da Haan nicht im Einzugsgebiet liegt. Mit Blick auf die
Anhangstabellen A5 bzw. A6 ist jedoch festzustellen, dass im Sportartikelsegment gerade
bei den weiter entfernten Kommunen nur geringe Auswirkungen festzuhalten sind. Dies ins-
besondere vor dem Hintergrund, dass das Vorhaben die GMA-Anregungen einer Reduzie-
rung der Verkaufsflachen bei zentrenrelevanten Sportartikeln von urspriinglich 4.000 m? Ver-
kaufsflache (VK) auf 1.800 m2 VK im Rahmen der Bauleitplanung beriicksichtigt. Die Stadt
Wuppertal hat dartiber hinaus noch einmal eine starkere Reduzierung in diesem Segment
auf insgesamt nur 1.400 m2 VK vorgenommen. Hieraus lassen sich in den zentralen Versor-
gungsbereichen im Einzugsgebiet keine negativen stadtebaulichen Auswirkungen ableiten,
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dies auch nicht an Standorten, die deutlich ndher am Planstandort im Nordosten von Wup-
pertal liegen, als der Einzelhandelsstandort Haan. Vor diesem Hintergrund ist eine nahere
Betrachtung des Sportartikelsegmentes in Haan nicht notwendig, hier sind keine absatzwirt-
schaftlichen Auswirkungen zu beflirchten, die in negative stadtebauliche Auswirkungen um-
schlagen kénnten.

In diesem Zusammenhang ist auf die grundsétzliche Einkaufsorientierung der Kunden aus
Haan aufgrund der Lage zwischen den Oberzentren Wuppertal und Dusseldorf hinzuweisen.
So zeigt das Regionale Einzelhandelskonzept fir das Bergische Stadtedreieck aus dem Jahr
2006 auf, dass das Einzugsgebiet der Innenstadt Wuppertal-Elberfeld als starksten Einzel-
handelsstandort der Stadt nicht einmal die Nachbarstadt Haan umfasst. Es bestehen keine
ausgepragten Einkaufsbeziehungen zwischen Haan und Wuppertal (vgl. Abbildung 20, Re-
gionales Einzelhandelskonzept fur das Bergische Stadtedreieck).

Insgesamt ist die Haaner Bevdlkerung hinsichtlich der Einkaufsorientierung neben der eige-
nen Stadt v. a. auf das Oberzentrum Diisseldorf ausgerichtet. Dies bestatigen auch die Er-
gebnisse von Kundenbefragungen im Einzelhandelskonzept der Stadt Haan (vgl. Einzelhan-
delskonzept Haan, CIMA Stadtmarketing, 2006). Eine telefonische Kundenbefragung in
Haan hinsichtlich ihrer Einkaufsorientierung zeigt auf, dass in allen Sortimenten nach der
Stadt Haan selbst (insbesondere Innenstadt) die starkste Einkaufsorientierung in das Ober-
zentrum Dusseldorf reicht. Dies betrifft neben den — im Planvorhaben des fachmarktbezoge-
nen Einkaufszentrums Wuppertal nicht vorgesehenen Sortimenten — Bekleidung und Schuhe
/ Lederwaren insbesondere auch Haushaltswaren, Elektrosortimente, Mdbel sowie Sportarti-
kel und Sportgerate. Die Stadt Wuppertal spielte im Jahr 2006 in den projektrelevanten Sor-
timenten des fachmarktbezogenen Einkaufszentrums gerade im Vergleich zu Dusseldorf
keine nennenswerte Rolle.

Beziiglich der Forderung nach Reduzierung der zentrenrelevanten Anteile im Sportsegment
und der Reduzierung der Anteile des zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortiments auf
max. 10 % der Verkaufsflache ist auszufiihren, dass bereits von der im Auswirkungsgutach-
ten der GMA empfohlenen GrofRenordnung von 1.800 m? VK fur zentrenrelevante Sportsor-
timente keine negativen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgehen. Dies
erst recht nicht, da diese Flache auf 1.400 m2 reduziert wurde. Nach den vorliegenden Pla-
nungen haben die gem. der Wuppertaler Liste vom 17.12.2012 zentren- und nahversor-
gungsrelevanten Sortimente nun einen Anteil von 9,9 % gemessen an der Gesamtverkaufs-
flache.

Zu 2. Oberbergischer Kreis v. 06.03.2013 (Eingang: 11.03.2013)

2. Stellungnahme (Allgemeines)

Es bestehen weder Bedenken noch Anregungen.

Zu 2. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Zu 3. Stadt Velbert v. 11.03.2013 (Eingang: 18.03.2013)
3.A Stellungnahme (Sachlicher Teilplan Grof3flachiger Einzelhandel)

Es bestehen erhebliche Bedenken gegen die Planung. Es werden die wesentlichen vorge-
nommenen Anderungen des Entwurfs der 49. Anderung des FNP sowie die Umsatzvertei-
lungsquoten gemaf dem Vertraglichkeitsgutachten erlautert und festgestellt, dass das Kon-
zept weiterhin erhebliche Auswirkungen auf das Innenstadtzentrum der Stadt Velbert habe.
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Es wirde gegen den in Aufstellung befindlichen Sachlichen Teilplan GroR3flachiger Einzel-
handel (LEP-Entwurf) verstol3en. Bedenken bestehen bzgl. der Definition des Vorhabens als
Jfachmarktbezogenes Einkaufszentrum*, da sich die Stadt Wuppertal hierdurch fast aller Zie-
le und Grundsatze des LEP (E) formal entziehe.

Die Argumentation, dass Ziel 2 und Ziel 3 als nicht anwendbar gesehen werden, kann nicht
geteilt werden. Stattdessen handle es sich, laut Stellungnehmender, bei dem Vorhaben um
eine Agglomeration verschiedener Fachmarkte, wobei zumindest einer dieser Fachmarkte
Uber ein zentrenrelevantes Kernsortiment verfiigen soll. Die Vertraglichkeitsanalyse der GMA
aus Nov. 2012 (S. 3) stutze diese Ansicht, da ein Sportfachmarkt mit 1.400 m?2
zentrenrelevanter Sportsortimente vorgesehen sei. Die Auffassung, dass es sich nicht um
ein Einkaufszentrum handle, bestdtige auch der Untersagungsbescheid des Landes NRW.
Auch der Argumentation, dass Ziel 5, Grundsatz 6 und Ziel 8 nicht anwendbar seien, wird
widersprochen. Es handle sich um eine Fachmarkt-Agglomeration mit einer deutlichen Uber-
schreitung der zentrenrelevanten Sortimente.

Zu 3.A Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Bei dem geplanten Einkaufszentrum handelt es sich nicht um eine Agglomeration von Ein-
zelhandelsbetrieben, sondern um einen eigenen Betriebstyp, der aus einer Hand geplant ,
gebaut und betrieben wird.

Die Ziele 2 und 3 des in Aufstellung befindlichen LEP (E) sind auf das geplante fachmarktbe-
zogene Einkaufszentrum nicht anwendbar. Die Differenzierung zwischen Kern- und Randsor-
timenten, an die der LEP (E) insoweit anknlpft, ist innerhalb eines Einkaufszentrums i.S.d. 8§
11 Abs. 3 BauNVO regelmaliig ausgeschlossen. Legt man die Zielbestimmung dahingehend
aus, dass mit dem Begriff ,Kernsortiment" innerhalb von Einkaufszentren der Sortiments-
schwerpunkt gemeint ist, entspricht die beabsichtigte Darstellung den in Aufstellung befindli-
chen Zielen, da das nach den Darstellungen des Flachennutzungsplans zulédssige Vorhaben
den Sortimentsschwerpunkt im Bereich der nicht zentrenrelevanten Sortimente aufweist.
Zentrale Versorgungsbereiche der Stadt Wuppertal sowie benachbarter Gemeinden werden
durch die Darstellung nicht (wesentlich) beeintrachtigt.

Es ist eine weitere Reduzierung bei zentrenrelevanten Sportartikeln vorgenommen worden.
Statt 1.800 m?2 VK, wie in Anhangstabelle A6 im Hinblick auf ihre Auswirkungen dargestellt,
wurde die Verkaufsflache auf 1.400 m2 reduziert. Dies entspricht noch einmal einer Verkaufs-
flachenreduzierung um rd. 22 %, woraus auch deutlich niedrigere Umverteilungswirkungen
gegenlber zentralen Versorgungsbereichen in Velbert und umliegenden Stadten zu erwarten
sind. Aufgrund der grundsatzlich stabilen Situation in der Innenstadt Velbert, insbesondere in
der Ful3géngerzone, ist bei Umverteilungswerten dann in Hohe von ca. 7 — 8 % nicht von
stadtebaulichen Auswirkungen auszugehen.

Hinsichtlich der Ziele bzw. Grundsatze des Entwurfs des Landesentwicklungsplans
Nordrhein-Westfalen — Sachlicher Teilplan GroR3flachiger Einzelhandel ist innerhalb der Fla-
chennutzungsplananderung auf die Ausfuhrungen im Auswirkungsgutachten der GMA in Ka-
pitel 1V, 6. (Seite 77 f.) hinzuweisen, in dem festgestellt wird, dass einigen Zielen und Grund-
satzen entsprochen wird (z. B. Lage in einem ASB, Entsprechung der zentraldrtlichen Ver-
sorgungsfunktion), anderen jedoch widersprochen wird. Grundsatzlich wurde im Gutachten
aber auch festgestellt, dass bei Umsetzung der empfohlenen Flachenreduzierungen keine
negativen stadtebaulichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in Wuppertal
oder Umgebung zu erwarten sind.

Ziel 5 des LEP (E) ist aus vorgenannten Grunden auf die Darstellung eines Sondergebietes
fur ein Einkaufszentrum nicht anwendbar. Unter Berucksichtigung der gebotenen Auslegung
des Begriffes ,Kernsortiment* als Sortimentsschwerpunkt entspricht die Darstellung Ziel 5
des LEP (E). Der Umfang der nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimente gemaf
Wouppertaler Liste vom 17.12.2012 betragt 9,9 % der Gesamtverkaufsflache des fachmarkt-
bezogenen Einkaufszentrums. Gemessen an den Leitsortimenten gem. LEP (E) belauft sich
der Anteil zentrenrelevanter Sortimente auf 9,9 %. Zentrale Versorgungsbereiche werden
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durch den absoluten Umfang der zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente nicht
wesentlich beeintrachtigt.

Grundsatz 6 des LEP (E) ist aus vorgenannten Griinden auf die Darstellung eines Sonder-
gebietes fur ein (fachmarktbezogenes) Einkaufszentrum nicht anwendbar. Unter Bertcksich-
tigung der gebotenen Auslegung des Begriffes ,Kernsortiment* als Sortimentsschwerpunkt
ist Grundsatz 6 des LEP (E) nicht Genlige getan, da zentrenrelevante Sortimente auf mehr
als 2.500 m? Verkaufsflache angeboten werden. Bei der aktuellen Planung ist von 4.475 m?
Verkaufsflache fir zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente auszugehen. Aufgrund
der standortbedingten Streuwirkung und der zum Teil geringen absoluten Verkaufsflachen-
gréRRen dieser Sortimente fuhrt der Anteil nahversorgungs- und zentrenrelevanter Sortimente
nicht zu wesentlichen Beeintrédchtigungen von zentralen Versorgungsbereichen. Das
Schutzgut der Funktionsfahigkeit zentraler Versorgungsbereiche ist daher in ausreichender
Weise beachtet.

Ziel 8 des LEP (E) ist nicht anwendbar, da die Darstellung des Flachennutzungsplans die
Entstehung einer zentrenschadlichen Einzelhandelsagglomeration nicht erlaubt. Bei dem ge-
planten fachmarktbezogenen Einkaufszentrum handelt es sich nicht um eine Agglomeration
von Einzelhandelsbetrieben, sondern um einen eigensténdigen Betriebstyp. Darlber hinaus
gehen von dem dargestellten Sondergebiet keine schadlichen Auswirkungen auf zentrale
Versorgungsbereiche aus.

3.B. Stellungnahme (Standortwahl)

Die Begriindung des Plangebers zur Standortwahl des Vorhabens kann nicht nachvollzogen
werden. Es wird auf ein Urteil des VGH Baden-Wirttemberg vom 04.07.2012 zu ,IKEA-
Rastatt” verwiesen, das die begriindeten Vorgaben der Raumordnung stiitzt.

Zu 3.B. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Die Standortwahl wurde bereits in der Begriindung zur Flachennutzungsplananderung um-
fangreich begrundet, so dass darauf verwiesen wird. Fur jeden der vorgestellten Standorte
gab es umfangreiche Recherchen und Griinde, die einen Ausschluss hervorriefen. Die Gro-
Be des bendttigten Grundsticks fiur das fachmarktbezogene Einkaufszentrum resultiert auch
aus dem Zwang zur 6konomischen Refinanzierung in diesem bereits wirtschaftlich dicht er-
schlossenen Gebiet.

Zu 4. Stadt Solingen v. 18.03.2013 (Eingang: 28.03.2013)

4.A Stellungnahme (Zentrenrelevante Sortimente)

Wie bereits zur Offenlage wurde von der Stellungnehmenden auch jetzt um eine Fristverlan-
gerung gebeten, die seitens der Stadt Wuppertal gewéahrte Dauer wurde von der Stellung-
nehmenden jedoch nicht als ausreichend bezeichnet. Aus diesem Grund sei die abgegebene
Stellungnahme vorlaufig.

Da den geaulRerten Bedenken und Anregungen zur Tragerbeteiligung nicht Gberzeugend ge-
folgt worden sei, bestehen weiterhin Bedenken. Insbesondere sei der hohe Anteil an
zentrenrelevanten Sortimenten weiterhin kritisch, der eine nachhaltige Schwachung der So-
linger Zentren hervorrufe. In der Begriindung zur FNP-Anderung wirde die Befiirchtung,
dass das Vorhaben eine grof3e Anziehungswirkung auch auf die Kaufkraftpotenziale der Um-
landgemeinden entfalte, auf S. 12 offen eingerdumt. Dort werde von einer Entgegenwirkung
der Starkung der vorhandenen zentralen Versorgungsbereiche sowie von einem erhdhten
Wettbewerbsdruck gesprochen.
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Es wird auf die interkommunale Wirkung von Einzelhandelsvorhaben in Wuppertal verwiesen
und um Aufklarung seitens der Stadt Wuppertal gebeten, welche Einzelhandelsvorhaben ak-
tuell projektiert sind.

Die Anderung der Wuppertaler Sortimentsliste wird als sehr kritisch betrachtet. Es sei keine
tatsachliche Reduzierung der zentrenrelevanten Verkaufsflaichen vorgenommen worden,
sondern nur eine Umklassifizierung der Sortimente. Die Auswirkungen auf die Umlandge-
meinden blieben somit unverandert.

Zu 4.A Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Unter Bertcksichtigung der reduzierten Verkaufsflachen in einem Teil der Sortimente, insbe-
sondere bei zentrenrelevanten Sportartikeln, sind aus Gutachtersicht keine negativen Aus-
wirkungen in zentralen Versorgungsbereichen der Stadt Solingen zu erwarten. Die in den
Anhangstabellen A5.8 bzw. A6 dargelegten Umverteilungsquoten belaufen sich im Haupt-
zentrum Solingen auf max. 7 — 8 % bei Leuchten / Elektroinstallation bzw. 9 — 10 % bei
Sportartikeln.  Dieser Umverteilungswert bei  Sportartikeln bezieht sich gemaR
Anhangstabelle A6 auf eine reduzierte Verkaufsflache von 1.800 m2. Die Stadt Wuppertal hat
daruber hinaus noch einmal eine starkere Reduzierung in diesem Segment auf insgesamt
nur 1.400 m2 VK vorgenommen. Daher waren in diesem Falle die Auswirkungen im Haupt-
zentrum Solingen noch einmal deutlich geringer und mit rd. 7 — 8 % zu beziffern. Stadtebau-
liche Auswirkungen sind im Hauptzentrum Solingen aus Gutachtersicht nicht zu erwarten.

Zur Zeit sind folgende regional relevante Vorhaben projektiert:

IKEA Homepark

Nach aktuellem Planungsstand ist eine Gesamtverkaufsflache von 45.050 gm (Einrichtungs-
haus und Homepark) geplant. Auf zentrenrelevante Sortimente entféllt ein Anteil von 4.475
gm Verkaufsflaiche. Fur das Sortiment Sportartikel (ohne Sportgrof3gerate) sind 1.400 gm
Verkaufsflache geplant. Das Teilsortiment SportgroRgerate ist in Wuppertal als nicht-
zentrenrelevant eingestuft. Die dafiir vorgesehene Verkaufsflache belauft sich auf 2.600 gm.
Auf den Sortimentsbereich Hausrat entfallen 1.750 gm der insgesamt fiir zentrenrelevante
Sortimente vorgesehenen Verkaufsflache.

ECE-Erweiterung

Der Ausschuss fir Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen hat am 20.02.2013 den Aufstel-
lungsbeschluss zum Bauleitplanverfahren Nr. 1185 - Platz am Kolk / Kipdorf (Erweiterung Ci-
ty Arkaden) - gefasst. Das Projekt wir zurzeit konkretisiert Die zusatzliche Verkaufsflache
diirfte bei einer GréRenordnung von ca. 16.000 gm anzusetzen sein. Uber die sortiments-
spezifische Ausrichtung der zusatzlichen Flachen ist noch nichts bekannt.

DOppersberg
Bebauung eines Baufeldes auf dem zukunftigen Bahnhofsvorplatz, oberhalb der Tiefgarage.

Fur die Flache lauft zurzeit ein Ausschreibungsverfahren. Eine konkrete Planung liegt noch
nicht vor. Einzelhandelsnutzung ist planungsrechtlich grundsatzlich zulassig.

Bundesbahndirektion

Der Standort liegt im Geltungsbereich des rechtskraftigen Bebauungsplanes Nr. 945 B -
Doéppersberg - und ist als Kerngebiet gem. § 7 der Baunutzungsverordnung dargestellt. Wie
u. a. Presseberichten zu entnehmen war, plant der Eigentimer die Ansiedlung von Einzel-
handelsnutzungen. Die Ausgestaltung des Vorhabens hinsichtlich Betriebstypen, Sortimente
etc. ist zurzeit noch vollig unklar.

Die Wuppertaler Liste wurde aufgrund aktueller Entwicklungen der Landesplanung unter Be-
rucksichtigung der Leitsortimente aus dem Landesentwicklungsplan NRW — Sachlicher
Teilplan Grof3flachiger Einzelhandel — abgeandert. Die bislang als zentrenrelevant eingestuf-
ten Sortimente Heimtextilien, Gardinen und Zubehor, Bettwaren/-wasche, Kunstgewer-
be/Bilder/Bilderrahmen sowie Elektrogro3geréate werden zukiinftig als nicht zentrenrelevant

146



Anlage 2 zur Drucksachenummer VO/0426/13

eingestuft. Die Differenzierung zwischen zentren- und nichtzentrenrelevanten Sortimenten
hat die Stadt Wuppertal in Austibung der ihr verfassungsrechtlich in Art. 28 Abs. 2 GG garan-
tierten kommunalen Planungshoheit vorgenommen.

Die neue Wuppertaler Liste wurde am 17.12.2012 vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossen
und ist gem. 8 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB bei der Aufstellung der Bauleitpléane zukinftig — wie
auch hier — zu berticksichtigen.

4.B Stellungnahme (Sachlicher Teilplan GroR3flachiger Einzelhandel)

Die Ausfiihrungen in der Begriindung zur FNP-Anderung zur Nichtanwendbarkeit der Ziele
des Entwurfs des Sachlichen Teilplans — grof3flachiger Einzelhandel sind laut Stellungneh-
mender nicht nachvollziehbar. Eine Unterscheidung zwischen Kern- und Randsortimenten
sei auch bei einem ,fachmarktbezogenem Einkaufszentrum® méglich — eine Differenzierung
sei auch in der Begriindung zur 49. Anderung des FNP (Stand 05.09.2012) bereits erfolgt.

Die Stadt Wuppertal wird nochmals darum gebeten, die zentrenrelevanten Sortimente zu
vermindern und auf den Anteil der zentrenrelevanten Sortimente innerhalb des Homeparks
vollstandig zu verzichten. Auch die Sortimentsstrukturen in den Umlandkommunen sollten
eine ausreichende Beachtung finden.

Zu 4.B Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Die Differenzierung zwischen Kern- und Randsortimenten, an die der LEP (E) insoweit an-
knupft, ist innerhalb eines Einkaufszentrums i.S.d. § 11 Abs. 3 BauNVO regelmafiig ausge-
schlossen. Legt man die Zielbestimmung dahingehend aus, dass mit dem Begriff ,Kernsorti-
ment“ innerhalb von Einkaufszentren der Sortimentsschwerpunkt gemeint ist, entspricht die
beabsichtigte Darstellung den in Aufstellung befindlichen Zielen, da das nach den Darstel-
lungen des Flachennutzungsplans zuldssige Vorhaben den Sortimentsschwerpunkt im Be-
reich der nicht zentrenrelevanten Sortimente aufweist. Zentrale Versorgungsbereiche der
Stadt Wuppertal sowie benachbarter Gemeinden werden durch das Vorhaben nicht (wesent-
lich) beeintrachtigt.

Beziglich der Forderung nach Reduzierung der zentrenrelevanten Anteile im Sportsegment
und der Reduzierung der Anteile des zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortiments auf
max. 10 % der Verkaufsflache ist auszufiihren, dass bereits von der im Auswirkungsgutach-
ten der GMA empfohlenen GréRenordnung von 1.800 m? VK fir zentrenrelevante Sportsor-
timente keine negativen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgehen. Dies
erst recht nicht, da diese Flache auf 1.400m2 reduziert wurde. Nach den vorliegenden Pla-
nungen haben die gem. der Wuppertaler Liste vom 17.12.2012 zentren- und nahversor-
gungsrelevanten Sortimente nun einen Anteil von 9,9 % gemessen an der Gesamtverkaufs-
flache.

Zu 5. Stadt Radevormwald v. 14.03.2013 (Eingang: 18.03.2013)

5. Stellungnahme (Zentrenrelevante Sortimente, Verkaufsflache)

Die Stadt Radevormwald stellt fest, dass aufgrund der vorgenommenen Verkaufsflachenre-
duzierung in einzelnen Sortimenten keine geringeren Auswirkungen auf den zentralen Ver-
sorgungsbereich Radevormwald festzuhalten sind, als fur das urspriingliche Konzept festge-
stellt. Nach wie vor wirde gegen den Grundsatz 6 des Entwurfs des sachlichen Teilplans —
grof3flachiger Einzelhandel verstoRen werden.

Zu 5. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
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Die gleichen Werte in den GMA-Gutachten von April und Juli 2012 sind darauf zurtickzufiih-
ren, dass in beiden Gutachten zunachst das gleiche Ausgangskonzept fur das fachmarktbe-
zogene Einkaufszentrum gepruft wurde (Anhangstabellen A5). Darauf aufbauend wurden
Empfehlungen zur Verkaufsflaichenmodifikation getroffen (Anhangstabelle A6). Daher sind in
beiden Gutachten die dargestellten Umverteilungswirkungen im zentralen Versorgungsbe-
reich Radevormwald gleich. Im Gutachten aus Juli 2012 wurde lediglich der Sortimentsbe-
reich Heimtextilien / Haushaltswaren / GPK / Kunst in zwei Gruppen differenziert (vgl. S. 74 /
75 und Anhangstabelle A7).

Im zentralen Versorgungsbereich der Stadt Radevormwald sind quantitativ nachweisbare
Auswirkungen im Sortimentsbereich Mdbel (ca. 6 — 7 % = 0,3 Mio. €) und bei Heimtextilien /
Haushaltswaren / GPK / Kunst (ca. 3 — 4 % = < 0,1 Mio. €) festzuhalten. In den weiteren pro-
jektrelevanten Sortimenten sind keine Auswirkungen quantitativ nachweisbar, was zum Tell
auch mit dem geringen Angebotsbestand in einzelnen Sortimenten zusammenhangt (vgl.
Anhangstabelle A5.21). Bei diesen Umverteilungswerten und einem Gesamtumsatzverlust
von rd. 0,5 Mio. € Uber alle Sortimente hinweg ist aus Gutachtersicht keine Gefahrdung des
zentralen Versorgungsbereiches festzuhalten, auch wenn der zentrale Versorgungsbereich
Radevormwald nicht zu den starksten Standorten im Einzugsgebiet gehort.

Grundsatz 6 des LEP (E) ist aus vorgenannten Griinden auf die Darstellung eines Sonder-
gebietes fur ein (fachmarktbezogenes) Einkaufszentrum nicht anwendbar. Unter Bertcksich-
tigung der gebotenen Auslegung des Begriffes ,Kernsortiment” als Sortimentsschwerpunkt
ist Grundsatz 6 des LEP (E) nicht Genlige getan, da zentrenrelevante Sortimente auf mehr
als 2.500 m? Verkaufsflache angeboten werden. Bei der aktuellen Planung ist von 4.475 m?
Verkaufsflache fir zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente auszugehen. Aufgrund
der standortbedingten Streuwirkung und der zum Teil geringen absoluten Verkaufsflachen-
gréRRen dieser Sortimente fuhrt der Anteil nahversorgungs- und zentrenrelevanter Sortimente
nicht zu wesentlichen Beeintrdchtigungen von zentralen Versorgungsbereichen. Das
Schutzgut der Funktionsfahigkeit zentraler Versorgungsbereiche ist daher in ausreichender
Weise beachtet.

Zu 6. Stadt Remscheid v. 22.03.2013 (Eingang: 02.04.2013)
6. Stellungnahme (Verkaufsflache, zentrenrelevante Sortimente)

Die Stellungnehmende begriuf3t die Absenkung der zentrenrelevanten Sportartikelsortimente
auf 1.400 m2 Verkaufsflache, merkt jedoch an, dass die Umverteilung von 400 m? Verkaufs-
flache auf ,nicht zentrenrelevante Sportgrof3gerate” (nun 2.600 m2 VF) nicht zwangslaufig
entlastend wirke. Zudem werde die Verkleinerung der Gesamtverkaufsflache um ca. 800 m2
gegeniber dem letzten Planungsstand begruf3t.

Zu 6. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Die Stadt Wuppertal hat eine starke Reduzierung in dem Segment Sportartikel auf insgesamt
nur 1.400 m? VK vorgenommen. Hieraus lassen sich in den zentralen Versorgungsbereichen
im Einzugsgebiet keine negativen stadtebaulichen Auswirkungen ableiten.

Bezlglich der Reduzierung der zentrenrelevanten Anteile im Sportsegment und der Reduzie-
rung der Anteile des zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortiments auf max. 10 % der
Verkaufsflache ist auszufiihren, dass bereits von der im Auswirkungsgutachten der GMA
empfohlenen GroRRenordnung von 1.800 m2 VK fir zentrenrelevante Sportsortimente keine
negativen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgehen. Dies erst recht nicht,
da diese Flache auf 1.400m? reduziert wurde. Nach den vorliegenden Planungen haben die
gem. der Wuppertaler Liste vom 17.12.2012 zentren- und nahversorgungsrelevanten Sorti-
mente nun einen Anteil von 9,9 % gemessen an der Gesamtverkaufsflache.
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C. Uberértliche Trager

Zu 1. Landesbetrieb StralRenbau (LBS) NRW — Autobahnniederlassung Krefeld v.
12.03.2013 (Eingang: 14.03.2013)

1. Stellungnahme (Straf3enbau)

Es bestehen keine Bedenken gegentber dem geadnderten Sortiments- und Verkaufsflachen-
konzept unter Beachtung der ,Wuppertaler Liste vom 17.12.2012“. Die bisher mitgeteilten
Belange und Auflagen der Stralenbauverwaltung sind weiterhin bindend und die Einhaltung
der mitgeteilten Forderungen bleibt sicherzustellen. Planungsrechtlich notwendige Abstim-
mungen sind rechtzeitig durchzufthren.

Hinweis, dass es keine Planungskollision mit dem als Waldflache dargestellten Anderungs-
bereich gibt.

Hinweis, dass es Vorraussetzung ist, die Sicherheit und Leichtigkeit des Autobahnverkehrs
nicht durch ablenkende Werbung am Verkehrslenkungsturm zu geféhrden.

Zu 1. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden beachtet.

Die Hinweise zu der Anbauverbots- und Baubeschrankungszone werden beachtet. Anbau-
verbots- und Baubeschrankungszone werden auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung
nachrichtlich tbernommen. Die weiteren Hinweise werden im Zuge der weiterfihrenden Pla-
nungen (Genehmigungsplanung) beachtet.

Zu 2. Landesbetrieb Wald und Holz NRW v. 12.03.2013 (Eingang: 13.03.2013)
2. Stellungnahme (Forst)

Aus forstlicher Sicht bestehen keine weiteren Anregungen.
Zu 2. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Zu 3. IHK Wuppertal, Solingen, Remscheid v. 14.03.2013 (Eingang: 15.03.2013)

3. Stellungnahme (Allgemeines)

Der Planung wird positiv entgegen gesehen. Vorherige Anregungen wurden aufgenommen
und es bestinden keine weiteren Erganzungen.

Hinweis, dass es zu unterschiedlichen Interpretationen der Berechnung von Haupt- und
Randsortimenten sowie der Einschatzung der sachgerechten Erarbeitung der Wuppertaler
Sortimentsliste kommen kénnte.

Zu 3. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Wuppertaler Liste wurde aufgrund aktueller Entwicklungen der Landesplanung unter Be-
ricksichtigung der Leitsortimente aus dem Landesentwicklungsplan NRW — Sachlicher
Teilplan Grof3flachiger Einzelhandel — abgeandert. Die bislang als zentrenrelevant eingestuf-
ten Sortimente Heimtextilien, Gardinen und Zubehor, Bettwaren/-wésche, Kunstgewer-
be/Bilder/Bilderrahmen sowie Elektrogrof3gerate werden zukiinftig als nicht zentrenrelevant
eingestuft. Die Differenzierung zwischen zentren- und nicht-zentrenrelevanten Sortimenten
hat die Stadt Wuppertal in Ausiibung der ihr verfassungsrechtlich in Art. 28 Abs. 2 GG garan-
tierten kommunalen Planungshoheit vorgenommen.
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Zu 4. Handwerkskammer Disseldorf v. 15.03.2013 (Eingang: 20.03.2013)

4. Stellungnahme (Handwerk)

Aus Sicht der Stellungnehmenden lberwéagen die positiven Impulse die Nachteile. In Wup-
pertal herrsche ein erhebliches Angebotsdefizit an Fachméarkten mit nicht zentrenrelevanten
Kernsortimenten, weshalb die Ansiedlung des Fachmarktzentrums Kaufkraftabflisse unter-
binden kénne. Die Anpassung der Verkaufsflachen und die Sortimentsmodifizierungen wer-
den begruf3t und es wird von einer grundséatzlichen Vertraglichkeit des Vorhabens ausge-
gangen.

Bezlglich der modifizierten Wuppertaler Liste sei aus Grinden der Rechtssicherheit zu pri-
fen, ob das Ubernehmen dieser Leitsortimentsliste fur die Stadt Wuppertal sachgerecht ist.
Es seien die tatsachlichen drtlichen Verhéltnisse bei einer ortsspezifischen Sortimentsliste zu
bericksichtigen. Die Konformitéat mit Ziel 5 und Grundsatz 6 des Entwurfs Sachlicher Teilplan
— groR¥flachiger Einzelhandel sei daraufhin zu prifen.

Zu begriuf3en sei weiterhin, dass die BaumalRnahmen fiir ortsansassige Handwerksbetriebe
auch Kleinteilig ausgeschrieben werden sollen. Das Vorhaben stofRe auf die Zustimmung des
ortlichen Handwerks.

Zu 4. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Diesen Ausfuhrungen ist grundsatzlich nicht zu widersprechen. Hinzuzufligen ist, dass je-
doch von der absoluten bzw. relativen Uberschreitung der zentren- und nahversorgungsrele-
vanten Sortimente gegeniber den dargelegten Schwellenwerten keine negativen stadtebau-
lichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche im Einzugsgebiet ausgehen. Im Ver-
gleich zu der urspriinglichen Planung erfolgte bereits mehrfach eine deutliche Reduzierung
der Verkaufsflache. Nach den vorliegenden Planungen haben die gem. der Wuppertaler Lis-
te vom 17.12.2012 zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente nun einen Anteil von
9,9 % gemessen an der Gesamtverkaufsflache.

Die Wuppertaler Liste wurde aufgrund aktueller Entwicklungen der Landesplanung unter Be-
ricksichtigung der Leitsortimente aus dem Landesentwicklungsplan NRW — Sachlicher
Teilplan Grof3flachiger Einzelhandel — abgeandert. Die bislang als zentrenrelevant eingestuf-
ten Sortimente Heimtextilien, Gardinen und Zubehor, Bettwaren/-wasche, Kunstgewer-
be/Bilder/Bilderrahmen sowie Elektrogrof3geréate werden zukiinftig als nicht zentrenrelevant
eingestuft. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die Leitsortimente des LEP NRW
insoweit (lediglich) Orientierungshilfe waren. Die Differenzierung zwischen zentren- und
nichtzentrenrelevanten Sortimenten hat die Stadt Wuppertal in Auslibung der ihr verfas-
sungsrechtlich in Art. 28 Abs. 2 GG garantierten kommunalen Planungshoheit vorgenom-
men.

Die neue Wuppertaler Liste wurde am 17.12.2012 vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossen
und ist gem. 8 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB bei der Aufstellung der Bauleitplane zukiinftig — wie
auch hier — zu berticksichtigen.

Soweit die Vereinbarkeit der Planung mit Ziel 5 und Grundsatz 6 des in Aufstellung befindli-
chen LEP NRW angesprochen wird, wird auf den Beschlussvorschlag zu Kapitel B.3.A. der
Anlage 2 verwiesen.

Zu 5. GASCADE Gastransport GmbH v. 15.03.2013 (Eingang: 15.03.2013)
5. Stellungnahme (Leitungsrecht)

Es sind keine Anlagen der Stellungnehmenden sowie der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH,
NEL Gastransport GmbH sowie OPAL Gastransport GmbH betroffen.
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Hinweis, dass sich Kabel und Leitungen anderer Betreiber in dem Gebiet befinden kénnen.
Diese Betreiber sind gesondert zur Ermittlung von Anlagen anzufragen.

Zu 5. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Zu 6. Bezirksregierung Diusseldorf 53 v. 17.04.2013 (Eingang: 17.04.2013)

6.A Stellungnahme (Immissionsschutz)

Es bestehen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken.

Zu 6.A Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

6.B. Stellungnahme (Landschafts- und Naturschutz)

Es wird auf die vorherige Stellungnahme verwiesen, in der die Wichtigkeit, Vollstandigkeit
und Nachvollziehbarkeit der Umweltplanungen sowie eine notwendige friihzeitige Beachtung
der artenschutzrechtlichen Vorschriften thematisiert wurden. Es sei nur ein Zwischenbericht
vorgelegt worden.

In der aktuellen Stellungnahme wird erneut auf die Bedeutung der Landschaftsstrukturen fir
die Freiraumfunktion hingewiesen. Von besonderer Bedeutung fir das dicht besiedelte Um-
feld seien die Landschaft pragenden Wald- und Gehdlzbestande, die Offenlandstrukturen
und das FlieRR- und Stillgewassernetz. Der Stellungnehmende gibt folgende Hinweise, wie
sich das Vorhaben, hinsichtlich der kontrovers gefiihrten Diskussionen, durchsetzen kdnne:

Alle Umweltauswirkungen mussen vollstandig beschrieben und nachvollziehbar bewertet
werden. Unmittelbare und mittelbare Auswirkungen auf die durch den Landschaftsplan be-
sonders geschitzten Biotopstrukturen seien Gegenstand der Prifung und Entscheidungsfin-
dung. Alle Aspekte des naturschutzrechtlichen Artenschutzes miissen durch ein mit Gutach-
ten vertrautes Planungsbiro vollstandig ermittelt, transparent dargelegt und bewertet wer-
den, fir eine nachvollziehbare und belastbare Planungsentscheidung. Vermeidungs- und
Minimierungsmaflinahmen mussen verbindlich entwickelt und tatséchlich umgesetzt werden.

Hinweis, dass erstmals zur erneuten Offenlage alle Fachgutachten vorlagen.

Genannt werden dartber hinaus mdgliche verfahrensrelevante Defizite im Bereich Land-
schaft:

- Der Zeitpunkt der Fertigstellung der landschaftlichen Gutachten und eine bereits in
wesentlichen Teilen verfestigte Planung

- Die Auslegung der Erfassungsberichte und der Umgang mit Bewertungsfaktoren: vor
der Baumal3inahme Bewertungsfaktor 5-9, danach 8-17

- Das Anknupfen der notwendigen artenschutzrechtlichen MaRnahmen an fachlich an-
spruchsvolle, optimaltheoretische Rahmenbedingungen der Umsetzung, die realis-
tisch kaum herzustellen seien

- Die tatsachliche rechtliche Sicherung der Finanzierung und Umsetzung aller land-
schaftlichen MalRBhahmen, auch von Monitoring und Pflege

Insgesamt verblieben bei Realisierung des Vorhabens dauerhaft erhebliche, auch arten-
schutzrechtliche Flachenverluste des Naturhaushaltes. Das Vorhaben, so der Stellungneh-
mende, hatte freiraumsparender geplant werden kdnnen.

Zu 6.B Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Den Be-
denken wird nicht gefolgt.

Bezlglich des Hinweises auf die vorherige Stellungnahme der Bezirksregierung Duisseldorf
wird auf den Beschlussvorschlag zur Stellungnahme vom 29.10.2012 verwiesen. Darin wur-
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de erlautert, dass die spezielle artenschutzgutachterliche Prifung und der landschaftspflege-
rische Fachbeitrag sowie die hydrologischen Untersuchungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB mit
den ,bereits vorliegenden“ Gutachten ausgelegt wurden. Dies ist der ubliche Standard.
Zwecks Einhaltung der erforderlichen Erfassungszeitraume wurde zur Offenlage ein ,SAP -
Zwischenbericht* vorgelegt. Die Untersuchungen zu den umweltbezogenen Gutachten wur-
den mittlerweile abgeschlossen. Diese Unterlagen liegen als Abschlussberichte vor. Damit
wurde die gesamte Vegetationsperiode betrachtet. Die damaligen Zwischenberichte beruhen
auf der damaligen Datenlage und bertcksichtigen Worst-Case-Szenarien. Die besagten
Umweltplanungen wurden intensiv und in Abstimmung mit der Fachbehdrde und den Fach-
planern erarbeitet.

Im Umweltbericht wurden alle Umweltauswirkungen sorgféltig und vollstéandig beschrieben
und bewertet. Alle planungsrelevanten Belange des Natur- und Landschaftsschutzes wurden
fachgutachterlich untersucht und nachvollziehbar bewertet.

Der vor der Baumaf3inahme ermittelte Bewertungsfaktor 5 — 9 ist einzig der baurechtlichen
Gesamtsituation geschuldet — fir das Gelénde sind die Festsetzungen des rechtskréftigen
Bebauungsplans (ohne umfangreiche grinordnerische Festsetzungen) heranzuziehen —
gem. baurechtlicher Verfahren sind hier die rechtskraftig festgesetzten Biotopstrukturen zu
bewerten — eine Bilanzierung der vor Ort etablierten Strukturen ware Sache des Verfahrens
aus 1982 (Bebauungsplan Nr. 473 ,Eichenhofer Weg*, in Kraft getreten 30.12.1982) gewe-
sen.

CEF Malnahmen (Nisthéhle Turmfalke) wurden zwischenzeitlich in enger Abstimmung mit
der Naturschutzbehdrde bereits umgesetzt — weitere vorgezogene MalRBnahmen (Amphibien
Lebensraum) befinden sich bereits in der Planung und werden ebenfalls zeithah umgesetzt.
Bezilglich der Anknlpfung der notwendigen artenschutzrechtlichen Malinahmen an fachlich
anspruchsvolle, optimaltheoretische Rahmenbedingungen der Umsetzung, wird im Gutach-
ten bereits auf eine vergleichbare Umsiedlungsaktion innerhalb der Stadt Wuppertal verwie-
sen. Dort wurde mit ahnlichem Verfahren erfolgreich (durch mehrjahriges Monitoring belegt)
eine Umsiedlung von Amphibien durchgefihrt.

Festsetzungen zur Pflege und Monitoring finden sich im artenschutzrechtlichen Mafl3nah-
menkatalog und sind entsprechend in den Durchfiihrungsvertrag zu integrieren.

6.C Stellungnahme (Wasserwirtschaft)

Fir die Meine gibt es keine ermittelten oder amtlich festgesetzten Uberschwemmungsgebie-
te. Derzeit werde bis Jahresende ein hydrologisches Modell fur die Schwelme erstellt, wel-
ches den IKEA Neubau mitberticksichtige.

Aus Sicht der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie gibt es keine Bedenken, da die umlie-
genden Siefen aufgrund der Verrohrungsstrecken in den Umsetzungsfahrplénen nicht weiter
berlcksichtigt werden.

Zu 6.C Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

152



Anlage 2 zur Drucksachenummer VO/0426/13

D. Ortsansassige Trager

Zu 1. Wuppertaler Stadtwerke GmbH v. 18.03.2013 (Eingang: 26.03.2013)

1. Stellungnahme (Leitungen)

Hinweis: Es seien fur die Stromversorgung des Neubauvorhabens sehr umfangreiche Ka-
belverlegungen erforderlich.

Beziglich der Plananderungen bestiinden weder Bedenken noch Anregungen.

Zu 1. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Zu 2. Rheinischer Einzelhandels- und Dienstleistungsverband v. 13.03.2013 (Eingang:
13.03.2013)

2. Stellungnahme (Grundsatzliches, Sortimente)

Es entspreche nicht den Tatsachen, dass das Sortiments- und Verkaufsflachenkonzept ge-
genuber dem vorherigen Stand geéndert wurde. Die Bezeichnung des Vorhabens als ,fach-
marktbezogenes Einkaufszentrum® andere nichts an den urspriinglichen Planungen — dies
belegten auch die unveranderten Ubersichtsplane und Darstellungen.

Das Vorhaben verstol3e nach wie vor gegen den Untersagungsbescheid der Staatskanzlei
des Landes NRW.

Die nachteiligen Auswirkungen auf die Innenstadte blieben auch durch die Verabschiedung
der Wuppertaler Sortimentsliste erhalten. Die 49. FNP-Anderung wird in der vorliegenden
Form weiterhin abgelehnt.

Zu 2. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Der Untersagungsbescheid der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen vom
22.11.2012 unterbindet keinesfalls die Planungen zur 49. Flachennutzungsplandnderung,
sondern lediglich die Planungen in der Fassung zur Offenlegung vom 05.09.2012. Mittlerwei-
le wurde sowohl die Gesamtverkaufsflache als auch insbesondere die Hohe der zentren- und
nahversorgungsrelevanten Sortimente deutlich reduziert. Letztere haben nun einen Anteil
von 9,9 % und sind damit auch gem. der Wuppertaler Liste vom 17.12.2012 landesplane-
risch zulassig. Grundsatzlich wurde in der Auswirkungsanalyse der GMA festgestellt, dass
bei Umsetzung der empfohlenen Flachenreduzierungen keine negativen stadtebaulichen
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in Wuppertal oder Umgebung zu erwarten
sind.

Zu 3. BUND NRW e.V. und LNU NRW e.V. v. 18.03.2013 (Eingang: 19.03.2013)
3.A Stellungnahme (Eingriff-/Ausgleichsbilanz)

Bedenken und Ablehnung, da das Vorhaben fir die Gesamtstadt und die unmittelbare Um-
gebung unvertraglich sei. Die Erfassung der Arten, Biotoptypen und 6kologischen Zusam-
menhange im Kontext mit dem Bauleitplanverfahren entsprache nicht der 6ékologischen Not-
wendigkeit und sei intensiv technisiert worden. Erfolgte Ergdnzungen der 6kologischen / ar-
tenschutzrechtlichen Untersuchungen seien weiterhin mangelhaft. Die fachlich begriindeten
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Einwande von kritischen Beobachtern wiirden argumentativ und in der Sache ablehnend
weg gewischt.

Es sei unannehmbar, wenn bei der Erstellung der Eingriffs- und Ausgleichsberechnungen
nicht von den vorhandenen Biotopstrukturen sondern von denjenigen gemaf rechtsverbindli-
chem Bebauungsplan ausgegangen wirde. Es wird angeregt, fir die Eingriffsberechnung
die wertgebenden Strukturen in den giltigen Bebauungsplanen zu bericksichtigen, da ein
anderes Vorgehen sinnwidrig sei. Es wird als unabdingbar bezeichnet, die Gewésser- und
Feuchtigkeitsstrukturen im Quellbereich der Meine zu beriicksichtigen.

Zu 3.A Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt. Der Anregung wird
teilweise gefolgt.

Mit den vorgetragenen Bedenken, Anregungen und Hinweisen wurde entgegen der Aussage
des Stellungnehmenden sorgfaltig umgegangen. Die Belange wurden gepruft, vollstéandig
gewdrdigt, z. T. sogar fachgutachterlich erwidert und abgewogen. Eine generelle Ablehnung
besteht keinesfalls, vielmehr haben die Gutachter mehrfach den fachlichen Kontakt gesucht
sowie Ortgesprache angeboten, was jedoch vom Stellungnehmenden abgewiesen wurde.

Die Erfassung und Bewertung der Biotope im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag (LPB)
erfolgte gem. aktueller Rechtslage auf Basis der Festsetzungen in den rechtskraftigen Be-
bauungsplanen (Wuppertal B-Plan Nr. 473 - Eichenhofer Weg + Nr. 479 —, 0stl. Wittener
Stral3e). Somit wird auf dem planerischen status quo aufgebaut, der hier die Ausgangslage
fur die Berechnungen bildet. Das Bilanzierungsverfahren gem. LUDWIG (FROHLICH &
SPORBECK 1990) erfullt die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes und ist sowohl in
NRW als auch in der Stadt Wuppertal anerkannt.

Bzgl. des Artenschutzes ist die Rechtslage eine andere. Hier geht es um die Verhinderung
von Verbotstatbestanden. Die Erfassung der Arten im Rahmen der Speziellen Artenschutz-
rechtlichen Prufung (SAP) orientiert sich an allgemeinen Untersuchungsstandards bzw. an
den Empfehlungen der Fachliteratur (Quellenangabe folgt im SAP Abschlussbericht — No-
vember 2012)

Trotz zahlreicher Belege und einem allgemeinen fachlichen Einvernehmen, dass im Plange-
biet keine Quellen existent sind, wird vom Stellungnehmenden von Quellen gesprochen,
womit die neuen fachgutachterlichen Erkenntnisse ignoriert werden (vgl. Erdrterung zu Stel-
lungnahme 3.F). Die FlieR- und Stillgew&sser werden im Ubrigen umfangreich artenschutz-
gutachterlich bertcksichtigt und es wird ein addquater Ersatz geschaffen.

3.B Stellungnahme (Einzelhandel, OPNV)

Bedenken: Das Vorhaben entspreche im Wesentlichen einem grof3flachigen Einzelhandel
im AulRenbereich.

Der Stellungnehmende verweist auf die Folgen der Kundenverkehre, den La&rm und die Ab-
gase. Diese seien vermeidbar, wenn in zentraler Lage und in Erreichbarkeit des OPNV an-
gesiedelt worden ware. Der Stadt Wuppertal fehle das Verstéandnis einer idealen Stadtent-
wicklung und opfere diese an einen Investor, so der Stellungnehmende.

Zu 3.B Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Gemal der Auswirkungsanalyse der GMA ist das Vorhaben zentrenvertraglich. Anstatt dem
bestehenden Innenstadtzentrum wesentlich Konkurrenz zu machen, besteht vielmehr die
Absicht, den starkeren Kaufkraftabfluss der Stadt Wuppertal im Bereich Mdbel zu stoppen
und neue Kéauferschichten aus dem Umland hinzuzugewinnen. Dies entspricht der Funktion
eines Oberzentrums. Eine Anfahrt von Kunden per Bus ist an dem geplanten Standort
durchaus mdglich. Beim Kauf von ,Kofferraumwaren®, wie Modbeln, bevorzugen jedoch die
meisten Konsumenten den Transport mit dem eigenen Auto, insofern entspricht der Standort
durchaus den Anforderungen der Kunden (Méglichkeit des freien Parkens & problemlose An-
fahrt). Der Standort liegt in einem Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) gem. Regionalplan
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fur den Regierungsbezirk Dusseldorf. Somit sind Einzelhandelsnutzungen, die einen Sorti-
mentsschwerpunkt mit nicht-zentrenrelevanten Warengruppen aufweisen, zulassig. Pla-
nungsrechtlich ist der Standort zum gréi3ten Teil als Gewerbegebiet festgesetzt.

3.C Stellungnahme (Waldinanspruchnahme)

Bedenken, den Wald zu entfernen. Im Fachgutachten fehle die Berlicksichtigung von Arten
mit groBem Flachenbedarf (z.B. Hohltaube), die in einem Gutachten von 1998 (Biro
Okoplan) fiir diesen Bereich nachgewiesen wurden. Zudem seien die Wirkungen der Ver-
kleinerung und Isolierung des Waldes Kamperbusch nicht beriicksichtigt worden.

Zu 3.C Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Der Bilanzfaktor fir den Wald mit dem Verhaltnis 1:1 entspricht dem in Wuppertal gangigen
Verfahren. Der LPB benennt ein konkretes Flurstiick zum Waldausgleich. Die Methode des
Ausgleichs ist mit der Unteren Landschaftsbehérde abgestimmt und damit verbindlich. Ob-
jektiv im Gelande nachvollziehbare Tatsachen wurden in den Unterlagen anhand von Fotos
(Kartenmaterial) bereitgestellt. Nach eingehender Besichtigung und Begutachtung der FIla-
chen wurde die Flache Gemarkung Nachstebreck (3487), Flur: 547, Flurstiick: 60 als Aus-
gleichsflache favorisiert.

Die im Jahr 2012 durchgefiihrten artenschutzrechtlichen Untersuchungen betrachten alle
nachgewiesenen Arten, auf die sich das Vorhaben auswirken kénnte und setzt Ma3nhahmen
fest, mit denen sich artenschutzrechtliche Verbotstatbestande vermeiden lassen. Im Vorder-
grund stehen die sogenannten "planungsrelevanten Arten" bzw. die Arten die nach KIEL
2005 und LANUYV 2012 in Planungen eine besondere Rolle spielen. Hierzu zahlen auch Ar-
ten die einen erhdhten Raumbedarf haben (z.B. Mausebussard, Turmfalke).

Die in der Stellungnahme erwahnte Hohltaube konnte im Rahmen der Erfassungen im Jahr
2012 nicht, oder nicht mehr im Bereich des Kamperbuschs erfasst werden (vgl. Kap. 4.3).
Andererseits konnten im Vergleich zu friheren Untersuchungen zusatzliche Arten nachge-
wiesen werden.

Die Daten der Erfassung in 1998 durch das Biiro Okoplan lieferten somit wichtige Hinweise
auf mogliche Artvorkommen, stellen aber nicht den Status Quo im Untersuchungsgebiet dar.
Zudem kodnnen diese Daten aufgrund des Alters nicht mehr als Grundlage dieser arten-
schutzrechtlichen Priifung dienen. MafRgebend sind mithin die aktuell umfangreich erfassten
Daten des Ist-Zustandes aus der Kernzone des Eingriffsbereichs. Alle aktuell im UG vor-
kommenden Arten wurden betrachtet und nach den geltenden Prufkriterien auf mogliche
Auswirkungen durch das Vorhaben untersucht.

Zu berucksichtigen ist dabei, dass es im Zeitraum 1998 — 2013 bereits zu umfangreichen
Eingriffen im Umfeld des aktuellen Vorhabensbereiches kam (Neubau von Gewerbebetrie-
ben usw., GE Porschestr.).

Alle artenschutzrechtlich relevanten Auswirkungen wurden auf Basis aktueller Untersu-
chungsergebnisse geprift und bericksichtigt. Im Untersuchungsgebiet lassen sich unter Be-
ricksichtigung der vorhandenen Gewerbe- und Industriebetriebe keine entsprechenden
Auswirkungen prognostizieren.

3.D Stellungnahme (Quellen und Bache)

Bedenken: Es wird die Abwagung der vorherigen Stellungnahme kritisiert. Quellen und Bé&-
che seien unvollstdndig durch die Gutachter kartiert und begutachtet worden. Daraus wird
ein Verstol3 gegen die Wasserrahmenrichtlinie abgeleitet.

Durch die Realisierung des Vorhabens wirde ein Quelleinzugsgebiet des Erlenroder Siefens
beeintrachtigt. Diese Gewasser seien im Umweltbericht nicht berlicksichtigt worden. Von der
fachlich anerkannten Definition von ,Quellen* und ,Bachen* wird aufgrund deren Speisung
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vom Grundwasser abgewichen. Es sei Fakt, dass das Regenwasser hach dem Einsickern in
den Boden bald wieder in Quellen austrate. Angaben zu Tierarten und eine Beschreibung
der Vegetationseinheiten wirden fehlen.

Zu 3.D Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Es wird auf den Beschlussvorschlag zu Anlage 2 - E.1.G (S. 165f.)verwiesen.

Die Kartierung von Biotopen nach § 30 BNatSchG erfolgt nach den Vorgaben der
Kartieranleitung des LANUV NRW. Zitat:

Nicht erfasst werden demnach:
« Gewasser mit deutlich gestdrten Verhaltnissen (z.B. Uberdiingung ...)

Der ,Muhlinghaus Teich® besitzt durch den Bebauungsplan Nr. 473 den Status eines techni-
schen Bauwerks ,RRB" — mithin keine Relevanz bzgl. 830 BNatschG.

Die auf dem Planungsgelande erkennbaren Abflussgerinne, die der Meine zugerechnet wer-
den, sind im hydrogeologischen Gutachten vom 20.07.2012 ausfulhrlich beschrieben. Naturli-
che Quellen konnten dabei an keiner Stelle beobachtet werden.

Aufgrund der morphologischen Verhéltnisse (das Projektareal befindet sich wenige hundert
Meter sudlich der Wasserscheide), den geologischen Randbedingungen (verwitterte Ton-
steine) sowie der starken Beeinflussung durch kunstliche Auffullungen, Entwasserungen,
Drainagen und dem ehemaligen Steinbruch im Siden, ist in diesem Raum kein ausreichend
grol3es Einzugsgebiet vorhanden, das eine natirliche Quellschittung erméglichen kdnnte.

Gewasserdkologisch wurde der von dem Bauvorhaben betroffene Bereich durch den Ge-
wasserbiologen Dr. Spah / Bielefeld bewertet. In seinem Gutachten (enthalten in Anhang 6)
beschreibt Herr Dr. Spéh die Verhéltnisse. Die von ihm vorgefundenen Tierarten sind im
Gutachten in einer Artenliste aufgefuhrt. Auch die Bewertung dieser Befunde ist diesem Gut-
achten zu entnehmen.

Rund 200 m sudlich der Musterhaussiedlung versickert das temporar in dem Ablaufgraben
der Meine flieRende Wasser in einer Auffulllung aus Bauschutt und Mull. Die Ablagerung
steht vermutlich im Zusammenhang mit der dortigen Bebauung (Gelandenivellierung) und
den Aktivitdten im benachbarten friiheren Steinbruch. Erst stdlich der Porschestral3e ist wie-
der eine Wasserfilhrung im Bereich des Meineverlaufes festzustellen.

Es wurden alle relevanten Gewasser im hydrogeologischen Gutachten beschrieben und be-
wertet. In dem vom BUND beschrieben Gelande (sudlich des Plangebietes) wurden bei meh-
reren Begehungen vor Ort keine Quellen festgestellt. Sofern der Stellungnehmende hier an-
dere Erkenntnisse hat, sollten diese anhand von objektiv nachvollziehbaren Daten (Veror-
tung der Befunde in Karten, Fotodokumentation, Klassifikation der vorgefundenen Lebewe-
sen und Pflanzen, etc.) belegt werden, sodass eine fachliche Bewertung ermoglicht wird.
Dies ist trotz mehrfacher Anfragen nicht erfolgt.

Der in der Stellungnahme beschriebene Bereich im Wald sidlich der Musterhaussiedlung,
entwassert oberflachlich in den ehemaligen Steinbruch im Siiden und ist im Norden durch
die bestehende Niederschlagsentwasserung der Musterhaussiedlung begrenzt. Somit ist
dieser Bereich fir eine potenzielle Beeinflussung der Meine nicht von Bedeutung.

Aus fachlicher Sicht sind keine Liucken in den Gutachten zu erkennen. Die vom Stellung-
nehmenden als natirliche bis naturnahe ,Quellen” bezeichneten Areale sind nach fachlicher
Einschétzung nicht als solche zu charakterisieren.

Der BUND hat zu keiner seiner Anmerkungen konkrete und Uberprifbare Lokationen in einer
Karte dargestellt oder bei einer Begehung im Gelande aufgezeigt.

Es gab in Abstimmung mit der Stadt Wuppertal eine dritte gewasserokologische Aufnahme
der Probenstellen, die Anfang November durch den Gewasserdkologen Dr. Spah durchge-
fuhrt wurde (vgl. Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan, Stand
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17.01.2013). Diese Begehung war im Rahmen des Verfahrens bereits im Fruhjahr in Umfang
und Zeitpunkt festgelegt und ist dementsprechend auch umgesetzt worden.

Das vom Stellungnehmenden beméangelte Fehlen einer Artenliste ist nicht nachvollziehbar,
da diese im Anhang 6 unserer Stellungnahme vom 20.07.2012 beigeflgt ist. Auch die neuen
Ergebnisse aus November 2012 wurden in dieser Artenliste beigefugt.

Objektiv im Gelande nachvollziehbare Tatsachen wurden in den Gutachten anhand von Fo-
tos, Kartenmaterial und Artenlisten bereitgestellt. Im Gelande Uberprifbare Daten wurden
durch den Stellungnehmenden bislang nicht zur Verfiigung gestellt. Ein fachlicher und inhalt-
licher Austausch Uber Sachverhalte wurde durch den Stellungnehmenden bislang nicht er-
maoglicht.

3.E Stellungnahme (Okologischer Fachbeitrag, OKOPLAN 1998)

Zahlreiche Rote-Liste-Arten wirden im o©kologischen Fachbeitrag beschrieben. Es folgen
Beschreibungen der wertvollen Biotope und Arten im Plangebiet.

Die Aussage im Landschaftspflegerischen Begleitplan, dass keine gem. § 30 BNatSchG ,be-
sonders geschitzten Biotope* betroffen sind, sei mehrfach falsch, da die Biotope am Fertig-
haussiefen und an den Quellbiotopen Quellen und Quellabfliisse und damit geschitzte Bio-
tope umfassen wirden. Es wird auf das Fehlen der damals vorhandenen Arten in der jetzi-
gen Untersuchung hingewiesen.

Zu 3.E Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Das genannte Gutachten mit dem Stand der Erhebungen vor ca. 14 Jahren sowie ein Plan
mit den Fundorten der Rote-Liste-Arten wird in der verbindlichen Bauleitplanung bertcksich-
tigt. Die genannte Unterlage wurde bereits in der ersten Kurzbegriindung zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan 1136 V behandelt. Es wurde dariiber hinaus ein Gutachten dessel-
ben Biros aus dem Jahr 2010 beriicksichtigt. Dem genannten Gutachten lag im Ubrigen ein
anderer Untersuchungsraum als dem jetzigen Gutachten zugrunde. Ferner wurden in den
vorliegenden Gutachten auch weitere Arten nachgewiesen, welche in 1998 nicht nachgewie-
sen wurden.

Die Untersuchung wurde vollstdndig und sorgfaltig nach den anerkannten fachlichen Stan-
dards durchgefiihrt. Die Kartierung von 8 30 BNatschG-Biotopen erfolgte nach den Vorgaben
der Kartieranleitung. Demnach sind technische Bauwerke sowie Stillgewasser, welche die
MindestgroRen unterschreiten, keine nach § 30 BNatschG geschiitzten Biotope. Diese Auf-
fassung wird von der Unteren Landschaftsbehérde wie von der Unteren Wasserbehoérde ge-
teilt.

3.F Stellungnahme (RRB, hydrogeologisches Gutachten)

Hinweis, dass das grol3e Stillgewasser ein Teich und kein Regenriickhaltebecken (RRB) sei.
Andernfalls missten Pegelschwankungen nachweisbar sein. Es wird auf die Gewasserbiolo-
gie im Bereich der Fertighaussiefen hingewiesen, wo es andere quelltypische Organismen in
hoherer Anzahl gebe als vom Gutachter festgestellt (Bachflohkrebse, Kécherfliegenlarve,
Strudelwlirmer). Weiter wird eine Einstufung der FlieRgewasser vorgenommen. Durch diese
Umstande sei eindeutig die bedingte Naturnahe der Gewasser und ein geschitztes Biotop —
ein Mittelgebirgs-Bachlauf — erwiesen.

Die temporaren Quellen im sudostlichen Bereich waren nicht verzeichnet. In den Quellen
seien quell- und grundwassertypische Tierarten zu finden, die ohne Boden-
Grundwasserversorgung nicht tUberleben kénnten. Es werden Details zu Fundorten und ein
Vergleich zu den Makrozoobenthosuntersuchungen angefihrt. Das Gutachten sei solange
unvollsténdig bis es um die genannten Bereiche erganzt wirde. Es wird Kritik am Verfahren
geubt.
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Zu 3.F Beschlussvorschlag: Den Bedenken und Hinweisen wird nicht gefolgt.

Es ist bekannt, dass das groRRe Stillgewasser bereits vor Errichtung der Musterhaussiedlung
bestanden hat. Dies wurde auch im hydrogeologischen Gutachten vom 20.07.2012 themati-
siert und ist den historischen Kartendarstellungen zu entnehmen. Beim Bau der Musterhaus-
siedlung wurde dieser Teich mit einer Funktion als Regenrickhaltebecken in das Entwéasse-
rungskonzept dieser Siedlung integriert. Die Ausweisung des ,Teiches" als technisches
Bauwerk erfolgte bereits durch Inkrafttreten des rechtskraftigen Bebauungsplanes Nr. 473 im
Jahre 1982.

Der Befund des Vorkommens von Bachflohkrebsen fir den Bachabschnitt ist auch der Stel-
lungnahme vom Makrozoobenthosgutachter zu entnehmen. Diese Spezies ist vom
Makrozoobenthosgutachter durchaus in der Lage temporar in feuchten Restsenken innerhalb
des Bachlaufes zu Uberleben. Infolge der hohen, und vor allem auch haufigen Niederschlage
im Bergischen Land, ist dies ein sehr plausibles Szenario. Ein kontinuierlich schittendes
FlieBgewdasser ist hierflir nicht nétig. Auch in einem kinstlich angelegten Bach kénnen diese
vorkommen.

Das auf dem Gelande in der Regenwasserkanalisation aufgefangene Niederschlagswasser
wird in dieses Regenriickhaltebecken eingeleitet und im Sudwesten Uber ein Drosselbau-
werk verzdgert in einen Ablaufgraben in Richtung Meine abgegeben. Gemafl des rechtskraf-
tigen Bebauungsplanes Nr. 473 ist das Gewasser als RRB gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB
festgesetzt und als solches in Funktion. Mit Genehmigung und Errichtung der Musterhaus-
siedlung fungiert der Teich als Regenriickhaltebecken. Dies ist fiir die Planungen zum Bau
eines fachmarktbezogenen Einkaufszentrums nicht relevant.

In dem sidlich der Fa. ,Eigenheim und Garten Fertighausausstellung” liegenden Bereich be-
finden sich keine Quellstrukturen. Bezlglich der angesprochenen temporaren Quellen wird
darauf hingewiesen, dass die Bereiche nicht als Gewésser dargestellt wurden, da diese we-
der in den Unterlagen der Stadt Wuppertal, noch denen des Wupperverbandes oder der
Gewasserstationierungskarte diesem Bach zugerechnet werden. Unabhéngig davon ist die-
ser Bereich durch das Biuro BGU dem Quelleinzugsgebiet des Erlenroder Baches zugerech-
net worden (vgl. Blatt 9 in /1/ des Gutachtens), erkenntlich anhand der roten Hinterlegung
der Flache.

Bezilglich der angesprochenen quelltypischen und grundwassertypischen Tierarten, ist auch
hier eine genau Verortung der Funde auf Kartenmaterial notwendig, um eine fachliche Ein-
stufung zu ermdéglichen. Bei den Fotos ist zudem nicht ersichtlich, ob es sich um Beispielbil-
der fur die entsprechenden Spezies handelt oder aber um die tatsachlich vor Ort aufgefun-
denen und dann praparierten Individuen. Das Uberleben derartiger Individuen ist — wie be-
reits ausgefuhrt — zudem nicht auf ein permanent flieBendes Gewdasser angewiesen. Durch
den Bau des fachmarktbezogenen Einkaufszentrums wird dieses Quelleinzugsgebiet nicht in
nennenswertem Umfang beeinflusst. Die Beeinflussung hat bereits durch den Bau der Mus-
terhaussiedlung stattgefunden. An diesem Zustand wird es durch die neue Bebauung zu kei-
ner relevanten Veranderung kommen.

3.G Stellungnahme (Artenschutz)

Es sei unzuléanglich, dass bei einer Offenlage eines Bebauungsplanes die wesentlichen Gut-
achten zur Ermittlung des 6kologischen Eingriffs nicht abschliel3end vorlagen.

Hinweis, dass fiir die planungsrelevante Tierart Turmfalke im Vorfeld bereits eine Uberkom-
pensation durch Anbieten mehrerer Nisthilfen erfolgen misse. Eine Aussage hierzu fehle
und die Verantwortung wirde abgeschoben.

Bedenken beziglich der Umsiedlung von Kammmolchen und Erdkroten. Die SAP wirde die
Problematik der Erdkrétenumsiedlung nicht erfassen. Hinweis, dass bei Durchfihrung des
Vorhabens, bis spatestens Sommer 2013 alle Ersatzgewasser sowie die Abfangvorrichtun-
gen fur Amphibien und Reptilien vorhanden sein mussen. Die Umsiedlung sei als sehr prob-
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lematisch einzustufen — eine Erganzung zu den Kosten und Erfordernissen in der SAP sei
erforderlich. Ebenso wirde der Landschaftspflegerische Begleitplan diese Thematik nicht
aufgreifen und sei somit unvollstandig.

Bedenken, dass die Umsiedlung der Ringelnatter den Verlust von Amphibien bedeute. Eine
Unterbringung in einen weiter entlegenen Bereich des Kamperbusches sei erforderlich, damit
die Amphibien nicht zur Beute werden.

Okologische Belange seien durch eine weitgehende Missachtung unzureichend in den vor-
liegenden Unterlagen zur 49. Anderung des FNP behandelt worden.

Zu 3.G Beschlussvorschlag: Den Bedenken und Hinweisen wird nicht gefolgt.

§ 3 Abs. 2 S. 1 BauGB entsprechend lagen die Unterlagen zur 49. Anderung des Flache-
nnutzungsplans vollstéandig, d.h. insbesondere mit der Begrindung sowie den nach Ein-
schatzung der Gemeinde wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen zur Einsichtnah-
me aus.

Fir den Turmfalken erfolgt eine Uberkompensation des Verlustes des Turmfalken-Brutplatz
durch das Ausbringen dreier adaquater Nisthilfen im Umfeld des Vorhabens (siehe hierzu
auch Maflinahme A2 der Speziellen artenschutzrechtlichen Prifung [SAP]). Diese Maf3nah-
me erfolgte im April 2013, bevor ein Eingriff in Form des Riickbaus des vorhandenen Brut-
platzes beseitigt wurde, wurden die Nisthilfen an adaquater Stelle ausgebracht (nach bereits
erfolgter Ab- und Zustimmung durch WSW — Wasserturm N&achstebreck). Hier wurden somit
die im SAP empfohlenen MaRBnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Unteren Land-
schaftsbehtérde umgesetzt. Erneut sei darauf verwiesen, dass die gesetzlichen Bestimmun-
gen zum Verursacherprinzip eindeutig sind.

Alle heimischen Amphibienarten sind durch die Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)
besonders geschitzt, die nicht im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelisteten (und daher nicht
streng geschitzten) Arten sind jedoch nicht Gegenstand der artenschutzrechtlichen Priifung.
Auf Wunsch des Auftraggebers sind die besonders geschitzten Amphibienarten im Rahmen
eines Artenschutzkonzeptes als Erganzung zur SAP aufgenommen und berlcksichtigt wor-
den. Hierunter fallen die Molcharten: Bergmolch und Teichmolch, sowie die Erdkrote und der
Grasfrosch. Es ist also explizit nicht Gegenstand der SAP Arten wie die Erdkrote in einer Art-
fur-Art-Betrachtung zu bertcksichtigen und abzuhandeln. Im vorliegenden Gutachten ge-
schieht dies in einer Ergénzung zur SAP in Form des Amphibienschutzkonzeptes.

Auch fir die nachgewiesen Reptilienarten gilt zunachst: Alle heimischen Reptilienarten sind
durch die Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) besonders geschiitzt. Die nicht im An-
hang IV der FFH-Richtlinie gelisteten (und daher nicht streng geschiitzten) Arten sind jedoch
nicht Gegenstand der artenschutzrechtlichen Prifung. Dies trifft auch fur die Ringelnatter zu.
Fur die Ringelnatter wurde als Erganzung zur SAP jedoch ebenfalls ein Artenschutzkonzept
entwickelt. Das Vorkommen der Ringelnatter im Vorhabengebiet steht in engem Bezug zu
der vorhandenen Amphibienpopulation. Dies kann nicht differenziert betrachtet werden. Erst
durch die Kombination geeigneter Habitatbedingungen und eines amphibienreichen Gewas-
sers sind gute Bedingungen fir ein Vorkommen der Ringelnatter gegeben. Aufgrund ihrer
semiaquatischen Lebensweise ist die Ringelnatter auf zahlreiche Habitatrequisiten aber
eben essentiell auch auf ein Gewasser und die darin vorhandene Nahrung angewiesen.
Durch die Anlage von Reproduktions- und Uberwinterungsmoglichkeiten in Kombination zu
einem mit Amphibien besetzten Gewasser werden optimale Lebensbedingungen fur die Rin-
gelnatter geschaffen.
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E. Sonstige Verbande, Vereine und Interessengruppen

Zu 1. leben wuppertal-nord e.V. v. 18.03.2013 (Eingang: 18.03.2013)
1.A Stellungnahme (Funktion Plangebiet, Standortwahl)

Es wurde ein 37-seitiges Schriftstiick abgegeben. Einleitend wird auf die begrenzte Belast-
barkeit des Plangebietes verwiesen. Diese wird von den Stellungnehmenden als benachbar-
te Pufferflache vor dem Wohngebiet Erlenrode angesehen. Bedenken: Eine Umwandlung in
einen solchen ,Giga-Gewerbepark® sei nicht hinnehmbar, der Verlust nicht mit Vermeidungs-
, Minimierungs- und Ausgleichsmafihahmen hinnehmbar.

Es wird kritisiert, dass die Alternativstandorte aufgrund des Investorinteresses an der Auto-
bahnnahe ausgewahlt worden seien. Insgesamt werde durch die Stadt Wuppertal Unvor-
stellbares zugemutet.

Zu 1.A Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Ein Anspruch, die extensive Nutzung des Plangebietes beizubehalten, besteht nicht. Pla-
nungsrechtlich ist bereits heute eine deutlich intensivere Nutzung des Plangebiets zulassig.

Wie bereits in der Begriindung zur 49. Anderung des Flachennutzungsplanes dargestellt
wird, sind die Ausschlusskriterien folgende: 1) Verkehrsanbindung, 2) Grundstiicksgréf3e, 3)
Eigentimerverhaltnisse und 4) Verfugbarkeit. Weiter bestehen rechtliche und wirtschaftliche
Hemmnisse. D.h. es ist durchaus nicht nur das 1. Kriterium ausschlaggebend.

1.B Stellungnahme (Verkehrssituation)

Es wird unter der Verwendung von Zitaten aus den aktuellen Verkehrsgutachten aus Juli
2012 behauptet, dass die SchmiedestralRe nur unzureichend betrachtet worden sei und nicht
auf die Problematik der zusatzlichen Verkehrsprobleme eingegangen werde. Die Simulation
sei unrealistisch, die Verkehrszahlen unzureichend, die Datengrundlage sei ungeprift und
die Situation falsch dargestellt. Es wird mehrfach die Abwagung der Stellungnahme zur Of-
fenlage kritisiert: Zu S. 36 wird entgegnet, dass eine Signalanlage zwangslaufig zu einem
Halt von Fahrzeugen fuhre. Weiterhin bliebe die Berticksichtigung von Ful3gangern unbeach-
tet, da keine weitere Entwurfsplanung offentlich auslage. AuRerdem misse der Freitag bei
der Berechnung der Verkehrsbelastungen einbezogen werden, damit eine Worst-Case-
Situation entstehe.

Zu 1.B Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Bestehende Probleme in der verkehrlichen Ist-Situation werden durch mafRgeblichen Umbau
der Strecken und Knotenpunkte behoben, indem durch zusétzliche Fahrstreifen eine deutli-
che Erhdhung der Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte generiert wird. In der Stellungnahme
wird die derzeitige bauliche Situation mit der zukiinftigen Situation bei zusatzlicher Verkehrs-
belastung verglichen, jedoch nicht der Tatsache Rechnung getragen, dass im Bereich der
SchmiedestralRe ein mafRgeblicher Ausbau der Strecken und Knotenpunkte erfolgen wird.

Die Simulation ist nicht maf3geblicher Bestandteil der Genehmigungsunterlagen. Grundsatz-
lich ist jedoch anzumerken, dass die entsprechende Simulation durch das Programm
"Vissim" eine sehr hohe wirklichkeitsgetreue Abbildung ermdglicht. Hierbei werden verschie-
dene Fahrzeugkollektive auf Netzabschnitte mit unterschiedlichen Kennwerten, bezlglich
Fahrleistung, mittlere Geschwindigkeit, Anfahrgeschwindigkeit und das Verzdogerungsverhal-
ten verteilt. Ebenfalls werden FuRganger auf Ubergangen entsprechend simuliert, die auch
hier mit tatséchlichen Geschwindigkeiten die Fahrbahn queren. Ebenfalls wurde in die Simu-
lation das zuséatzliche Lkw Verkehrsaufkommen durch das Asphaltmischwerk eingearbeitet.
440 Lkw Fahrten taglich bedeutet bei 24 Stunden Betrieb im Mittel 18 Lkw-Fahrten/h. Be-
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ricksichtigt man aufgerundet somit 20 Lkw-Fahrten/h, bedeutet dies ein zusatzliches Auf-
kommen von ca. 10 Lkw-Fahrten/h/Richtung. Somit bedeutet dies, dass alle 6 Minuten ein
LKW beim Asphaltmischwerk zu- und abféhrt. Selbst unter der Annahme, dass ein Schwer-
verkehrsfahrzeug/ 5 min in der Spitzenstunde vom bzw. zum Asphaltmischwerk féahrt, sind
dies gegenuber den grundsétzlichen Verkehrsbelastungen absolut untergeordnete Verkehrs-
strome, die somit auch im Rahmen einer Simulation nicht auffallen.

Soweit die Signalanlage nicht zu einem Halt von Fahrzeugen fuhrt, kann auch davon ausge-
gangen werden, dass trotz Hanglage der Oberen Wittener Stral3e ein gleichmafiges Fahren
der Fahrzeuge erfolgen wird. Durch eine mehrfach mit den zustéandigen Behdrden abge-
stimmte Verkehrsplanung wurde die Leistungsfahigkeit des Verkehrs im betrachten Abschnitt
(andienende StralRen) wesentlich erhoht (zusétzliche Fahrspuren, Lichtsignalanlagen, Erwei-
terung des KVP). Dies wurde durch mehrere Verkehrsgutachten nachgewiesen.

Die Berilicksichtigung der FulRganger, insbesondere zur ErschlieBung und Optimierung der
Querungsmaoglichkeiten, erfolgt im Rahmen der weiterfilhrenden Ausflihrungs- und Bauge-
nehmigungsplanung. Die Bearbeitung solcher Details erfolgt nicht auf der Ebene der grof3-
malf3stabigen Bauleitplanung.

Das Verkehrsaufkommen wurde entsprechend aktuellem Wissensstand ermittelt. Samtliche
hier bericksichtigten Annahmen stammen aus Verkehrszadhlungen bzw. Kundenbefragun-
gen, vergleichbarer Einkaufsméarkte bzw. Fachmarktzentren. Dies ist Stand der Technik und
beschreibt eine objektive Beurteilungsgrundlage um Verkehrsmodelle erstellen zu kénnen.
Die Grundlagen, auf denen die Verkehrszahlen ermittelt wurden, sind der Verkehrsuntersu-
chung August 2012 eindeutig zu entnehmen. Tageszeitbedingte Mehrverkehre, die sich
eventuell in der Anfangszeit nach Offnung des fachmarktbezogenen Einkaufszentrums erge-
ben werden, sind von hier aus nicht ermittelbar und insofern auch zur Beurteilung der grund-
satzlichen Leistungsfahigkeit des Verkehrsnetzes nicht maf3geblich. Die zugrunde gelegten
Annahmen, dass trotz generellen zu erwartenden Einwohnerriickgédngen im Untersuchungs-
gebiet die aktuellen ermittelten Verkehrsbelastungen mit einem Prognosezuschlag zur Beur-
teilung der Leistungsfahigkeit hochgerechnet wurden und zudem kein Mitnahmeeffekt be-
steht, sowie grundsatzliche Verdrangungseffekte durch das zusatzliche Verkehrsaufkommen
durch das fachmarktbezogene Einkaufszentrum berlcksichtigt wurden, kann als belastbarer
Worst-Case-Ansatz beurteilt werden.

Dass Verkehrszahlungen tber eine komplette Woche erfolgen, ist nicht erforderlich. Generell
werden reprasentative Werktage gewahlt, um die entsprechenden Verkehrsbelastungen zu
ermitteln. Diese werden im weiteren Verlauf mit den entsprechenden Dauerzéhlungen von
Land und Bund des Jahres 2010 verglichen und entsprechend angepasst. Es ist davon aus-
zugehen, dass die Verkehrsbelastungen, die im Rahmen der Verkehrsz&hlungen der Stadt
Wuppertal erhoben wurden, eine sehr genaue und fundierte sowie belastbare Grundlage er-
geben, um die weiteren Bearbeitungsschritte richtlinienkonform durchfiihren zu kénnen. Der
Passus der Verkehrszahlungen bezieht sich dabei auf die Ermittlung des durchschnittlich
taglichen Verkehrs (DTV), bei dem nicht nur Dienstage und Donnerstage und somit normal
Werktage erfasst werden, sondern auch samtliche weiteren Wochentage. Auch hier ist wie-
derum anzumerken, dass der DTV durch die Bertcksichtigung des Wochenendes samstags
und sonntags zu geringeren Werten fihrt, als dies an normalen Werktagen der Fall ist. Somit
muss davon ausgegangen werden, dass die ermittelten Verkehrswerte eines normalen
Werktages (Dienstag oder Donnerstag) uber den Werten des werktaglichen DTV liegen, was
auch durch die Ergebnisse der Stral3enverkehrszahlung des Bundes und der Lander nach-
gewiesen wird.

Die ermittelten Verkehrszahlen sind entsprechend dem Stand der Technik belastbar, die Ver-
teilung der Verkehrszahlen erfolgte ebenfalls nach neustem Stand der Technik. Es wurden
die Adressdaten der Kunden der Firma IKEA entsprechend Verkehrsuntersuchung August
2012 berucksichtigt. Dartber hinaus erfolgte auch ein Abgleich der entsprechenden Quell-
und Zielbeziehungen anhand der zu erwartenden Kunden aus dem Einzelhandelsgutachten.
Selbstverstandlich wurden auch zuséatzliche Verkehrsbelastungen der Nachbargemeinden in
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das Verkehrsmodell eingearbeitet, was auch entsprechend Anlage 19 VUS zu leichten Ver-
kehrszunahmen auf dem Eichenhofer Weg zwischen dem Bereich Mollenkotten und Gewer-
begebiet Stefansbecke fuhren wird. Es erfolgt somit eine realistische Verteilung der Ver-
kehrsstréme, die aus den verkehrlichen Annahmen zur Verkehrsverteilung resultiert. S&dmtli-
che Knotenpunkte wurden hinsichtlich der Leistungsféahigkeit gepruft, mit den entsprechen-
den Behoérden abgestimmt und dem zukiinftigen Ausbau entsprechend angepasst bzw. op-
timiert.

Es wird somit auf die Planung zum Ausbau der Schmiedestral3e und der entsprechenden
Knotenpunkte verwiesen. Im Rahmen der Leistungsfahigkeitsberechnung und der Entwurfs-
planung wurden samtliche Verkehrsteilnehmer bericksichtigt. Insbesondere die Simulation
weist ein Fahrzeugkollektiv auf, dass samtliche Verkehrsarten entsprechend ihrer fahrzeug-
dynamischen Kennwerte umfasst.

Uber aktuelle statistische Eckwerte, die vom Vorhabentrager zur Verfiigung gestellt wurden,
ergibt sich, dass einschlie3lich Standardabweichung eine realistische Obergrenze der ent-
stehenden Verkehrsbelastungen von ca. 7.500 Kfz/24h jeweils in Ein- und Ausfahrt ange-
nommen wird. Eine Berlicksichtigung der Mittelwerte entsprechend Berechnungen der Ver-
kehrsbelastungen nach Bosserhoff, Wiesbaden, ergibt in der Summe eine werktagliche Ge-
samtbelastung von ca. 7.000 Kfz/24h jeweils in Zu- und Ausfahrt. Die Annahme von 7.500
Kfz/24h entspricht somit einer Worst-Case-Annahme und beschreibt eine hohere Verkehrs-
belastung als dies der Mittelwert aus Minimal/Maximal Werten der Kfz-Fahrten/Tag ergeben
hatte. Entsprechend Anlage A8 VUS belauft sich der Mittelwert der taglichen Verkehrserzeu-
gung in der Summe auf 6.971 Fahrten jeweils in Zu- und Ausfahrt.

Zur Beurteilung der Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte wird grundsatzlich ein normaler
Werktag angesetzt. Da jedoch zur Beurteilung der Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte ein
Worst-Case-Ansatz, ohne Berticksichtigung eines Mithahmeeffektes und ohne Berlicksichti-
gung von Verdrangungseffekten, die vornehmlich in den Spitzenstunden im tbergeordneten
Verkehrsnetz zu leichten Verkehrsabnahmen fiihren werden, gewahlt wurde und zudem die
gezéahlten Werte mit einem Prognosezuschlag auf zukiinftige maximale Verkehrsbelastungen
hochgerechnet wurden, muss davon ausgegangen werden, dass auch eine leistungsfahige
Abwicklung der Verkehrsbelastungen an den untersuchten Knotenpunkten an Freitagen ge-
wahrleistet ist.

1.C Stellungnahme (Immissionen)

Die Schalltechnische Untersuchung wird aufgrund der zugrunde liegendenden und als falsch
bezeichneten Verkehrszahlen abgelehnt. Es wird eine Berechnung mit Jahrsspitzenwerten
gefordert, um eine ,Worst-Case*“-Situation abzubilden. Weiterhin wird auf die nicht endgdltig
vorliegende Einzelhandels- / Mieterstruktur verwiesen, ohne deren Feststehen keine klaren
Zahlen berechnet werden kdnnten. Die Auswirkungen werden als hohe Risiken fir die An-
wohner bewertet und abgelehnt.

Bzgl. des Schutzgutes Luft wird angemerkt, dass die Interaktive Bewertungskarte 2000 der
Stadt Wuppertal als Bewertungsgrundlage veraltet sei. Dies wird mit Ausfiihrungen zum na-
hezu Erreichen des Grenzwertes im Untersuchungsgebiet des Luftschadstoffgutachtens be-
legt. Von der Stellungnehmenden wird postuliert, dass der Grenzwert bei einem Worst-Case-
Fall Gberschritten werde. Somit wird angenommen, dass dies 52 / 104 mal pro Jahr passie-
ren konne. Die Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsverteilung sowie die klimatischen
Bedingungen, die als Berechnungsgrundlage der Immission dienen, seien nicht sachgerecht.
In dieser Hinsicht wird ein besonderes, bisher nicht dokumentiertes Klima in Wuppertal-Nord
angefihrt. Es wird eine Stelle aus dem Handlungskonzept Klima- und Lufthygiene aus dem
Jahr 2000 angefuhrt, in dem empfohlen wird, dass fir die Flache des Plangebietes nur emis-
sionsarme Gewerbegebiete zugelassen werden sollen. Es wird die Abwagung der Stellung-
nahme zur Offenlage kritisiert: Zu S. 38 wird entgegnet, dass die Schutzgiter Klima und Luft
das Leben der Anwohner betreffen und damit ihre Gultigkeit behalten.

162



Anlage 2 zur Drucksachenummer VO/0426/13

Zu 1.C Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Die schalltechnische Untersuchung basiert auf Verkehrszahlen der Verkehrsuntersuchung,
die auf Grundlage von Projekten ahnlicher GréRenordnung beziiglich der Verkehrsentste-
hung ermittelt wurden. Die zugrunde gelegten Verkehrszahlen geben zwar keinen Jahres-
spitzenwert der Verkehrsbelastung wieder, jedoch liegen diese deutlich tber der durch-
schnittichen annehmbaren Verkehrsbelastung im Jahresmittel und stellen somit eine Worst-
Case-Situation dar.

Zusammenfassend ist auszufiihren, dass durch die geplanten Larmschutzmalihahmen im
Rahmen des Projektes die Gesetzesvorgaben bezilglich des Schutzes der Anwohner durch
Larmbelastungen und die damit verbundenen Immissionsgrenz- bzw. Richtwerte eingehalten
bzw. unterschritten werden. Bedenken bezlglich unzumutbarer Erhdhungen der Larmbelas-
tung gegenuber der Bestandsituation sind bei Ausfiihrung der vorgesehenen Larmschutz-
mafnahmen nicht nachweisbar.

In dem Luftschadstoffgutachten werden die durch den Kfz-Verkehr verursachten immissions-
seitigen Beitrage fur den Nullfall ohne Umsetzung des Bebauungsplans ,Dreigrenzen® und
mit dessen Umsetzung betrachtet und als verkehrsbedingte Zusatzbelastung berechnet. Die
vorherrschende Hintergrundbelastung wurde aus Messdaten abgeleitet und ist in Kap. 4.4
des Luftschadstoffgutachtens beschrieben. Damit sind diese Datengrundlagen nicht veraltet.

Fur den Prognosenullfall werden straennah an bestehender Bebauung, wie auf S. 32 des
Luftschadstoffgutachtens beschrieben, Jahresmittelwerte der NO,-Immissionen bis 38 pg/m3
berechnet, fir den Planfall an bestehender Bebauung bis 38 pg/ms3, wie auf S. 34 des Luft-
schadstoffgutachtens beschrieben.

Die in Deutschland geltenden Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit sind in
der 39. BImSchV benannt. Fir NO,-Jahresmittelwerte wird ein Grenzwert von 40 pg/m? ge-
nannt (siehe auch S. 7 des Luftschadstoffgutachtens). Weiterhin wird fiir die Beurteilung der
Kurzzeitbelastung (Belastungsspitzen) ein NO,-Stundenwert von 200 pg/m3 genannt, der
maximal 18-mal pro Jahr Uberschritten werden darf. Auch darauf wurde im Luftschadstoff-
gutachten S. 34 eingegangen und es wurden fur diese Worst-Case-Félle keine Uberschrei-
tungen der Kurzzeitgrenzwerte prognostiziert.

Die fir Deutschland geltenden Grenzwerte und vorgesehene Entwicklungen sind im Luft-
schadstoffgutachten im Anhang Al benannt und bericksichtigt. Weiterhin ist auf S. 34 auch
ein Ausblick der Entwicklung der verkehrsbedingten Immissionen fir zukinftige Jahre bei
vergleichbarem Verkehrsaufkommen gegeben.

Die fir die Ausbreitungsrechnungen herangezogenen Winddaten sind im Luftschadstoffgut-
achten in Kap. 4.3 beschrieben und diskutiert. Das entspricht den Darlegungen im ,Hand-
lungskonzept Klima und Lufthygiene fir die Stadt Wuppertal. Fur den Bereich des Ande-
rungsgebietes decken sich die fachlichen Ansatze direkt mit denen des Handlungskonzep-
tes, auch bezogen auf die darin behandelte Planflache 11; das Anderungsgebiet befindet
sich in dem norddstlichen Teilbereich der Planflache 11, fur den keine Planungsrestriktionen
angegeben sind. Auch hinsichtlich der in diesem Teilbereich in sehr geringem Umfang auf-
tretenden Hangabwinde sind keine wesentlichen Konflikte zu erwarten; in den Nachtstunden
ist im Anderungsgebiet kein emissionsintensiver Betrieb vorgesehen, damit sind bei Kaltluft-
bedingungen keine erhéhten Immissionen an umliegender Wohnnutzung verbunden.

1.D Stellungnahme (Nullvariante)

Es wird die Aussage des Umweltberichtes zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-
durchfiihrung der Planung kritisiert. Dieser als intensiv gewerbliche Nachnutzung beschrie-
bene Zustand wird stark bezweifelt. Hier wird die Uberregionale Bedeutung und das Bekun-
den der Ausstellungsgesellschaft ,Eigenheim & Garten* hervorgehoben, den jetzigen Stand-
ort beizubehalten und erwerben zu wollen. Zukunftsweisende vorliegende Nutzungspotentia-
le wiirden nicht berlicksichtigt werden.
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Zu 1.D Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die Flachen des Anderungsgebietes sind insofern verfugbar, dass sie derzeit zwar noch von
der Firma ,Eigenheim und Garten Fertighausausstellung“ belegt sind, deren Pachtverhaltnis
allerdings am 31.12.2013 endet. Die Firma strebt, nach eigener Aussage, mittelfristig ohne-
hin eine Reduzierung der Flache an, weshalb ihr bereits alternative Flachenvorschlage zur
Standortverlagerung unterbreitet wurden. Die Stadt Wuppertal hat ein Interesse daran, die
Fa. ,Eigenheim und Garten Fertighausausstellung” an einem anderen Standort in Wuppertal
anzusiedeln. Nach letzten Informationen durch die Betreibergesellschaft ist jedoch ohnehin
eine Verlagerung in eine andere Stadt geplant.

Das unterschwellig angedeutete Thema ,Baukompetenzzentrum und Energiewende* rechnet
die Stadt Wuppertal zu den grundlegenden planerischen Leitlinien, die in der Verwaltung
durch einen eigenen Geschaftsbereich abgedeckt werden. Seit Jahren versucht die Stadt
Wauppertal bspw. Solarsiedlungen anzusiedeln und Niedrigenergiehduser zu realisieren. Die
mittlerweile in Kraft getretenen gesetzlichen Vorgaben nach Energieeinsparverordnung fih-
ren ohnehin dazu, dass der Baustandard stetig gesteigert wird. Gerade im Fertighausbereich
ist dies der Fall. Fir den Vorhabenstandort ist jedoch eine solche Forderung nicht vorgese-
hen, da sich die politische Mehrheitsmeinung fir die Planung eines fachmarktbezogenen
Einkaufszentrums entschieden hat.

1.E Stellungnahme (Einzelhandel)

Die Stellungnehmenden schlieRen sich den Stellungnahmen des Ennepe-Ruhr-Kreises und
des Regionalverbandes Ruhr an. Es wird auf die dort genannten Gesichtspunkte zu den
Themen Einzelhandel, Verkehr und Raumordnung verwiesen, die die Ungeeignetheit des
Bauvorhabens an dem peripheren Standort darstellten.

Zu 1.E Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die genannte Stellungnahme wird in einer separaten Abwagung unter Anlage 2 -
A.1.(S. 139ff) behandelt, auf die verwiesen wird.

1.F Stellungnahme (Verkehrslenkungsturm)

Bedenken: Es werden die Aussagen des Umweltberichtes zum Verkehrslenkungsturm Kriti-
siert. Dieser wiirde weder als Landmarke und Orientierungspunkt noch zur Verkehrslenkung
dienen, sondern rein zu Werbezwecken. Der Turm sei zudem ungeeignet, einem Turmfalken
eine Nistmdglichkeit zu geben. Des Weiteren wird der Ausdruck ,technogen” in der Darstel-
lung des Verkehrslenkungsturms im Umweltbericht beanstandet, da dieser in keinem Lexi-
kon zu finden sei und nur ,Scheinargumente” darstelle.

Zu 1.F Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Der Verkehrslenkungsturm dient der Sichtbarkeit des Vorhabens. Bzgl. der Eignung des
Turmes als Nistmdglichkeit fur Turmfalken wird darauf verwiesen, dass es sich hier nicht um
Inhalte der Flachennutzungsplananderung handelt. Einzelheiten sind im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung zu berticksichtigen.

Der Begriff ,technogen® ist im Themenfeld Stadt- und Landschaftsbild durchaus verbreitet
und von seiner Bedeutung gut nachvollziehbar. So ergab eine Internetrecherche mit den
Wodrtern ,Landschaftsbild technogen” Uberaus zahlreiche Ergebnisse. Der Begriff zielt auf die
Bewertung einer Uberpragung und Verriegelung des Stadt- und Landschaftsbild.

1.G Stellungnahme (Hydrogeologische Stellungnahme)

Bedenken: Die Erfassung der Gewdassersituation wird als unvollstédndig und fachlich falsch
bezeichnet, da unter anderem keine ganzjahrige Betrachtung beriicksichtigt worden sei. Im
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Gutachten werde aul3erdem der Oberlauf des Meine-Baches nicht als Quelle oder als Bach
bewertet, dies geschehe nur auRerhalb des Plangebietes. Im Plangebiet und im angrenzen-
den Wald seien zudem zahlreiche quellartige Siefen mit entsprechender Flora und Fauna zu
verzeichnen.

Es wird die Vorgehensweise und Durchfihrung der hydrogeologischen Untersuchung und
Analyse, insbesondere der Vorgang und die Auswertung der Kernbohrungen und die Erfas-
sung der Gewassersituation kritisiert. Hydrologische Belange seien unzureichend bertick-
sichtigt worden. In einigen Beispielen wird auf Fehlverhalten in dem Untersuchungshergang
hingewiesen.

Es wird angemerkt, dass die Entwasserungssituation im Oberlauf der Meine falsch beschrie-
ben sei, da die Meine nicht nach einer kurzen Flie3strecke versickere, sondern verrohrt wei-
ter liefe. Auch blieben der 6kologische Wert und die Auswirkungen der Versiegelung auf
Grundwasser und Grundwasserkdrper unberticksichtigt.

Kritisierung der nicht ganzheitlichen Betrachtung der Meine als Gewassersystem und Hin-
weis auf das stadtische Entwicklungskonzept/Wuppertaler FlieRgewasser mit Entwicklungs-
ziel ,gestalten und schitzen“. Es wird die Einschatzung des Gewasserstatus beméangelt — es
gebe auch temporare Gewasser, die ebenfalls natirliche FlieRgewasser darstellten. Ein Wi-
derspruch finde sich bezlglich der Quellsiefen in der Zustimmung des Begutachtenden zu
den Einschéatzungen von Lana-plan.

Inhaltlich werden fehlende Quellenangaben im hydrogeologischen Gutachten sowie redakti-
onelle Fehler im Umweltbericht beanstandet.

Als Fazit tragen die Stellungnehmenden zusammen, dass das gesamte natirliche Wasser-
regime und etliche Siefen und Quellbereiche sowie deren Auswirkungen auf das 6kologische
System Wasser im hydrogeologischen Gutachten nicht bertcksichtigt worden seien. Auch
trockenfallende bzw. temporére Gewasser seien von hohem oOkologischem Wert. Unzurei-
chende Begehungen und Untersuchungen wirden nur einen temporaren IST-Zustand wie-
dergeben. Es wird des Weiteren bemangelt, dass zwar Abflusssituationen benannt wurden,
jedoch keine Untersuchung der Bedeutung des Tributaren stattfand.

Es wird die Abwagung der Stellungnahme zur Offenlage in Bezug auf die Natirlichkeit der
Gewassersituation kritisiert und argumentiert, dass es sich um ein natirliches Quellge-
biet/natlrliches Gewasser handle. Der Argumentation sind Fotografien aus den 1920er und
1950er Jahren beigefiigt, die die Gewassersituation widerspiegeln.

Zu 1.G Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Das hydrogeologische Gutachten wird hier &hnlich wie in der Stellungnahme des BUND kriti-
siert, weshalb an dieser Stelle auf die Abwéagung unter Anlage 2 - D 3.F (S. 158ff.) verwiesen
wird. Es ist jedoch zu beachten, dass durch den Stellungnehmenden die Ergebnisse des
hydrogeologischen Gutachtens grundséatzlich nicht abgewogen wurden. Der Stellungneh-
mende erkennt nicht an, dass es sich hier nicht um natirliche Quellen handelt, sondern um
eine anthropogen weitgreifend Uberformte Landschaft mit Abflissen und Gewassern, die der
Definition von ,Quelle” und ,natirlich* nicht gerecht werden. Dieser Nachweis wurde vom
Fachgutachter, dem Hydrogeologen, in einem fiir dieses Bauleitplanverfahren erstellten Gut-
achten erbracht.

Wie im Gutachten dargestellt, sind der oberflachennahe Bereich der Musterhaussiedlung
sowie der westlich angrenzenden Brachflache kinstlich aufgefiillt. Diese anthropogene, also
von Menschen geschaffene Aufflllung erreicht dabei bereichsweise eine erhebliche Mach-
tigkeit von bis zu 6,6 m. Bei diesen Ablagerungen handelt es sich um unterschiedlichste Ma-
terialien, die das gesamte KorngrofRenspektrum von Steinen tiber Sand und Kies bis hin zu
Ton umfassen. Innerhalb dieses kiinstlich geschaffenen Grundwasserleiters hat sich auch
ein Grundwasserspiegel ausgebildet, der somit kein natirliches Grundwasservorkommen
darstellt, sondern in den letzten rd. 150 Jahren anthropogen geschaffen wurde.
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Zur Untersuchung der Baugrundverhaltnisse und der Lokalisierung von potenziell vorhande-
nen Altlasten wurden i. W. Rammkernsondierungen — auf der Flache verteilt durchgefihrt.
Die Festlegung, an welchen Stellen neben den Sondierungen auch Trockenbohrungen zur
Erfassung der GrundwasserflieBverhaltnisse eingerichtet werden sollten, erfolgte in enger
Abstimmung mit dem hydrogeologischen Fachgutachter und ist nicht ausschlie3lich auf die
Uberpriifung einer potenziellen Beeintrachtigung der Grundwasserqualitat durch schadliche
Boden- und/oder Grundwasserverdnderungen ausgelegt. Natirlich gibt es zwangsweise
Uberschneidungen der beiden Themenbereiche. Der Ausbau der Messstellen wurde auf-
grund hydrogeologischer Gesichtspunkte festgelegt. Hinzu kommt, dass eine weitere
Grundwassermessstelle (BK5) als Messstelle ausgebaut worden ist, die ausschlie3lich den
tieferen, natdrlich anstehenden Festgesteinsaquifer erfasst. Vom Stellungnehmenden wird
nicht konkretisiert, welche Technik zur Erfassung von Quellen und Grundwasser verwendet
werden sollte, weshalb hierauf nicht weiter eingegangen werden kann.

Der Kartendarstellung ist im Bereich 6stlich der Schmiedestrale eine Abgrabung zu ent-
nehmen, die sich nach Norden bis oberhalb des Schriftzuges ,strasse” erstreckt. Nach Nord-
osten endet diese Abgrabung entlang der Westgrenze des spateren Mihlinghausteiches. Ein
mdoglicherweise vorher vorhandener ,Meine“ Quellbereich ist hier nicht zu erkennen. Die dort
maoglicherweise als Teiche zu bezeichnenden Flachen befinden sich entweder innerhalb der
Abgrabung (stdlich) oder aber unterhalb der heutigen Auffahrt zur BAB A46. Beide Objekte
haben von der Lage her keinen Zusammenhang zu den Timpeln 1 und 2.

Auf Seite 26 wird schlieRBlich geduRert, dass ,die Charakteristik des Trockenfallens bzw.
temporare Gewasser nicht bedeuten, dass die Gewdassersysteme nicht von hohem 6kologi-
schen Wert sind.“ Dies wird nicht behauptet. Die aus dieser Bestandsaufnahme mdglicher-
weise resultierende 6kologische Wertigkeit ist dabei auch gar nicht Bestandteil dieser fachli-
chen Begutachtung. Hier wird lediglich dargestellt, dass es sich bei dem Oberlauf der Meine
nicht mehr um ein naturliches Quellgebiet handelt, sondern zumindest um einen in weiten
Teilen anthropogen Uberpragten teilweise sogar erst anthropogen geschaffenen Quellbe-
reich.

Was diese Tatsache im Hinblick auf eine potenzielle Wertigkeit oder gar notwendige Kom-
pensation bedeutet, ist jedoch nicht Gegenstand der Bewertung, sondern obliegt den zu-
standigen Landschaftsbehérden.

Weiter ist zu beachten, dass es sich hier nicht um Inhalte der Flachennutzungsplan&nderung
handelt. Einzelheiten sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu berticksichtigen.

1.H Stellungnahme (Schutzgtiter)

Bedenken: Bezlglich der Schutzguter verweisen die Stellungnehmenden darauf, dass es
einen Widerspruch zwischen der Einleitung des Umweltberichtes und der im Gutachten geta-
tigten Aussagen gebe. Jeglichen Schutzgitern wirden profane Argumente entgegengestellt
und die Auswirkungen der Planungen seien unzureichend dargestellt. Unter den Aspekten
des Umwelt- und Wasserschutzes sowie der Nachhaltigkeit sei die Bewertung der Umwelt-
vertraglichkeit unter Berlicksichtigung der Minimierungs- und Vermeidungsmafnahmen un-
zulanglich. Es wird gefordert, die Begriindungen und Mafnahmen, die im Handlungskonzept
Klima und Lufthygiene aus dem Jahre 2000 genannt werden, in den Planungen zu bertck-
sichtigen. Zudem musse der Zusammenhang zwischen den Schutzgltern herausgestellt
werden. Es werden Auswirkungen des Bauvorhabens auf das Schutzgut Wasser erlautert
und bemangelt, dass das Gutachten den Aussagen des Wasserhaushaltsgesetzes und des
Landeswassergesetzes NRW widerspreche. Auswirkungen fiir ansassige Arten seien im
Umweltbericht nicht beschrieben. Zum Schutzgut Stadtbild wird kritisiert, dass die Kompen-
sation der Waldflache keine adaquate Losung sei. Das Fallen der Waldflache fiihre zu insta-
bilen Bodenverhéltnissen und so zu weiterem Fallen von Baumbestand. Unerwahnt bliebe
auch der alte Baumbestand am Rande des Teiches. Denkmalwerter Baumbestand sei zu si-
chern und generell gelte das Verschlechterungsgebot. In diesem Zusammenhang schlieRen
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sich die Stellungnehmenden der Stellungnahme der Naturschutzverbdnde BUND NRW e.V.
und LNU NRW e.V. an.

Zu 1.H Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Die Schutzgiter wurden in Abstimmung mit den Fachamtern zusammengestellt und abge-
stimmt. Dabei wurden auch die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern dargestellt.
Auf das entsprechende hydrogeologische Gutachten wird verwiesen.

Der uberplante Wald hat im Ubrigen eine solch zuriickgesetzte Lage, dass eine groRere
Auswirkung im Stadtbild nicht zu verzeichnen sei. Bzgl. der Biotopstruktur wird auf die ent-
sprechenden Ausflihrungen in den Gutachten verwiesen.

1.1 Stellungnahme (Ausgleichsflachen)

Bedenken: Der Waldausgleich sei dem Verlust entsprechend nicht ausreichend, da hoch-
wertiger Altwaldbestand vorhanden sei. Es wird eine quantitativ grof3ere Kompensations-
mallnahme gefordert, die eine Gewerbe-Brache in Natur- und Waldflache tberfuhre. Kriti-
siert wird eine fehlende Kompensation fur den Wegfall der Teiche/Tumpel und des Biotops.
Ein Regenriickhaltebecken wird als unzuldssige Kompensation betrachtet. Weiterhin gehen
die Stellungnehmenden auf die Beibehaltung natirlicher Lebensrdume, auch bei der Pla-
nung von Baukorpern, ein.

Kritik beziglich der Abwagungen — der Schutz des historischen Baumbestandes bliebe un-
kommentiert. Die Themen Natur und Umwelt wirden nicht ausreichend bericksichtigt. In
Bezug auf die planungsrelevanten Arten sei eine Langzeitkartierung vorzunehmen, um die
realen Vorkommen zu dokumentieren. Es werden umfangreichere Untersuchungen zur Fau-
na und Flora sowie ein frilhzeitiger Beginn der CEF-Malinahmen (Schaffung von Ersatzle-
bensraumen) gefordert.

Zu 1.1 Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Der Bilanzfaktor fir den Wald mit dem Verhaltnis 1:1 entspricht dem in Wuppertal gangigen
Verfahren. Der LPB benennt ein konkretes Flurstiick zum Waldausgleich. Die Methode des
Ausgleichs ist mit der Unteren Landschaftsbehdrde abgestimmt und damit verbindlich.

Auf der Ebene der Flachennutzungsplananderung wird der Belang des Ausgleichs der Tei-
che/Tumpel und der Biotope nicht behandelt.

Zu 2. E-W-Nord v. 17.03.2013 (Eingang: 18.03.2013)
2.A Stellungnahme (Handel)

Die Anderung der Sortimentslisten diene nicht einer langfristigen Gesamtsteuerung sondern
nur einem Einzelprojekt. Dies bestatige auch der bisherige Abwagungsprozess, der mehr
projekt- denn konzeptbezogen wirke und Bedenken und Anregungen zu wenig bertcksichti-

ge.
Kommunale Planungshoheit ende dort, wo Zentren von Nachbarkommen strukturell bedroht

seien. Es wird auf den Birgerantrag Nr. 8 der Stellungnehmenden verwiesen und ange-
merkt, dass Folgewirkungen eines Grol3projektes Beachtung finden missen.

Trotz geanderter Sortimentsliste verstol3e das Vorhaben gegen die Vorgabe von maximal
2.500 m? Verkaufsflache fir zentrenrelevante Sortimente.

Festzustellen sei — so Stellungnehmende — dass die Standortbestimmung alternativios er-
folgte, bisher keine Kosten-Nutzen-Analyse vorlage, Infrastruktur- und Umweltfolgekosten
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nicht benannt seien, soziodemographische und nachhaltige Belange keine Rolle spielen
wirden sowie Nachbarkommunen und ihre Innenstadte in Gefahr seien.

Zu 2.A Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Die vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossene Wuppertaler Liste vom 17.12.2012 ist ent-
gegen der Auffassung der Stellungnehmenden keinesfalls nur fir das der Planung Anlass
bietende Vorhaben des fachmarktbezogenen Einkaufszentrums mal3gebend. Sie bean-
sprucht allgemeine Geltung fir das Gebiet der Stadt Wuppertal und wird auch anderen Bau-
leitplanverfahren zugrunde gelegt.

Soweit auf die Obergrenze von max. 2.500 m2 Verkaufsflache fir zentrenrelevante Sorti-
mente hingewiesen wird, wird auf Grundsatz 6 des LEP (E) Bezug genommen. Grundsatz 6
des LEP (E) ist auf die Darstellung eines Sondergebietes fur ein (fachmarktbezogenes) Ein-
kaufszentrum nicht anwendbar. Unter Berlcksichtigung der gebotenen Auslegung des Be-
griffes ,Kernsortiment" als Sortimentsschwerpunkt ist Grundsatz 6 des LEP (E) nicht Genlige
getan, da zentrenrelevante Sortimente auf mehr als 2.500 m2 Verkaufsflache angeboten
werden. Bei der aktuellen Planung ist von 4.475 m? Verkaufsflache fur zentren- und nahver-
sorgungsrelevante Sortimente auszugehen. Aufgrund der standortbedingten Streuwirkung
und der zum Teil geringen absoluten VerkaufsflachengréRen dieser Sortimente fiihrt der An-
teil nahversorgungs- und zentrenrelevanter Sortimente nicht zu wesentlichen Beeintrachti-
gungen von zentralen Versorgungsbereichen. Das Schutzgut der Funktionsfahigkeit zentra-
ler Versorgungsbereiche ist daher in ausreichender Weise beachtet.

Die prioritdren Ziele, den erheblichen Abfluss von Kaufkraft aus Wuppertal im Bereich Mdbel
entgegenzuwirken sowie neue Kauferschichten zu gewinnen, wurden bereits genannt. Die
vom Stellungnehmenden genannten Ziele spielen ebenfalls eine Rolle, jedoch nicht an erster
Stelle.

Die Standortsuche wurde in der Begriindung ausfihrlich dargelegt. Es gab eine Vielzahl an
untersuchten Standorten, die jedoch aufgrund der gegebenen Auswabhlkriterien letztendlich
nicht in Frage kamen. Der Begriff ,alternativios* kann vor diesem Hintergrund nicht nachvoll-
zogen werden. Der Entscheidungsprozess zur Ansiedlung eines fachmarktbezogenen Ein-
kaufszentrums wurde zwischen dem Vorhabentrager und den politischen Vertretern abge-
stimmt, eine Kosten-Nutzen-Analyse ebenso wie eine Arbeitsplatzbilanz ist nicht Bestandteil
des stadtebaulichen Bauleitplanverfahrens. Bzgl. der Infrastruktur- und umweltbezogenen
Kosten gilt die Regelung, dass diese vom Vorhabentrager tibernommen werden.

Auf soziodemographische Belange wird auf der Ebene der konkreten Bauleitplanung einge-
gangen. Dort wird dieses Thema unter dem Begriff ,Gender Mainstreaming”“ aufgegriffen.

Es wird auf samtliche Belange eingegangen. Die Auswirkungen des Vorhabens bewegen
sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

2.B Stellungnahme (Natur, Umwelt)

Bedenken: Der Teich sei keinesfalls ein Regenriickhaltebecken — dies belegten historische
Karten. Auch wenn die Landschaft anthropogen Uberpréagt sei, so biete sie als Grunpuffer die
Funktion als Larm- und Luftschadstofffilter und einen fur Flora und Fauna wichtigen Biotop-
verbund. Zu gering sei zudem die Anerkennung der historischen Wegefuhrung.

Zu 2.B Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Es ist bekannt, dass das groRRe Stillgewasser bereits vor Errichtung der Musterhaussiedlung
bestanden hat. Dies wurde auch im hydrogeologischen Gutachten vom 20.07.2012 themati-
siert und ist den historischen Kartendarstellungen zu entnehmen. Beim Bau der Musterhaus-
siedlung wurde dieser Teich mit einer Funktion als Regenriickhaltebecken in das Entwasse-
rungskonzept dieser Siedlung integriert. Die Ausweisung des ,Teiches" als technisches
Bauwerk erfolgte bereits durch Inkrafttreten des rechtskraftigen Bebauungsplanes Nr. 473 im
Jahre 1982.
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Eine Unterschutzstellung des fraglichen Hohlweges durch die Untere Denkmalbehdrde der
Stadt Wuppertal ist entsprechend der Bewertung durch die Fachbehdrde nicht vorgesehen,
da die Eintragungskriterien des § 2 DSchG NW nicht vorliegen. Die Fachbehdrde sieht in
dem zur Rede stehenden Hohlweg keinen besonderen Denkmalwert, dafiir sind die vorhan-
denen Befunde nicht ausreichend und eine Bedeutung fir die Siedlungsgeschichte der Stadt
Wuppertal zu gering.

2.C Stellungnahme (Verkehr)

Bedenken wegen der in der Simulation dargestellten Verkehrsfliisse. Funf Lichtzeichenanla-
gen fuhrten zu erheblichen Stérungen des Verkehrsflusses.

Hinweis auf den IST-Zustand von Wuppertal-Nord, der bereits erheblichen Optimierungsbe-
darf aufweise, vor allem in Bezug auf Verkehrssicherheit und -aufkommen.

Bedenken wegen der Verlegung eines durch eine Petition erwirkten FuRgangeriiberweges
und der Nichtaussage zu Erschutterungen und Schaden an den angrenzenden Hausern.
Frage, ob der Vorhabentrager fur die Infrastruktur-Folge-Kosten aufkommt.

Barrierefreiheit und die Belange von nicht motorisierten Verkehrsteilnehmern seien unzurei-
chend berucksichtigt worden.

Bei der Anwohnerstrafl3e solle es sich nur um einen ,Strallenstumpf* handeln. Bedenken,
dass die Anwohner nicht vor eine Mauer schauen mogen.

Zu 2.C Beschlussvorschlag: Den Hinweisen wird zum Teil gefolgt. Den Bedenken wird
nicht gefolgt.

Die schalltechnische Untersuchung basiert auf Verkehrszahlen der Verkehrsuntersuchung,
die auf Grundlage von Projekten ahnlicher GréRenordnung beziiglich der Verkehrsentste-
hung ermittelt wurden. Die zugrunde gelegten Verkehrszahlen geben zwar kein Jahresspit-
zenwert der Verkehrsbelastung wieder, jedoch liegen diese deutlich Uber der durchschnittli-
chen annehmbaren Verkehrsbelastung im Jahresmittel und stellen somit eine Worst-Case-
Situation dar.

Um die heute bereits hohen Belastungen durch Verkehrslarmimmissionen nicht weiter zu er-
hohen, sollen verschiedene Larmschutzmalinahmen im Bebauungsplan Nr. 1136 V festge-
setzt werden. Bei Ausfilhrung der Schallschutzmal3nahmen ergibt sich fiir die bestehende
Wohnbebauung eine Verbesserung, oder zumindest keine merkbare Verschlechterung der
Larmsituation durch Verkehrslarm.

Auch beziiglich des Gewerbelarms wurden unter Berilicksichtigung der Vorbelastung Malf3-
nahmen vorgesehen, die eine Verschlechterung der Larmsituation minimieren bzw. aus-
schlieBen. Dabei werden auch die Betriebstatigkeiten im Nachtzeitraum fir die an eine
Wohnbebauung angrenzenden Flachen deutlich eingeschrankt.

Zusammenfassend ist auszufilhren, dass durch die geplanten Larmschutzmalinahmen im
Rahmen des Projektes die Gesetzesvorgaben beziglich des Schutzes von Anwohner durch
Larmbelastungen und die damit verbundenen Immissionsgrenz- bzw. Richtwerte eingehalten
bzw. unterschritten werden. Bedenken bezliglich unzumutbarer Erhéhungen der Larmbelas-
tung gegenuber der Bestandsituation sind bei Ausflihrung der vorgesehenen Larmschutz-
mafinahmen nicht berechtigt.

Die zugrunde gelegte Verkehrsverteilung des zuséatzlichen Verkehrsaufkommens wurde ei-
nerseits Uber statistische Annahmen getroffen, zum anderen wurden jedoch auch Postleit-
zahlen-Erhebungen des Vorhabentragers beriicksichtigt. Diese sogenannten Calypso-Daten
wurden fir die vom Vorhabentrager gefilhrten Einrichtungshduser Dortmund, Dusseldorf,
Essen und Kamen erhoben und ausgewertet. Hierbei wurden Befragungen der Kunden in
den jeweiligen Markten nach Herkunftsort durchgefiihrt. Uber die entsprechenden Postleit-
zahlen konnten fir die jeweiligen Einrichtungshauser, das Kundenpotenzial, sowie die jewei-
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lige Quellbeziehung abgeleitet werden, die fir die weitere Bearbeitung fur das fachmarktbe-
zogene Einkaufszentrum Wuppertal entsprechend Ubertragen wurden. Es ist somit aus
verkehrlicher Sicht nicht zu erwarten, dass sich maRgebliche Anderungen der grundsatzli-
chen Annahmen zum Ziel-Quellverkehr nach Realisierung des Projektes ergeben werden, so
dass im Weiteren von einer entsprechenden Verteilung geman Verkehrsgutachten auszuge-
hen ist. Eine mal3gebliche Zunahme der Verkehrsbelastung im Zuge der L 58 aus Fahrtrich-
tung Nord kann somit nicht abgeleitet werden.

Es bleibt fir den Plangeber unklar, was mit den durch Petitionen bewirkten Ma3nahmen ge-
meint ist. Eine konkrete Nennung der Petition erfolgte nicht. Eine solche Aufnahme der Peti-
tionen gehdrt jedoch nicht zum normalen Standard einer Verkehrsbewertung.

Bei der verkehrsgutachterlichen Untersuchung spielen Sicherheitsaspekte eine wesentliche
Rolle. Die Verkehrsstrome wurden umfassend untersucht.

Die Ubrigen Belange (Barrierefreiheit, separate Anwohnerstrasse, Ful3gangeriuberwege) sind
Gegenstand der verbindlichen Bauleitplanung.
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	12. Stellungnahme (Auswirkungsgutachten)
	Zu 12. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	C. Überörtliche Träger
	1. Stellungnahme (Allgemeines)
	Zu 1. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden beachtet.
	Zu 2. Amprion v. 28.09.2012 (Eingang: 05.10.2012)
	2. Stellungnahme (Leitungen)
	Zu 2. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
	Zu 3. Beschlussvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt.
	Zu 4.A Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
	Zu 4.B Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
	Zu 5. RWE Westfalen-Weser-Ems v. 09.10.2012 (Eingang:15.10.2012)
	Zu 5. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 6. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 7. IHK Wuppertal, Solingen, Remscheid v. 24.10.2012 (Eingang: 25.10.2012)
	7. Stellungnahme (Allgemeines)
	Zu 7. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 8. Handwerkskammer Düsseldorf v. 25.10.2012 (Eingang: 29.10.2012)
	8. Stellungnahme (Handwerk)
	Zu 8. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 9. PLEdoc v. 24.09.2012 (Eingang: 29.10.2012)
	9. Stellungnahme (Leitungen)
	Zu 9. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 10. Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 51 v. 29.10.2012 (Eingang: 29.10.2012)
	10. Stellungnahme (Umweltplanungen)
	Zu 10. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
	D. Ortsansässige Träger
	Zu 1. Wupperverband v. 05.11.2012 (Eingang: 05.11.2012)
	1. Stellungnahme (Umweltuntersuchungen)
	Zu 1. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
	Zu 2. Untere Landschaftsbehörde Wuppertal v. 19.10.2012 (Eingang: 22.10.2012)
	2. Stellungnahme (Verlust Gewerbegebiete)
	Zu 2. Beschlussvorschlag: Die Anregung wird beachtet.
	Dieser Sachverhalt wird aus Gründen der Klarheit in den Umweltbericht übernommen.
	Zu 3. Wuppertaler Stadtwerke GmbH  v. 17.10.2012 (Eingang: 18.10.2012)
	3. Stellungnahme (Leitungen)
	Zu 3. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	4. Stellungnahme (Grundsätzliches, Sortimente)
	E. Sonstige Verbände, Vereine und Interessengruppen
	Zu 1. BUND NRW e.V. und LNU NRW e.V. v. 23.11.2012 (Eingang: 25.10.2012)
	Zu 1.B Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird teilweise gefolgt.
	Zu 1.C Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 1.E Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 1.F Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 1.G Beschlussvorschlag: Den Bedenken und Hinweisen wird nicht gefolgt.
	Zu 1.H Beschlussvorschlag: Den Bedenken und Hinweisen wird nicht gefolgt.
	1.I Stellungnahme (Biotopstrukturen)
	Zu 1.I Beschlussvorschlag: Den Bedenken und Hinweisen wird nicht gefolgt.
	Zu 2. leben wuppertal-nord e.V. v. 21.11.2012 (Eingang: 21.11.2012)
	Zu 2.A Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 2.B Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 2.C Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 2.D Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
	Zu 2.E Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
	Zu 2.F Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 2.G Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 2.H Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	2.I Stellungnahme (Ausgleichsflächen)
	Zu 2.I Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 3. E-W-Nord v. 21.11. u. 03.12.2012 (Eingang: 25.11. u. 05.12.2012)
	Zu 3.A Beschlussvorschlag:
	Die prioritären Ziele, den erheblichen Abfluss von Kaufkraft aus Wuppertal im Bereich Möbel entgegenzuwirken sowie neue Käuferschichten zu gewinnen, wurden bereits genannt. Die vom Stellungnehmenden genannten Ziele spielen ebenfalls eine Rolle, jedoch...
	Die Standortsuche wurde in der Begründung ausführlich dargelegt. Es gab eine Vielzahl an untersuchten Standorten, die jedoch aufgrund der gegebenen Auswahlkriterien letztendlich nicht in Frage kamen. Der Begriff „alternativlos“ kann vor diesem Hinterg...
	Auf soziodemographische Belange wird auf der Ebene der konkreten Bauleitplanung eingegangen. Dort wird dieses Thema unter dem Begriff „Gender Mainstreaming“ aufgegriffen.
	Es wird auf sämtliche Belange eingegangen.  Die Auswirkungen des Vorhabens bewegen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.
	Zu 3.B Beschlussvorschlag: Dem Hinweisen wird zum Teil gefolgt. Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 3.C Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 3.D Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Gemäß des vorliegenden Einzelhandels-Auswirkungsgutachtens der GMA (Sept. 2012) sind städtebaulich relevante Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche der Wuppertaler Innenstadt oder benachbarter Gemeinden nicht zu erwarten und damit auch keine zu...
	Die Modifizierung der Wuppertaler Sortimentsliste, vom Rat am 17.12.2012 beschlossen, wurde unabhängig von diesem Vorhaben durchgeführt, jedoch mit wesentlichen Auswirkungen auf das Vorhaben. Diese Wuppertaler Liste folgt den Vorhaben des Entwurfs des...
	Zu 3.E Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 3.F Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
	Zu 3.G Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 3.H Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Anregung wird nicht gefolgt.
	F. Anwohnerschreiben
	Zu 1. Anwohnerschreiben v. 30.09.2012 (Eingang: 30.09.2012)
	1. Stellungnahme (Lärmbelastung)
	Zu 1. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
	Zu 2. Anwohnerschreiben v. 26.10.2012 (Eingang: 26.10.2012)
	Zu 2.A Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 2.B Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 2.C Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 2.D Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 2.E Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 2.F Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 2.G Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 2.H Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	2.I Stellungnahme (Baumbestand)
	Zu 2.I Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 3 Anwohnerschreiben v. 01.10.2012 (Eingang: 17.10.2012)
	3. Stellungnahme (Anfahrt / Verkehr)
	Zu 3. Beschlussvorschlag: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.
	Zu 4. Anwohnerschreiben v. 06.10.2012 (Eingang: 15.10.2012)
	4. Stellungnahme (Stellflächen, Dachbegründung)
	Zu 4. Beschlussvorschlag: Den Anregungen wird nicht gefolgt.
	Zu 5. Anwohnerschreiben v. 21.11.2012 (Eingang: 21.11.2012)
	5. Stellungnahme (Allgemeines)
	Zu 5. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 6. Anwohnerschreiben v. 23.11.2012 (Eingang: 23.11.2012)
	Zu 6.A Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 6.B Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 7. Anwohnerschreiben v. 23.11.2012 (Eingang: 23.11.2012)
	7. Stellungnahme (Allgemeines)
	Zu 7. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 8. Anwohnerschreiben v. 22.11.2012 (Eingang: 23.11.2012)
	8. Stellungnahme (Verkehrsgutachten)
	Zu 8. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 9. Anwohnerschreiben v. 23.11.2012 (23.11.2012)
	9. Stellungnahme (Allgemeines)
	Zu 9. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 10. Anwohnerschreiben v. 23.11.2012 (Eingang: 23.11.2012)
	10. Stellungnahme (Allgemeines)
	Zu 10. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 11. Anwohnerschreiben v. 22.11.2012 (Eingang: 23.11.2012)
	11. Stellungnahme (Verkehrsplanung)
	Zu 11. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 12. Anwohnerschreiben v. 20.11.2012 (Eingang: 21.11.2012)
	12. Stellungnahme (Allgemeines)
	Zu 12. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 13. Anwohnerschreiben v. 21.11.2012 (Eingang: 21.11.2012)
	13. Stellungnahme (Allgemeines)
	Zu 13. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 14. Anwohnerschreiben v. 21.11.2012 (Eingang: 21.11.2012)
	14. Stellungnahme (Allgemeines)
	Zu 14. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 15. Anwohnerschreiben v. 22.11.2012 (Eingang: 23.11.2012)
	15. Stellungnahme (Allgemeines, Planungsverfahren)
	Zu 16. Anwohnerschreiben v. 23.11. u. 24.11.2012 (Eingang: 23.11. u. 24.11.2012)
	Zu 16.A Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 16.B Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 16.C Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 17. Anwohnerschreiben v. 23.11.2012 (Eingang: 23.11.2012)
	17. Stellungnahme (Allgemeines, Standort)
	Zu 17. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 18. Anwohnerschreiben v. 22.11.2012 (Eingang: 26.11.2012)
	18. Stellungnahme (Allgemeines, Verkehrsführung)
	Zu 18. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	A.  Wortgleiche Stellungnahmen
	Zu 1.A bis 1.H Verschiedene Stellungnehmende
	Die in der Begründung auf S. 9 wiedergegebene Alternativüberlegung zum Verständnis der Zielbestimmung, dass mit dem Begriff „Kernsortimente“ innerhalb von Einkaufszentren der Sortimentsschwerpunkt gemeint ist, sei fernliegend. Einzig sinnvoll sei das ...
	Anregung, in Hinblick auf die Rechtswidrigkeit der Planverfahrensfortsetzung, das Planverfahren einzustellen.
	B. Nachbargemeinden und Landkreise
	Zu 1. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 3. Stadt Velbert v. 11.03.2013 (Eingang: 18.03.2013)
	3.A Stellungnahme (Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel)
	Zu 3.A Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Bei dem geplanten Einkaufszentrum handelt es sich nicht um eine Agglomeration von Einzelhandelsbetrieben, sondern um einen eigenen Betriebstyp, der aus einer Hand geplant , gebaut und betrieben wird.
	3.B. Stellungnahme (Standortwahl)
	Zu 4. Stadt Solingen v. 18.03.2013 (Eingang: 28.03.2013)
	Zu 5. Stadt Radevormwald v. 14.03.2013 (Eingang: 18.03.2013)
	5. Stellungnahme (Zentrenrelevante Sortimente, Verkaufsfläche)
	Die Stadt Radevormwald stellt fest, dass aufgrund der vorgenommenen Verkaufsflächenreduzierung in einzelnen Sortimenten keine geringeren Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich Radevormwald festzuhalten sind, als für das ursprüngliche Konzep...
	Zu 5. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 6. Stadt Remscheid v. 22.03.2013 (Eingang: 02.04.2013)
	C. Überörtliche Träger
	1. Stellungnahme (Straßenbau)
	Es bestehen keine Bedenken gegenüber dem geänderten Sortiments- und Verkaufsflächenkonzept unter Beachtung der „Wuppertaler Liste vom 17.12.2012“. Die bisher mitgeteilten Belange und Auflagen der Straßenbauverwaltung sind weiterhin bindend und die Ein...
	Hinweis, dass es keine Planungskollision mit dem als Waldfläche dargestellten Änderungsbereich gibt.
	Hinweis, dass es Vorraussetzung ist, die Sicherheit und Leichtigkeit des Autobahnverkehrs nicht durch ablenkende Werbung am Verkehrslenkungsturm zu gefährden.
	Zu 1. Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden beachtet.
	Zu 2. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 3. IHK Wuppertal, Solingen, Remscheid v. 14.03.2013 (Eingang: 15.03.2013)
	3. Stellungnahme (Allgemeines)
	Zu 3. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 4. Handwerkskammer Düsseldorf v. 15.03.2013 (Eingang: 20.03.2013)
	4. Stellungnahme (Handwerk)
	Zu 4. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 5. GASCADE Gastransport GmbH v. 15.03.2013 (Eingang: 15.03.2013)
	5. Stellungnahme (Leitungsrecht)
	Es sind keine Anlagen der Stellungnehmenden sowie der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH, NEL Gastransport GmbH sowie OPAL Gastransport GmbH betroffen.
	Hinweis, dass sich Kabel und Leitungen anderer Betreiber in dem Gebiet befinden können. Diese Betreiber sind gesondert zur Ermittlung von Anlagen anzufragen.
	Zu 5. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 6. Bezirksregierung Düsseldorf 53 v. 17.04.2013 (Eingang: 17.04.2013)
	6.A Stellungnahme (Immissionsschutz)
	Es bestehen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken.
	Zu 6.A Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	6.B. Stellungnahme (Landschafts- und Naturschutz)
	Es wird auf die vorherige Stellungnahme verwiesen, in der die Wichtigkeit, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit der Umweltplanungen sowie eine notwendige frühzeitige Beachtung der artenschutzrechtlichen Vorschriften thematisiert wurden. Es sei nur ...
	In der aktuellen Stellungnahme wird erneut auf die Bedeutung der Landschaftsstrukturen für die Freiraumfunktion hingewiesen. Von besonderer Bedeutung für das dicht besiedelte Umfeld seien die Landschaft prägenden Wald- und Gehölzbestände, die Offenlan...
	Alle Umweltauswirkungen müssen vollständig beschrieben und nachvollziehbar bewertet werden. Unmittelbare und mittelbare Auswirkungen auf die durch den Landschaftsplan besonders geschützten Biotopstrukturen seien Gegenstand der Prüfung und Entscheidung...
	Hinweis, dass erstmals zur erneuten Offenlage alle Fachgutachten vorlägen.
	Genannt werden darüber hinaus mögliche verfahrensrelevante Defizite im Bereich Landschaft:
	- Der Zeitpunkt der Fertigstellung der landschaftlichen Gutachten und eine bereits in wesentlichen Teilen verfestigte Planung
	- Die Auslegung der Erfassungsberichte und der Umgang mit Bewertungsfaktoren: vor der Baumaßnahme Bewertungsfaktor 5-9, danach 8-17
	- Das Anknüpfen der notwendigen artenschutzrechtlichen Maßnahmen an fachlich anspruchsvolle, optimaltheoretische Rahmenbedingungen der Umsetzung, die realistisch kaum herzustellen seien
	- Die tatsächliche rechtliche Sicherung der Finanzierung und Umsetzung aller landschaftlichen Maßnahmen, auch von Monitoring und Pflege
	Insgesamt verblieben bei Realisierung des Vorhabens dauerhaft erhebliche, auch artenschutzrechtliche Flächenverluste des Naturhaushaltes. Das Vorhaben, so der Stellungnehmende, hätte freiraumsparender geplant werden können.
	Zu 6.B Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Bezüglich des Hinweises auf die vorherige Stellungnahme der Bezirksregierung Düsseldorf  wird auf den Beschlussvorschlag zur Stellungnahme vom 29.10.2012 verwiesen. Darin wurde erläutert, dass die spezielle artenschutzgutachterliche Prüfung und der la...
	Im Umweltbericht wurden alle Umweltauswirkungen sorgfältig und vollständig beschrieben und bewertet. Alle planungsrelevanten Belange des Natur- und Landschaftsschutzes wurden fachgutachterlich untersucht und nachvollziehbar bewertet.
	6.C Stellungnahme (Wasserwirtschaft)
	Für die Meine gibt es keine ermittelten oder amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiete. Derzeit werde bis Jahresende ein hydrologisches Modell für die Schwelme erstellt, welches den IKEA Neubau mitberücksichtige.
	Aus Sicht der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie gibt es keine Bedenken, da die umliegenden Siefen aufgrund der Verrohrungsstrecken in den Umsetzungsfahrplänen nicht weiter berücksichtigt werden.
	Zu 6.C Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	D. Ortsansässige Träger
	Zu 1. Wuppertaler Stadtwerke GmbH  v. 18.03.2013 (Eingang: 26.03.2013)
	1. Stellungnahme (Leitungen)
	Zu 1. Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	2. Stellungnahme (Grundsätzliches, Sortimente)
	Es entspreche nicht den Tatsachen, dass das Sortiments- und Verkaufsflächenkonzept gegenüber dem vorherigen Stand geändert wurde. Die Bezeichnung des Vorhabens als „fachmarktbezogenes Einkaufszentrum“ ändere nichts an den ursprünglichen Planungen – di...
	Das Vorhaben verstoße nach wie vor gegen den Untersagungsbescheid der Staatskanzlei des Landes NRW.
	Die nachteiligen Auswirkungen auf die Innenstädte blieben auch durch die Verabschiedung der Wuppertaler Sortimentsliste erhalten. Die 49. FNP-Änderung wird in der vorliegenden Form weiterhin abgelehnt.
	Zu 2. Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 3. BUND NRW e.V. und LNU NRW e.V. v. 18.03.2013 (Eingang: 19.03.2013)
	Zu 3.B Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 3.D Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 3.E Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 3.F Beschlussvorschlag: Den Bedenken und Hinweisen wird nicht gefolgt.
	Zu 3.G Beschlussvorschlag: Den Bedenken und Hinweisen wird nicht gefolgt.
	E. Sonstige Verbände, Vereine und Interessengruppen
	Zu 1. leben wuppertal-nord e.V. v. 18.03.2013 (Eingang: 18.03.2013)
	Zu 1.A Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 1.B Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 1.C Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 1.D Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
	Zu 1.E Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
	Zu 1.F Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 1.G Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 1.H Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	1.I Stellungnahme (Ausgleichsflächen)
	Zu 1.I Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Zu 2. E-W-Nord v. 17.03.2013 (Eingang: 18.03.2013)
	Zu 2.A Beschlussvorschlag: Den Bedenken wird nicht gefolgt.
	Die prioritären Ziele, den erheblichen Abfluss von Kaufkraft aus Wuppertal im Bereich Möbel entgegenzuwirken sowie neue Käuferschichten zu gewinnen, wurden bereits genannt. Die vom Stellungnehmenden genannten Ziele spielen ebenfalls eine Rolle, jedoch...
	Die Standortsuche wurde in der Begründung ausführlich dargelegt. Es gab eine Vielzahl an untersuchten Standorten, die jedoch aufgrund der gegebenen Auswahlkriterien letztendlich nicht in Frage kamen. Der Begriff „alternativlos“ kann vor diesem Hinterg...
	Auf soziodemographische Belange wird auf der Ebene der konkreten Bauleitplanung eingegangen. Dort wird dieses Thema unter dem Begriff „Gender Mainstreaming“ aufgegriffen.
	Es wird auf sämtliche Belange eingegangen.  Die Auswirkungen des Vorhabens bewegen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.
	Zu 2.B Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
	Zu 2.C Beschlussvorschlag: Den Hinweisen wird zum Teil gefolgt. Den Bedenken wird nicht gefolgt.

